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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/15

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil I), Ziffer 18)1.

58/15. Vorbereitung und Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie im
Jahr 2004

Die Generalversammlung;

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/82 vom 8. De-
zember 1989, 45/133 vom 14. Dezember 1990, 46/92 vom
16. Dezember 1991, 47/237 vom 20. September 1993, 50/142
vom 21. Dezember 1995, 52/81 vom 12. Dezember 1997,
54/124 vom 17. Dezember 1999, 56/113 vom 19. Dezember
2001 und 57/164 vom 18. Dezember 2002 betreffend die Ver-
kündung, Vorbereitung und Begehung des Internationalen
Jahres der Familie im Jahr 1994 und seines zehnten Jahrestags
im Jahr 2004,

in dem Bewusstsein, dass der zehnte Jahrestag des
Internationalen Jahres der Familie eine wichtige Gelegenheit
bietet, die Wirksamkeit der Anstrengungen zu stärken und zu
verbessern, die auf allen Ebenen unternommen werden, um
im Rahmen der Ziele des Jahres konkrete Programme durch-
zuführen,

sowie in dem Bewusstsein, dass das Jahr 2004 als ein Ziel-
jahr zu betrachten ist, bis zu dem konkrete Ergebnisse dabei
zu erzielen sind, die Fragen zu ermitteln und zu formulieren,
die für Familien von unmittelbarem Interesse sind, und bis zu
dem Mechanismen zur Planung und Koordinierung der Akti-
vitäten der zuständigen staatlichen Organe und nichtstaatli-
chen Organisationen einzurichten und zu stärken sind,

betonend, dass die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und die Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten aller Familienmitglieder für das Wohlergehen der Fa-
milien und der Gesellschaft als Ganzes unabdingbar sind,
feststellend, wie wichtig es ist, Berufs- und Familienleben
miteinander zu vereinbaren, und den Grundsatz anerkennend,
dass beide Eltern gemeinsam für die Erziehung und die Ent-
wicklung des Kindes verantwortlich sind,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der engen Zu-
sammenarbeit der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftli-
che und Soziale Angelegenheiten mit den auf dem Gebiet der

Familie tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, sowie von den Forschungsarbeiten und den
Vorbereitungen für den zehnten Jahrestag des Internationalen
Jahres der Familie,

in Anerkennung der aktiven Rolle der Regionalkommis-
sionen im Vorbereitungsprozess für den zehnten Jahrestag des
Internationalen Jahres der Familie, insbesondere hinsichtlich
der Erleichterung der regionalen Zusammenarbeit zu diesem
Zweck,

daran erinnernd, dass, anknüpfend an die Veranstaltun-
gen, die am 15. Mai 2004 anlässlich des Internationalen Tages
der Familie stattfinden werden, auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung im Jahr 2004 eine Plenarsitzung der Begehung des
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie ge-
widmet wird,

1. begrüßt den Beschluss Benins, im Mai 2004 in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen und im Rahmen
der vorhandenen Mittel eine regionale Vorbereitungskonfe-
renz in Benin auszurichten;

2. begrüßt außerdem den Beschluss des Staates Katar,
im November 2004 eine internationale Konferenz zur Bege-
hung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie auszurichten;

3. begrüßt es, dass der Generalsekretär die Begehung
des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Familie
am 4. Dezember 2003 eingeleitet hat;

4. begrüßt ferner die von den Mitgliedern der interna-
tionalen Gemeinschaft (Regierungen, nichtstaatlichen Orga-
nisationen, Zivilgesellschaft) gefassten Beschlüsse, zur Bege-
hung des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie Veranstaltungen auszurichten;

5. legt den Regierungen nahe, alles daranzusetzen, um
die Ziele des zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der
Familie zu verwirklichen und eine Familienperspektive in den
Planungsprozess zu integrieren;

6. erinnert an ihre Bitte an alle Staaten, die Fertigstel-
lung eines Programms für die Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie bis zum Ende des
Jahres 2003 anzuvisieren;

7. erinnert außerdem an ihre Bitte an die Regierungen,
soweit noch nicht geschehen, nationale Koordinierungsaus-
schüsse oder gegebenenfalls ähnliche Mechanismen für den
zehnten Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie ein-
zurichten, und bittet sie sowie die Regierungen der Länder, in
denen schon Gremien für die Vorbereitung und die Begehung
des Jahrestags bestehen, die laufenden Vorbereitungsmaß-
nahmen zu intensivieren;

8. empfiehlt, dass alle in Betracht kommenden Akteure,
so unter anderem die Regierungen, die Zivilgesellschaft ein-
schließlich der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen,
die Forschungsinstitutionen und die Universitäten, zu den
Entwicklungsstrategien und -programmen beitragen, deren
Ziel es ist, die Existenzgrundlage der Familien zu stärken;

9. ermutigt die Organisationen und Organe der Verein-
ten Nationen einschließlich der Regionalkommissionen, die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt und geändert von: Afghanistan, Ägyp-
ten, Algerien, Angola, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Belize, Benin, Bhutan, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Jemen, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Lesotho,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Mali, Marok-
ko, Mauritius, Mongolei, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien,
Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zentralafrikanische Republik.
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wie die Forschungsinstitutionen und die Universitäten, mit
der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale
Angelegenheiten bei familienbezogenen Fragen eng und in
koordinierter Weise zusammenzuarbeiten, indem sie unter an-
derem Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen, in Aner-
kennung ihrer wertvollen Rolle bei der Gestaltung der Fami-
lienpolitik auf allen Ebenen;

10. fordert die Organisationen und Organe der Verein-
ten Nationen einschließlich der Regionalkommissionen im
Rahmen der vorhandenen Mittel auf und bittet die zwischen-
staatlichen Organisationen, die Forschungseinrichtungen und
die Universitäten, die regionalen Veranstaltungen im Jahr
2004 zu unterstützen, um zu ihrem Erfolg beizutragen;

11. ersucht den Generalsekretär,

a) das die Familie betreffende Arbeitsprogramm der
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten
zu stärken, entsprechend den Zielen des zehnten Jahrestags
des Internationalen Jahres der Familie im Kontext der die Ein-
zelstaaten betreffenden familienbezogenen Bestimmungen
der Ergebnisse der Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen sowie im Kontext der international vereinbarten
Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele2, um der
einzigartigen Rolle der Familie in der Gesellschaft stärkeres
Gewicht zu verleihen, insbesondere durch

i) die Entwicklung und Stärkung einer gezielt auf die
Familie gerichteten Perspektive in den einschlägigen Poli-
tiken und Programmen der Organe der Vereinten Nationen
sowie bei der Weitererfolgung der Ergebnisse der ein-
schlägigen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich;

ii) die Bereitstellung grundsatzpolitischer Orientie-
rungshilfen zu neuen Fragen und Trends, die sich auf Fa-
milien auswirken, durch die Erstellung von Studien und
Forschungspapieren, die insbesondere darauf abzielen, die
Rolle der Familie in der Gesellschaft zu stärken;

iii) die Gewährung technischer Hilfe an Länder auf de-
ren Antrag, um gegebenenfalls ihre nationalen Kapazitä-
ten auf dem Gebiet familienbezogener Tätigkeiten auszu-
bauen;

b) wo dies angezeigt ist, Familienfragen in seinen Be-
richt über die integrierte und koordinierte Umsetzung und
Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich aufzunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kom-
mission für soziale Entwicklung auf ihrer zweiundvierzigsten
Tagungen einen Zwischenbericht und der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Sacharbeit betreffend die Durchführung dieser Resolution
sowie die Vorbereitung und die Begehung des zehnten Jahres-
tags des Internationalen Jahres der Familie auf allen Ebenen
vorzulegen.

RESOLUTION 58/130

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/496, Ziffer 15)3.

58/130. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehalten wur-
de, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der General-
versammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der
Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer zuneh-
mend globalen Welt", die vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in
Genf abgehalten wurde,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm4 sowie die von
der Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Son-
dertagung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die sozia-
le Entwicklung5 den grundlegenden Rahmen für die Förde-
rung der sozialen Entwicklung für alle auf einzelstaatlicher
und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen6 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele so-
wie auf die auf den großen Konferenzen, Sondertagungen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen,

sowie unter Hinweis auf die Verpflichtung, auf den
Grundsätzen der Gerechtigkeit, Fairness, Demokratie, Partizi-
pation, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Einbeziehung

2 Siehe Resolution 55/2.

3 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland,
Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Sene-
gal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.
4 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
5 Resolution S-24/2, Anlage.
6 Siehe Resolution 55/2.
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aller aufbauende nationale und globale Wirtschaftssysteme zu
fördern,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umset-
zung und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konfe-
renzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich,

in der Erwägung, dass sich trotz der in einigen Bereichen
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unternomme-
nen Anstrengungen und erzielten Fortschritte große Sektoren
unserer Gesellschaften, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern und in den am wenigsten entwickelten Ländern, nach
wie vor ernsthaften Herausforderungen gegenübersehen, na-
mentlich gravierenden Finanzkrisen, Unsicherheit, Armut,
Ausgrenzung und Unausgewogenheiten beim Einkommens-
wachstum und bei der Einkommensverteilung, sowie im Bil-
dungs- und im Gesundheitsbereich,

feststellend, dass die Kommission für soziale Entwicklung
auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung im Jahr 2005 die "Über-
prüfung der weiteren Umsetzung der Ergebnisse des Weltgip-
fels für soziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten Son-
dertagung der Generalversammlung" als vorrangiges Thema
behandeln wird,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs7;

2. bekräftigt die Notwendigkeit, wirksame Maßnah-
men zu treffen, um die auf dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung von den Staats- und Regierungschefs eingegange-
nen und in der Kopenhagener Erklärung über soziale Ent-
wicklung und dem Aktionsprogramm4 enthaltenen Verpflich-
tungen umzusetzen, mit denen ein neuer Konsens darüber
hergestellt wurde, die Menschen in den Mittelpunkt der Ent-
wicklungspolitik zu stellen, und gelobt wurde, die Armut zu
beseitigen und eine produktive Vollbeschäftigung und die so-
ziale Integration zu fördern, um stabile, sichere und gerechte
Gesellschaften für alle Menschen zu verwirklichen;

3. bekräftigt außerdem die auf der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung gefassten Beschlüsse
über weitere Maßnahmen und Initiativen zur Beschleunigung
der sozialen Entwicklung für alle, die in den Weiteren Initia-
tiven für die soziale Entwicklung5enthalten sind;

4. bekräftigt ferner, dass das Ziel der sozialen Integra-
tion darin besteht, eine "Gesellschaft für alle" zu schaffen, in
der jedem einzelnen Menschen mit all seinen Rechten und
Pflichten eine aktive Rolle zukommt, und dass eine solche in-
tegrative Gesellschaft auf der Achtung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten, der kulturellen und religiösen Vielfalt,
der sozialen Gerechtigkeit und den besonderen Bedürfnissen
schwächerer und benachteiligter Gruppen, auf demokrati-
scher Partizipation und auf Rechtsstaatlichkeit aufgebaut sein
muss;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Ge-
staltung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur Stär-
kung und Festigung demokratischer Institutionen und einer
ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

6. bekräftigt die Verpflichtung, durch die Beseitigung
fortbestehender Barrieren die Gleichstellung der Geschlechter
zu verwirklichen und die Politiken und Programme zu stär-
ken, die darauf gerichtet sind, die volle Teilhabe der Frauen
als gleichberechtigte Partner in allen Bereichen des politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens zu
verbessern, zu gewährleisten und auszuweiten, und ihren Zu-
gang zu allen Ressourcen, die für die uneingeschränkte Wahr-
nehmung aller ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten er-
forderlich sind, zu verbessern;

7. betont, dass es über die Sozialpolitik hinaus einer
förderlichen und kohärenten kurzfristigen und langfristigen
Wirtschaftspolitik auf nationaler und internationaler Ebene
bedarf, wenn Fortschritte bei der Verwirklichung langfristiger
Ziele erreicht werden sollen, wie etwa Gerechtigkeit, sozialer
Zusammenhalt und ein angemessener Aufbau von Humanka-
pital;

8. betont, wie wichtig es ist, die Wirtschafts- und So-
zialpolitik in die Förderung der Erschließung der Humanres-
sourcen zu integrieren und den Entwicklungsprozess zu be-
schleunigen, bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auf höchst-
möglicher Ebene die Wirksamkeit einer derartigen Integra-
tion zu bewerten und der Generalversammlung diesbezüg-
liche Empfehlungen vorzulegen, ersucht die Kommission für
soziale Entwicklung, dieser Frage auf ihren anstehenden Ta-
gungen weiter besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
bittet die verschiedenen Stellen des Systems der Vereinten
Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die Integra-
tion der Wirtschafts- und Sozialpolitik in ihre jeweiligen Ar-
beitsbereiche zu berücksichtigen;

9. betont, dass es geboten ist, die wirksame Teilhabe
der Entwicklungsländer am internationalen wirtschaftlichen
Entscheidungsprozess sicherzustellen, unter anderem durch
eine stärkere Beteiligung an internationalen Wirtschaftsforen,
um so die Transparenz und Rechenschaftspflicht der interna-
tionalen Finanzinstitutionen sicherzustellen, wenn es darum
geht, der sozialen Entwicklung in ihren Politiken und Pro-
grammen eine zentrale Stellung einzuräumen;

10. bekräftigt, dass angesichts der zunehmenden und
vielgestaltigen Interdependenz aller Regionen und Länder ei-
ne kohärente und verstärkte Zusammenarbeit sowie ein för-
derliches externes Wirtschaftsumfeld unabdingbare Ergän-
zungen der Anstrengungen sind, die die Entwicklungsländer,
einschließlich der am wenigsten entwickelten Länder und der
Transformationsländer, unternehmen, um ihre soziale Ent-
wicklung zu fördern und die Armut zu beseitigen;

11. erkennt an, dass die Verwirklichung der internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen

7 A/58/172.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Ziele6, eine neue Partnerschaft zwischen entwickelten Län-
dern und Entwicklungsländern erfordert, und betont in diesem
Zusammenhang, wie wichtig es ist, solide politische Hand-
lungskonzepte, eine gute Regierungs- und Verwaltungsfüh-
rung auf allen Ebenen und die Rechtsstaatlichkeit zu verwirk-
lichen sowie einheimische Ressourcen zu mobilisieren, inter-
nationale Mittelzuflüsse anzuziehen, den internationalen
Handel als Motor der Entwicklung zu fördern, die internatio-
nale, die finanzielle und die technische Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung, eine nachhaltige Schuldenfinanzie-
rung und die Erleichterung der Auslandsschulden auszuwei-
ten und die Kohärenz und Einheitlichkeit der internationalen
Währungs-, Finanz- und Handelssysteme zu stärken;

12. erkennt außerdem an, dass die Entwicklungsländer
die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, nur
dann werden verwirklichen können, wenn die öffentliche Ent-
wicklungshilfe und andere Ressourcen erheblich aufgestockt
werden, und erkennt ferner an, dass sich die Staats- und Re-
gierungschefs, um mehr Unterstützung für die öffentliche
Entwicklungshilfe zu gewinnen, verpflichtet haben, die Poli-
tiken und Entwicklungsstrategien auf einzelstaatlicher wie
auf internationaler Ebene weiter zu verbessern, um die Wirk-
samkeit der Hilfe zu erhöhen;

13. fordert die entwickelten Länder, soweit noch nicht
geschehen, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengungen zu
unternehmen, um die Zielwerte der Bereitstellung von
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe an Entwicklungsländer und von 0,15 bis
0,20 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche
Entwicklungshilfe an die am wenigsten entwickelten Länder
zu erreichen, die auf der vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel
abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über
die am wenigsten entwickelten Länder erneut bekräftigt wur-
den8, ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten Fort-
schritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffentliche
Entwicklungshilfe als wirksamer Beitrag zur Erreichung der
Entwicklungsziele eingesetzt wird, erkennt die Anstrengun-
gen aller Geber an, spricht denjenigen Gebern, deren Beiträge
zur öffentlichen Entwicklungshilfe die Zielwerte überschrei-
ten, erreichen oder sich darauf zubewegen, ihre Anerkennung
aus und unterstreicht, wie wichtig es ist, die Mittel und Fristen
für die Erreichung der Ziele und Zielwerte zu überprüfen;

14. bekräftigt, dass die Empfänger- und die Geberländer
wie auch die internationalen Institutionen darauf hinwirken
sollen, die Wirksamkeit der öffentlichen Entwicklungshilfe
zu steigern;

15. unterstreicht, wie wichtig es ist, wirksame Maßnah-
men zu verabschieden, darunter nach Bedarf auch neue Fi-
nanzmechanismen, um die Anstrengungen der Entwicklungs-
länder zur Verwirklichung eines beständigen Wirtschafts-
wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung, zur Verrin-
gerung der Armut und zur Stärkung ihrer demokratischen
Systeme zu unterstützen, und bekräftigt gleichzeitig, dass je-

des Land die Hauptverantwortung für seine eigene wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung trägt und dass der nationalen
Politik die Hauptrolle im Entwicklungsprozess zukommt;

16. bekräftigt, dass soziale Entwicklung die aktive Ein-
beziehung aller Akteure in den Entwicklungsprozess erfor-
dert, einschließlich der Organisationen der Zivilgesellschaft,
der Unternehmen und der Kleinbetriebe, und dass Partner-
schaften zwischen allen maßgeblichen Akteuren immer mehr
ein Teil der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
im Dienste der sozialen Entwicklung werden, bekräftigt au-
ßerdem, dass innerhalb der Länder die Partnerschaften zwi-
schen der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem Privat-
sektor wirksam zur Verwirklichung der sozialen Entwick-
lungsziele beitragen können, und unterstreicht, dass auf inter-
nationaler Ebene die jüngsten Initiativen zum Aufbau
freiwilliger Partnerschaften im Dienste der sozialen Entwick-
lung gefördert und unter anderem auf zwischenstaatlicher
Ebene weiter erörtert werden sollen;

17. unterstreicht die Verantwortung des Privatsektors
auf nationaler wie auf internationaler Ebene, einschließlich
Kleinbetrieben, Großunternehmen und transnationaler Unter-
nehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der wirtschaftlichen
und finanziellen, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen
ihrer Tätigkeiten auf die Entwicklung, die Gesellschaft, die
Gleichstellung und die Umwelt, sowie hinsichtlich ihrer Ver-
pflichtungen gegenüber ihren Arbeitnehmern und ihres Bei-
trags zur Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung, ein-
schließlich sozialer Entwicklung, und betont, dass es geboten
ist, innerhalb des Systems der Vereinten Nationen und unter
Beteiligung aller maßgeblichen Interessengruppen konkrete
Maßnahmen in Bezug auf die unternehmerische Verantwor-
tung und Rechenschaftspflicht zu ergreifen;

18. bekräftigt, dass Bildung, die Schaffung von Arbeits-
plätzen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die zu
den unverzichtbaren Elementen der Armutsbeseitigung, der
sozialen Integration, der Gleichstellung der Geschlechter und
der Entwicklung insgesamt gehören, im Mittelpunkt der Ent-
wicklungsstrategien und der internationalen Zusammenarbeit
zur Unterstützung der einzelstaatlichen Politik stehen sollen,
und erkennt die Notwendigkeit an, Beschäftigungsverhältnis-
se zu fördern, die den in den einschlägigen Übereinkünften
der Internationalen Arbeitsorganisation und in anderen inter-
nationalen Rechtsinstrumenten festgelegten Arbeitsnormen
genügen;

19. befürwortet in diesem Zusammenhang die Initiati-
ven, die gegenwärtig  im System der Vereinten Nationen
durchgeführt werden, um umfassende Beschäftigungsstrate-
gien und Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von
Jugendlichen auszuarbeiten, unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen internationalen Rechtsinstrumente, die sich auf Ju-
gendliche beziehen;

20. bekräftigt die Forderung des Wirtschafts- und So-
zialrats nach einer stärkeren Koordinierung innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die aktuellen Anstren-
gungen, die derzeit laufenden Initiativen für Afrika zu harmo-
nisieren, und ersucht die Kommission für soziale Entwick-
lung, in ihrer Arbeit der sozialen Dimension der Neuen

8 Siehe A/CONF.191/13.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas9 auch weiterhin ei-
nen wichtigen Platz einzuräumen;

21. begrüßt den Beitrag der Kommission für soziale Ent-
wicklung zur Weiterverfolgung und Überprüfung der weite-
ren Erfüllung der auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung
eingegangenen Verpflichtungen und der auf der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung verein-
barten Weiteren Initiativen, bekräftigt, dass die Kommission
dabei nach wie vor die Hauptverantwortung tragen wird, und
bittet die Regierungen, die zuständigen Sonderorganisatio-
nen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie die Zivilgesellschaft, ihre Arbeit stärker zu unter-
stützen;

22. erinnert in dieser Hinsicht an das Ersuchen, das sie
an alle Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats ge-
richtet hat, ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine bessere
Weiterverfolgung der Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zu un-
tersuchen, in dem Bewusstsein, dass kein einheitlicher Ansatz
erforderlich ist, da jede Fachkommission ihre besonderen
Merkmale hat, und gleichzeitig feststellend, dass moderne Ar-
beitsmethoden die Überprüfung der Fortschritte bei der Um-
setzung auf allen Ebenen besser gewährleisten können, unter
Zugrundelegung eines Berichts samt Empfehlungen, den der
Generalsekretär den einzelnen Fachkommissionen und den
zuständigen Nebenorganen des Rates zu ihren Arbeitsmetho-
den vorzulegen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in
den jeweiligen Ergebnisdokumenten und den von jedem Or-
gan gefassten einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der dies-
bezüglichen Fortschritte, die bestimmte Kommissionen in
jüngster Zeit erzielt haben, insbesondere die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung; die Fachkommissionen und andere
zuständige Organe des Rates sollen ihm spätestens 2005 über
das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht erstatten;

23. stellt fest, dass sie beschlossen hat, 2005 die Fort-
schritte bei der Erfüllung aller in der Millenniums-Erklärung
eingegangenen Verpflichtungen zu überprüfen, stellt außer-
dem fest, dass in diesem Kontext Raum für eine Großveran-
staltung besteht, und fordert in diesem Zusammenhang die
Kommission für soziale Entwicklung auf, der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat die sachbezo-
genen Ergebnisse ihrer Überprüfung der weiteren Umsetzung
der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwicklung und
der vierundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung zur Behandlung im Jahr 2005 vorzulegen;

24. bittet den Generalsekretär, den Wirtschafts- und So-
zialrat, die Kommission für soziale Entwicklung, die Regio-
nalkommissionen, die zuständigen Sonderorganisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
und andere zuständige zwischenstaatliche Foren, im Rahmen
ihrer jeweiligen Mandate die Verpflichtungen und Zusagen,
die in der Kopenhagener Erklärung und dem Aktionspro-
gramm sowie in den Weiteren Initiativen für die soziale Ent-

wicklung enthalten sind, weiter in ihre Arbeitsprogramme zu
integrieren und ihnen Vorrang einzuräumen, weiter aktiv an
ihrer Weiterverfolgung mitzuwirken und die Erfüllung dieser
Verpflichtungen und Zusagen zu überwachen;

25. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
des Weltgipfels für soziale Entwicklung und der vierund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf der genannten Tagung einen Bericht über diese
Frage vorzulegen.

RESOLUTION 58/131

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 20)10.

58/131. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. De-
zember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 1994, 51/58 vom
12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999 und
56/114 vom 19. Dezember 2001 betreffend die Rolle der Ge-
nossenschaften in der sozialen Entwicklung,

in Anerkennung dessen, dass die Genossenschaften in ih-
ren verschiedenen Formen die breitestmögliche Mitwirkung
aller Menschen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen,
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, an der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung fördern und zu ei-
nem wichtigen Faktor dieser Entwicklung werden,

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Ge-
nossenschaften in allen Formen zu dem Folgeprozess des vom
6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehaltenen Weltgip-
fels für soziale Entwicklung, der vom 4. bis 15. September
1995 in Beijing abgehaltenen Vierten Weltfrauenkonferenz,
der vom 3. bis 14. Juni 1996 in Istanbul (Türkei) abgehalte-
nen zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn-
und Siedlungswesen (Habitat II) und ihrer jeweiligen Fünf-
jahresüberprüfungen, des vom 13. bis 17. November 1996 in
Rom abgehaltenen Welternährungsgipfels, der vom 8. bis
12. April 2002 in Madrid abgehaltenen Zweiten Weltver-
sammlung über das Altern, der vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltenen Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung und des vom 26. August bis
4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltenen
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung leisten oder leisten
können,

9 A/57/304, Anlage.

10 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Äthiopien, Barbados, Benin, Brasilien, Burkina
Faso, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gambia, Guatemala, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Kambodscha, Kame-
run, Kenia, Kirgisistan, Kongo, Madagaskar, Marokko, Mongolei, My-
anmar, Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, Sierra Leone, Sudan,
Thailand, Trinidad und Tobago und Vereinigte Republik Tansania.
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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs11;

2. macht die Mitgliedstaaten auf die Vorschläge in dem
Bericht des Generalsekretärs betreffend weitere Maßnahmen
zur Förderung eines dem Aufbau von Genossenschaften för-
derlichen Umfelds aufmerksam;

3. macht die Mitgliedstaaten außerdem auf die überar-
beiteten Richtlinien zur Schaffung eines dem Aufbau von Ge-
nossenschaften förderlichen Umfelds12 aufmerksam, die sie
bei der Aus- oder Überarbeitung ihrer einzelstaatlichen Poli-
tiken zum Thema Genossenschaften berücksichtigen sollen;

4. legt den Regierungen nahe, die rechtlichen und ver-
waltungstechnischen Bestimmungen, die die Tätigkeit von
Genossenschaften regeln, gegebenenfalls weiter zu prüfen,
mit dem Ziel, ein den Genossenschaften förderliches Umfeld
zu gewährleisten und ihr Potenzial zu schützen und zu fördern
und ihnen so bei der Verwirklichung ihrer Ziele behilflich zu
sein;

5. fordert die Regierungen, die zuständigen internatio-
nalen Organisationen und Sonderorganisationen nachdrück-
lich auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen und interna-
tionalen Genossenschaftsorganisationen der Rolle und dem
Beitrag der Genossenschaften zur Umsetzung und Weiterver-
folgung der Ergebnisse des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der zweiten Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II) und ihrer Fünfjahresüberprüfungen, des Welter-
nährungsgipfels, der Zweiten Weltversammlung über das Al-
tern, der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung und des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ent-
sprechende Aufmerksamkeit zu widmen, indem sie unter an-
derem

a) die Möglichkeiten und den Beitrag der Genossen-
schaften im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der sozialen
Entwicklung, insbesondere der Beseitigung der Armut, der
Schaffung von produktiven Erwerbsmöglichkeiten mit dem
Ziel der Vollbeschäftigung und der Förderung der sozialen In-
tegration, in vollem Umfang nutzen und erschließen;

b) die Einrichtung und den Aufbau von Genossenschaf-
ten unterstützen und erleichtern, indem sie unter anderem
Maßnahmen ergreifen, die es Menschen, die in Armut leben
oder schwächeren Gesellschaftsgruppen angehören, ermögli-
chen, freiwillig an der Schaffung und dem Aufbau von Genos-
senschaften mitzuwirken;

c) geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein unterstüt-
zendes und förderliches Umfeld für den Aufbau von Genos-
senschaften zu schaffen, unter anderem durch den Aufbau ei-
ner wirkungsvollen Partnerschaft zwischen den Regierungen
und der Genossenschaftsbewegung, die Förderung und An-
wendung von besseren Rechtsvorschriften, Ausbildung, For-

schung, Weitergabe bewährter Verfahrensweisen und die Er-
schließung der menschlichen Ressourcen;

6. bittet die Regierungen, in Zusammenarbeit mit der
Genossenschaftsbewegung Programme auszuarbeiten, die
darauf gerichtet sind, die Aus- und Fortbildung der Mitglieder
und der gewählten Führung sowie gegebenenfalls ein profes-
sionelles Genossenschaftsmanagement zu fördern und zu
stärken, und statistische Datenbanken über den Aufbau von
Genossenschaften und ihren volkswirtschaftlichen Beitrag
einzurichten oder zu verbessern;

7. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len Organisationen, die Sonderorganisationen und die loka-
len, nationalen und internationalen Genossenschaftsorganisa-
tionen, weiterhin jährlich am ersten Samstag im Juli den von
der Generalversammlung in ihrer Resolution 47/90 verkünde-
ten Internationalen Tag der Genossenschaften zu begehen;

8. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und
anderen internationalen Organisationen sowie nationalen, re-
gionalen und internationalen Genossenschaftsorganisationen
die Mitgliedstaaten nach Bedarf bei ihren Bemühungen um
die Schaffung eines förderlichen Umfelds für den Aufbau von
Genossenschaften zu unterstützen, auch weiterhin Hilfe bei
der Erschließung der Humanressourcen, technische Beratung
und Ausbildung bereitzustellen und einen Austausch von Er-
fahrungen und besten Verfahrensweisen zu fördern, unter an-
derem durch die Veranstaltung von Konferenzen, Fachtagun-
gen und Seminaren auf nationaler und regionaler Ebene;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in dessen
Mittelpunkt die Rolle der Genossenschaften bei der Beseiti-
gung der Armut steht.

RESOLUTION 58/132

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 20)13.

11 A/58/159.
12 A/56/73-E/2001/68, Anhang.

13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bangladesch, Barbados,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia,
Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/132. Durchführung des Weltaktionsprogramms für
Behinderte: Wege zu einer Gesellschaft für alle
im 21. Jahrhundert

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen und in Bekräftigung der Verpflichtungen,
die in den maßgeblichen Menschenrechtsübereinkünften ent-
halten sind, namentlich in dem Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau14 und in dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes15,

sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
insbesondere Resolution 37/52 vom 3. Dezember 1982, mit
der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte16 verab-
schiedete, Resolution 48/96 vom 20. Dezember 1993, mit der
sie die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chan-
cengleichheit für Behinderte verabschiedete, und Resolution
56/115 vom 19. Dezember 2001 sowie die einschlägigen Re-
solutionen des Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Fach-
kommissionen,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen von den
Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen17, betonend, dass die volle
Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch
Menschen mit Behinderungen gefördert und geschützt wer-
den muss, und anerkennend, wie wichtig es ist, die Behinder-
tenperspektive in die Umsetzung der Ergebnisse der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen einzu-
binden, um die international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, zu verwirklichen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Initiativen
und Maßnahmen, die die Regierungen zur Durchführung der
einschlägigen Abschnitte der Rahmenbestimmungen und der
entsprechenden Resolutionen ergriffen haben, die sich insbe-
sondere mit der Schaffung einer behindertengerechten Um-
welt und Informations- und Kommunikationstechnologien,
der Gesundheit, der Bildung und sozialen Diensten, der Be-
schäftigung und dem dauerhaften Erwerb des Lebensunter-
halts befassen, einschließlich der Tätigkeit zwischenstaatli-
cher und nichtstaatlicher Organisationen auf diesem Gebiet,

in Bekräftigung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen sowie ihrer jeweili-
gen Folgeüberprüfungen,

feststellend, dass der von der Zweiten Weltversammlung
über das Altern verabschiedete Internationale Aktionsplan
von Madrid über das Altern 200218 das Thema "Ältere Men-

schen mit Behinderungen" als konkretes grundsatzpolitisches
Anliegen betrachtet,

Kenntnis nehmend von den Vorbereitungsarbeiten des Ad-
hoc-Ausschusses über ein umfassendes und integratives Inter-
nationales Übereinkommen über den Schutz und die Förde-
rung der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinde-
rungen, der eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag eingesetzt
hat, einen Textentwurf auszuarbeiten und vorzulegen, der die
Verhandlungsgrundlage für den Entwurf eines Übereinkom-
mens bilden soll,

in Anbetracht des nachdrücklichen Eintretens der Regie-
rungen für die Chancengleichheit und für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sowie für die Förderung und
den Schutz dessen, dass Menschen mit Behinderungen in den
vollen Genuss aller Menschenrechte kommen, namentlich im
Kontext der Entwicklung,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den nichtstaatli-
chen Organisationen bei der Förderung und dem Schutz des
vollen Genusses aller Menschenrechte durch Menschen mit
Behinderungen zukommt, und in diesem Zusammenhang
Kenntnis nehmend von ihrer Tätigkeit zur Förderung der Aus-
arbeitung eines internationalen Übereinkommens über die
Rechte behinderter Menschen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den wichtigen
Beiträgen der regionalen zwischenstaatlichen Organisationen
und der Regionalkommissionen der Vereinten Nationen bei
der Sensibilisierung und beim Aufbau von Kapazitäten für die
uneingeschränkte Teilhabe und Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen, sowie von den Ergebnissen der interna-
tionalen Konferenzen, die sich auf Menschen mit Behinde-
rungen beziehen,

eingedenk der Notwendigkeit, wirksame Politiken und
Strategien zu beschließen und durchzuführen, um die Rechte
und die volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen auf allen Ebenen zu fördern,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die behindertengerechte
Gestaltung der physischen Umwelt und von Informations-
und Kommunikationsmitteln ist, um Menschen mit Behinde-
rungen den vollen Genuss ihrer Menschenrechte zu ermögli-
chen,

erneut erklärend, dass die Technologie, insbesondere die
Informations- und Kommunikationstechnologien, neue Mög-
lichkeiten bietet, um eine behindertengerechtere Umwelt und
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderungen zu schaffen und ihre volle und wirksame Teil-
habe und Gleichstellung zu erleichtern, und unter Begrüßung
der Initiativen der Vereinten Nationen und der Beiträge regio-
naler Gruppen zur Förderung der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien als Instrument, mit dem das universelle
Ziel einer Gesellschaft für alle erreicht werden kann,

anerkennend, wie wichtig aktuelle und zuverlässige Daten
über Behindertenfragen sowie über eine behindertengerechte
Programmplanung und Evaluierung sind, und dass die prakti-
schen statistischen Methoden zur Erfassung und Kompilie-

14 Resolution 34/180, Anlage.
15 Resolution 44/25, Anlage.
16 A/37/351/Add.1 und Corr.1, Anhang, Abschnitt VIII, Empfehlung
I (IV).
17 Siehe Resolution 55/2.
18 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
rung von Daten über die Behindertenpopulation weiterent-
wickelt werden müssen,

sowie die Herausforderung anerkennend, die darin liegt,
die Behindertenperspektive besser in die Tätigkeiten auf dem
Gebiet der Entwicklung und der technischen Zusammenarbeit
einzubinden,

ferner anerkennend, dass die Lebensqualität von Men-
schen mit Behinderungen weltweit verbessert werden muss,
indem das Bewusstsein und die Aufgeschlossenheit für Be-
hindertenfragen erhöht werden sowie dafür gesorgt wird, dass
Menschen mit Behinderungen in den vollen Genuss aller
Menschenrechte kommen,

anerkennend, dass bei der Ausarbeitung der nationalen
und internationalen Entwicklungsstrategien berücksichtigt
werden muss, wie sich Armut, insbesondere in ländlichen Ge-
bieten, auf die Lebensbedingungen von Menschen mit Behin-
derungen auswirkt,

tief besorgt darüber, dass in Situationen bewaffneter Kon-
flikte die Menschenrechte von Behinderten nach wie vor in
besonders verheerender Weise beeinträchtigt werden,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs19 über die Umsetzung des Weltaktionspro-
gramms für Behinderte16, namentlich von den Empfehlungen
des Generalsekretärs zu politischen Maßnahmen zur Förde-
rung dessen, dass Menschen mit Behinderungen in den vollen
Genuss aller Menschenrechte kommen, im Kontext der Ent-
wicklung;

2. begrüßt die Tätigkeit des Sonderberichterstatters der
Kommission für soziale Entwicklung über Behindertenfra-
gen, durch die dafür gesorgt werden soll, dass Menschen mit
Behinderungen in den vollen Genuss aller Menschenrechte
kommen und ihre Chancengleichheit gefördert wird; 

3. fordert die Regierungen auf, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um über die Verabschiedung ein-
zelstaatlicher Pläne für Menschen mit Behinderungen hinaus
weitere Fortschritte zu erzielen, unter anderem durch die
Schaffung oder Verstärkung von Abmachungen für die För-
derung von Behindertenthemen und die Sensibilisierung hier-
für sowie die Zuweisung ausreichender Mittel für die volle
Durchführung der bestehenden Pläne und Initiativen, und be-
tont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die einzel-
staatlichen Bemühungen durch internationale Zusammenar-
beit zu unterstützen;

4. ermutigt die Regierungen, die zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen und gegebenenfalls den
Privatsektor, auch weiterhin durch konkrete Maßnahmen die
Behindertenperspektive durchgängig in den Entwicklungs-
prozess zu integrieren und die Durchführung der einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen und der in Bezug
auf Menschen mit Behinderungen vereinbarten internationa-
len Normen, insbesondere der Rahmenbestimmungen für die
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte, zu fördern

und für eine weitere Verbesserung der Chancengleichheit für
Menschen mit Behinderungen zu sorgen;

5. ermutigt die Regierungen, nichtstaatliche Organisa-
tionen und andere Gruppen einschließlich Behindertenorgani-
sationen, die zur vollen Durchführung des Weltaktionspro-
gramms beitragen, auch künftig zu unterstützen;

6. ermutigt die Regierungen außerdem, Menschen mit
Behinderungen in die Ausarbeitung von Strategien und Plä-
nen einzubeziehen, insbesondere soweit diese für sie von Be-
lang sind;

7. fordert die zuständigen Organisationen und Organe
des Systems der Vereinten Nationen, namentlich die zustän-
digen Menschenrechts-Vertragsorgane und die Regionalkom-
missionen, sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen und Institutionen nachdrücklich auf, die
Behindertenperspektive, soweit angebracht, in ihre Tätigkeit
zu integrieren und bei der Förderung der vollen Ausübung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit
Behinderungen eng mit der Sekretariats-Abteilung Sozialpo-
litik und Entwicklung zusammenzuarbeiten, so auch durch
Tätigkeiten auf Feldebene, indem sie Erfahrungen, Erkennt-
nisse und Empfehlungen über Menschen mit Behinderungen
austauschen;

8. betont, wie wichtig es ist, die Daten und Statistiken
über Menschen mit Behinderungen unter Einhaltung der in-
nerstaatlichen Datenschutzvorschriften zu verbessern, sodass
sie auf internationaler und innerstaatlicher Ebene für die
Zwecke der Politikgestaltung, der Planung und der Evaluie-
rung aus der Behindertenperspektive vergleichbar sind, for-
dert die Regierungen in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, mit
der Statistikabteilung des Sekretariats bei der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung globaler Statistiken und Indikatoren
über Behinderung zusammenzuarbeiten, und legt ihnen nahe,
beim Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten für nationale Da-
tenerhebungssysteme die technische Hilfe der Abteilung in
Anspruch zu nehmen;

9. fordert die Regierungen, die zwischenstaatlichen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen,
die häufig mehrfachen oder besonders schwerwiegenden Dis-
kriminierungsformen ausgesetzt sind, besonderen Schutz zu
gewähren und dabei den Schwerpunkt auf ihre Eingliederung
in die Gesellschaft und den Schutz und die Förderung ihres
vollen Genusses aller Menschenrechte zu legen;

10. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, bei allen
Maßnahmen zur Durchführung bestehender Menschenrechts-
verträge, deren Vertragspartei sie sind, der Lage von Men-
schen mit Behinderungen Rechnung zu tragen;

11. bittet die Staaten, auch weiterhin aktiv an den Ver-
handlungen innerhalb des Ad-hoc-Ausschusses über ein um-
fassendes und integratives Internationales Übereinkommen
über den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde
von Menschen mit Behinderungen mitzuwirken;

12. legt den Regierungen, den zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen und dem Privatsektor nahe, den Freiwilligen Behinder-

19 A/58/61-E/2003/5.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
tenfonds der Vereinten Nationen auch künftig zu unterstüt-
zen, damit er verstärkt katalytische und innovative Maßnah-
men zur vollen Durchführung des Weltaktionsprogramms
und der Rahmenbestimmungen, einschließlich der Arbeit des
Sonderberichterstatters, und die Tätigkeiten für den einzel-
staatlichen Kapazitätsaufbau unterstützen kann, unter beson-
derer Berücksichtigung der in dieser Resolution benannten
Maßnahmenschwerpunkte;

13. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Initia-
tiven zu unterstützen, die von den zuständigen Organisationen
und Organen des Systems der Vereinten Nationen sowie von
den regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen und Institutionen unternommen werden, um den
vollen Genuss aller Menschenrechte durch Menschen mit Be-
hinderungen und ihre Nichtdiskriminierung zu fördern und
das Weltaktionsprogramm weiter durchzuführen, und auch
ihre Bemühungen um die Einbindung von Menschen mit Be-
hinderungen in Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit,
als Nutznießer wie auch als Entscheidungsträger, weiter zu
unterstützen;

14. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen,
den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den Verein-
ten Nationen zu verbessern, und fordert ihn nachdrücklich
auf, die Pläne für die Schaffung einer hindernisfreien Umwelt
weiter durchzuführen;

15. begrüßt die in dem aktuellen Bericht des Generalse-
kretärs enthaltene Übersicht über die vierte fünfjährliche
Überprüfung und Bewertung des Weltaktionsprogramms19

und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/133

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/497 (Teil II), Ziffer 2020.

58/133. Jugendpolitiken und Jugendprogramme

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen sowie von
anderen einschlägigen internationalen Übereinkünften, na-
mentlich dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes21

und den beiden dazugehörigen Fakultativprotokollen22,

bekräftigend, dass die Staaten gehalten sind, die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten und ihre volle Ausübung
durch Jugendliche zu fördern und zu schützen,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen23 und anerkennend, dass die Millenniums-Er-
klärung wichtige Ziele und Zielvorgaben in Bezug auf Ju-
gendliche enthält,

unter Hinweis auf die auf den großen Konferenzen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen seit 1990 und im Rah-
men ihrer Folgeprozesse eingegangenen Verpflichtungen,
insbesondere im Zusammenhang mit Jugendlichen, nament-
lich der Jugendbeschäftigung, und diese bekräftigend,

anerkennend, dass die Mitwirkung der Jugendlichen einen
Aktivposten und eine Voraussetzung für ein nachhaltiges
Wirtschaftswachstum und die soziale Entwicklung darstellt,
und mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Aus-
maß der Jugendarbeitslosigkeit und -unterbeschäftigung über-
all auf der Welt sowie deren tiefgreifende Auswirkungen auf
die Zukunft unserer Gesellschaften, insbesondere die Gesell-
schaften in Entwicklungsländern,

in der Erkenntnis, dass die Armut neben anderen Faktoren
ein ernsthaftes Hindernis für die volle und wirksame Teilhabe
junger Menschen an der Gesellschaft und ihren Beitrag dazu
darstellt,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/81 vom 14. Dezem-
ber 1995, mit der sie das Weltaktionsprogramm für die Jugend
bis zum Jahr 2000 und danach verabschiedete, das in der An-
lage zu der genannten Resolution enthalten ist,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/120 vom
17. Dezember 1999, in der sie mit Anerkennung von der Lis-
saboner Erklärung über Jugendpolitiken und Jugendprogram-
me Kenntnis nahm, die von der Weltkonferenz der Minister
für Jugendfragen 1998 verabschiedet wurde24, sowie auf ihre
Resolutionen 56/117 vom 19. Dezember 2001 und 57/165
vom 18. Dezember 2002,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Gene-
ralsekretärs über den Weltjugendbericht 200325 und über die
Förderung der Jugendbeschäftigung26;

2. bekräftigt, dass die in dem Weltaktionsprogramm für
die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach benannten zehn vor-

20 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Antigua und Barbu-
da, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich,
Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau,
Haiti, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Swasiland, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Zentralafrikanische Republik und Zypern.

21 Resolution 44/25, Anlage.
22 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
23 Siehe Resolution 55/2.
24 Siehe WCMRY/1998/28, Kap. I, Resolution 1.
25 E/CN.5/2003/4.
26 A/58/229.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
rangigen Bereiche, nämlich Bildung, Beschäftigung, Hunger
und Armut, Gesundheitsfragen, Umwelt, Drogenmissbrauch,
Jugendkriminalität, Freizeit, Mädchen und junge Frauen so-
wie Partizipation von Jugendlichen nach wie vor Bereiche
von entscheidend wichtiger Bedeutung sind;

3. nimmt Kenntnis von den in dem Weltjugendbericht
2003 ermittelten fünf Bereichen, die für Jugendliche von be-
sonderem Interesse sind, nämlich die unterschiedlichen Aus-
wirkung der Globalisierung auf junge Frauen und junge Män-
ner, der Einsatz der Informations- und Kommunikationstech-
nologien und der Zugang dazu, der drastische Anstieg der
HIV-Infektionen unter Jugendlichen und die Auswirkungen
der Epidemie auf ihr Leben, die aktive Beteiligung von Ju-
gendlichen an bewaffneten Konflikten, sowohl als Opfer wie
auch als Täter, und die gestiegene Bedeutung, die der Bewäl-
tigung von Generationskonflikten in einer alternden Gesell-
schaft zukommt;

4. erkennt an, wie wichtig die volle und wirksame Be-
teiligung der Jugendlichen und der Jugendorganisationen auf
örtlicher, nationaler, regionaler und internationaler Ebene an
der Förderung und Durchführung des Weltaktionsprogramms
sowie an der Beurteilung der erzielten Fortschritte und der bei
der Durchführung aufgetretenen Schwierigkeiten ist und dass
die Tätigkeiten der von Jugendlichen und Jugendorganisatio-
nen geschaffenen Einrichtungen unterstützt werden müssen,
eingedenk dessen, dass Mädchen, Jungen, junge Frauen und
junge Männer gleiche Rechte, aber unterschiedliche Bedürf-
nisse und Stärken haben und aktive Mitwirkende an den Ent-
scheidungsprozessen und Träger positiver Veränderungen
und der Entwicklung der Gesellschaft sind;

5. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, den Jugend-
lichen zu stärkerer Selbstbestimmung zu verhelfen, indem ih-
re Fähigkeit gestärkt wird, mehr Unabhängigkeit zu erlangen
und die Hindernisse zu überwinden, die ihrer Partizipation
entgegenstehen, und indem ihnen die Gelegenheit gegeben
wird, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben und ihr Wohl
berühren;

6. fordert alle Mitgliedstaaten, alle Organe der Verein-
ten Nationen, die Sonderorganisationen, die Regionalkom-
missionen und die betroffenen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, insbesondere die Jugendorganisa-
tionen, auf, ihr Möglichstes zu tun, um das Weltaktionspro-
gramm durchzuführen und dabei auf sektorübergreifende Ju-
gendpolitiken abzustellen, indem sie die Sichtweise Jugendli-
cher in alle jugendrelevanten Planungs- und Entscheidungs-
prozesse einbeziehen;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Arbeit, die
die Regionalkommissionen geleistet haben, um das Weltak-
tionsprogramm durchzuführen, die Weltkonferenz der Mini-
ster für Jugendfragen in ihren jeweiligen Regionen in Abspra-
che mit den Regionaltagungen der Minister für Jugendfragen
und der regionalen nichtstaatlichen Jugendorganisationen
weiterzuverfolgen und Beratende Dienste zur Unterstützung
einzelstaatlicher Jugendpolitiken und -programme in jeder
Region zu erbringen, und ermutigt sie, dies auch künftig zu
tun;

8. empfiehlt dem System der Vereinten Nationen, auf
der Grundlage der positiven Erfahrungen mit der Partizipation
Jugendlicher an der Arbeit der Vereinten Nationen, unter an-
derem auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung und
der Sondertagung der Generalversammlung über Kinder,
auch künftig im Rahmen von Foren sowie von öffentlichen
Dialogen, Sitzungen und Aussprachen Gelegenheit zum Dia-
log zwischen Regierungen und Vertretern von Jugendorgani-
sationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozial-
rat zu bieten;

9. beschließt, dass die Veranstaltung eines künftigen
Weltjugendforums auf der Grundlage eines Beschlusses der
Generalversammlung erfolgen soll;

10. nimmt Kenntnis von dem von acht Ländern gefassten
Beschluss, bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher Lageberich-
te und Aktionspläne in Bezug auf die Jugendbeschäftigung
freiwillig die Führungsrolle zu übernehmen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, einzelstaatliche Lage-
berichte und Aktionspläne in Bezug auf die Jugendbeschäfti-
gung auszuarbeiten, entweder als Bestandteil ihrer einzel-
staatlichen Aktionspläne für Beschäftigung oder als geson-
derte Dokumente, die vorhandenen Daten und Statistiken in
vollem Umfang zu nutzen und Jugendliche und Jugendorga-
nisationen an diesem Prozess zu beteiligen, unter anderem un-
ter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten in dieser
Hinsicht eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere der-
jenigen im Weltaktionsprogramm, und dem Sekretariat diese
Lageberichte und Aktionspläne, soweit vorhanden, bis Sep-
tember 2004 vorzulegen;

12. bittet die Internationale Arbeitsorganisation im Kon-
text des Netzwerks für Jugendbeschäftigung, in Zusammenar-
beit mit dem Sekretariat und der Weltbank sowie anderen zu-
ständigen Sonderorganisationen die Regierungen auf Antrag
bei ihren Bemühungen um die Erstellung einzelstaatlicher La-
geberichte und Aktionspläne zu unterstützen und eine welt-
weite Analyse und Evaluierung der diesbezüglichen Fort-
schritte durchzuführen;

13. empfiehlt, auf ihrer sechzigsten Tagung im Jahr 2005
zwei Plenarsitzungen der Überprüfung der Lage von Jugend-
lichen und der Fortschritte zu widmen, die bei der Durchfüh-
rung des Weltaktionsprogramms zehn Jahre nach seiner Ver-
abschiedung erzielt wurden;

14. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
Ziffer 4 und unter Berücksichtigung einer ausgewogenen geo-
grafischen Verteilung die Abhaltung eines Konsultativtref-
fens mit Jugendorganisationen und Jugendvertretern zu erwä-
gen, auf dem die Fortschritte und Hindernisse bei der Durch-
führung des Weltaktionsprogramms bewertet werden sollen,
in Vorbereitung der beiden für 2005 anberaumten Plenarsit-
zungen der Generalversammlung, und die Ergebnisse des
Treffens in seinen Bericht an die Versammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen;

15. bittet alle Regierungen und zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge an den Jugendfonds
der Vereinten Nationen zu entrichten, und ersucht den Gene-
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
ralsekretär, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zur Ent-
richtung solcher Beiträge zu ermutigen;

16. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass einige Mit-
gliedstaaten Fachwissen und Finanzmittel zur Unterstützung
der Tätigkeit des Netzwerks für Jugendbeschäftigung zur
Verfügung gestellt haben, und bittet alle Mitgliedstaaten und
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, zu
dem Netzwerk beizutragen, um die auf Landesebene im Rah-
men des Netzwerks durchgeführten Maßnahmen zu unterstüt-
zen;

17. wiederholt die in dem Weltaktionsprogramm an die
Mitgliedstaaten gerichtete Aufforderung, zu erwägen, Ju-
gendvertreter in die Delegationen aufzunehmen, die sie zur
Generalversammlung und zu anderen einschlägigen Tagun-
gen der Vereinten Nationen entsenden, und auf diese Weise
die Kommunikationskanäle zu erweitern und die Erörterung
von Jugendfragen zu verbessern, und ersucht den Generalse-
kretär, diese Bitte erneut an die Mitgliedstaaten weiterzulei-
ten;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Kommission für
soziale Entwicklung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung ei-
nen umfassenden Bericht zu unterbreiten, in dem unter ande-
rem die Umsetzung der in dem Weltaktionsprogramm be-
nannten Schwerpunktbereiche seit 1995 bewertet wird, ein-
schließlich der Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten, Orga-
nen der Vereinten Nationen, Sonderorganisationen, Regional-
kommissionen und Jugendorganisationen in ihrer multidiszi-
plinären Arbeit für Jugendliche und mit diesen durchgeführt
wurden;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei der Aus-
arbeitung des in Ziffer 18 erbetenen Berichts die fünf in Zif-
fer 3 benannten Themen zu berücksichtigen und sie in einem
Anhang zu dem Bericht zu erörtern; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht
an die Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung ei-
ne globale Analyse und Bewertung der nationalen Aktions-
pläne in Bezug auf Jugendbeschäftigung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/134

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/498, Ziffer 10)27.

58/134. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversamm-
lung über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. Dezem-
ber 2002, in der sie sich die Politische Erklärung und den In-
ternationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200228

zu eigen machte und die Ausarbeitung eines "Fahrplans" für
den Prozess der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid
durch das Programm für Fragen des Alterns der Abteilung So-
zialpolitik und Entwicklung der Sekretariats-Hauptabteilung
Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten begrüßte, sowie
auf ihre Resolution 57/177 vom 18. Dezember 2002, in der sie
unter anderem betonte, wie wichtig eine durchgängige Inte-
gration der Gleichstellungsperspektive ist,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/14 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 2003, in der der Rat die
Regierungen, das System der Vereinten Nationen und die Zi-
vilgesellschaft bat, in einem "von unten nach oben" verlaufen-
den Ansatz an der Überprüfung und Bewertung des Aktions-
plans von Madrid mitzuwirken,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003, in der sie dem Rahmen für eine integrierte und
koordinierte Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnis-
se der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich zustimmte und
bekräftigte, wie wichtig es ist, die Fortschritte bei der Umset-
zung der auf den einzelnen großen Konferenzen und Gipfel-
treffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten eingegan-
genen Verpflichtungen regelmäßig zu überprüfen,

in dem Bewusstsein, dass die Weiterverfolgung der Zwei-
ten Weltversammlung über das Altern und die Umsetzung ih-
rer Ergebnisse ein fester Bestandteil der integrierten und ko-
ordinierten Umsetzung und Weiterverfolgung der Ergebnisse
der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen ist,

sowie in dem Bewusstsein, dass im Verlauf der nächsten
fünfzig Jahre weltweit mit enormen demografischen Verän-
derungen zu rechnen ist, in den Entwicklungsländern ebenso
wie in den entwickelten Ländern und den Transformations-
ländern, und dass es angesichts der Tatsache, dass diese Ver-
änderungen in den Entwicklungsländern, wo mit einer Ver-
vierfachung der älteren Bevölkerung in dem genannten Zeit-
raum gerechnet wird, am schnellsten vor sich gehen werden,
unabdingbar ist, das Altern zum festen Bestandteil der Ent-
wicklungspolitiken zu machen, die auf die Verwirklichung
der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließ-
lich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen29 enthaltenen Ziele, abstellen,

27 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Belarus, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenenland, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marok-
ko (im Nahmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglie-
der der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Mexiko, Monaco, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Russische Föderation, San Marino, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten.

28 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
29 Siehe Resolution 55/2.
333



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sich dessen bewusst, dass der Mangel an nach Alter und
Geschlecht aufgeschlüsselten Daten für die Politik auf inter-
nationaler und auf nationaler Ebene ein Hindernis darstellt,
wenn es um die Behandlung von Fragen im Zusammenhang
mit dem Altern und der Lage älterer Menschen geht,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs30;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem im Bericht des
Generalsekretärs enthaltenen "Fahrplan" für die Umsetzung
des Internationalen Aktionsplans von Madrid über das Altern
2002;

3. bittet die Mitgliedstaaten und die Organisationen
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, die Frage
des Alterns gegebenenfalls in die Maßnahmen aufzunehmen,
die sie zur Verwirklichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen29 enthaltenen Ziele, durchführen,
insbesondere das Ziel der Beseitigung der Armut;

4. betont, dass zur Umsetzung des Aktionsplans von
Madrid31 Maßnahmen auf nationaler wie auf internationaler
Ebene getroffen sowie auch nationale und internationale Prio-
ritäten gesetzt und geeignete Konzepte ausgewählt werden
müssen, um sicherzustellen, dass die Länder eine Gesellschaft
für alle Altersgruppen verwirklichen;

5. spricht sich dafür aus, auf nationaler Ebene institu-
tionelle Verknüpfungen zwischen den innerstaatlichen Me-
chanismen zur Förderung der Frau und den für die Erarbei-
tung, Umsetzung und Koordinierung von Politiken und Pro-
grammen zur Frage des Alterns zuständigen Regierungsstel-
len zu schaffen;

6. betont, dass die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, eine wichtige Rolle wahr-
nimmt, wenn es darum geht, die Regierungen bei der Durch-
führung, der Bewertung und der Weiterverfolgung des Ak-
tionsplans von Madrid zu unterstützen;

7. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die Frage des
Alterns zu berücksichtigen, wenn er im Hinblick auf die Auf-
stellung des mehrjährigen Arbeitsprogramms für den Ta-
gungsteil für Koordinierungsfragen seiner Arbeitstagung eine
Liste sektorübergreifender Themenkomplexe erstellt, die den
Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen gemeinsam sind;

8. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, in
ihre Behandlung der Schwerpunktthemen im Zusammenhang
mit der Weiterverfolgung des Weltgipfels für soziale Ent-
wicklung die Perspektive des Alterns aufzunehmen;

9. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung
und die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, im Rah-
men ihres jeweiligen mehrjährigen Arbeitsprogramms über

ihre Präsidien ihre Koordinierung und Zusammenarbeit hin-
sichtlich der Frage älterer Frauen zu verstärken; 

10. erinnert in dieser Hinsicht an ihr Ersuchen an alle
Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats, ihre Ar-
beitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umsetzung der
Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusstsein, dass
kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede Fachkom-
mission ihre besonderen Merkmale hat, jedoch gleichzeitig
feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Überprüfung
der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen besser
gewährleisten können, unter Zugrundlegung eines Berichts
samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den einzelnen
Fachkommissionen und den zuständigen Nebenorganen des
Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmethoden vorzu-
legen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in den jeweili-
gen Ergebnisdokumenten und den von jedem Organ gefassten
einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der diesbezüglichen
Fortschritte, die bestimmte Kommissionen, insbesondere die
Kommission für Nachhaltige Entwicklung, in jüngster Zeit
erzielt haben, und daran erinnernd, dass die Fachkommissio-
nen und die anderen zuständigen Organe des Rates ihm späte-
stens 2005 über das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht er-
statten sollen;

11. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung,
sich auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung mit der Frage der
Häufigkeit und der formalen Gestaltung der Überprüfung der
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu befassen und da-
bei die Bestimmungen der Resolution 57/270 B zu berück-
sichtigen;

12. betont, wie wichtig es ist, dass alle Länder zu allen
Aspekten der Politikformulierung nach Alter und Geschlecht
aufgeschlüsselte Daten erheben und entsprechende Bevölke-
rungsstatistiken erstellen, und legt den zuständigen Stellen
der Vereinten Nationen nahe, die einzelstaatlichen Anstren-
gungen, insbesondere der Entwicklungs- und der Transforma-
tionsländer, zum Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen,
nimmt in diesem Zusammenhang davon Kenntnis, dass die
Vereinten Nationen eine über das Internet zugängliche Daten-
bank zur Frage des Alterns geschaffen haben, und bittet die
Staaten, wann immer dies möglich ist, Informationen zur Auf-
nahme in diese Datenbank vorzulegen;

13. ersucht die Statistische Kommission, den Mitglied-
staaten bei der Ausarbeitung von Modalitäten für die Auf-
schlüsselung von Daten nach Alter und Geschlecht behilflich
zu sein;

14. ersucht die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen, die
Frage des Alterns, auch unter der Gleichstellungsperspektive,
in ihre Arbeitsprogramme aufzunehmen und der Kommission
für soziale Entwicklung über ihre Fortschritte Bericht zu er-
statten;

15. bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die
regionalen Entwicklungsbanken, bei ihren Politiken und Pro-
jekten ältere Menschen zu berücksichtigen, als Teil der Be-
mühungen, die Entwicklungs- und die Transformationsländer

30 A/58/160.
31 Bericht der Zweiten Weltversammlung über das Altern, Madrid,
8.-12. April 2002 , Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unterstüt-
zen;

16. empfiehlt, die institutionellen Verbindungen zwi-
schen den Koordinierungsstellen der Vereinten Nationen für
Gleichstellungsfragen und den Koordinierungsstellen für Fra-
gen des Alterns zu stärken, um Gleichstellungsaspekte bei der
Frage des Alterns stärker in das System zu integrieren;

17. begrüßt die Fortschritte, die einige Regionalkom-
missionen bei der Umsetzung der Ziele und Empfehlungen
des Aktionsplans von Madrid erzielt haben, und legt den an-
deren Regionalkommissionen nahe, diesbezügliche Fort-
schritte anzustreben;

18. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für so-
ziale Entwicklung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung sei-
nen Bericht30 zu übermitteln und alle weiteren mit diesem
Thema zusammenhängenden sachdienlichen Informationen
zur Verfügung zu stellen, die der Kommission bei ihren Bera-
tungen von Nutzen sein können; 

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/135

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)32.

58/135. Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten
Kriminalität: Unterstützung von Staaten beim
Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die Durch-
führung des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und der dazugehörigen Proto-
kolle zu erleichtern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/255 vom
31. Mai 2001, mit der sie das Zusatzprotokoll gegen die uner-
laubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Kompo-
nenten und Munition sowie gegen den unerlaubten Handel da-
mit zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die

grenzüberschreitende organisierte Kriminalität verabschiede-
te,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/120 vom
19. Dezember 2001 über die Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität: Unterstützung von
Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit dem Ziel, die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu erleichtern,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die Auswir-
kungen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität
auf die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität und
Entwicklung der Gesellschaft,

bekräftigend, dass die Verabschiedung des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle eine bedeutende Ent-
wicklung im internationalen Strafrecht darstellt und dass sie
wichtige Instrumente für die wirksame internationale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden or-
ganisierten Kriminalität sind,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über die Ratifikation des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle33;

2. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und nimmt Kenntnis von der Anzahl der
Unterzeichnungen und Ratifikationen der drei Zusatzproto-
kolle zu dem Übereinkommen, die erwarten lässt, dass das
Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und das
Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf
dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität bald in Kraft treten werden;

3. würdigt es, dass das Zentrum für internationale Ver-
brechensverhütung des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Ratifikation des
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle fördert,
insbesondere durch die Ausarbeitung von Rechtsleitfäden zur
Erleichterung der Ratifikation und späteren Durchführung
dieser Rechtsinstrumente, und bittet das Zentrum, die Rechts-
leitfäden fertigzustellen und so weit wie möglich zu verbrei-
ten;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum und dem Sekretariats-Bereich
Rechtsangelegenheiten vom 23. bis 26. September 2003 am
Amtssitz der Vereinten Nationen die Unterzeichnungsveran-
staltung "Brennpunkt 2003: Verträge zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des
Terrorismus" organisiert hat, im Einklang mit Resolution
57/173 der Generalversammlung vom 18. Dezember 2002,

32 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt. 33 E/CN.15/2003/5.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
begrüßt die Teilnahme der Mitgliedstaaten an dieser Veran-
staltung und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
soweit noch nicht geschehen, ihre Ratifikations-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden zu dem Übereinkommen und
den dazugehörigen Protokollen zu hinterlegen, um eine mög-
lichst hohe Beteiligung an diesen Rechtsinstrumenten zu er-
reichen und so ihre Wirksamkeit zu maximieren;

5. begrüßt außerdem die finanzielle Unterstützung, die
mehrere Geber geleistet haben, um das Inkrafttreten und die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle zu fördern, und legt den Mitgliedstaaten nahe, aus-
reichende freiwillige Beiträge an den Fonds der Vereinten Na-
tionen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie
Beiträge zur direkten Unterstützung der Tätigkeiten und Pro-
jekte des Zentrums zu entrichten, namentlich durch Beiträge
zu den Instituten des Verbunds des Programms der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege, um den Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern technische Hilfe bei der Durchführung dieser
völkerrechtlichen Übereinkünfte zu gewähren;

6. ersucht das Zentrum in seiner Eigenschaft als Sekre-
tariat der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, alles Notwendige zu tun, um die effiziente Vorberei-
tung der Eröffnungssitzung der Konferenz der Vertragspartei-
en im Jahr 2004 sicherzustellen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, die Erbringung der
mandatsmäßigen Dienste für die Konferenz der Vertragspar-
teien vorzubereiten, indem es im Rahmen vorhandener Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt oder außerplanmäßiger Mittel
einen Leitfaden mit Elementen erarbeitet, die den Vertrags-
staaten bei der Erfüllung ihrer Berichtspflichten gegenüber
der Konferenz der Vertragsparteien von Nutzen sein können,
und die Abläufe bei Auslieferung und gegenseitiger Rechts-
hilfe im Rahmen bestehender Mechanismen, namentlich bila-
teraler, regionaler und multilateraler Vereinbarungen oder
Regelungen, zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär, das Zentrum weiterhin
mit den Ressourcen auszustatten, die es benötigt, um die
Durchführung des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle wirksam fördern und seine Aufgaben als Sekreta-
riat der Konferenz der Vertragsparteien im Einklang mit sei-
nem Mandat erfüllen zu können;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem
Bericht über die Tätigkeit des Zentrums, der der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegen
ist, über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/136

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)34.

58/136. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit und der technischen Hilfe zur Förderung der
Durchführung der universellen Übereinkommen
und Protokolle betreffend den Terrorismus im
Rahmen der Tätigkeit des Zentrums für interna-
tionale Verbrechensverhütung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen betref-
fend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus sowie
die Resolutionen des Sicherheitsrats 1373 (2001) vom
28. September 2001, 1377 (2001) vom 12. November 2001
und 1456 (2003) vom 20. Januar 2003,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/1 vom
12. September 2001, in der sie die abscheulichen Terrorakte
vom 11. September 2001 nachdrücklich verurteilte, und auf
ihre Resolution 57/27 vom 19. November 2002, in der sie die-
jenigen in Bali und Moskau ebenfalls verurteilte und nach-
drücklich zu internationaler Zusammenarbeit aufforderte, um
Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, sowie
auf die Resolution 1465 (2003) des Sicherheitsrats vom
13. Februar 2003, in der der Rat den Bombenanschlag in Bo-
gotá am 7. Februar 2003 verurteilte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/173 vom
18. Dezember 2002, in der sie bestätigte, wie wichtig die Rol-
le des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung für die Erfüllung seines Mandats ist, namentlich
die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und insbe-
sondere die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
und die Bereitstellung technischer Hilfe auf Antrag, wodurch
die Tätigkeit des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Reso-
lution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des Terroris-
mus ergänzt wird,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/292 vom 20. De-
zember 2002, in deren Abschnitt IV sie die Stärkung der Se-
kretariats-Unterabteilung Terrorismusverhütung billigte, in
Anbetracht dessen, dass die Bekämpfung des Terrorismus ei-
ne der Prioritäten des mittelfristigen Plans für den Zeitraum
2002-2005 war,

eingedenk ihrer Resolution 56/261 vom 31. Januar 2002
über die Aktionspläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung
über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts, die einen Aktionsplan ge-
gen den Terrorismus enthält,

in Unterstützung der Anstrengungen, die der Exekutivdi-
rektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung fortlaufend unternimmt, um den in-
tegrierten Ansatz zur Bekämpfung des Terrorismus, des Dro-
genhandels, der grenzüberschreitenden organisierten Krimi-
nalität und anderer damit zusammenhängender Formen krimi-
neller Tätigkeiten zu verstärken,

in Betonung der Notwendigkeit einer engen Koordinie-
rung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den interna-
tionalen, regionalen und subregionalen Organisationen und
dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus sowie dem
Zentrum bei der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
336



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und der kriminellen Tätigkeiten, die mit dem Ziel unternom-
men werden, den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformern zu fördern,

überzeugt von der Notwendigkeit, die von der Generalver-
sammlung und vom Sicherheitsrat in verschiedenen Resolu-
tionen, insbesondere der Ratsresolution 1373 (2001), bekräf-
tigt wurde, Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämp-
fen, und mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Ver-
bindungen zwischen dem Terrorismus und der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität, dem Drogenhan-
del, der Geldwäsche und dem Waffenhandel sowie den uner-
laubten Transfers nuklearen, chemischen und biologischen
Materials,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Öster-
reichs und das Zentrum für die Veranstaltung des Symposi-
ums "Bekämpfung des internationalen Terrorismus: der Bei-
trag der Vereinten Nationen", das am 3. und 4. Juni 2002 in
Wien abgehalten wurde, und Kenntnis nehmend von dem Be-
richt des Exekutivdirektors35,

daran erinnernd, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen
müssen, dass alle Maßnahmen, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht im Einklang stehen und dass diese Maßnah-
men in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, je nach Sach-
lage insbesondere mit den internationalen Menschenrechts-
normen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären
Völkerrecht, ergriffen werden,

mit Anerkennung feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss
nach Resolution 51/210 der Generalversammlung vom
17. Dezember 1996 die Ausarbeitung des Entwurfs eines um-
fassenden Übereinkommens über den internationalen Terro-
rismus36 und des Entwurfs eines internationalen Übereinkom-
mens zur Bekämpfung von Akten des Nuklearterrorismus37

fortsetzt,

1. bestärkt das Zentrum für internationale Verbre-
chensbekämpfung des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung in seinen mandatsmäßigen
Tätigkeiten auf dem Gebiet der Verhütung des Terrorismus,
in deren Rahmen es Mitgliedstaaten auf Antrag technische
Hilfe gewährt, insbesondere bei der Durchführung der univer-
sellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Terro-
rismus, und dadurch die internationale Zusammenarbeit bei
der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus stärkt, in en-
ger Koordinierung mit dem Ausschuss des Sicherheitsrats
nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des
Terrorismus und dem Sekretariats-Bereich Rechtsangelegen-
heiten sowie mit den internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen;

2. begrüßt es, dass das Zentrum das Globale Programm
gegen den Terrorismus eingerichtet hat, das den geeigneten

Rahmen für Tätigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedstaa-
ten bei ihrem Kampf gegen den Terrorismus bildet, insbeson-
dere auf dem Wege der Durchführung der universellen Über-
einkommen und Protokolle betreffend den Terrorismus;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, soweit noch nicht
geschehen, Vertragsparteien der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus zu werden
und diese durchzuführen und das Zentrum gegebenenfalls um
Hilfe dabei zu ersuchen;

4. nimmt Kenntnis von der Ausarbeitung eines Rechts-
leitfadens der Vereinten Nationen zu den universellen Über-
einkommen und Protokollen betreffend den Terrorismus, der
auf einer vom Internationalen Institut für höhere kriminologi-
sche Studien in Syrakus (Italien) vom 3. bis 5. Dezember
2002 ausgerichteten Veranstaltung von einer Sachverständi-
gengruppe überprüft wurde, und bittet die Staaten, die die uni-
versellen Übereinkommen und Protokolle betreffend den Ter-
rorismus noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen
noch nicht beigetreten sind, den Rechtsleitfaden heranzuzie-
hen, wenn sie die Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente in
ihr innerstaatliches Recht übernehmen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich
auch weiterhin gemeinsam sowie auf regionaler und bilatera-
ler Ebene und in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen um die Verhütung und Bekämpfung von Akten des
Terrorismus zu bemühen, indem sie die internationale Zusam-
menarbeit und die technische Hilfe im Rahmen der Resolutio-
nen des Sicherheitsrats 1373 (2001), 1377 (2001) und
1456 (2003) und der sonstigen einschlägigen internationalen
Rechtsinstrumente sowie im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen und dem Völkerrecht verstärken;

6. ersucht das Zentrum, nach Maßgabe der Verfügbar-
keit von Mitteln aus dem ordentlichen Haushalt oder außer-
planmäßigen Mitteln Leitlinien für technische Hilfe auszuar-
beiten, nach denen das Zentrum innerhalb seines Zuständig-
keitsbereichs und in Absprache mit dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus Hilfe bei der Förderung der Ra-
tifikation der universellen Übereinkommen und Protokolle
betreffend den Terrorismus beziehungsweise des Beitritts da-
zu sowie ihrer Durchführung gewähren wird, und konkrete
Elemente einer solchen Hilfe zu benennen, mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei der Bekämp-
fung des Terrorismus zu erleichtern, und den Mitgliedstaaten
diese Leitlinien zur Prüfung vorzulegen;

7. ersucht das Zentrum außerdem, sich vorbehaltlich
der Verfügbarkeit außerplanmäßiger Mittel verstärkt darum
zu bemühen, auf Antrag technische Hilfe bei der Verhütung
und Bekämpfung des Terrorismus auf dem Wege der Durch-
führung der universellen Übereinkommen und Protokolle be-
treffend den Terrorismus zu gewähren und dabei besonderes
Gewicht auf die Abstimmung seiner Arbeit mit dem Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus und den internatio-
nalen, regionalen und subregionalen Organisationen zu legen;

8. dankt den Geberländern, die durch freiwillige Bei-
träge zu dem Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege oder durch direkte Beiträge
zu dem Verbund des Programms der Vereinten Nationen auf

35 Siehe A/57/152 und Corr.1 und Add.1 und Add.1/Corr.1 und 2 und
Add.2.
36 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 37 (A/58/37), Anhang II.A.
37 Ebd., Anhang II.B.
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dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege die Einrichtung des Globalen Programms gegen den
Terrorismus unterstützt haben, und bittet alle Staaten, ange-
messene freiwillige Beiträge zu dem Fonds zu entrichten, um
die Kapazität des Zentrums zu stärken, den Mitgliedstaaten
auf Antrag technische Hilfe zu gewähren, insbesondere für
die Förderung der Ratifikation der universellen Übereinkom-
men und Protokolle betreffend den Terrorismus beziehungs-
weise den Beitritt dazu sowie ihre Durchführung;

9. empfiehlt der Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege, in Abstimmung mit anderen Stel-
len der Vereinten Nationen, insbesondere dem Ausschuss zur
Bekämpfung des Terrorismus, regelmäßig zu überprüfen,
welche Fortschritte die Mitgliedstaaten dabei erzielt haben,
Vertragsparteien der universellen Übereinkommen und Proto-
kolle betreffend den Terrorismus zu werden und sie durchzu-
führen, und welche Bedürfnisse die Mitgliedstaaten haben,
die technische Hilfe beantragen;

10. ersucht den Generalsekretär, während der dreizehn-
ten Tagung der Kommission für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege eine Diskussionsrunde auf hoher Ebene
über die Fortschritte bei den die Strafrechtspflege betreffen-
den Aspekten des Terrorismus und der internationalen Zu-
sammenarbeit sowie bei den universellen Übereinkommen
und Protokollen betreffend den Terrorismus zu veranstalten,
und bittet den Ausschuss für die Bekämpfung des Terroris-
mus und die zuständigen internationalen Organisationen, an
dieser Diskussionsrunde teilzunehmen;

11. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Art der Verbindungen zwischen dem
Terrorismus und anderen Formen der Kriminalität zu unter-
breiten, um stärkere Synergien bei der Gewährung techni-
scher Hilfe durch das Zentrum zu erreichen, und ersucht den
Generalsekretär, in seinen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution eine Analyse der genannten Informationen auf-
zunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/137

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)38.

58/137. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Menschenhandels und beim Schutz seiner Opfer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung über Grundprinzipien der
rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Op-
fern von Machtmissbrauch39,

Kenntnis nehmend von der im Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte40 enthal-
tenen Leitlinie 8: Besondere Maßnahmen für den Schutz und
die Unterstützung der Opfer von Kinderhandel, 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes41 und Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rech-
te des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kin-
derprostitution und die Kinderpornografie42,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen (Nr. 182)
der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit, 1999, das die Zwangs- oder Pflicht-
arbeit aller Personen unter 18 Jahren verbietet,

ferner unter Hinweis auf die Ziffern 25 und 27 der Wiener
Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung
der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts43,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität44 verabschiedete, und insbesondere auf das Zusatzproto-
koll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels,
zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität45, 

unter Verurteilung des Menschenhandels als verabscheu-
ungswürdige Form moderner Sklaverei und als ein im Wider-
spruch zu den allgemeinen Menschenrechten stehender Akt,

unter Missbilligung der Behandlung von Menschen als
Ware, die von Menschenhändlern, insbesondere Ausbeutern,
getauscht, gekauft oder verkauft wird,

tief besorgt über die weltweite Verbreitung des Menschen-
handels zum Zweck der Ausbeutung verschiedenster Art
durch grenzüberschreitende organisierte kriminelle Gruppen,
von denen viele auch an anderen Formen rechtswidriger Tä-
tigkeiten beteiligt sind, namentlich Handel mit Feuerwaffen,
Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption,

zutiefst beunruhigt darüber, dass der Menschenhandel in
den meisten Teilen der Welt ein wachsendes und gewinn-
trächtiges Gewerbe ist, das unter anderem durch Armut, be-
waffnete Konflikte, schlechte soziale und wirtschaftliche Be-
dingungen und die Nachfrage auf den illegalen Arbeits- und
Sexmärkten verschlimmert wird,

mit dem Ausdruck der Bestürzung über die Fähigkeit kri-
mineller Netzwerke, eine Bestrafung zu vermeiden und
gleichzeitig die Anfälligkeit ihrer Opfer auszubeuten,

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
39 Resolution 40/34, Anlage.

40 Siehe E/2002/68/Add.1.
41 Resolution 44/25, Anlage.
42 Resolution 54/263, Anlage II.
43 Resolution 55/59, Anlage.
44 Resolution 55/25, Anlage I.
45 Ebd., Anlage II.
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Kenntnis nehmend von der Abgrenzung und den Querver-
bindungen zwischen den beiden kriminellen Verhaltenswei-
sen des Menschenhandels, Gegenstand des Zusatzprotokolls
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität, und der Schleu-
sung von Migranten, Gegenstand des Zusatzprotokolls gegen
die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luft-
weg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität46,

überzeugt von der dringenden Notwendigkeit einer breiten
und abgestimmten internationalen Zusammenarbeit zwischen
allen Mitgliedstaaten nach einem multidisziplinären, ausge-
wogenen und globalen Ansatz, einschließlich angemessener
technischer Hilfe, um den Menschenhandel zu verhüten und
zu bekämpfen,

sowie überzeugt davon, dass die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dazu beitra-
gen kann, die bestehenden und künftigen Möglichkeiten einer
Viktimisierung auf dem Gebiet des Menschenhandels zu ver-
ringern und die Regierungen bei der Förderung des Opfer-
schutzes durch umfassende und nicht stigmatisierende soziale
und angemessene wirtschaftliche Hilfe für die Opfer zu unter-
stützen, namentlich auf den Gebieten Gesundheit, Bildung,
Wohnung und Beschäftigung,

in Begrüßung der Anstrengungen, die Mitgliedstaaten,
insbesondere Herkunfts-, Transit- und Zielländer, unterneh-
men, um die Zivilgesellschaft für die Schwere des Verbre-
chens des Menschenhandels und seiner verschiedenen For-
men zu sensibilisieren, sowie der Rolle der Öffentlichkeit bei
der Verhütung der Viktimisierung und bei der Hilfe für Opfer
des Menschenhandels,

Kenntnis nehmend von der themenbezogenen Diskussion
über den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und
Kinderhandel, auf der zwölften Tagung der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zur
Bekämpfung des Menschenhandels einen umfassenden An-
satz anzuwenden, der auch die Rechtsdurchsetzung und gege-
benenfalls die Beschlagnahme und Einziehung der Erlöse aus
dem Menschenhandel, den Schutz der Opfer und Präventiv-
maßnahmen umfasst, namentlich Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Tätigkeiten, die aus der Ausbeutung von Opfern des
Menschenhandels Gewinn ziehen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, zusammenzuarbei-
ten, um Menschenhandel, insbesondere zum Zwecke der se-
xuellen Ausbeutung, zu verhüten, und zwar durch

a) bessere technische Zusammenarbeit zur Stärkung
der lokalen und nationalen Institutionen zur Verhütung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, in den Herkunftsländern;

b) Informationskampagnen über die Techniken und
Methoden der Menschenhändler, Aufklärungsprogramme,
die sich an die potenziellen Zielgruppen richten, sowie Be-
rufsausbildung für soziale Kompetenzen und Hilfe bei der
Wiedereingliederung der Opfer des Menschenhandels in die
Gesellschaft;

c) die besondere Berücksichtigung von Postkonfliktre-
gionen, in denen sich der Menschenhandel als ein neues Phä-
nomen abzeichnet, und die Einbeziehung von Maßnahmen
gegen den Menschenhandel in frühzeitige Interventionen;

3. erkennt an, dass eine breit angelegte internationale
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und den zuständi-
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
unverzichtbar ist, um die Gefahr des Menschenhandels wirk-
sam zu bekämpfen;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Maß-
nahmen zu treffen, um das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität44, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität45 und das Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie42

zu ratifizieren beziehungsweise ihnen beizutreten, und diese
Übereinkünfte durchzuführen, indem sie unter anderem

a) den Menschenhandel unter Strafe stellen;

b) die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbe-
hörden bei der Bekämpfung des Menschenhandels fördern;

c) den Straftatbestand des Menschenhandels als Haupt-
tat für Straftatbestände der Geldwäsche umschreiben;

5. bittet die Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrem in-
nerstaatlichen Recht und ihrer Kapazität, Maßnahmen zu be-
schließen, um unter anderem

a) die sexuelle Ausbeutung zu bekämpfen und letztend-
lich zu beseitigen, indem diejenigen, die sie praktizieren,
strafrechtlich verfolgt und bestraft werden;

b) insbesondere durch Schulung das Personal im Be-
reich der Strafrechtspflege und nach Bedarf in anderen Berei-
chen für die Bedürfnisse der Opfer des Menschenhandels und
für die wichtige Rolle der Opfer bei der Aufdeckung und
Strafverfolgung dieses Verbrechens zu sensibilisieren, indem
sie unter anderem

i) alle von Opfern gemeldeten Fälle untersuchen, um
so eine weitere Viktimisierung zu vermeiden, und die Op-
fer durchgängig mit Respekt behandeln;

ii) Opfer und Zeugen während aller Strafverfahren
rücksichtsvoll behandeln, im Einklang mit den Artikeln 24
und 25 des Übereinkommens der Vereinten Nationen ge-
gen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
und mit Artikel 6 Absatz 2 des Zusatzprotokolls zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels;

46 Ebd., Anlage III.
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6. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, im Einklang mit
ihrem innerstaatlichen Recht und ihrer Kapazität Maßnahmen
zu treffen, um unter anderem

a) Opfern des Menschenhandels Hilfe und Schutz zu
gewähren, so auch durch Maßnahmen, die es den Opfern des
Menschenhandels gegebenenfalls erlauben, vorübergehend
oder auf Dauer in ihrem Hoheitsgebiet zu bleiben;

b) die gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu
fördern, die erforderlich sind, um für die tatsächlichen Opfer
des Menschenhandels ein breites Spektrum von Hilfen, ein-
schließlich rechtlicher, psychologischer, medizinischer und
sozialer Hilfe, und gegebenenfalls eine Entschädigung oder
Rückerstattung bereitzustellen, vorbehaltlich der Feststel-
lung, dass eine Viktimisierung vorliegt;

c) alle Opfer des Menschenhandels human zu behan-
deln und dabei im Einklang mit Artikel 6 Absätze 3 und 4 des
Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestra-
fung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, ihr Alter, ihr Geschlecht und ihre besonderen
Bedürfnisse zu berücksichtigen;

d) bei der Wiedereingliederung von Opfern des Men-
schenhandels in die Gesellschaft behilflich zu sein;

7. bittet die Mitgliedstaaten ferner, gegebenenfalls
Richtlinien für den Schutz der Opfer des Menschenhandels
vor, während und nach Strafverfahren auszuarbeiten;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass die gegen den Menschenhandel, insbeson-
dere den Frauen- und Kinderhandel, ergriffenen Maßnahmen
mit den international anerkannten Grundsätzen der Nichtdis-
kriminierung übereinstimmen und dass sie die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten der Opfer achten;

9. bittet die Mitgliedstaaten, Mechanismen für die Ko-
ordinierung und Zusammenarbeit zwischen staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen einzurichten, um den unmit-
telbaren Bedürfnissen der Opfer des Menschenhandels ent-
sprechen zu können;

10. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, angemessene
Ressourcen für Opferhilfeeinrichtungen, öffentliche Aufklä-
rungskampagnen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu veran-
schlagen, mit denen Menschenhandel und Ausbeutung be-
kämpft und die internationale Zusammenarbeit gefördert wer-
den soll, einschließlich geeigneter Programme für technische
Hilfe und Kapazitätsaufbau, um die Mitgliedstaaten verstärkt
dazu zu befähigen, wirksame Maßnahmen gegen den Men-
schenhandel zu treffen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu untersuchen, in-
wiefern die Ausnutzung der Prostitution anderer den Men-
schenhandel fördert;

12. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, gesetzge-
berische oder andere Maßnahmen zu beschließen, um die
Nachfrage zu senken, die alle Formen des Menschenhandels
begünstigt, so auch indem sie mit nichtstaatlichen Organisa-
tionen und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und die
Öffentlichkeit stärker dafür sensibilisieren, wie die sexuelle
und andere Formen der Ausbeutung ihre Opfer erniedrigen

und dass damit die Gefahr des Menschenhandels, insbesonde-
re des Frauen- und Kinderhandels, verbunden ist; 

13. legt den Mitgliedstaaten ferner nahe, im Einklang
mit Artikel 9 Absatz 5 des Zusatzprotokolls zur Verhütung,
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbe-
sondere des Frauen- und Kinderhandels, unter anderem durch
Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit dafür zu
sorgen, dass der die sexuelle Ausbeutung begünstigenden und
vor allem von Männern ausgehenden Nachfrage entgegenge-
wirkt wird;

14. legt den Mitgliedstaaten nahe, gegebenenfalls ge-
zielt gegen die Verbindung zwischen dem Menschenhandel
zum Zweck der sexuellen und anderer Formen der Ausbeu-
tung und anderen Arten von Straftaten vorzugehen;

15. legt dem Zentrum für internationale Verbrechens-
verhütung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung nahe, seine enge Zusammenarbeit
und Koordinierung mit den zuständigen internationalen und
regionalen Organisationen auf diesem Gebiet fortzusetzen;

16. ermutigt die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zu
entrichten, um das Zentrum und sein Globales Programm ge-
gen den Menschenhandel zu unterstützen, insbesondere auf
dem Gebiet der technischen Hilfe;

17. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer vier-
zehnten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 58/138

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Zffer 32)47.

58/138. Vorbereitungen für den Elften Kongress der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/119 vom 19. De-
zember 2001 über die Rolle, Arbeitsweise, Häufigkeit und
Dauer der Kongresse der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und die Behandlung Straffälliger sowie ihre
Resolution 57/171 vom 18. Dezember 2002 über die Vorbe-
reitungen für den Elften Kongress der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,

in Anbetracht dessen, dass der Elfte Kongress gemäß ihren
Resolutionen 415 (V) vom 1. Dezember 1950 und 46/152
vom 18. Dezember 1991 im Jahr 2005 abzuhalten ist,

eingedenk der in Ziffer 2 der Resolution 56/119 festgeleg-
ten Leitlinien für die Abhaltung und das neue Format der
Kongresse der Vereinten Nationen sowie der Ziffern 29 und
30 der Grundsatzerklärung und des Aktionsprogramms des
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-

47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde vom Wirt-
schafts- und Sozialrat vorgelegt.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
brechensverhütung und der Strafrechtspflege, die der Resolu-
tion 46/152 als Anlage beigefügt sind,

in Anerkennung dessen, dass die Kongresse der Vereinten
Nationen einen bedeutenden Beitrag zur Förderung des Erfah-
rungsaustauschs auf dem Gebiet der Forschung, des Rechts
und der Politikformulierung zwischen Staaten, zwischenstaat-
lichen Organisationen und einzelnen sachverständigen Ver-
tretern verschiedener Berufsgruppen und Disziplinen sowie
zur Aufzeigung neuer Tendenzen und Probleme auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege lei-
sten,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 57/171
die Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege auf ihrer zwölften Tagung ersucht hat, das Programm
für den Elften Kongress fertigzustellen und der Generalver-
sammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat ihre abschlie-
ßenden Empfehlungen vorzulegen, 

sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
57/171 beschlossen hat, dass das Hauptthema des Elften Kon-
gresses "Synergien und Antworten: Strategische Allianzen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Straf-
rechtspflege" lauten wird,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/170 vom
18. Dezember 2002 über die Weiterverfolgung der Aktions-
pläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Verbrechen
und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des
21. Jahrhunderts48,

betonend, wie wichtig es ist, dass alle Vorbereitungen für
den Elften Kongress fristgerecht und konzertiert erfolgen,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs49,

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die bei den
Vorbereitungen für den Elften Kongress der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bisher
erzielt wurden;

2. beschließt, den Elften Kongress vom 18. bis
25. April 2005 und die dem Kongress vorangehenden Konsul-
tationen am 18. April 2005 abzuhalten;

3. beschließt außerdem, dass der Tagungsteil auf hoher
Ebene des Elften Kongresses an den drei letzten Kongressta-
gen stattfinden wird, damit sich die Staats- und Regierungs-
chefs beziehungsweise die Minister auf die wichtigsten Sach-
themen auf der Kongresstagesordnung konzentrieren können;

4. billigt die folgende vorläufige Tagesordnung für den
Elften Kongress, die von der Kommission für Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege auf ihrer zwölften Tagung
fertiggestellt wurde:

1. Eröffnung des Kongresses

2. Organisatorische Fragen

3. Wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der grenz-
überschreitenden organisierten Kriminalität

4. Internationale Zusammenarbeit gegen den Terroris-
mus und Verbindungen zwischen dem Terrorismus
und anderen kriminellen Tätigkeiten im Kontext der
Arbeit des Büros der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung

5. Korruption: Bedrohungen und Tendenzen im
21. Jahrhundert

6. Wirtschafts- und Finanzkriminalität: Herausforde-
rungen für eine nachhaltige Entwicklung

7. Normen, die wirken: Fünfzig Jahre Normsetzung auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege

8. Annahme des Kongressberichts;

5. beschließt, dass folgende Fragen im Rahmen von
Fachtagungen auf dem Elften Kongress behandelt werden:

a) Verstärkung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Strafverfolgung, namentlich bei Auslieferungsmaßnah-
men;

b) Vorantreibung der Reformen auf dem Gebiet der
Strafrechtspflege, insbesondere auch auf dem Gebiet der wie-
dergutmachenden Justiz;

c) Strategien und beste Verfahren zur Verbrechensver-
hütung, insbesondere auch im Hinblick auf Kriminalität in
den Städten und gefährdete Jugendliche;

d) Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus unter
Bezugnahme auf die einschlägigen internationalen Überein-
kommen und Protokolle;

e) Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität, namentlich auch der Geldwäsche;

f) Maßnahmen zur Bekämpfung der Computerkrimi-
nalität;

6. ersucht den Generalsekretär erneut, in Zusammenar-
beit mit den Instituten des Verbunds des Programms der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege einen Diskussionsleitfaden für die
regionalen Vorbereitungstreffen und die Fachtagungen des
Elften Kongresses zu erstellen;

7. fordert die regionalen Vorbereitungstreffen nach-
drücklich auf, die Sachgegenstände auf der Tagesordnung
und die Themen der Fachtagungen des Elften Kongresses zu
prüfen und maßnahmenorientierte Empfehlungen abzugeben,
die als Grundlage für den Entwurf der Empfehlungen und
Schlussfolgerungen dienen, die der Kongress und die Kom-
mission auf ihrer vierzehnten Tagung behandeln werden;

8. unterstreicht, wie wichtig die Fachtagungen sind,
und bittet die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und andere in Betracht kom-
mende Stellen, dem Zentrum für internationale Verbrechens-
verhütung des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung und den Instituten des Verbunds des

48 Resolution 56/261, Anlage.
49 A/58/87-E/2003/82.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege bei den Vorbe-
reitungen für die Fachtagungen, namentlich auch der Erstel-
lung und Verbreitung des einschlägigen Hintergrundmateri-
als, finanzielle, organisatorische und fachliche Unterstützung
zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, in den in Ziffer 6 erbe-
tenen Diskussionsleitfaden auch die Behandlung von Ideen,
Projekten und Dokumenten der technischen Zusammenarbeit
aufzunehmen, die die bilateralen und multilateralen techni-
schen Hilfsmaßnahmen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege verstärken sollen;

10. bittet die Geberländer, mit den Entwicklungsländern
zusammenzuarbeiten, um deren volle Mitwirkung an den
Fachtagungen zu gewährleisten;

11. billigt den Plan für die Dokumentation für den Elften
Kongress, den der Generalsekretär in seinem Bericht über die
Vorbereitungen für den Kongress vorgeschlagen hat50, unter
Berücksichtigung der diesbezüglichen Empfehlungen der
Kommission;

12. bittet die Regierungen und die zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, den
Elften Kongress über ihre Aktivitäten zur Durchführung der
Aktionspläne zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Ver-
brechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts48 zu unterrichten und sich bei der
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, Politiken und Pro-
grammen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege auf nationaler und internationaler Ebene
von ihnen leiten zu lassen;

13. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit
der bisherigen Praxis die Mittel zur Verfügung zu stellen, die
notwendig sind, damit die am wenigsten entwickelten Länder
an den regionalen Vorbereitungstreffen für den Elften Kon-
gress und an dem Kongress selbst teilnehmen können;

14. ermutigt die Regierungen, frühzeitig mit allen geeig-
neten Mitteln, so auch, wo dies angezeigt ist, durch die Schaf-
fung von nationalen Vorbereitungsausschüssen, mit den Vor-
bereitungen für den Elften Kongress zu beginnen, mit dem
Ziel, einen Beitrag zu einer gezielten und produktiven Erörte-
rung der Themen zu leisten und an der Organisation und dem
Folgeprozess der Fachtagungen aktiv mitzuwirken;

15. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
hergebrachten Haushaltspraxis der Vereinten Nationen und
im Rahmen der Gesamtmittelbewilligungen des Programm-
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 nach
Bedarf Ressourcen bereitzustellen, um zu gewährleisten, dass
ein breit angelegtes, wirksames Programm zur Information
der Öffentlichkeit über die Vorbereitungen für den Elften
Kongress, den Kongress selbst und über die Weiterverfolgung
und Umsetzung seiner Empfehlungen durchgeführt wird;

16. bittet die Mitgliedstaaten erneut, auf dem Elften
Kongress auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, bei-

spielsweise durch Staats- oder Regierungschefs, Justiz- und
andere Minister, die Erklärungen zum Hauptthema und zu den
anderen Themen des Kongresses abgeben und an themenbe-
zogenen interaktiven Runden Tischen teilnehmen;

17. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der
bisherigen Praxis die Veranstaltung von Nebentagungen der
am Elften Kongress teilnehmenden nichtstaatlichen und be-
rufsständischen Organisationen sowie von Treffen von Be-
rufs- und geografischen Interessengruppen zu erleichtern und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Vertreter aus Lehre
und Forschung zur Teilnahme an dem Kongress zu bewegen;

18. legt den zuständigen Sonderorganisationen, den Pro-
grammen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen sowie sonstigen berufs-
ständischen Organisationen erneut nahe, bei den Vorbereitun-
gen für den Elften Kongress mit dem Zentrum für internatio-
nale Verbrechensverhütung zusammenzuarbeiten;

19. ersucht den Generalsekretär, einen Generalsekretär
und einen Exekutivsekretär des Elften Kongresses zu ernen-
nen, die im Einklang mit der bisherigen Praxis ihre Aufgaben
nach der Verfahrensordnung für die Kongresse der Vereinten
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
wahrnehmen werden;

20. ersucht die Kommission, auf ihrer dreizehnten Ta-
gung genügend Zeit für die Prüfung der bei den Vorbereitun-
gen für den Elften Kongress erzielten Fortschritte einzupla-
nen, alle notwendigen organisatorischen und sachbezogenen
Vorkehrungen rechtzeitig abzuschließen und der Generalver-
sammlung ihre Empfehlungen über den Wirtschafts- und So-
zialrat vorzulegen;

21. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Folge-
maßnahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der General-
versammlung über die Kommission für Verbrechensverhü-
tung und Strafrechtspflege auf ihrer dreizehnten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/139

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)51.

58/139. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und die Behandlung
Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/172 vom 18. Dezem-
ber 2002 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs52,

50 Ebd., Ziffer 69.

51 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ruanda (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
52 A/58/223.
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eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Ver-
brechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Strafverfolgungsbehörden und
der rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregiona-
ler Ebene zukommt,

feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Insti-
tuts der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
die Behandlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer
und umfassender Weise Dienste für die afrikanischen Mit-
gliedstaaten zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,

1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Ver-
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behand-
lung Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen
Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und
zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechens-
verhütung und Strafrechtspflege in Afrika befassen;

2. beglückwünscht den Generalsekretär zu seinen An-
strengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu mobilisieren,
damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediensteten des
Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt,
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtun-
gen wirksam erfüllen zu können;

3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit
des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mechanis-
men zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den
afrikanischen Ländern weiter auszubauen;

4. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrück-
lich auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen ge-
genüber dem Institut nachzukommen;

5. fordert alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Or-
ganisationen auf, konkrete praktische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitä-
ten zu unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten
zur Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhütung und
Strafrechtspflege in Afrika durchzuführen;

6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu
bemühen, alle in Betracht kommenden Stellen des Systems
der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die
erforderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält,
die es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter
um die Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu be-
mühen, damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten
des Höheren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt,
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtun-
gen erfüllen zu können;

8. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege und das Programm der Vereinten Nationen für interna-
tionale Drogenkontrolle auf, eng mit dem institut zusammen-
zuarbeiten;

9. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen
die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre
grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche

Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden kön-
nen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete
Vorschläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des
Instituts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an
Bediensteten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/140

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/499, Ziffer 32)53.

58/140. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapa-
zität zur technischen Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. De-
zember 1991 über die Schaffung eines wirksamen Programms
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege, in der sie die Grundsatzer-
klärung und das Aktionsprogramm in der Anlage zu der ge-
nannten Resolution gebilligt hat,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/173 vom
18. Dezember 2002 über die Stärkung des Programms der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü-
tung und der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität
zur technischen Zusammenarbeit,

eingedenk ihrer Resolution 58/135 vom 22. Dezember
2003 über internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität:
Unterstützung von Staaten beim Aufbau von Kapazitäten mit
dem Ziel, die Durchführung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle zu erleichtern,

sowie eingedenk ihrer Resolution 58/136 vom 22. De-
zember 2003 über die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit und der technischen Hilfe zur Förderung der
Durchführung der universellen Übereinkommen und Proto-

53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Australien,
Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Schweden, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Tschechische
Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam und Zypern.
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kolle betreffend den Terrorismus im Rahmen der Tätigkeit
des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung, 

unter Hinweis auf die Resolution 2003/24 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über die Tätigkeit des Zen-
trums für internationale Verbrechensverhütung, einschließ-
lich der Verwaltung des Fonds der Vereinten Nationen für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/28 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung, Bekämpfung und Beseiti-
gung von Entführungen und die Gewährung von Opferhilfe,

unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege,
insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, eine ef-
fizientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechts-
pflege, die Achtung vor den Menschenrechten und der Herr-
schaft des Rechts und die Förderung eines Höchstmaßes an
Fairness, Menschlichkeit und pflichtgemäßem Verhalten be-
trifft,

in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der weltweiten
Kriminalität eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt,

überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der
Bekämpfung der Kriminalität, namentlich der organisierten
Kriminalität, der Korruption, der Schleusung von Migranten
und des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, der mit Drogen zusammenhängenden Verbre-
chen, der Geldwäsche, der unerlaubten Herstellung von Feu-
erwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie
des unerlaubten Handels damit, des kriminellen Missbrauchs
von Informationstechnologien sowie der kriminellen Tätig-
keiten, die auf die Förderung des Terrorismus in all seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen gerichtet sind, eingedenk der
Rolle, die sowohl die Vereinten Nationen als auch die Regio-
nalorganisationen in dieser Hinsicht übernehmen können,

in Anerkennung der zur Zeit auf Regionalebene unternom-
menen Anstrengungen zur Ergänzung der Tätigkeit des Pro-
gramms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege bei der Bekämp-
fung der Schleusung von Migranten und des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, sowie in
diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von den laufen-
den Arbeiten, die im Rahmen des Bali- und Puebla-Prozes-
ses54 stattfinden,

sowie in Anerkennung der derzeit unternommenen An-
strengungen zur Ergänzung der auf die Bekämpfung der Kor-
ruption gerichteten Tätigkeit des Programms der Vereinten

Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege sowie Kenntnis nehmend von den Ergebnis-
sen des dritten Globalen Forums über die Bekämpfung der
Korruption und die Wahrung der Integrität, das vom 28. bis
31. Mai 2003 in Seoul stattfand,

ferner in Anerkennung der Rolle der Regeln und Normen
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege sowie ihrer Weiterentwick-
lung, wie in Resolution 2003/30 des Wirtschafts- und Sozial-
rats vom 22. Juli 2003 dargelegt,

 in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer Aus-
weitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit, um den Ländern, insbesondere den Entwick-
lungs- und Transformationsländern, bei ihren Bemühungen
behilflich zu sein, die Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen und andere Rechtsinstrumente und grundsatzpolitische
Leitlinien in die Praxis umzusetzen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/25 vom 15. Novem-
ber 2000, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und
Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen-
und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimina-
lität und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Mi-
granten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität verabschiedete, sowie auf ihre Reso-
lution 55/255 vom 31. Mai 2001, mit der sie das Zusatzproto-
koll gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren
Teilen, Komponenten und Munition sowie gegen den uner-
laubten Handel damit zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität verabschiedete,

erfreut über die Verabschiedung ihrer Resolution 58/4
vom 31. Oktober 2003 über das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption,

in Anerkennung der Notwendigkeit, bei den Kapazitäten
für technische Zusammenarbeit, über die das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
verfügt, das Gleichgewicht zwischen allen von der General-
versammlung und vom Wirtschafts- und Sozialrat benannten
Prioritäten zu wahren,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in de-
nen sie den Generalsekretär ersuchte, dem Programm der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege entsprechend dem hohen Vorrang,
der dem Programm beigemessen wird, dringend ausreichende
Mittel für die vollständige Erfüllung seines Auftrags zur Ver-
fügung zu stellen,

eingedenk der Wiener Erklärung über Verbrechen und Ge-
rechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts55,54 Zuletzt die vom 28. bis 30. April 2003 auf Bali (Indonesien) abgehal-

tene zweite Regionale Ministerkonferenz über Schleusung, Menschen-
handel und damit zusammenhängende grenzüberschreitende Kriminali-
tät und die am 29. und 30. Mai 2003 im Rahmen des Puebla-Prozesses in
Cancún (Mexiko) abgehaltene achte Regionalkonferenz über Migration. 55 Resolution 55/59, Anlage.
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unter Hinweis auf die Aktionspläne zur Umsetzung der
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts56,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/25 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über internationale
Zusammenarbeit, technische Hilfe und Beratende Dienste auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege,

sich dessen bewusst, dass dem Büro der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung aus am wenig-
sten entwickelten Ländern, Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern sowie Ländern in Postkonfliktsituationen immer
mehr Anträge auf technische Hilfe zugehen,

mit Dank für die von bestimmten Mitgliedstaaten in den
Jahren 2002 und 2003 bereitgestellten Finanzmittel, dank de-
ren das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-
chensbekämpfung seine Kapazitäten zur Durchführung einer
größeren Zahl von Projekten auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege ausbauen konnte,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über die bei der Durchführung der Resolution
57/173 der Generalversammlung erzielten Fortschritte57;

2. erklärt, wie wichtig die Tätigkeit des Büros der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
bei der Wahrnehmung seines Auftrags auf dem Gebiet der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege ist, nament-
lich was die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus,
insbesondere durch die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit und die Gewährung technischer Hilfe auf ent-
sprechenden Antrag, angeht, durch die die Tätigkeit des Aus-
schusses des Sicherheitsrats nach Resolution 1373 (2001) be-
treffend die Bekämpfung des Terrorismus ergänzt wird;

3. bekräftigt, wie wichtig das Programm der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege für die Förderung wirksamer Maßnahmen
zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
ist, da es auf die Bedürfnisse der internationalen Gemein-
schaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der grenzüber-
schreitenden Kriminalität eingeht und den Mitgliedstaaten da-
bei behilflich ist, ihre Ziele in Bezug auf die Verbrechensver-
hütung auf innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ebene zu
erreichen und die Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung
zu verbessern;

4. begrüßt erneut den Beschluss der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, in ihre Tätig-
keiten eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubezie-
hen, sowie ihr an das Sekretariat gerichtetes Ersuchen, dafür
Sorge zu tragen, dass eine geschlechtsspezifische Perspektive
fester Bestandteil aller Tätigkeiten des Zentrums wird;

5. bekräftigt die Rolle des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das den Mit-
gliedstaaten auf Antrag technische Zusammenarbeit, Beraten-
de Dienste und andere Formen der Hilfe auf dem Gebiet der
Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Verfü-
gung stellt, namentlich im Bereich der Verhütung und Ein-
dämmung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität, der Korruption und des Terrorismus, sowie auf dem Ge-
biet des Wiederaufbaus innerstaatlicher Strafjustizsysteme;

6. würdigt die Fortschritte, die bei der Durchführung
der weltweiten Programme zur Bekämpfung von Menschen-
handel, Korruption, organisierter Kriminalität und Terroris-
mus erzielt wurden, die auf der Grundlage enger Konsultatio-
nen mit den Mitgliedstaaten und nach Überprüfung durch die
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege
ausgearbeitet wurden, und fordert den Generalsekretär auf,
diese Programme noch stärker bekannt zu machen und das
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung zu stärken, indem er ihm die erforderlichen Mit-
tel zur vollständigen Erfüllung seines Auftrags auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur
Verfügung stellt;

7. unterstützt den hohen Vorrang, der der technischen
Zusammenarbeit und den Beratenden Diensten auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, na-
mentlich auf dem Gebiet der Verhütung und Eindämmung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Kor-
ruption und des Terrorismus, beigemessen wird, und betont,
dass die operativen Tätigkeiten des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung verstärkt
werden müssen, damit es insbesondere Entwicklungs- und
Transformationsländern und Ländern in Postkonfliktsituatio-
nen behilflich sein kann;

8. fordert die Staaten und die zuständigen internationa-
len Organisationen nachdrücklich auf, zur wirksamen Aus-
einandersetzung mit den gravierenden Problemen, die durch
die Schleusung von Migranten und den Menschenhandel so-
wie damit zusammenhängende Aktivitäten entstehen, natio-
nale, regionale und internationale Strategien und weitere not-
wendige Maßnahmen auszuarbeiten, welche die diesbezügli-
che Arbeit des Programms der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege
ergänzen;

9. bittet alle Staaten, die operativen Tätigkeiten des
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhütung und der Strafrechtspflege durch freiwilli-
ge Beiträge an den Fonds der Vereinten Nationen für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege oder durch freiwillige
Beiträge zur unmittelbaren Unterstützung solcher Tätigkei-
ten, namentlich zu Gunsten der Gewährung technischer Hilfe
bei der Erfüllung der auf dem Zehnten Kongress der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung
Straffälliger eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich
der Maßnahmen, die in den Aktionsplänen zur Umsetzung der
Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Be-
wältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts56 auf-
geführt sind, zu unterstützen;

56 Resolution 56/261, Anlage.
57 A/58/222.
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10. legt den zuständigen Programmen, Fonds und Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, den in-
ternationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Welt-
bank, sowie den regionalen und nationalen Finanzierungsor-
ganisationen nahe, die technischen operativen Tätigkeiten des
Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege zu unterstützen;

11. fordert die Staaten und die Finanzierungsorganisa-
tionen nachdrücklich auf, gegebenenfalls ihre Vergabepolitik
für Entwicklungshilfemittel zu überprüfen und die Verbre-
chensverhütung und die Strafrechtspflege als Teilbereiche in
diese Hilfe mit einzubeziehen;

12. begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege unternommen
hat, um die ihr übertragene Aufgabe der Mobilisierung von
Ressourcen energischer zu verfolgen, und fordert die Kom-
mission auf, auch im Einklang mit der Resolution 2003/31 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 über die Ar-
beitsweise der Kommission, ihre diesbezüglichen Tätigkeiten
weiter zu verstärken;

13. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bes-
chluss, während der dreizehnten Tagung der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf hochrangi-
ger Ebene eine Erörterung der Fortschritte zu veranstalten, die
hinsichtlich der die Strafrechtspflege betreffenden Aspekte
des Terrorismus und der internationalen Übereinkommen und
Protokolle mit Bezug auf den Terrorismus erzielt wurden;

14. dankt den nichtstaatlichen Organisationen und den
sonstigen maßgeblichen Sektoren der Zivilgesellschaft für ih-
re Unterstützung des Programms der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts-
pflege;

15. bittet die zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen, namentlich das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen und die Weltbank, sowie andere interna-
tionale Finanzierungsorganisationen, stärker mit dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung zusammenzuarbeiten, um Synergien zu nutzen und
Doppelarbeit zu vermeiden, und sicherzustellen, dass Aktivi-
täten betreffend Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege,
namentlich Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verhütung
von Korruption, nach Bedarf im Rahmen ihrer Agenda für ei-
ne nachhaltige Entwicklung geprüft werden und dass die
Sachkenntnisse des Büros im Hinblick auf Maßnahmen zur
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, namentlich
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verhütung von Kor-
ruption und der Förderung der Rechtsstaatlichkeit, in vollem
Umfang genutzt werden;

16. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste
richtliniengebende Organ auf diesem Gebiet bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, einschließlich der Zusammenarbeit
und Koordinierung mit dem Institutsverbund des Programms

der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver-
hütung und der Strafrechtspflege und anderen zuständigen
Organen, angemessen zu unterstützen;

17. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) und das
bevorstehende Inkrafttreten des Zusatzprotokolls zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende
organisierte Kriminalität sowie die Ergebnisse der vom Gene-
ralsekretär vom 23. bis 26. September 2003 in New York
durchgeführten Aktion "Brennpunkt 2003: Verträge zur Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Krimina-
lität und des Terrorismus";

18. betont, wie wichtig das rasche Inkrafttreten der übri-
gen Zusatzprotokolle zu dem Übereinkommen ist;

19. fordert alle Staaten und regionalen Wirtschaftsorga-
nisationen nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen,
das Übereinkommen so rasch wie möglich zu ratifizieren be-
ziehungsweise ihm beizutreten, damit sie an der Konferenz
der Vertragsstaaten auf ihrer vom 28. Juni bis 9. Juli 2004 in
Wien stattfindenden Eröffnungstagung teilnehmen können;

20. begrüßt es, dass bereits freiwillige Beiträge entrich-
tet wurden, und legt den Staaten nahe, über den in dem Über-
einkommen eigens für diesen Zweck vorgesehenen Finanzie-
rungsmechanismus der Vereinten Nationen beziehungsweise
durch direkte Unterstützung der Durchführungsaktivitäten
und -initiativen regelmäßig angemessene freiwillige Beiträge
zur Durchführung des Übereinkommens und der dazugehöri-
gen Protokolle zu entrichten;

21. begrüßt außerdem den Erfolg der Verhandlungen
über das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Kor-
ruption und die Teilnahme der Staaten und der zuständigen
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration an der
vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) abgehal-
tenen Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeich-
nung des Übereinkommens und fordert sie nachdrücklich auf,
alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Überein-
kommen so bald wie möglich zu ratifizieren;

22. ersucht den Generalsekretär, alle notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen und das Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung angemessen zu unter-
stützen, damit es das rasche Inkrafttreten des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen gegen Korruption fördern kann;

23. legt den Staaten nahe, über den in dem Übereinkom-
men eigens für diesen Zweck vorgesehenen Finanzierungs-
mechanismus beziehungsweise durch direkte Unterstützung
der Durchführungsaktivitäten und -initiativen regelmäßig an-
gemessene freiwillige Beiträge zur Förderung des Inkrafttre-
tens des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen
Korruption zu entrichten;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
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RESOLUTION 58/141

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/500, Ziffer 11)58.

58/141. Internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Weltdrogenproblems

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen59, auf ihre Resolution 57/174 vom 18. Dezember
2002 und auf ihre anderen früheren Resolutionen,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ergebnisse der
vom 8. bis 10. Juni 1998 in New York abgehaltenen zwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung über die gemein-
same Bekämpfung des Weltdrogenproblems und erfreut über
die anhaltende Entschlossenheit der Regierungen, das Welt-
drogenproblem durch die vollständige und ausgewogene An-
wendung nationaler, regionaler und internationaler Strategien
zur Verringerung der Nachfrage nach unerlaubten Drogen, ih-
rer Herstellung und des Handels damit zu bewältigen, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaa-
ten sich für die Erreichung der Zielvorgaben für 2003 und
2008 einsetzen, die in der von der Generalversammlung auf
ihrer zwanzigsten Sondertagung verabschiedeten Politischen
Erklärung60 genannt sind, und die Leitlinien und Elemente be-
grüßend, die die Suchtstoffkommission dem Exekutivdirektor
des Programms der Vereinten Nationen für internationale
Drogenkontrolle für die Erstellung der künftigen Berichte
über die Folgemaßnahmen zu der zwanzigsten Sondertagung
empfohlen hat61,

hervorhebend, wie wichtig der Aktionsplan62 für die Um-
setzung der Erklärung über die Leitgrundsätze für die Sen-
kung der Drogennachfrage63 ist, der ein neues weltweites
Konzept einführt, das gemäß dem Grundsatz einer gemein-
sam getragenen Verantwortung ein Gleichgewicht zwischen
der Verringerung des unerlaubten Angebots und der Senkung
der unerlaubten Nachfrage hält, und wie wichtig der Aktions-
plan für internationale Zusammenarbeit bei der Ausmerzung
des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittelpflanzen und
für Alternative Entwicklung64 ist, der anerkennt, welche Be-
deutung der Verringerung des Angebots als fester Bestandteil
einer ausgewogenen Drogenkontrollstrategie zukommt,

in Anerkennung der Anstrengungen, die alle Länder, ins-
besondere diejenigen, die Suchtstoffe für wissenschaftliche
und medizinische Zwecke herstellen, sowie das Internationale
Suchtstoff-Kontrollamt unternehmen, um die Abzweigung
dieser Stoffe auf illegale Märkte zu verhindern und die Ge-
winnung auf einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden
Stand zu halten, im Einklang mit dem Einheits-Übereinkom-
men von 1961 über Suchtstoffe65 und dem Übereinkommen
von 1971 über psychotrope Stoffe66,

sich dessen bewusst, dass die Fortschritte bei der Verwirk-
lichung der in der Politischen Erklärung festgelegten Ziele
uneinheitlich waren, wie auch aus den zweijährlichen Berich-
ten des Exekutivdirektors des Büros der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung67 hervorgeht, und
anerkennend, dass das Drogenproblem nach wie vor eine
weltweite Herausforderung darstellt, die die öffentliche Ge-
sundheit und Sicherheit und das Wohlergehen der Mensch-
heit, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, ernsthaft be-
droht, und dass es die sozioökonomische und politische Stabi-
lität und die nachhaltige Entwicklung, namentlich die An-
strengungen zur Verminderung der Armut, untergräbt sowie
Gewalt und Kriminalität verursacht, namentlich in städtischen
Gebieten, 

tief besorgt über die ernsten Herausforderungen und Be-
drohungen durch die weiterhin bestehenden Verbindungen
zwischen dem unerlaubten Drogenhandel und dem Terroris-
mus und anderen nationalen und grenzüberschreitenden kri-
minellen Tätigkeiten, wie etwa dem Menschenhandel, vor al-
lem dem Frauen- und Kinderhandel, der Geldwäsche, der
Korruption sowie dem Handel mit Waffen und chemischen
Vorläuferstoffen, und bekräftigend, dass es einer starken und
wirksamen internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die-
sen Bedrohungen entgegenzuwirken, 

ernsthaft besorgt über politische und sonstige Aktivitäten
zu Gunsten der Legalisierung unerlaubter Suchtstoffe und
psychotroper Stoffe, die nicht mit den internationalen Sucht-

58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bahamas, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich,
Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indo-
nesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon,
Libysche-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Myanmar, Namibia, Neu-
seeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zypern.
59 Siehe Resolution 55/2.
60 Resolution S-20/2, Anlage.
61 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Sup-
plement No. 8 (E/1999/28/Rev.1), zweiter Teil, Kap. I, Resolution 42/11;
und ebd., 2001, Supplement No. 8 (E/2001/28/Rev.1), Kap. I, Abschnitt C,
Resolution 44/2.

62 Resolution 54/132, Anlage.
63 Resolution S-20/3, Anlage.
64 Resolution S-20/4 E.
65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 520, Nr. 7515.
66 Ebd., Vol. 1019, Nr. 14956.
67 E/CN.7/2001/2 und Add.1-3, E/CN.7/2001/16 und E/CN.7/2003/2 und
Add.1-6.
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stoffübereinkommen im Einklang stehen und die das interna-
tionale Drogenkontrollregime gefährden könnten,

in der Erkenntnis, dass die internationale Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, der unerlaubten
Herstellung von Drogen sowie des unerlaubten Handels damit
gezeigt hat, dass durch nachhaltige und gemeinsame Anstren-
gungen positive Ergebnisse erzielt werden können, und mit
dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die diesbezüglichen In-
itiativen,

es begrüßend, dass die Suchtstoffkommission den Ta-
gungsteil auf Ministerebene ihrer sechsundvierzigsten Ta-
gung am 16. und 17. April 2003 in Wien abgehalten hat,

I

Achtung vor den in der Charta der Vereinten Nationen
und im Völkerrecht verankerten Grundsätzen der Be-
kämpfung des Weltdrogenproblems

1. erklärt erneut, dass die Bekämpfung des Weltdro-
genproblems eine gemeinsame und geteilte Verantwortung
darstellt, die in einem multilateralen Rahmen angegangen
werden muss, einen integrierten und ausgewogenen Ansatz
erfordert und in voller Übereinstimmung mit den in der Char-
ta der Vereinten Nationen und im Völkerrecht verankerten
Zielen und Grundsätzen erfolgen muss, insbesondere unter
voller Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrt-
heit der Staaten, des Grundsatzes der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten von Staaten sowie aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, und ausgehend von den Grund-
sätzen der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Ach-
tung;

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Einheits-
Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das
Protokoll von 1972 geänderten Fassung68, das Übereinkom-
men von 1971 über psychotrope Stoffe66 und das Übereinkom-
men der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen69 zu rati-
fizieren beziehungsweise diesen Übereinkommen beizutreten
und alle ihre Bestimmungen anzuwenden;

II

Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des
Weltdrogenproblems und Folgemaßnahmen zu der
zwanzigsten Sondertagung

1. bekräftigt die während des Tagungsteils auf Mini-
sterebene der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoff-
kommission verabschiedete Gemeinsame Ministererklärung
und die weiteren Maßnahmen zur Durchführung der aus der
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung hervor-
gegangenen Aktionspläne70, in der betont wird, dass das Welt-

drogenproblem im multilateralen, regionalen, bilateralen und
nationalen Rahmen angegangen werden muss, dass die Maß-
nahmen zur Bekämpfung dieses Problems nur dann erfolg-
reich sein können, wenn sich alle Mitgliedstaaten daran betei-
ligen, dass diese Maßnahmen durch eine intensive internatio-
nale Entwicklungszusammenarbeit gestützt und noch stärker
in die nationalen Entwicklungsprioritäten einbezogen werden
müssen und dass sie ein Gleichgewicht zwischen der Verrin-
gerung des Angebots und der Senkung der Nachfrage sowie
eine umfassende Strategie erfordern, die Alternative Entwick-
lung, so auch präventive Alternative Entwicklung, die Ver-
nichtung von Anbaukulturen, Verbote, Strafverfolgung, Ver-
hütung, Behandlung und Rehabilitation sowie Bildung kom-
biniert;

2. fordert alle maßgeblichen Akteure auf, ihre enge Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen bei der Förderung und
Umsetzung der Ergebnisse der zwanzigsten Sondertagung
und des Tagungsteils auf Ministerebene der sechsundvierzig-
sten Tagung der Suchtstoffkommission fortzusetzen;

Nationale Drogenkontrollstrategien

3. betont, dass die Erhebung von Daten und die Analy-
se und Evaluierung der Ergebnisse der laufenden politischen
Maßnahmen unverzichtbare Instrumente sind, wenn es darum
geht, eine solide, auf Fakten gestützte Drogenkontrollpolitik
weiterzuentwickeln; 

Senkung der Nachfrage

4. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den
Aktionsplan62 zur Verwirklichung der Erklärung über die
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage63 umzu-
setzen und ihre einzelstaatlichen Anstrengungen zur Bekämp-
fung des Missbrauchs unerlaubter Drogen durch ihre Bevöl-
kerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, zu verstärken,
wobei sie mit Sorge von deren zunehmendem Drogen-
missbrauch Kenntnis nimmt;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, zur Verwirk-
lichung des Ziels einer erheblichen und messbaren Senkung
des Drogenmissbrauchs bis zum Jahr 2008

a) weiter umfassende Politiken und Programme zur
Nachfragesenkung, einschließlich Forschungsarbeiten, durch-
zuführen, die alle unter internationaler Kontrolle stehenden
Drogen erfassen, um die Öffentlichkeit verstärkt für das Dro-
genproblem zu sensibilisieren, unter besonderer Berücksich-
tigung von Präventiv- und Aufklärungsmaßnahmen, und vor
allem Jugendlichen und anderen Risikogruppen Informatio-
nen über den Erwerb von Lebenskompetenzen, über gesund-
heitsbewusste Entscheidungen und über drogenfreie Aktivitä-
ten zu vermitteln;

b) weiter umfassende politische Maßnahmen zur Nach-
fragesenkung auszuarbeiten und durchzuführen, einschließ-
lich Aktivitäten zur Risikoverringerung, die mit bewährten
medizinischen Verfahrensweisen und mit den internationalen
Suchtstoffübereinkommen im Einklang stehen und die die
schädlichen gesundheitlichen und sozialen Folgen des Dro-
genmissbrauchs verringern, und ein breites Spektrum umfas-
sender Dienstleistungen zur Behandlung, Rehabilitation und
sozialen Wiedereingliederung von Drogenabhängigen bereit-

68 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 976, Nr. 14152.
69 Siehe Official Records of the United Nations Conference for the Adop-
tion of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycho-
tropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, Vol. I (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.XI.5).
70 A/58/124, Abschnitt II.A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zustellen und mit entsprechenden Ressourcen auszustatten, da
die soziale Ausgrenzung ein wichtiger Risikofaktor für den
Drogenmissbrauch ist;

c) verstärkt Frühinterventionsprogramme durchzufüh-
ren, die Kinder und Jugendliche vom Konsum unerlaubter
Drogen abbringen, namentlich vom gleichzeitigen Konsum
mehrerer Drogen und vom Freizeitkonsum von Suchtstoffen
wie Cannabis und synthetischen Drogen, insbesondere am-
phetaminähnlichen Stimulanzien, und die aktive Beteiligung
der jüngeren Generation an Kampagnen gegen den Drogen-
missbrauch zu fördern;

d) ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen zur
Verhütung der Übertragung von HIV/Aids und anderen mit
Drogenmissbrauch zusammenhängenden Infektionskrankhei-
ten bereitzustellen, einschließlich Aufklärung, Beratung und
Drogentherapie, und insbesondere die Entwicklungsländer
bei ihren Bemühungen um die Bewältigung dieser Probleme
zu unterstützen;

Unerlaubte synthetische Drogen

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
zu erneuern, um die in dem Aktionsplan gegen die unerlaubte
Herstellung von amphetaminähnlichen Stimulanzien und ih-
ren Vorläuferstoffen, den unerlaubten Verkehr damit und den
Missbrauch solcher Substanzen71 enthaltenen umfassenden
Maßnahmen durchzuführen, besondere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um dem Missbrauch und dem Freizeitkonsum von
amphetaminähnlichen Stimulanzien, insbesondere durch Ju-
gendliche, entgegenzuwirken, und Informationen über die
schädlichen gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Folgen eines solchen Missbrauchs zu verbreiten;

Kontrolle der Vorläuferstoffe

7. legt den Staaten nahe,

a) Mechanismen zu schaffen oder zu stärken, um die
bestehenden Systeme möglichst wirksam zu nutzen und eine
strenge Kontrolle der zur Herstellung unerlaubter Drogen be-
nutzten chemischen Vorläuferstoffe sicherzustellen;

b) internationale Operationen zu unterstützen, die die
Abzweigung von bei der unerlaubten Herstellung von Koka-
in, Heroin und amphetaminähnlichen Stimulanzien verwen-
deten chemischen Vorläuferstoffen verhindern sollen, indem
sie Informationen mit anderen Staaten austauschen und früh-
zeitig gemeinsame Strafverfolgungsoperationen durchführen,
einschließlich des Einsatzes kontrollierter Lieferungen;

c) die internationale Zusammenarbeit bei der Umset-
zung des die Kontrolle von Vorläuferstoffen betreffenden Ar-
tikels 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen von
1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen69 in enger Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Suchtstoff-Kontrollamt sowie die auf der zwan-
zigsten Sondertagung vereinbarten Maßnahmen72 zu fördern;

Justizielle Zusammenarbeit

8. fordert alle Staaten auf, die internationale Zusam-
menarbeit zwischen den Justiz- und den Strafverfolgungsbe-
hörden auf allen Ebenen zu stärken, um den unerlaubten Dro-
genhandel zu verhüten und zu bekämpfen und um die besten
operativen Verfahrensweisen weiterzugeben und zu fördern,
mit dem Ziel, den unerlaubten Drogenhandel zu verbieten, na-
mentlich durch die Schaffung und Stärkung regionaler Me-
chanismen, die Gewährung technischer Hilfe und die Einfüh-
rung wirksamer Methoden der Zusammenarbeit, insbesonde-
re auf den Gebieten der Luftfahrt-, Schifffahrt- und Hafen-
kontrolle;

Bekämpfung der Geldwäsche

9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Maßnah-
men zur Verhütung und Bekämpfung des Waschens der Erträ-
ge aus dem Drogenhandel und damit zusammenhängenden
kriminellen Tätigkeiten, insbesondere die internationale Zu-
sammenarbeit und technische Hilfe, zu verstärken, mit Unter-
stützung durch das System der Vereinten Nationen, interna-
tionale Institutionen wie die Weltbank und regionale Ent-
wicklungsbanken, umfassende internationale Systeme zur
Bekämpfung der Geldwäsche aufzubauen beziehungsweise
zu stärken und den Informationsaustausch zwischen Finanz-
institutionen und mit der Verhütung und Aufdeckung des Wa-
schens solcher Erträge beauftragten Einrichtungen zu verbes-
sern;

10. fordert die Staaten auf, zu erwägen, in ihre nationa-
len Drogenkontrollpläne Bestimmungen über die Schaffung
nationaler Netzwerke aufzunehmen, um ihre jeweiligen Ka-
pazitäten zur Verhütung, Überwachung, Kontrolle und Unter-
bindung schwerer Straftaten im Zusammenhang mit der Geld-
wäsche und der Finanzierung terroristischer Handlungen zu
stärken, und generell allen Akten der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität entgegenzuwirken und die beste-
henden regionalen und internationalen Netzwerke zur Be-
kämpfung der Geldwäsche zu ergänzen;

Internationale Zusammenarbeit bei der Beseitigung des
unerlaubten Anbaus und bei der Alternativen Ent-
wicklung

11. fordert die Staaten auf, gegebenenfalls 

a) Programme für Alternative Entwicklung und für die
Beseitigung des unerlaubten Anbaus verstärkt zu unterstüt-
zen, so auch bei Bedarf durch die Bereitstellung neuer und zu-
sätzlicher Finanzmittel, die von Ländern durchgeführt wer-
den, die vom unerlaubten Anbau der Cannabispflanze, insbe-
sondere in Afrika, des Opiummohns und des Cocastrauchs be-
troffen sind, insbesondere einzelstaatliche Programme, die
die soziale Ausgrenzung verringern und eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung fördern sollen;

b) gemeinsame Strategien durch internationale und re-
gionale Zusammenarbeit auszuweiten, um namentlich durch
Ausbildung und Aufklärung die Kapazitäten für Alternative
Entwicklung, Beseitigung des unerlaubten Anbaus und Ver-
bote zu stärken, mit dem Ziel, den unerlaubten Anbau von Be-
täubungsmittelpflanzen zu beseitigen;

71 Siehe Resolution S-20/4 A.
72 Siehe Resolution S-20/4 B.
349



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
c) die internationale Zusammenarbeit und gegebenen-
falls auch eine präventive Alternative Entwicklung zu för-
dern, um zu verhindern, dass der unerlaubte Anbau von Be-
täubungsmittelpflanzen in anderen Gebieten einsetzt oder
dorthin verlagert wird;

d) im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Ver-
antwortung den Erzeugnissen aus Alternativen Entwicklungs-
programmen, die für die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die Beseitigung der Armut notwendig sind, verstärkt Zugang
zu ihren Märkten zu gewähren;

e) nationale Mechanismen zur Überwachung und Veri-
fizierung des unerlaubten Anbaus zu schaffen beziehungswei-
se zu stärken;

f) auch weiterhin zur Aufrechterhaltung des Gleichge-
wichts zwischen dem erlaubten Angebot von Rohmaterialien
für Opiate für medizinische und wissenschaftliche Zwecke
und der erlaubten Nachfrage danach beizutragen und zusam-
menzuarbeiten, um die Ausbreitung von Produktionsquellen
von Rohmaterialien für Opiate zu verhindern;

12. begrüßt die Verabschiedung einer nationalen Dro-
genstrategie durch die Übergangsregierung Afghanistans und
stellt fest, dass eine fortgesetzte Koordinierung mit den auf in-
ternationaler Ebene unternommenen Anstrengungen geboten
ist;

13. empfiehlt, Afghanistan im Rahmen der unter ande-
rem unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und
durch andere multilaterale Foren durchgeführten umfassen-
den internationalen Strategie angemessene Hilfe zu gewäh-
ren, in Unterstützung des Engagements der Übergangsregie-
rung Afghanistans, wozu auch die Stärkung der "Sicherheits-
gürtel" in der Region gehört, und bekräftigt, dass die Antwort-
maßnahmen auf diese einzigartige Situation die Zusagen und
die eingesetzten Ressourcen für die Drogenbekämpfung in
anderen Teilen der Welt nicht beeinträchtigen werden;

III

Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen

1. betont, dass die Vieldimensionalität des Weltdro-
genproblems es erfordert, dass die Integration und Koordinie-
rung der Drogenkontrolltätigkeit im gesamten System der
Vereinten Nationen, namentlich bei den Folgemaßnahmen zu
den großen Konferenzen der Vereinten Nationen, sowie auch
bei anderen zuständigen multilateralen Institutionen und Or-
ganisationen gefördert wird;

2. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Mechanismen
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenkontrol-
le weiter zu stärken, insbesondere die Suchtstoffkommission,
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle und das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt,
um sie zur Erfüllung ihrer Mandate zu befähigen, eingedenk
der Empfehlungen in der Resolution 1999/30 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 28. Juli 1999 sowie der von der Sucht-
stoffkommission auf ihrer vierundvierzigsten, fünfundvier-
zigsten und sechsundvierzigsten Tagung ergriffenen Maßnah-
men und abgegebenen Empfehlungen zur Verbesserung ihrer
Arbeitsabläufe, insbesondere in ihren Resolutionen 44/16

vom 29. März 200173, 45/17 vom 15. März 200274 und 46/8
vom 15. April 200375;

3. legt der Suchtstoffkommission in ihrer Eigenschaft
als globales Koordinierungsorgan für die internationale Dro-
genkontrolle und als Leitungsgremium des Programms der
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle sowie
dem Internationalen Suchtstoff-Kontrollamt nahe, ihre nützli-
che Arbeit im Hinblick auf die Kontrolle der Vorläuferstoffe
und anderer Chemikalien, die bei der unerlaubten Herstellung
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet wer-
den, weiterzuführen;

4. stellt fest, dass das Internationale Suchtstoff-Kon-
trollamt ausreichende Ressourcen für die Durchführung aller
seiner Aufgaben benötigt, und fordert daher die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auf, sich in einer gemeinsamen Anstren-
gung zu verpflichten, dem Amt im Einklang mit der Resolu-
tion 1996/20 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 23. Juli
1996 angemessene und ausreichende Haushaltsmittel zuzu-
weisen, und betont, dass seine Kapazität erhalten werden
muss, unter anderem durch die Bereitstellung geeigneter Mit-
tel durch den Generalsekretär und durch angemessene techni-
sche Unterstützung seitens des Programms der Vereinten Na-
tionen für internationale Drogenkontrolle, und fordert eine
stärkere Zusammenarbeit und eine bessere Verständigung
zwischen den Mitgliedstaaten und dem Amt, um es in die La-
ge zu versetzen, alle seine Aufgaben aus den internationalen
Suchtstoffübereinkommen durchzuführen;

5. begrüßt die Anstrengungen, die das Programm der
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle zur
Durchführung seines Mandats unternimmt, und ersucht das
Programm, auch weiterhin

a) den Dialog mit den Mitgliedstaaten zu verstärken so-
wie für die kontinuierliche Verbesserung des Managements
zu sorgen und auf diese Weise zu einer besseren und nachhal-
tigen Programmdurchführung beizutragen und den Exekutiv-
direktor weiter zu ermutigen, die Wirksamkeit des Pro-
gramms so weit wie möglich zu steigern, unter anderem durch
die vollständige Durchführung der Resolutionen 44/16 und
45/17 der Suchtstoffkommission, insbesondere der darin ent-
haltenen Empfehlungen;

b) verstärkt mit den Mitgliedstaaten und mit den Pro-
grammen, Fonds und zuständigen Stellen der Vereinten Na-
tionen sowie den zuständigen Regionalorganisationen und
-einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen zusam-
menzuarbeiten und auf Antrag bei der Umsetzung der Ergeb-
nisse der zwanzigsten Sondertagung behilflich zu sein;

c) im Rahmen der verfügbaren freiwilligen Mittel den-
jenigen Ländern verstärkt Hilfe zu gewähren, die Anstrengun-
gen zur Bekämpfung des unerlaubten Anbaus von Betäu-

73 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Sup-
plement No. 8 (E/2001/28/Rev.1), Kap. I, Abschnitt C.
74 Ebd., 2002, Supplement No. 8 und Korrigenda (E/2002/28 und Corr.1
und 2), Kap. I, Abschnitt C.
75 Ebd., 2003, Supplement No. 8 (E/2003/28), Kap. I, Abschnitt C.
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bungsmittelpflanzen unternehmen, insbesondere indem sie
Alternative Entwicklungsprogramme durchführen, und neue
und innovative Finanzierungsmechanismen zu erkunden;

d) unter Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwi-
schen Programmen zur Verringerung des Angebots und zur
Senkung der Nachfrage ausreichende Mittel bereitzustellen,
um es zu befähigen, seine Aufgaben bei der Umsetzung des
Aktionsplans62 für die Verwirklichung der Erklärung über die
Leitgrundsätze für die Senkung der Drogennachfrage63 zu er-
füllen, und die Länder auf Antrag bei der Weiterentwicklung
und Durchführung von Maßnahmen zur Senkung der Drogen-
nachfrage zu unterstützen;

e) den Dialog und die Zusammenarbeit mit den multi-
lateralen Entwicklungsbanken und den internationalen Fi-
nanzinstitutionen zu verstärken, damit diese in interessierten
und betroffenen Ländern mit der Drogenkontrolle zusammen-
hängende Kreditvergabe- und Programmierungsaktivitäten
durchführen können, die es diesen Ländern gestatten, die Er-
gebnisse der zwanzigsten Sondertagung umzusetzen, und die
Suchtstoffkommission über weitere Fortschritte auf diesem
Gebiet unterrichtet zu halten;

f) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zwanzig-
sten Sondertagung eine aktualisierte, objektive und umfassen-
de Bewertung der weltweiten Tendenzen auf dem Gebiet des
unerlaubten Verkehrs mit und Transits von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, einschließlich der dabei verwendeten
Methoden und Routen, in seinen Bericht über den unerlaubten
Drogenhandel aufzunehmen und Mittel und Wege zu empfeh-
len, wie die Kapazität der an diesen Routen liegenden Staaten
zur Bewältigung aller Aspekte des Drogenproblems verbes-
sert werden kann;

g) den World Drug Report (Weltdrogenbericht), der
umfassende und ausgewogene Informationen über das Welt-
drogenproblem enthält, zu veröffentlichen und sich um zu-
sätzliche außerplanmäßige Mittel für seine Veröffentlichung
in allen Amtssprachen zu bemühen;

h) im Rahmen der für diesen Zweck verfügbaren frei-
willigen Beiträge denjenigen Staaten technische Hilfe zu ge-
währen, die von den zuständigen internationalen Stellen als
die am meisten vom Drogentransit betroffenen Staaten identi-
fiziert werden, insbesondere den Entwicklungsländern, die ei-
ner derartigen Hilfe und Unterstützung bedürfen;

i) maßnahmenorientierte Strategien zur Unterstützung
der Mitgliedstaaten bei der Durchführung des Aktionsplans
zur Verwirklichung der Erklärung zu entwickeln und der
Suchtstoffkommission auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung
über die Folgemaßnahmen zu dem Aktionsplan Bericht zu er-
statten;

j) vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln auf An-
trag der Staaten und unter voller Achtung ihrer Souveränität
und territorialen Unversehrtheit und unter anderem mit Unter-
stützung seitens des Büros der Vereinten Nationen für Welt-
raumfragen und der Europäischen Weltraumorganisation Hil-
fe bei der rechtzeitigen Aufdeckung des Einsetzens oder der
Verlagerung des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmittel-
pflanzen zu gewähren;

6. begrüßt die Abhaltung der Konferenz über die Rou-
ten des Drogenhandels von Zentralasien nach Europa am
21. und 22. Mai 2003 in Paris und legt dem Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und
den sonstigen zuständigen internationalen Institutionen nahe,
ihre Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der Konferenz
(Pariser Pakt)76 fortzusetzen;

7. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung, vorbehaltlich der Verfüg-
barkeit von Mitteln und unter Berücksichtigung der Leitlinien
der Suchtstoff-Kommission für die Verwendung nicht zweck-
gebundener Mittel, zusammen mit internationalen Finanzin-
stitutionen und den an der Verhütung und Unterbindung der
Geldwäsche und des Drogenhandels beteiligten Organisatio-
nen auf Antrag die Bereitstellung von Ausbildung und Bera-
tung durch technische Zusammenarbeit in den Staaten zu er-
leichtern und dabei unter anderem die Empfehlungen betref-
fend Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu berück-
sichtigen, die von der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maß-
nahmen gegen die Geldwäsche" und ihren Regionalgruppen
ausgearbeitet wurden;

8. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem
Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogen-
kontrolle größtmögliche finanzielle und politische Unterstüt-
zung zu gewähren, indem sie die Zahl der Geber erhöhen und
mehr freiwillige Beiträge entrichten, insbesondere nicht
zweckgebundene Beiträge, damit es seine operativen Tätig-
keiten und die Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen Zu-
sammenarbeit fortsetzen, ausweiten und verstärken kann, und
empfiehlt, dem Programm einen ausreichenden Anteil am or-
dentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuzuweisen, da-
mit es seine Aufgaben erfüllen und auf eine gesicherte und be-
rechenbare Finanzierung hinwirken kann;

9. ermutigt die Tagungen der Leiter nationaler Drogen-
bekämpfungsbehörden und der Unterkommission der Sucht-
stoffkommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit
zusammenhängende Fragen im Nahen und Mittleren Osten,
auch künftig zur Stärkung der regionalen und internationalen
Zusammenarbeit beizutragen und dabei die Ergebnisse der
zwanzigsten Sondertagung und des Tagungsteils auf Mini-
sterebene der sechsundvierzigsten Tagung der Suchtstoff-
kommission zu berücksichtigen;

10. fordert die zuständigen Organisationen und Stellen
der Vereinten Nationen, die sonstigen internationalen Organi-
sationen und die internationalen Finanzinstitutionen, ein-
schließlich der regionalen Entwicklungsbanken, auf, Drogen-
kontrollfragen durchgängig in ihre Programme aufzunehmen;

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Suchstoffkom-
mission77 und von dem Bericht des Generalsekretärs78 und er-
sucht den Generalsekretär im Hinblick auf die Förderung der
integrierten Berichterstattung, der Generalversammlung auf

76 Siehe S/2003/641.
77 A/58/124.
78 A/58/253.
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ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/142

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)79.

58/142. Teilhabe der Frau am politischen Leben

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, die in
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, sowie
geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Rechtsakte auf
dem Gebiet der Menschenrechte,

sowie erneut erklärend, dass es in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte80 heißt, dass jeder das Recht hat,
an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines
Landes mitzuwirken, sowie das Recht auf gleichen Zugang zu
öffentlichen Ämtern in seinem Lande, 

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte81, in dem es unter anderem heißt,
dass jeder Staatsbürger das Recht und die Möglichkeit hat, an
der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar
oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen, bei echten,
wiederkehrenden Wahlen zu wählen und gewählt zu werden
und unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu öf-
fentlichen Ämtern seines Landes Zugang zu haben, 

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau82, in dem es
unter anderem heißt, dass die Vertragsstaaten alle geeigneten

Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im
politischen und öffentlichen Leben ihres Landes treffen,

ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen über die
politischen Rechte der Frau83, in dem es heißt, dass Frauen bei
allen Wahlen unter den gleichen Bedingungen wie Männer
ohne irgendeine Zurücksetzung stimmberechtigt, zu allen öf-
fentlich gewählten Körperschaften, die auf Grund des inländi-
schen Rechts geschaffen wurden, wählbar und berechtigt
sind, öffentliche Ämter zu bekleiden und alle öffentlichen
Funktionen auszuüben, die auf Grund des inländischen
Rechts geschaffen wurden, 

unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform
von Beijing84, die Ergebnisdokumente der dreiundzwanzig-
sten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert"85, die Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen86 und die einvernehmlichen Schlussfolgerungen 1997/2
über Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen, die von
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau am 21. März
1997 verabschiedet wurden87,

erklärend, dass die Machtgleichstellung und Eigenstän-
digkeit der Frau sowie die Verbesserung ihrer politischen, so-
zialen und wirtschaftlichen Stellung Voraussetzung für eine
repräsentative, transparente und verantwortliche Regierungs-
und Verwaltungsführung, demokratische Institutionen und ei-
ne nachhaltige Entwicklung in allen Lebensbereichen sind,

sowie erklärend, dass die aktive und gleichberechtigte
Mitwirkung der Frau auf allen Entscheidungsebenen Voraus-
setzung für die Herbeiführung von Gleichstellung, nachhalti-
ger Entwicklung, Frieden und Demokratie ist,

besorgt darüber, dass die Notwendigkeit einer ausgewoge-
nen Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen be-
schlussfassender Organe zwar allgemein akzeptiert wird, dass
Frauen jedoch auf den meisten staatlichen Ebenen, insbeson-
dere in Minister- und anderen Exekutivorganen sowie in ge-
setzgebenden Organen, weiterhin stark unterrepräsentiert
sind, 

in Anerkennung dessen, dass Frauen in Gemeinwesen, in
informellen Organisationen und in öffentlichen Ämtern be-
trächtliches Führungspotenzial bewiesen haben,

sowie in Anerkennung dessen, dass die uneingeschränkte
und gleichberechtigte Teilhabe der Frau am politischen Pro-
zess und an der Entscheidungsfindung ein Gleichgewicht be-
wirken wird, das die Zusammensetzung der Gesellschaft bes-
ser widergibt, das zur Stärkung der Demokratie und zur För-
derung ihres ordnungsgemäßen Funktionierens notwendig ist,

79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbeidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch,
Barbados, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bulga-
rien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lesotho, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik,
Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
San Marino, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.
80 Resolution 217 A (III).
81 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
82 Resolution 34/180, Anlage.

83 Resolution 640 (VII), Anlage.
84 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
85 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
86 Siehe Resolution 55/2.
87 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Sup-
plement No.7 (E/1997/27), Kap. I, Abschnitt C.1. 
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das eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Gleich-
stellung der Frau, insbesondere bei der Verbesserung ihrer so-
zioökonomischen Stellung, spielt, zur Neubestimmung politi-
scher Prioritäten beiträgt und neue Sichtweisen politischer
Fragen eröffnet, 

ferner in Anerkennung dessen, dass die Teilhabe der Frau-
en an der Entscheidungsfindung sowie am politischen, bür-
gerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
durch die Armut beeinträchtigt wird, von der Frauen, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, unverhältnismäßig stark
betroffen sind, 

erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Frie-
denskonsolidierung zukommt, und betonend, wie wichtig es
ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förde-
rung von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vol-
lem Umfang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an der Ent-
scheidungsfindung im Hinblick auf die Verhütung und Beile-
gung von Konflikten und am Wiederaufbau der Gesellschaft
in der Konfliktfolgezeit im Einklang mit der Resolution 1325
(2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000 und den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung ausgebaut
werden muss,

anerkennend, wie wichtig es ist, dass Frauen sehr frühzei-
tig in Staats- und Regierungsführung, in Politik, Wirtschaft,
Staatsbürgerkunde, Informationstechnologien und den Wis-
senschaften unterwiesen werden, damit sichergestellt ist, dass
sie die Kenntnisse, die Fertigkeiten, das Selbstvertrauen und
die ethischen Werthaltungen entwickeln, die sie für eine volle
Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben benöti-
gen,  

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf,

a) das Recht der Frauen auf Vereinigungsfreiheit, die
öffentliche Äußerung ihrer Ansichten, die offene Erörterung
der Politik sowie ihr Recht zu fördern und zu schützen, an Re-
gierungsstellen aller Ebenen Petitionen zu richten und gleich-
berechtigt an der Regierungsarbeit mitzuwirken, namentlich
an der Formulierung und Umsetzung staatlicher Politik;

b) Gesetze, Vorschriften und Praktiken abzuschaffen,
die die Teilhabe der Frauen am politischen Prozess in diskri-
minierender Weise verhindern oder einschränken, und För-
dermaßnahmen zu ergreifen, durch die die Gleichstellung von
Männern und Frauen rascher verwirklicht würde;

c) den gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Eigen-
tums- und Erbrechten sicherzustellen und den gleichberech-
tigten Zugang zu Informationstechnologien, geschäftlichen
und wirtschaftlichen Chancen, so auch im internationalen
Handel, zu fördern, um Frauen das notwendige Instrumenta-
rium zu geben, um an den Entscheidungsprozessen auf allen
Ebenen uneingeschränkt und gleichberechtigt mitwirken zu
können; 

d) gegebenenfalls negativen gesellschaftlichen Einstel-
lungen hinsichtlich der Fähigkeit der Frau zur gleichberech-
tigten Teilhabe am politischen Prozess entgegenzuwirken, die
zum Teil für den niedrigen Frauenanteil unter den politischen

Entscheidungsträgern auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene verantwortlich sind; 

e) das Ziel der ausgewogenen Vertretung von Frauen
und Männern in allen öffentlichen Ämtern zu fördern und die
politischen Parteien durch geeignete Maßnahmen dazu zu be-
wegen, sicherzustellen, dass sich Frauen fair und gleichbe-
rechtigt um alle durch Wahl oder frei zu besetzenden öffentli-
chen Ämter bewerben können;

f) den unterschiedlichen Einfluss ihrer Wahlsysteme
auf die politische Vertretung von Frauen in gewählten Gremi-
en zu untersuchen und diese Systeme gegebenenfalls anzu-
passen oder zu reformieren;

g) in die Lehrpläne der Schulen gegebenenfalls Bil-
dungsprogramme aufzunehmen, die Jugendliche für die
Gleichberechtigung der Frau sensibilisieren, sie über ihre
staatsbürgerliche Verantwortung aufklären, ein Klima des
Vertrauens schaffen und den negativen gesellschaftlichen
Einstellungen entgegenwirken, die Frauen von der politischen
Partizipation abhalten;

h) durch die regelmäßige Sammlung, Analyse und Ver-
breitung von Daten zur politischen Partizipation von Frauen
und Männern auf allen Ebenen die Fortschritte bei ihrer Ver-
tretung sowie die Fortschritte zu überwachen, die die politi-
schen Parteien im Hinblick auf eine gleichberechtigte und fai-
re Beteiligung der Frauen am politischen Leben erzielen;

i) mehr Frauen als Kandidatinnen für Leitungs- und
Entscheidungspositionen im System der Vereinten Nationen
und für die Ernennung oder Wahl in zwischenstaatliche Sach-
verständigen- und Vertragsorgane zu benennen und vorzu-
schlagen sowie mehr Frauen zu ermutigen, sich um solche Po-
sitionen zu bewerben;

j) eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Män-
nern in den Delegationen zu fördern, die sie zu Tagungen und
Konferenzen der Vereinten Nationen sowie anderer interna-
tionaler Organisationen entsenden;

k) die verstärkte Mitwirkung indigener und anderer
marginalisierter Frauen an der Entscheidungsfindung auf al-
len Ebenen zu fördern und die Hindernisse abzubauen, denen
sich marginalisierte Frauen beim Zugang zu Politik und Ent-
scheidungsfindung und bei ihrer Teilhabe daran gegenüberse-
hen;

l) sicherzustellen, dass Maßnahmen zur Vereinbarung
von Familien- und Berufsleben auf Frauen wie Männer glei-
chermaßen Anwendung finden, eingedenk dessen, dass die
gemeinsame Wahrnehmung von Familienpflichten ein günsti-
ges Umfeld für die Teilhabe der Frau am politischen Leben
schafft;

2. bittet die Regierungen sowie den Privatsektor, die
nichtstaatlichen Organisationen und andere Akteure der Zivil-
gesellschaft,

a) Mechanismen und Ausbildungsprogramme zu ent-
wickeln, die Frauen zur Beteiligung am Wahlprozess ermuti-
gen und sie besser befähigen, in freien und fairen Wahlen in
Kenntnis der Sachlage abzustimmen; 
353



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) den politischen Parteien nahe zu legen, alle Hinder-
nisse auszuräumen, die sich der Partizipation der Frau direkt
oder indirekt entgegenstellen, um zu gewährleisten, dass
Frauen das Recht haben, auf allen Ebenen der Entscheidungs-
findung an allen internen politiksetzenden Strukturen und No-
minierungsprozessen sowie an der Parteiführung gleichbe-
rechtigt mitzuwirken;  

c) den politischen Parteien nahe zu legen, aktiv qualifi-
zierte Kandidatinnen ausfindig zu machen, sie in der Durch-
führung von politischen Kampagnen, in der Rhetorik, der Ein-
werbung von Mitteln und den parlamentarischen Verfahren
zu schulen und qualifizierte Frauen und Männer in die Wahl-
listen ihrer Parteien aufzunehmen, sofern solche Listen ge-
führt werden;

d) dafür zu sorgen, dass Informationen über Kandida-
ten, Parteiplattformen, Abstimmungsverfahren, einschließ-
lich der Eintragung in die Wählerverzeichnisse, und das
Wahlrecht Frauen wie Männern gleichermaßen zur Verfü-
gung stehen; 

e) Initiativen, so auch öffentlich-private Partnerschaf-
ten und Austauschprogramme, zu unterstützen, die Frauen
weiterreichende politische Kompetenzen vermitteln sollen, so
unter anderem über die Stimmabgabe, über Interessenvertre-
tung, über die Wahrnehmung von Verwaltungs- und Lei-
tungsfunktionen, über die Bewerbung für öffentliche Ämter
und die Tätigkeit als gewählte oder ernannte Amtsträgerin-
nen; 

f) die Mitwirkung Jugendlicher, insbesondere junger
Frauen, in Organisationen der Zivilgesellschaft zu fördern,
wodurch sie sich Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten
aneignen können, die auf das Gebiet der politischen Partizipa-
tion übertragbar sind; 

g) die Schaffung beziehungsweise die Unterstützung
bestehender nichtstaatlicher Organisationen zu fördern, die
Führungsqualitäten, Entscheidungsfähigkeit, rhetorische Fer-
tigkeiten, den Umgang mit Informations- und Kommunika-
tionstechnologien sowie die Fähigkeit zur Vertrauensbildung
und zur Durchführung von politischen Kampagnen vermit-
teln;

h) sich verstärkt um die Anhebung der Zahl der in öf-
fentlichen Gremien tätigen Frauen zu bemühen, namentlich
auch durch die Analyse der Hindernisse, die sich Frauen beim
Zugang zu hochrangigen öffentlichen Ämtern entgegenstel-
len; 

i) Rekrutierungs- und Laufbahnentwicklungsprogram-
me zu fördern, die Frauen gleichen Zugang zu einer Ausbil-
dung auf den Gebieten Management, Unternehmensführung
und Technik sowie zum Erwerb von Führungsqualitäten ver-
schaffen, damit sie besser für die Wahrnehmung von Funktio-
nen in der Legislative, der Judikative und der Exekutive gerü-
stet sind;

j) die Zusammenhänge zwischen Armutsbeseitigung
und der Ermächtigung der Frau, insbesondere im Hinblick auf
ihre politische Partizipation, auch weiterhin zu untersuchen

und gute Verfahrensweisen und die entsprechenden Erfahrun-
gen zusammenzustellen und weit zu verbreiten;

k) die Chancengleichheit zu fördern, damit Frauen in
beratende und beschlussfassende Organe ernannt und auf her-
ausgehobene Positionen befördert werden, unter anderem
durch die Überprüfung der Rekrutierungs-, Ernennungs- und
Beförderungskriterien, um sicherzustellen, dass die Kriterien
relevant sind und Frauen nicht diskriminieren;

l) für Frauen und Mädchen bestimmte Bildungs- und
Ausbildungsprogramme für die Nutzung der Medien sowie
der Informations- und Kommunikationstechnologien zu ent-
wickeln, die es ihnen ermöglichen, sich Informationen zu be-
schaffen und weiterzugeben, sachkundige Wählerinnen zu
sein, Informationsnetzwerke zu schaffen, mit potenziellen
Wählern in Kontakt zu treten und Mittel für Wahlkampagnen
zu mobilisieren;

m) die Medien dazu anzuhalten, anzuerkennen, wie
wichtig die Teilhabe der Frau am politischen Prozess ist, fair
und ausgewogen über männliche und weibliche Kandidaten
zu berichten, die Mitwirkung in politischen Frauenorganisa-
tionen zu behandeln und die Berichterstattung über Fragen zu
gewährleisten, die insbesondere für Frauen von Bedeutung
sind;

3. legt den Staaten und dem System der Vereinten Na-
tionen eindringlich nahe, Frauen auf allen Entscheidungsebe-
nen stärker an der Lösung von Konflikten und an Friedenspro-
zessen zu beteiligen; 

4. bittet die nichtstaatlichen Organisationen und andere
Akteure der Zivilgesellschaft,

a) sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass Frau-
en, insbesondere durch die Schaffung und den Ausbau von
Frauennetzwerken, politische, wirtschaftliche und soziale
Entscheidungen, Prozesse und Systeme beeinflussen können;

b) im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung Da-
tenbanken über Frauen und ihre Qualifikationen einzurichten,
die bei der Besetzung von herausgehobenen Entscheidungs-
und Beratungspositionen herangezogen und an Regierungs-
stellen, regionale und internationale Organisationen, Privat-
unternehmen, politische Parteien und andere in Betracht kom-
mende Gremien weitergegeben werden können;

c) die Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der
Unterstützung der Frauen zu verstärken und den Regierungen
weiter die Anliegen und Erfahrungen von Frauen zu vermit-
teln;

5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht an die
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer fünfzig-
sten Tagung Informationen über die Teilhabe der Frau am po-
litischen Leben auf allen Ebenen aufzunehmen, unter Berück-
sichtigung dessen, dass die Kommission im Jahr 2006 den
Punkt "Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
an den Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen" behandeln
wird, und bittet die Regierungen, mit dem Generalsekretär zu-
sammenzuarbeiten, indem sie präzise Daten zur politischen
Partizipation der Frau auf allen Ebenen bereitstellen.
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RESOLUTION 58/143

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)88.

58/143. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung, der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Menschen-
rechtskommission und der Kommission für Verbrechensver-
hütung und Strafrechtspflege verabschiedeten früheren Reso-
lutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen
Frauen89,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betreffen-
den Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte90, der Internationalen Konferenz
über Bevölkerung und Entwicklung91, der Vierten Weltfrau-
enkonferenz92 und des Weltgipfels für soziale Entwicklung93

und ihrer fünfjährlichen Überprüfungen,

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Aktivitäten, die
von Stellen im System der Vereinten Nationen in Angriff ge-
nommen wurden, beispielsweise die von der Wirtschaftskom-
mission für Lateinamerika und die Karibik und der Internatio-
nalen Organisation für Migrationen veranstaltete Panamerika-
nische Konferenz über internationale Migrationen: Men-
schenrechte und der Menschenhandel in den Amerikas, die
vom 20. bis 22. November 2002 in Santiago stattfand, sowie
von anderen Aktivitäten, mit denen die Not der Wanderarbeit-
nehmerinnen weiter bewertet und erleichtert werden soll, 

hervorhebend, dass es notwendig ist, über objektive, um-
fassende Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu
verfügen, eventuell einschließlich einer Datenbank für For-
schungs- und Analysezwecke, und einen breit angelegten
Austausch der Erfahrungen und Erkenntnisse der einzelnen
Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft bei der Formulie-
rung von Politiken und konkreten Strategien zur Behebung
des Problems der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
vorzunehmen,

die Zivilgesellschaft ermutigend, weiter an der Entwick-
lung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Unter-
stützung innovativer Partnerschaften zwischen öffentlichen
Stellen, nichtstaatlichen Organisationen und anderen Teilen
der Zivilgesellschaft mitzuwirken, deren Ziel es ist, Gewalt
gegen Wanderarbeitnehmerinnen zu bekämpfen,

feststellend, dass Armut, Arbeitslosigkeit und andere so-
zioökonomische Gegebenheiten Frauen aus Entwicklungslän-
dern und aus einigen Transformationsländern nach wie vor
dazu veranlassen, sich in großer Zahl auf der Suche nach ei-
nem Lebensunterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu
begeben, in denen größerer Wohlstand herrscht, und gleich-
zeitig anerkennend, dass es Pflicht der Herkunftsländer ist,
auf die Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, die ihren
Bürgern Arbeitsplätze und wirtschaftliche Sicherheit bieten,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die anhal-
tenden Berichte über schwere Misshandlungen und Gewalttä-
tigkeiten gegen Wanderarbeitnehmerinnen,

in der Erkenntnis, dass die Verbringung einer erheblichen
Anzahl von Wanderarbeitnehmerinnen mit Hilfe gefälschter
oder nicht ordnungsgemäßer Ausweispapiere und durch
Scheinheiraten zum Zweck der Migration erleichtert oder er-
möglicht werden kann, dass diese Aktivitäten unter anderem
durch das Internet erleichtert werden können und dass diese
Wanderarbeitnehmerinnen anfälliger für Missbrauch und
Ausbeutung sind,

in Anerkennung der wirtschaftlichen Vorteile, die den
Herkunftsländern und den Aufnahmeländern aus der Er-
werbstätigkeit von Wanderarbeitnehmerinnen erwachsen,

in der Erwägung, dass es wichtig ist, auf bilateraler, regio-
naler, interregionaler und internationaler Ebene mittels ge-
meinsamer und kooperativer Maßnahmen und Strategien die
Rechte und das Wohl von Wanderarbeitnehmerinnen zu
schützen und zu fördern,

sowie in der Erwägung, dass es wichtig ist, den Zusam-
menhang zwischen Migration und Menschenhandel zu unter-
suchen,

ermutigt durch Maßnahmen, die einige Aufnahmeländer
ergriffen haben, um die Not von Wanderarbeitnehmerinnen
zu lindern, die sich in ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Ge-
bieten aufhalten,

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den zustän-
digen Vertragsorganen der Vereinten Nationen bei der Über-
wachung der Umsetzung der Menschenrechtsübereinkünfte
und der einschlägigen Sonderverfahren im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats, bei der Auseinandersetzung mit dem Pro-
blem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen sowie
beim Schutz und bei der Förderung ihrer Rechte und ihres
Wohls zukommt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs94;

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Bolivien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Demokratische Repu-
blik Kongo, Ecuador, El Salvador, Gambia, Ghana, Guatemala, Haiti,
Honduras, Indonesien, Kambodscha, Kap Verde, Kirgisistan, Kroatien,
Madagaskar, Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Senegal, Sierra Leone,
Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Swasiland, Timor-Leste, To-
go, Tunesien und Uruguay.
89 Siehe Resolution 48/104.
90 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
91 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
92 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
93 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 94 A/58/161.
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2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten der
Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission
über die Menschenrechte von Migranten95 beziehungsweise
der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskommission
über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Fol-
gen96 betreffend Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und
ermutigt sie, sich auch weiterhin mit der Frage der Gewalt ge-
gen Wanderarbeitnehmerinnen und ihrer Menschenrechte
auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Problem der ge-
schlechtsspezifischen Gewalt, der Diskriminierung und des
Frauenhandels;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis vom Inkrafttreten
der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen97 am
1. Juli 2003;

4. ersucht alle Regierungen, auch künftig mit beiden
Sonderberichterstatterinnen bei der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben und Pflichten voll zusammenzuarbeiten
und ihnen alle erbetenen Informationen zur Verfügung zu
stellen, so auch indem sie rasch auf die dringenden Appelle
der Sonderberichterstatterinnen reagieren;

5. legt den Regierungen, insbesondere den Regierun-
gen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, nahe, der Sonderbe-
richterstatterin über die Menschenrechte von Migranten In-
formationen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen
zukommen zu lassen, mit dem Ziel, die Sonderberichterstatte-
rin um Empfehlungen zu konkreten Maßnahmen und Aktio-
nen zu ersuchen, mit denen Abhilfe für dieses Problem ge-
schaffen werden kann;

6. legt den Regierungen außerdem nahe, ernsthaft die
Möglichkeit zu prüfen, die Sonderberichterstatterin in ihre
Länder einzuladen, damit sie ihren Auftrag wirksam erfüllen
kann;

7. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, nach-
drücklich auf, noch stärkere innerstaatliche Anstrengungen zu
unternehmen, um die Rechte und das Wohl von Wanderar-
beitnehmerinnen zu schützen und zu fördern, namentlich in-
dem sie auf bilateraler, regionaler, interregionaler und inter-
nationaler Ebene beständig zusammenarbeiten, Strategien
und gemeinsame Maßnahmen ausarbeiten und die innovati-
ven Vorgehensweisen und Erfahrungen der einzelnen Mit-
gliedstaaten berücksichtigen, und fordert sie ferner nach-
drücklich auf, einen fortlaufenden Dialog aufzunehmen und
weiterzuführen, um den Informationsaustausch zu erleich-
tern;

8. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, außer-
dem nachdrücklich auf, Programme zu unterstützen, deren
Ziel darin besteht, mehr Präventivmaßnahmen zu treffen, ins-
besondere bestimmte Zielgruppen zu informieren und in Zu-
sammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen auf natio-
naler Ebene und an der Basis Aufklärungsarbeit zu leisten und
Kampagnen zu organisieren, um das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit für diese Frage zu schärfen, und dafür entsprechende
Mittel bereitzustellen;

9. stellt mit Anerkennung fest, dass einige Mitgliedstaa-
ten, einschließlich Herkunfts-, Transit- und Aufnahmelän-
dern, Maßnahmen beschlossen haben, um Wanderarbeitneh-
merinnen über ihre Rechte und die Leistungen, auf die sie An-
spruch haben, aufzuklären, und legt den anderen Mitglied-
staaten nahe, geeignete diesbezügliche Maßnahmen zu
beschließen;

10. fordert die Regierungen, die es betrifft, insbesondere
die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer, auf, so-
weit noch nicht geschehen, strafrechtliche Sanktionen zur Be-
strafung derjenigen festzulegen, die Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen verüben, und im Rahmen des Möglichen
den Opfern von Gewalt das gesamte Spektrum sofortiger
Hilfs- und Schutzmaßnahmen anzubieten und die nichtstaatli-
chen Organisationen zu ermutigen, ihrerseits solche Maßnah-
men anzubieten, etwa die Bereitstellung von Beratungs-,
Rechtsschutz- und konsularischen Diensten, vorübergehende
Unterbringung und andere Maßnahmen, die ihnen während
des Gerichtsverfahrens den Aufenthalt im Lande ermögli-
chen, sowie auch Wiedereingliederungs- und Rehabilitations-
programme für in ihr Herkunftsland zurückkehrende Wander-
arbeitnehmerinnen einzurichten;

11. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer,
Ausbildungsprogramme für Beamte mit Polizeibefugnissen,
Staatsanwälte und Dienstleister zu unterstützen beziehungs-
weise, soweit noch nicht vorhanden, zu entwickeln und
durchzuführen, mit dem Ziel, diesen öffentlichen Bedienste-
ten die notwendigen Qualifikationen und Einstellungen zu
vermitteln, die gewährleisten, dass sie sachgerechte und pro-
fessionelle Maßnahmen zu Gunsten von Wanderarbeitnehme-
rinnen ergreifen, die Opfer von Missbrauch und Gewalt sind; 

12. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts- und Aufnahmeländer,
außerdem, Maßnahmen zu ergreifen oder zu verstärken, die
die Anwerbung und den Einsatz von Wanderarbeitnehmerin-
nen regulieren, und die Verabschiedung geeigneter gesetzli-
cher Maßnahmen gegen Mittelspersonen zu erwägen, die vor-
sätzlich die heimliche Verbringung von Arbeitern fördern und
Wanderarbeitnehmerinnen ausbeuten;

13. bittet die Regierungen, die Ursachen der illegalen
Migration und ihre wirtschaftlichen, sozialen und demografi-
schen Folgen sowie ihre Auswirkungen auf die Ausarbeitung
und Anwendung von Sozial-, Wirtschafts- und Migrationspo-
litiken, auch soweit sie sich auf Wanderarbeitnehmerinnen
beziehen, aufzuzeigen;

95 E/CN.4/2003/85 und Add.1 und Add.1/Corr.1, Add.2, Add.3 und
Add.3/Corr.1 und Add.4.
96 E/CN.4/2003/75 und Corr.1 und Add.1, Add.2 und Add.2/Corr.1,
Add.3 und Add.4.
97 Resolution 45/158, Anlage. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
14. ermutigt die Regierungen, die es betrifft, insbeson-
dere die Regierungen der Herkunfts-, Transit- und Aufnahme-
länder, das Fachwissen der Vereinten Nationen, darunter das-
jenige der Statistikabteilung des Sekretariats und anderer in
Frage kommender Stellen, wie etwa des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau, in
Anspruch zu nehmen, um geeignete Methoden zur einzel-
staatlichen Datenerhebung zu entwickeln, die es gestatten
werden, vergleichbare Daten über Gewalt gegen Wanderar-
beitnehmerinnen als Grundlage für Forschungs- und Analyse-
arbeiten zu diesem Thema zu sammeln;

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeichnung
und Ratifikation der einschlägigen Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation sowie der Internationalen
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitneh-
mer und ihrer Familienangehörigen und des Übereinkom-
mens von 1926 betreffend die Sklaverei98 beziehungsweise
den Beitritt zu diesen Übereinkünften zu erwägen;

16. begrüßt das unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten
des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität99

und die durch die Generalversammlung erfolgte Verabschie-
dung des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Migran-
ten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen
der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende orga-
nisierte Kriminalität99, und legt den Regierungen nahe, die
Unterzeichnung und Ratifikation der Zusatzprotokolle bezie-
hungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

17. legt dem Ausschuss für die Beseitigung der Diskri-
minierung der Frau nahe, die Ausarbeitung einer allgemeinen
Empfehlung betreffend die Situation von Wanderarbeitneh-
merinnen in Erwägung zu ziehen;

18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über das Pro-
blem der Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen und über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Be-
rücksichtigung aktueller Informationen von den Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere von
der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, dem Entwicklungsfonds
der Vereinten Nationen für die Frau, dem Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau so-
wie der Internationalen Organisation für Migrationen und an-
deren einschlägigen Quellen, so auch den nichtstaatlichen Or-
ganisationen.

RESOLUTION 58/144

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)100.

58/144. Verbesserung der Situation der Frauen im Sy-
stem der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der
Vereinten Nationen sowie auf Artikel 8, der bestimmt, dass
die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in
ihren Haupt- und Nebenorganen nicht einschränken werden,

sowie unter Hinweis auf das Ziel einer allgemeinen
Gleichstellung von Männern und Frauen, insbesondere im
Höheren Dienst und den oberen Führungsebenen, bis zum
Jahr 2000, das in der von der Vierten Weltfrauenkonferenz
verabschiedeten Aktionsplattform101 enthalten ist, und auf die
weiteren Maßnahmen und Initiativen, die in dem von der Ge-
neralversammlung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden
für das 21. Jahrhundert" verabschiedeten Ergebnisdoku-
ment102 aufgeführt sind,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/180 vom
18. Dezember 2002 sowie ihre Resolution 57/305 vom
15. April 2003, insbesondere Abschnitt II Ziffern 39 bis 41,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/44 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003 über die Integra-
tion der Menschenrechte der Frau im gesamten System der 

98 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 212, Nr. 2861.
99 Siehe Resolution 55/25.

100 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Ko-
lumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, San Ma-
rino, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
101 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
102 Resolution S-23/3, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Vereinten Nationen103, insbesondere ihrer Ziffer 15, in der die
Kommission anerkennt, dass die verstärkte und umfassende
Teilhabe von Frauen, namentlich auf den höheren Entschei-
dungsebenen im System der Vereinten Nationen, sich auf die
durchgängige Berücksichtigung einer Gleichstellungsper-
spektive äußerst positiv auswirken wird,

berücksichtigend, dass Frauen aus bestimmten Ländern,
insbesondere aus Entwicklungsländern und namentlich aus
am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern, Transformationsländern sowie nicht ver-
tretenen oder weitgehend unterrepräsentierten Mitgliedstaa-
ten, noch immer entweder nicht vertreten oder unterrepräsen-
tiert sind,

mit Befriedigung über die Bemühungen, die der Bereich
Programmplanung, Haushalt und Rechnungswesen, der Be-
reich Personalmanagement, die Hauptabteilung Presse und
Information, das Büro des Untergeneralsekretärs für Manage-
ment, das Exekutivbüro des Generalsekretärs und das Ausbil-
dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen unter-
nommen haben, um das Ziel der ausgewogenen Vertretung
von Männern und Frauen zu verwirklichen beziehungsweise
aufrechtzuerhalten, sowie über diejenigen Hauptabteilungen
und Bereiche, die im vergangenen Jahr das Ziel, 50 Prozent
der freien Stellen mit weiblichen Kandidaten zu besetzen, er-
reicht oder überschritten haben,

mit dem Ausdruck ihrer besonderen Besorgnis darüber,
dass sich die Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung des
Ziels der zahlenmäßigen Gleichstellung von Männern und
Frauen im zweiten aufeinander folgenden Jahr verlangsamt
haben und dass zwischen 1998 und 2003 der Anteil der Frau-
en mit einem Anstellungsvertrag von mindestens einem Jahr
im Höheren Dienst und den oberen Führungsebenen kaum zu-
genommen hat,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es unter
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs nach wie vor
nur eine einzige Frau gibt,

es begrüßend, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze Leitlinien für Feldmissionen heraus-
gegeben hat, in denen sie die Verfahren festlegt, nach denen
in Disziplinarangelegenheiten und in Fällen vorzugehen ist, in
denen Missionsbedienstete schwerer Verfehlungen bezichtigt
werden, und erfreut darüber, dass sich der Koordinierungs-
ausschuss Leitung/Personal darauf geeinigt hat, dass das Ver-
fahren zur Behandlung aller Fälle von sexueller Belästigung
überprüft und in eine neue Verwaltungsanweisung aufgenom-
men wird, die sich mit allen Formen der Belästigung befasst,

sowie die neuen flexiblen Arbeitsregelungen begrüßend,
die in allen Sekretariats-Hauptabteilungen und -Bereichen ge-
nehmigt wurden104,

mit Besorgnis feststellend, dass die Statistiken über den
Stellenanteil der Frauen in einigen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen nicht ganz auf dem neuesten
Stand sind,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs105 und den darin beschriebenen Maßnah-
men;

2. bedauert, dass das Ziel der zahlenmäßigen Gleich-
stellung von Männern und Frauen bis zum Ende des Jahres
2000 nicht erreicht wurde, und fordert den Generalsekretär
nachdrücklich auf, seine Anstrengungen zu verstärken, um in
naher Zukunft deutliche Fortschritte in Richtung auf dieses
Ziel zu erreichen;

3. bekräftigt das vordringliche Ziel der zahlenmäßigen
Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Laufbahn-
gruppen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
auf den herausgehobenen und führenden Rangebenen, unter
voller Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografi-
schen Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der
Charta der Vereinten Nationen sowie unter Berücksichtigung
dessen, dass Frauen aus bestimmten Ländern, insbesondere
Entwicklungs- und Transformationsländern sowie nicht ver-
tretenen oder weitgehend unterrepräsentierten Mitgliedstaa-
ten, noch immer entweder nicht vertreten oder unterrepräsen-
tiert sind;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass in drei Sekre-
tariats-Hauptabteilungen und -Bereichen immer noch weniger
als 30 Prozent der Bediensteten des Höheren Dienstes Frauen
sind und dass in drei Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen immer noch weniger als 20 Prozent der Bedien-
steten des Höheren Dienstes Frauen sind, und legt dem Gene-
ralsekretär und den Leitern der Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen nahe, ihre Anstrengungen zur Ver-
wirklichung des Ziels der ausgewogenen Vertretung von
Männern und Frauen im System der Vereinten Nationen zu
verstärken;

5. begrüßt es,

a) dass der Generalsekretär sich nach wie vor persön-
lich für die Erreichung des Ziels der Gleichstellung von Män-
nern und Frauen einsetzt und zugesichert hat, dass der ausge-
wogenen Vertretung von Männern und Frauen bei seinen wei-
ter andauernden Bemühungen um die Herbeiführung einer
neuen Managementkultur in der Organisation höchster Vor-
rang eingeräumt werden wird;

b) dass die Leiter der Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen zugesagt haben, ihre Bemühungen zur
Erreichung der in der Erklärung106 und der Aktionsplattform101

von Beijing enthaltenen Gleichstellungsziele zu verstärken;

c) dass das Ziel der Herstellung größerer Ausgewogen-
heit zwischen Männern und Frauen in die Personalverwal-

103 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
104 Siehe ST/SGB/2003/4.

105 A/58/374.
106 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
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tungs-Aktionspläne der einzelnen Hauptabteilungen und Be-
reiche aufgenommen wurde, und befürwortet die weitere Zu-
sammenarbeit, namentlich den Austausch der besten Verfah-
rensweisen, zwischen den Hauptabteilungs- und Bereichs-
leitern, der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und
Frauenförderung und dem Sekretariats-Bereich Personalma-
nagement bei der Durchführung dieser Pläne, die konkrete
Zielwerte und Strategien für eine stärkere Vertretung von
Frauen in den einzelnen Hauptabteilungen und Bereichen ent-
halten;

d) dass im Rahmen des neuen Personalauswahlsys-
tems107 beschlossen wurde, die Hauptabteilungs- und Be-
reichsleiter im Rahmen ihrer Leistungsvereinbarungen für die
Verwirklichung der Gleichstellungsziele in den Personalver-
waltungs-Aktionsplänen der Hauptabteilungen verantwort-
lich zu machen;

e) dass weiterhin Koordinierungsstellen für Frauen im
System der Vereinten Nationen bestimmt werden, und ersucht
den Generalsekretär, sicherzustellen, dass die Koordinie-
rungsstellen auf ausreichend hoher Rangebene bestimmt wer-
den und vollen Zugang zu dem hochrangigen Leitungsperso-
nal am Amtssitz und im Feld haben;

f) dass weiterhin konkrete Ausbildungsprogramme zur
durchgängigen Integration der Gleichstellungsperspektive
und über Gleichstellungsfragen am Arbeitsplatz durchgeführt
werden, die auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen
Hauptabteilungen zugeschnitten sind, lobt diejenigen Haupt-
abteilungs- und Bereichsleiter, die für ihr Führungspersonal
und ihre Mitarbeiter eine Ausbildung in Gleichstellungsfra-
gen eingeleitet haben, und legt denjenigen, die noch keine
derartige Ausbildung abgehalten haben, eindringlich nahe,
dies so bald wie möglich zu tun;

g) dass das Büro des Untergeneralsekretärs für Ma-
nagement ein Projekt erarbeitet, um die Bemühungen des Ge-
neralsekretärs zur Herbeiführung einer ausgewogenen Vertre-
tung von Männern und Frauen durch eine besser koordinierte
und integrierte Vorgehensweise zu verstärken, mit dem Ziel,
verifizierbare Ziele festzulegen und zu erreichen und auf diese
Weise sicherzustellen, dass die Zielvorgaben zur Herbeifüh-
rung einer ausgewogenen Vertretung von Frauen und Män-
nern bis 2006 verwirklicht werden;

h) dass das Büro der Sonderberaterin für Gleichstel-
lungsfragen und Frauenförderung eine der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegende, auf
Forschungsarbeiten gestützte Analyse der wahrscheinlichen
Ursachen für die langsamen Fortschritte bei der Verbesserung
der Situation der Frauen im System der Vereinten Nationen
erstellt, mit dem Ziel, neue Strategien zur Herbeiführung der
Gleichstellung auszuarbeiten;

i) dass der Bereich Personalmanagement und das Büro
der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frauenför-
derung entschlossen sind, zu untersuchen, wie die Koordinie-

rungsstellen der Hauptabteilungen besser in das neue Perso-
nalbesetzungssystem integriert werden können, damit diese
auch künftig eine wichtige Rolle bei der periodischen und sy-
stematischen Überwachung der Einstellung, dauerhaften Bin-
dung und Laufbahnförderung von Frauen spielen können108,
und sieht den Informationen, die im nächsten Bericht zu die-
ser Angelegenheit vorgelegt werden sollen, mit Interesse ent-
gegen;

6. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf die
Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Ziels der zahlen-
mäßigen Gleichstellung von Männern und Frauen unter voller
Achtung des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen
Verteilung im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der Charta

a) weiter innovative Rekrutierungsstrategien auszuar-
beiten, um entsprechend qualifizierte Bewerberinnen namhaft
zu machen und zu gewinnen, insbesondere aus beziehungs-
weise in Entwicklungs- und Transformationsländern, anderen
Mitgliedstaaten, die im Sekretariat nicht vertreten oder unter-
repräsentiert sind, sowie in Verwendungsgruppen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind;

b) das System der Vereinten Nationen und seine Orga-
nisationen und Hauptabteilungen zu ermutigen, die bestehen-
den informationstechnischen Ressourcen und Systeme und
die sonstigen herkömmlichen Methoden zur Verbreitung von
Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen
wirksamer zu nutzen und die Listen potenzieller Bewerberin-
nen besser zu koordinieren;

c) die Fortschritte der Hauptabteilungen und Bereiche
bei der Verwirklichung des Ziels der ausgewogenen Vertre-
tung von Frauen und Männern weiterhin genau zu überwa-
chen, um sicherzustellen, dass die Einstellung und Beförde-
rung von entsprechend qualifizierten Frauen nicht weniger als
50 Prozent aller Einstellungen und Beförderungen beträgt, bis
das Ziel der zahlenmäßigen Gleichstellung von Frauen und
Männern erreicht ist;

d) es den Hauptabteilungs- und Bereichsleitern ein-
dringlich nahe zu legen, auch künftig weibliche Bewerber
auszuwählen, wenn sie über die gleichen oder bessere Quali-
fikationen als die männlichen Bewerber verfügen, und die
Leistungen der Manager bei der Verwirklichung der Zielwer-
te für eine bessere Vertretung von Frauen in wirksamer Weise
zu fördern, zu überwachen und zu beurteilen;

e) während des Auswahlprozesses Konsultationen der
Hauptabteilungs- und Bereichsleiter mit den Koordinierungs-
stellen für Frauen in den Hauptabteilungen zu fördern und si-
cherzustellen, dass die Koordinierungsstellen auf ausreichend
hoher Rangebene bestimmt werden und vollen und effektiven
Zugang zu dem hochrangigen Leitungspersonal haben;

f) das Leitungspersonal auch künftig in Gleichstel-
lungsfragen ausbilden zu lassen und es dafür zu sensibilisie-
ren;

107 Siehe ST/AI/2002/4. 108 Siehe A/58/374, Ziffer 76.
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g) das Büro der Sonderberaterin für Gleichstellungsfra-
gen und Frauenförderung in die Lage zu versetzen, die Festle-
gung und Verwirklichung von Gleichstellungszielen in den
Personalverwaltungs-Aktionsplänen wirksam zu unterstüt-
zen, zu überwachen und zu erleichtern, indem er unter ande-
rem den Zugang zu den Informationen sicherstellt, die zur
Wahrnehmung dieser Aufgaben benötigt werden;

h) verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen ein gleichstellungsori-
entiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Bedürfnissen
seiner Mitarbeiter, Frauen wie Männer, entspricht, unter an-
derem durch die aktive Verfolgung einer angemessenen Poli-
tik zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, etwa durch
Regelungen für Gleitzeit, Flexibilisierung des Arbeitsplatzes,
Laufbahnförderung, Mentorprogramme, Betreuung von Kin-
dern und älteren Angehörigen, sowie durch die Bereitstellung
umfassenderer Informationen für potenzielle Bewerber und
neu eingestellte Bedienstete über Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Ehegatten, die Unterstützung der Tätigkeit von Frau-
ennetzwerken und -organisationen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen und die Ausweitung der gleichstellungs-
orientierten Schulung in allen Hauptabteilungen, Bereichen
und Dienstorten, wozu auch die verstärkte Aufklärung der Be-
diensteten und Führungskräfte über die positiven Effekte der
Politik zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben auf die
Produktivität und die Leistungswirksamkeit gehört;

i) sich auch künftig um die weitere Verstärkung der
Politik gegen Belästigung, namentlich sexuelle Belästigung,
zu bemühen, indem er unter anderem die umfassende Umset-
zung der Richtlinien für die Anwendung dieser Politik am
Amtssitz und im Feld sicherstellt;

7. legt dem Generalsekretär im Kontext der von ihm
eingegangenen Verpflichtung, zur Verwirklichung des Ziels
der zahlenmäßigen Gleichstellung von Frauen und Männern
bis zum Jahr 2015 konkrete Zielwerte für die Ernennung von
Frauen zu Sonderbeauftragten und Sonderbotschafterin-
nenfestzusetzen109, eindringlich nahe, verstärkte Anstrengun-
gen zu unternehmen, um mehr Frauen zu Sonderbeauftragten
und Sonderbotschafterinnen zu ernennen und mit der Durch-
führung von Guten Diensten in seinem Namen zu beauftra-
gen, insbesondere im Bereich der Friedenssicherung, der Frie-
denskonsolidierung, der vorbeugenden Diplomatie und der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie bei operati-
ven Tätigkeiten, so auch durch Ernennung zu residierenden
Koordinatorinnen, und andere hochrangige Stellen vermehrt
mit Frauen zu besetzen;

8. legt dem Generalsekretär und den Leitern der Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, weiter
gemeinsame Konzepte zu entwickeln, um Frauen an die Or-
ganisation zu binden, die interinstitutionelle Mobilität zu för-
dern und die Chancen für eine Laufbahnförderung zu verbes-
sern;

9. ermutigt die Vereinten Nationen und die Mitglied-
staaten, die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Ent-
wicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert", die die Ver-
besserung der Situation der Frauen im System der Vereinten
Nationen betreffen102, auch weiterhin umzusetzen;

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe,

a) die Anstrengungen zu unterstützen, die die Verein-
ten Nationen und die Sonderorganisationen, Fonds und Pro-
gramme unternehmen, um die zahlenmäßige Gleichstellung
von Männern und Frauen, insbesondere auf den herausgeho-
benen und führenden Rangebenen, zu erreichen, indem sie re-
gelmäßig mehr Bewerberinnen für Stellen im System der Ver-
einten Nationen namhaft machen und dafür vorstellen, indem
sie einzelstaatliche Rekrutierungsquellen benennen und vor-
schlagen, so auch durch die Schaffung von Netzwerken mit
berufsständischen Organisationen, die den Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen behilflich sein werden,
geeignete Bewerberinnen, vor allem aus Entwicklungs- und
Transformationsländern, namhaft zu machen, indem sie ihre
Staatsangehörigen, insbesondere Frauen, auf freie Stellen im
System der Vereinten Nationen aufmerksam machen, und in-
dem sie mehr Frauen ermutigen, sich im Sekretariat, in den
Sonderorganisationen, Fonds und Programmen sowie in den
Regionalkommissionen um Stellen zu bewerben, namentlich
in denjenigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, wie beispielsweise auf dem Gebiet der Friedenssiche-
rung, der Friedenskonsolidierung und auf anderen nichttradi-
tionellen Gebieten;

b) Bewerberinnen für die Verwendung bei Friedenssi-
cherungsmissionen namhaft zu machen und den Frauenanteil
in Militär- und Zivilpolizeikontingenten zu erhöhen;

c) regelmäßig mehr Bewerberinnen für die Ernennung
oder Wahl auf Positionen in zwischenstaatlichen, Sachver-
ständigen- und Vertragsorganen namhaft zu machen und da-
für vorzustellen;

d) mehr Bewerberinnen für die Ernennung oder Wahl
zu Richtern oder auf andere hohe Positionen an internationa-
len Gerichtshöfen namhaft zu machen und dafür vorzustellen;

e) mit den Vereinten Nationen eng zusammenzuarbei-
ten, um die Beschäftigung von Ehegatten in allen großen
Dienstorten des Sekretariats und der Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen zu erleichtern;

11. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer achtundvierzigsten Tagung
mündlich aktuelle Informationen vorzulegen110 und der Gene-
ralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten und
dabei auch aktuelle Statistiken über die Anzahl und den Pro-
zentsatz von Frauen in allen Organisationseinheiten und auf
allen Rangstufen im gesamten System der Vereinten Nationen

109 Siehe S/2002/1154, Ziffer 44. 110 Siehe E/CN.6/2003/8, Ziffern 24 und 49.
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sowie über den anteilmäßig nach Geschlecht aufgeschlüssel-
ten natürlichen Personalabgang in allen Organisationseinhei-
ten und in allen Rangstufen sowie über die Umsetzung der
Personalverwaltungs-Aktionspläne der Hauptabteilungen,
insbesondere zur Verwirklichung der Gleichstellungsziele,
vorzulegen;

12. ersucht die Vereinten Nationen und die Sonderorga-
nisationen, Fonds und Programme des Systems der Vereinten
Nationen, zur Erleichterung der Erstellung des genannten Be-
richts Personaldaten zu allen Ernennungen, Beförderungen
und Versetzungen vorzulegen und diese Daten zeitnah zu
sammeln und vorzulegen, damit die Fortschritte im Hinblick
auf die zahlenmäßige Gleichstellung der männlichen und
weiblichen Bediensteten genau gemessen werden können.

RESOLUTION 58/145

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)111.

58/145. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/178 vom 18. Dezem-
ber 2002 sowie ihre früheren Resolutionen über die Beseiti-
gung der Diskriminierung der Frau,

in Anbetracht dessen, dass nach den Artikeln 1 und 55 der
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht,
die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, insbe-
sondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu fördern,

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, die
Anstrengungen zur weltweiten Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau zu verstärken,

erklärend, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe-
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden112 und in de-
nen die Konferenz bekräftigte, dass die Menschenrechte von
Frauen und Mädchen ein unveräußerlicher, fester und unteil-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte sind,

in Anerkennung der Notwendigkeit eines umfassenden
und integrierten Ansatzes für die Förderung und den Schutz
der Menschenrechte von Frauen, der auch die konsequente
Berücksichtigung der Menschenrechte von Frauen in den Tä-
tigkeiten des gesamten Systems der Vereinten Nationen ein-
schließt,

in Bekräftigung der Verpflichtungen, die in der Politischen
Erklärung113 und dem Ergebnisdokument114 der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert" eingegangen wurden, insbesondere in den
Ziffern 68 c) und d) betreffend das Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau115 und das
dazugehörige Fakultativprotokoll116,

unter Hinweis darauf, dass die Staats- und Regierungs-
chefs in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen117

den Beschluss zur Durchführung des Übereinkommens tra-
fen,

in der Erkenntnis, dass der gleichberechtigte Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Frauen die Ver-
wirklichung der Rechte des Kindes fördern wird, eingedenk
der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und in Anerken-
nung der Synergien zwischen der Durchführung des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau und der Durchführung des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes118 und des dazugehörigen Fakultativ-
protokolls119,

unter Begrüßung der Fortschritte bei der Durchführung
des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau, jedoch mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis
über die verbleibenden Herausforderungen,

sowie unter Begrüßung der zunehmenden Zahl der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens, die sich nunmehr auf ein-
hundertfünfundsiebzig beläuft,

111 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien,
Kuba, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Namibia,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-
Leste, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik und Zypern.

112 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
113 Resolution S-23/2, Anlage.
114 Resolution S-23/3, Anlage.
115 Resolution 34/180, Anlage.
116 Resolution 54/4, Anlage.
117 Siehe Resolution 55/2.
118 Resolution 44/25, Anlage.
119 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
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unter Hinweis darauf, dass am 22. Dezember 2000 das Fa-
kultativprotokoll zu dem Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau in Kraft getreten ist,

eingedenk der Empfehlung des Ausschusses für die Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau, wonach die Staatenbe-
richte Angaben über die Umsetzung der Aktionsplattform von
Beijing120 enthalten sollen, im Einklang mit Ziffer 323 der
Plattform,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses über seine
achtundzwanzigste und neunundzwanzigste Tagung121,

mit dem Ausdruck der Besorgnis über die große Anzahl
der nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstbe-
richte, was ein Hindernis für die volle Durchführung des
Übereinkommens darstellt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs122 über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau115;

2. bekundet ihre Enttäuschung darüber, dass die uni-
verselle Ratifikation des Übereinkommens bis zum Jahr 2000
nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die das Überein-
kommen bisher noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise
ihm noch nicht beigetreten sind, nachdrücklich auf, dies zu
tun;

3. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen und dem dazuge-
hörigen Fakultativprotokoll116 in vollem Umfang nachzukom-
men und die abschließenden Bemerkungen sowie die allge-
meinen Empfehlungen des Ausschusses für die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

4. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie
gegebenenfalls den Regierungen und den zwischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere den Frau-
enorganisationen, nahe, Vertragsstaaten auf deren Ersuchen
bei der Durchführung des Übereinkommens verstärkt behilf-
lich zu sein;

5. begrüßt den raschen Anstieg der Zahl der Vertrags-
staaten des Fakultativprotokolls auf nunmehr neunundfünfzig
und fordert die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, die Unterzeichnung und Ratifikation des
Fakultativprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu er-
wägen;

6. nimmt Kenntnis von der nichtöffentlichen Sitzung,
die der Ausschuss am 16. Juli 2003 mit den Vertragsstaaten
abhielt, deren Berichte seit mehr als fünf Jahren überfällig wa-
ren;

7. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Aus-
schuss seine Tätigkeit gemäß dem Fakultativprotokoll aufge-
nommen hat;

8. nimmt davon Kenntnis, dass einige Vertragsstaaten
ihre Vorbehalte abgewandelt haben, bringt ihre Befriedigung
darüber zum Ausdruck, dass einige Vorbehalte zurückgenom-
men wurden, und fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich
auf, den Umfang der Vorbehalte, die sie zu dem Übereinkom-
men einlegen, zu begrenzen, diese Vorbehalte so genau und
eng gefasst wie möglich zu formulieren, um sicherzustellen,
dass kein Vorbehalt mit dem Ziel und Zweck des Überein-
kommens unvereinbar ist, ihre Vorbehalte im Hinblick auf ih-
re Zurücknahme regelmäßig zu überprüfen und Vorbehalte
zurückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und
Zweck des Übereinkommens stehen;

9. begrüßt es, dass der Ausschuss die überarbeiteten
Richtlinien für die Berichterstattung123 verabschiedet hat, und
fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, sich an die
überarbeiteten Richtlinien zu halten, insbesondere im Hin-
blick auf den Inhalt und die Länge der Berichte;

10. erinnert an die große Zahl der überfälligen Berichte,
insbesondere Erstberichte, und fordert die Vertragsstaaten des
Übereinkommens nachdrücklich auf, alles daranzusetzen, um
ihre Berichte über die Durchführung des Übereinkommens im
Einklang mit Artikel 18 rechtzeitig vorzulegen;

11. legt dem Sekretariat nahe, den Vertragsstaaten auf
deren Ersuchen weitere technische Hilfe zu gewähren, um sie
verstärkt zur Erstellung von Berichten, insbesondere Erstbe-
richten, zu befähigen, und bittet die Regierungen, zu diesen
Anstrengungen beizutragen;

12. bittet die Vertragsstaaten, die vom Sekretariat bereit-
gestellte technische Hilfe zur Erleichterung der Ausarbeitung
von Berichten, insbesondere Erstberichten, zu nutzen;

13. würdigt die Beiträge, die der Ausschuss zur wirksa-
men Durchführung des Übereinkommens geleistet hat;

14. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens mit
allem Nachdruck auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit so bald wie möglich eine Zweidrittelmehrheit der Ver-
tragsstaaten die Änderung von Artikel 20 Absatz 1 des Über-
einkommens annimmt und diese in Kraft treten kann;

15. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen Anstren-
gungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten, und
ermutigt ihn zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen;

16. legt den Mitgliedern des Ausschusses nahe, weiter
an den ausschussübergreifenden Tagungen sowie den Tagun-
gen der Vorsitzenden der Menschenrechts-Vertragsorgane
teilzunehmen, so auch an den Tagungen über die Arbeitsme-
thoden im Zusammenhang mit dem System der Staatenbe-
richte;120 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September

1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
121 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 38 (A/58/38).
122 A/58/341.

123 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 38 (A/57/38).
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17. legt dem Ausschuss nahe, im Rahmen seines Man-
dats auch weiterhin zu den Bemühungen um die Stärkung der
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Vertrags-
organen beizutragen;

18. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 54/4 der Generalversammlung vom 6. Oktober 1999
die Ressourcen, einschließlich Personals und Einrichtungen,
bereitzustellen, die der Ausschuss benötigt, um im Rahmen
seines Gesamtmandats effektiv arbeiten zu können, insbeson-
dere unter Berücksichtigung des Inkrafttretens des Fakultativ-
protokolls;

19. fordert die Regierungen, die Organisationen und Or-
gane des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll zu verbreiten;

20. legt den Vertragsstaaten nahe, die im Zusammen-
hang mit der Prüfung ihrer Berichte verabschiedeten abschlie-
ßenden Bemerkungen sowie die allgemeinen Empfehlungen
des Ausschusses zu verbreiten;

21. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, auch weiterhin dazu beizutragen, dass
Frauen die Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte,
insbesondere das Übereinkommen und das dazugehörige Fa-
kultativprotokoll, kennen lernen, besser verstehen und sich
besser zunutze machen können;

22. fordert die Sonderorganisationen nachdrücklich auf,
auf Bitte des Ausschusses Berichte über die Durchführung
des Übereinkommens auf den Gebieten vorzulegen, die in ih-
ren Tätigkeitsbereich fallen;

23. begrüßt den Beitrag nichtstaatlicher Organisationen
zur Tätigkeit des Ausschusses;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über den
Stand des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau und über die Durchführung dieser
Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/146

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)124.

58/146. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/129 vom 19. De-
zember 2001,

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble-
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunftsstrate-
gien von Nairobi zur Förderung der Frau125, in der Erklärung126

und der Aktionsplattform von Beijing127, die von der Vierten
Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden, in den Ergebnis-
dokumenten der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Gene-
ralversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung
und Frieden für das 21. Jahrhundert"128 sowie in dem Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau129 beigemessen wird,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen130, in der die Mitgliedstaaten unter ande-
rem den Beschluss trafen, die Gleichstellung der Geschlechter
und die Ermächtigung der Frau als wirksame Mittel zur Be-
kämpfung von Armut, Hunger und Krankheit und zur Herbei-
führung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung zu fördern,

unter Begrüßung des Konsenses von Monterrey der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung131 so-
wie der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Ent-
wicklung132 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")133, in denen die Regierungen aufgefordert wurden, eine
Gleichstellungsperspektive in die Entwicklungspolitiken auf
allen Ebenen und in allen Sektoren zu integrieren,

sowie unter Begrüßung der von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau auf ihrer siebenundvierzigsten Ta-
gung verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen
über die Teilhabe der Frau an und ihren Zugang zu den Medi-
en und den Informations- und Kommunikationstechnologien
sowie über deren Auswirkungen auf und Nutzung für die För-
derung und Ermächtigung der Frau134,

124 Der im Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss
eingebracht von: Angola, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, Benin,
Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Mali, Marokko, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria,
Panama, Peru, Philippinen, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Tunesien,
Uganda, Uruguay und Vereinigte Republik Tansania.

125 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achieve-
ments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development
and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.85.IV.10), Kap. I, Abschnitt A.
126 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
127 Ebd., Anlage II.
128 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
129 Resolution 34/180, Anlage.
130 Siehe Resolution 55/2.
131 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
132 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
133 Ebd., Resolution 2, Anlage.
134 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A; siehe auch Resolu-
tion 2003/44 des Wirtschafts- und Sozialrats.
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ferner unter Begrüßung der am 2. Juli 2003 auf dem Ta-
gungsteil auf hoher Ebene der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedeten Ministererklärung135,
in der betont wurde, dass die ländliche Entwicklung ein fester
Bestandteil der nationalen und internationalen Entwicklungs-
politiken sowie der Tätigkeiten und Programme des Systems
der Vereinten Nationen werden muss, und in der gefordert
wurde, dass Frauen in ländlichen Gebieten auf allen Ebenen
der ländlichen Entwicklung, einschließlich im Entschei-
dungsprozess, eine größere Rolle übernehmen,

in Anerkennung dessen, dass Frauen in ländlichen Gebie-
ten eine entscheidende Rolle bei der Förderung der landwirt-
schaftlichen und ländlichen Entwicklung, der Verbesserung
der Ernährungssicherheit und der Bekämpfung der ländlichen
Armut zukommt und dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten,

in Anbetracht dessen, dass einige Auswirkungen der Glo-
balisierung die sozioökonomische Randstellung der Frauen in
ländlichen Gebieten vertiefen können,

sowie in Anbetracht dessen, dass der Globalisierungspro-
zess einen gewissen Nutzen gebracht hat, indem er Erwerbs-
möglichkeiten in neuen Sektoren für Frauen in ländlichen Ge-
bieten geschaffen hat,

eingedenk dessen, dass die verfügbaren Daten und das
vorhandene Mess- und Analyseinstrumentarium nicht ausrei-
chen, um zu einem vollen Verständnis der Folgen der Globa-
lisierung und des ländlichen Wandels für die Geschlechter
und der Auswirkungen dieser Prozesse auf Frauen in ländli-
chen Gebieten zu gelangen,

in der Erkenntnis, dass dringend geeignete Maßnahmen
zur weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen
Gebieten ergriffen werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs136;

2. ersucht den Generalsekretär und alle zuständigen
Organe der Vereinten Nationen, bei der Ausarbeitung künfti-
ger Politiken, Pläne und Tätigkeiten die Auffassungen der
Mitgliedstaaten zu der Frage einzuholen, ob es wünschens-
wert ist, ein grundsatzpolitisches Konsultationstreffen auf ho-
her Regierungsebene einzuberufen, um die Prioritäten festzu-
setzen und die grundlegenden Strategien auszuarbeiten, mit
denen den vielfältigen Problemen von Frauen in ländlichen
Gebieten begegnet werden kann;

3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
den Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenen-
falls der Zivilgesellschaft auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um die Ergebnisse der Konferenzen und Gip-
feltreffen der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer fünf-
jährlichen Überprüfungen, umzusetzen und eine integrierte

und koordinierte Weiterverfolgung sicherzustellen und der
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten in
ihren nationalen, regionalen und globalen Entwicklungsstra-
tegien höhere Bedeutung beizumessen, unter anderem durch
folgende Maßnahmen:

a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Ver-
besserung der Lage von Frauen in ländlichen Gebieten, na-
mentlich die Integration einer Gleichstellungsperspektive in
die makroökonomischen Politiken und der Aufbau angemes-
sener sozialer Unterstützungssysteme;

b) politische und sozioökonomische Ermächtigung der
Frauen in ländlichen Gebieten durch die Unterstützung ihrer
umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der Ent-
scheidungsfindung auf allen Ebenen, namentlich in den länd-
lichen Institutionen, unter anderem durch die Bereitstellung
von Ausbildungs- und Kapazitätsaufbauprogrammen, ein-
schließlich zur Vermittlung rechtlichen Grundwissens;

c) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die
Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung von
Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich der
Haushaltspolitik, unter stärkerer Beachtung der Bedürfnisse
von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen, dass
ihnen die in allen Bereichen beschlossenen Politiken und Pro-
gramme zugute kommen und dass die unverhältnismäßig ho-
he Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut le-
ben, verringert wird;

d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von
Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden und dass
sie an der Gestaltung, Umsetzung, Überwachung und Bewer-
tung von Politiken und Tätigkeiten im Zusammenhang mit
Notsituationen, Naturkatastrophen, humanitärer Hilfe, Frie-
denskonsolidierung und Wiederaufbau nach Konflikten mit-
wirken;

e) Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechen-
de Investitionen zur Deckung der Grundbedürfnisse der Frau-
en in ländlichen Gebieten durch den Aufbau von Kapazitäten
und durch Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen
Ressourcen, die Bereitstellung einer sicheren und zuverlässi-
gen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Ernäh-
rungs-, Bildungs- und Alphabetisierungsprogramme sowie
durch gesundheitliche und soziale Unterstützungsmaßnah-
men, so auch im Bereich der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit und der Behandlung, Betreuung und Unterstützung
bei HIV/Aids;

f) Konzeption und Umsetzung von Politiken zur För-
derung und zum Schutz der Ausübung aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten durch Frauen und Schaffung eines Um-
felds, das keine Verletzungen der Rechte von Frauen und
Mädchen, einschließlich häuslicher Gewalt, duldet;

g) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Bera-
tender Dienste zur Förderung der wirtschaftlichen Fertigkei-
ten von Frauen in ländlichen Gebieten, namentlich im Hin-
blick auf Bankgeschäfte und moderne Verfahren im Handels-
und Finanzbereich, sowie Gewährung von Kleinstkrediten
und Bereitstellung weiterer Finanz- und Wirtschaftsdienstlei-

135 Siehe A/58/3 (Teil I), Kap. III, Ziffer 35. Der endgültige Wortlaut fin-
det sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünf-
zigste Tagung, Beilage 3.
136 A/58/167 und Add.1.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
stungen an mehr Frauen in ländlichen Gebieten, mit dem Ziel,
sie mit wirtschaftlicher Macht auszustatten;

h) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung des-
sen, dass die unbezahlte Arbeit und die Beiträge der Frauen
zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Pro-
duktion, einschließlich des Einkommens aus dem informellen
Sektor, sichtbar gemacht werden, und Bewertung der Prakti-
kabilität der Erarbeitung und Verbesserung von Mechanis-
men, wie beispielsweise des Zeitnutzungskonzepts, zur Quan-
tifizierung der unbezahlten Arbeit, unter Anerkennung der
Möglichkeit, sie bei der Ausarbeitung und Durchführung von
Politiken und Programmen auf nationaler und regionaler Ebe-
ne zu berücksichtigen;

i) Formulierung und Überarbeitung von Gesetzen, die
gewährleisten, dass die in ländlichen Gebieten lebenden Frau-
en dort, wo es Privateigentum an Grund und Boden sowie
Vermögenswerten gibt, volle und gleiche Rechte auf Eigen-
tum an Grund und Boden und anderen Vermögenswerten er-
halten, namentlich auch im Wege des Erbrechts, und Einlei-
tung von Verwaltungsreformen und anderen notwendigen
Maßnahmen, um Frauen das gleiche Recht wie Männern auf
den Zugang zu Krediten, Kapital, geeigneten Technologien,
Märkten und Informationen zu gewähren;

j) Förderung von Programmen, die Frauen und Männer
in ländlichen Gebieten in die Lage versetzen, Berufstätigkeit
und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und die
Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haus-
haltsarbeit und der Kinderbetreuung zu beteiligen;

4. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der
Frau, bei der Behandlung der in ihrem mehrjährigen Arbeits-
programm für den Zeitraum 2002-2006 festgelegten Schwer-
punktthemen der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten ge-
bührende Aufmerksamkeit zu widmen;

5. bittet die mit Entwicklungsfragen befassten Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die Ermächti-
gung der Frauen in ländlichen Gebieten und ihre besonderen
Bedürfnisse in ihren Programmen und Strategien zu berück-
sichtigen und zu unterstützen, einschließlich im Kontext der
Globalisierung;

6. betont die Notwendigkeit, unter anderem durch ge-
zielte Studien zu ermitteln, wie am besten sichergestellt wer-
den kann, dass Frauen in ländlichen Gebieten Zugang zu In-
formations- und Kommunikationstechnologien erhalten und
in vollem Umfang daran teilhaben, und bittet den Weltgipfel
über die Informationsgesellschaft in Genf und Tunis, bei der
Behandlung von Gleichstellungsfragen die Prioritäten und
Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen und
Mädchen als aktive Nutzerinnen von Informationen zu be-
rücksichtigen und ihre Mitwirkung an der Ausarbeitung und
Umsetzung globaler Strategien im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien sicherzustellen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen
und die zuständigen Organisationen ihres Systems, dafür zu
sorgen, dass die Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten leben-
den Frauen bei der integrierten Weiterverfolgung der großen
Gipfeltreffen und Konferenzen auf wirtschaftlichem und so-

zialen Gebiet, insbesondere des Weltgipfels für nachhaltige
Entwicklung und der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung, sowie bei der 2005 stattfindenden
Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung aller in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen130, der Akti-
onsplattform von Beijing127 und den Ergebnisdokumenten der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"128 eingegangenen Verpflichtungen durch-
gängig berücksichtigt werden;

8. bittet die Mitgliedstaaten, bei der Formulierung von
Politiken und der Gestaltung von Programmen zur Verbesse-
rung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließ-
lich derjenigen, die in Zusammenarbeit mit einschlägigen in-
ternationalen Organisationen ausgearbeitet und umgesetzt
werden, die ihre Berichte betreffenden abschließenden Be-
merkungen und Empfehlungen des Ausschusses für die Be-
seitigung der Diskriminierung der Frau zu berücksichtigen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und dabei auf die verschie-
denen Aspekte der Ermächtigung der Frauen in ländlichen
Gebieten einzugehen, einschließlich auf die Auswirkungen
der makroökonomischen Rahmenpolitik auf ihre Lage.

RESOLUTION 58/147

Verabschiedet auf der der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)137.

58/147. Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frauen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte138 und in anderen einschlägi-
gen internationalen Übereinkünften aufgeführt, zu fördern
und zu schützen, sowie bekräftigend, dass die Diskriminie-
rung auf Grund des Geschlechts gegen die Charta der Verein-
ten Nationen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder

137 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan,
Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kongo, Kroa-
tien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malta, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südaf-
rika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zy-
pern.
138 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Form von Diskriminierung der Frau139 und andere internatio-
nale Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte verstößt
und dass ihre Beseitigung ein fester Bestandteil der Bemü-
hungen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ist,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die auf der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden140, die Erklärung über die Besei-
tigung der Gewalt gegen Frauen141, die Erklärung und die Ak-
tionsplattform von Beijing, die auf der Vierten Weltfrauen-
konferenz verabschiedet wurden142, und das Aktionspro-
gramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und
Entwicklung143 sowie auf die von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau getroffenen Folgemaßnahmen betref-
fend Gewalt gegen Frauen und die Ergebnisdokumente der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"144,

sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/45 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003 über die Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen145 sowie von allen ihren frühe-
ren Resolutionen zu dieser Frage,

eingedenk dessen, dass häusliche Gewalt gegen Frauen
und Mädchen ein Menschenrechtsproblem darstellt,

in der Erkenntnis, dass häusliche Gewalt gegen Frauen un-
ter anderem ein gesellschaftliches Problem darstellt und Aus-
druck eines ungleichen Machtverhältnisses zwischen Frauen
und Männern ist,

sowie in der Erkenntnis, dass sowohl Männer als auch
Frauen für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
verantwortlich sind und diese Verantwortung übernehmen
sollen,

im Bewusstsein der gravierenden Sofort- und Langzeitwir-
kungen auf die Gesundheit, einschließlich der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit, die häusliche Gewalt gegen Frau-
en für Einzelpersonen und Familien haben kann,

sowie im Bewusstsein der Auswirkungen häuslicher Ge-
walt auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Ge-
meinwesen und Staaten,

unterstreichend, wie wichtig die Ermächtigung der Frau
und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit als unverzichtbare

Instrumente der Verhütung und Beseitigung häuslicher Ge-
walt gegen Frauen sind,

1. stellt fest,

a) dass es sich bei häuslicher Gewalt um eine Form der
Gewalt handelt, die sich innerhalb der Privatsphäre ereignet,
im Allgemeinen zwischen Personen, die blutsverwandt oder
intim miteinander verbunden sind;

b) dass häusliche Gewalt eine der häufigsten und ver-
stecktesten Formen der Gewalt gegen Frauen ist und sich auf
viele Lebensbereiche der Opfer auswirkt;

c) dass häusliche Gewalt viele verschiedene Formen
annehmen kann, darunter körperliche, psychische und sexuel-
le Gewalt;

d) dass häusliche Gewalt eine Angelegenheit von öf-
fentlichem Interesse ist, die die Staaten dazu verpflichtet,
ernsthafte Maßnahmen zum Schutz der Opfer und zur Verhü-
tung häuslicher Gewalt zu ergreifen;

e) dass häusliche Gewalt wirtschaftliche Entbehrung
und Isolation einschließen kann und dass ein derartiges Ver-
halten der Sicherheit, der Gesundheit und dem Wohlergehen
von Frauen unmittelbar schaden kann;

2. begrüßt

a) die von den Staaten unternommenen Aktivitäten und
Initiativen zur Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen Frau-
en, darunter rechtliche, pädagogische, wirtschaftliche, soziale
und andere Maßnahmen;

b) die Tätigkeit der Sonderberichterstatterin der Men-
schenrechtskommission über Gewalt gegen Frauen, deren Ur-
sachen und deren Folgen und nimmt Kenntnis von dem Be-
richt "Entwicklungen auf dem Gebiet der Gewalt gegen
Frauen (1994-2002)"146;

c) die von den Organen, Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen, einschließlich des Kinderhilfswerks der
Vereinten Nationen und des Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen, unternommenen Anstrengungen zur Bewälti-
gung des Problems der häuslichen Gewalt, legt ihnen nahe, ih-
re Anstrengungen zu koordinieren, und dankt insbesondere
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau
für seine Initiativen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frau-
en auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene sowie
der Weltgesundheitsorganisation für ihren 2002 veröffent-
lichten Weltbericht über Gewalt und Gesundheit, insbesonde-
re ihre Behandlung der Frage der geschlechtsspezifischen Ge-
walt;

d) die von der Zivilgesellschaft, einschließlich nicht-
staatlicher Organisationen, wie etwa Frauenorganisationen,
sowie Gemeinwesenorganisationen und Einzelpersonen, ge-
leistete Arbeit zur Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen
Frauen, unter anderem mittels Aufklärung über ihre schädli-

139 Resolution 34/180, Anlage.
140 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
141 Siehe Resolution 48/104.
142 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
143 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
144 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
145 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

146 Developments in the area of violence against women (1994-2002)
(E/CN.4/2003/75 und Corr.1 und Add.1, Add.2 und Add.2/Corr.1, Add.3
und Add.4).
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chen Auswirkungen, und zur Bereitstellung von Unterstüt-
zungsdiensten für weibliche Gewaltopfer;

3. verurteilt nachdrücklich alle Formen häuslicher Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen und fordert in diesem Zu-
sammenhang die Beseitigung aller Formen geschlechtsspezi-
fischer Gewalt in der Familie, einschließlich dort, wo sie vom
Staat geduldet werden;

4. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck,

a) dass Frauen weiterhin Opfer häuslicher Gewalt wer-
den, dass in allen Regionen der Welt derartige Gewalt weiter
vorkommt und viele verschiedene Formen annimmt und dass
die Täter nicht strafrechtlich verfolgt und bestraft werden;

b) dass häusliche Gewalt, namentlich sexuelle Gewalt
in der Ehe, in einigen Ländern noch immer als Privatsache be-
handelt wird;

5. betont, dass die Staaten verpflichtet sind, die nötige
Sorgfalt walten zu lassen, um häusliche Gewalt gegen Frauen
zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestrafen und
die Opfer zu schützen, und betont außerdem, dass die Nicht-
einhaltung dieser Verpflichtungen ihre Menschenrechte und
Grundfreiheiten verletzt und deren Ausübung beeinträchtigt
oder verhindert;

6. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind,
zum Zwecke der Handhabung strafrechtlicher Angelegenhei-
ten im Zusammenhang mit allen Formen häuslicher Gewalt,
namentlich Vergewaltigung in der Ehe und sexuellem Miss-
brauch von Frauen und Mädchen, entsprechende Rechtsvor-
schriften zu erlassen und/oder geeignete Mechanismen zu
stärken sowie sicherzustellen, dass solche Fälle unverzüglich
vor Gericht gebracht werden;

7. fordert die Staaten auf,

a) Rechtsvorschriften zu erlassen, zu stärken und anzu-
wenden, die häusliche Gewalt verbieten, entsprechende Straf-
maßnahmen vorschreiben und einen ausreichenden rechtli-
chen Schutz vor häuslicher Gewalt gewähren, und die jewei-
ligen Gesetze und sonstigen Vorschriften in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen, zu evaluieren und zu überarbeiten,
um ihre Wirksamkeit im Hinblick auf die Beseitigung der
häuslichen Gewalt sicherzustellen;

b) die häusliche sexuelle Gewalt als Straftatbestand zu
umschreiben und ordnungsgemäße Ermittlungen und die
strafrechtliche Verfolgung der Täter sicherzustellen;

c) Politiken und Rechtsvorschriften zu erlassen
und/oder zu stärken, die darauf gerichtet sind, Präventivmaß-
nahmen zu verstärken, die Menschenrechte der Opfer zu
schützen, ordnungsgemäße Ermittlungen und die strafrechtli-
che Verfolgung der Täter sicherzustellen und den Opfern
häuslicher Gewalt rechtliche und soziale Hilfe zu gewähren,
sowie Politiken im Hinblick auf die Rehabilitation der Täter
zu verabschieden;

d) die Maßnahmen zur Verhütung häuslicher Gewalt
gegen Frauen zu verstärken;

e) einen besseren Schutz der Frauen zu gewährleisten,
unter anderem indem bei Bedarf einstweilige Verfügungen er-

lassen werden, mit denen gewalttätige Ehegatten am Betreten
der Familienwohnung gehindert werden sollen, oder ihnen die
Kontaktaufnahme mit dem Opfer untersagt wird;

f) allen Fachkräften, die sich mit häuslicher Gewalt,
insbesondere mit Opfern häuslicher Gewalt, befassen, Polizi-
sten, Justizbeamten und Juristen, Gesundheitsfachkräften,
Pädagogen sowie Jugend- und Sozialarbeitern eine angemes-
sene Aus- und Fortbildung, unter anderem in geschlechtsspe-
zifischen Fragen, bereitzustellen beziehungsweise ihre Be-
reitstellung zu erleichtern;

g) den Opfern häuslicher Gewalt dabei zu helfen, bei
der Polizei Anzeige zu erstatten und Betreuung und Unterstüt-
zung zu erhalten, beziehungsweise die Bereitstellung derarti-
ger Hilfe zu erleichtern, darunter gegebenenfalls durch die
Schaffung zentraler Anlaufstellen und die Einrichtung siche-
rer Zufluchtsorte und Zentren für die Opfer häuslicher Ge-
walt;

h) die Frauen zu schützen, die für ihre weitere Viktimi-
sierung auf Grund von Rechtsvorschriften oder Praktiken, die
ihre Belange nicht hinlänglich berücksichtigen, Entschädi-
gung verlangen;

i) Protokolle und Verfahren für ein polizeiliches Ein-
greifen aufzustellen und/oder zu verstärken, um zu gewährlei-
sten, dass alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Opfer
häuslicher Gewalt und zur Verhütung weiterer Akte häusli-
cher Gewalt ergriffen werden;

j) Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz weiblicher
Gewaltopfer und ihren Zugang zu gerechten und wirksamen
Rechtsmitteln, einschließlich Entschädigung und Wiedergut-
machung und Heilung der Opfer, sowie die Rehabilitation der
Täter zu gewährleisten;

k) die Anstrengungen zur Sensibilisierung des Einzel-
nen und der Gemeinschaft in Bezug auf Gewalt gegen Frauen
zu verstärken, einschließlich durch Menschenrechtserzie-
hung, die Rolle hervorzuheben, die Männern und Jungen bei
der Verhütung und Beseitigung häuslicher Gewalt gegen
Frauen zukommt, und Initiativen zur Förderung des Wandels
in den Einstellungen und im Verhalten derjenigen, die Gewalt
gegen Frauen verüben, sowie zu ihrer Rehabilitation anzure-
gen und zu unterstützen;

l) die Bemühungen der Medien um die Durchführung
von Sensibilisierungskampagnen zu fördern;

m) sämtliche Maßnahmen zur Ermächtigung der Frau
und zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu er-
greifen, namentlich durch die Anwendung des Grundsatzes
"gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit", die Schaffung von
mehr Arbeitsplätzen für Frauen und ihren gleichen Zugang zu
wirtschaftlichen Ressourcen und ihre gleiche Verfügungsge-
walt über diese Ressourcen, einschließlich Grund und Bo-
dens, Krediten, Kleinstkrediten und traditioneller Sparsyste-
me wie etwa Frauenbanken und -genossenschaften, sowie
durch die Sicherung von Eigentums- und Erbrechten, mit dem
Ziel, die von allen Formen der Gewalt, einschließlich häusli-
cher Gewalt, ausgehende Bedrohung für Frauen zu verrin-
gern;
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n) keinerlei Brauch, Tradition oder religiöse Erwägung
geltend zu machen, um sich ihren Verpflichtungen im Hin-
blick auf die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu entzie-
hen;

o) mit Vorrang zu erwägen, Vertragspartei des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau139 zu werden;

p) falls sie Vertragspartei des Übereinkommens sind, in
ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau Informationen über rechtliche und
grundsatzpolitische Maßnahmen aufzunehmen, die sie im
Rahmen ihrer Bemühungen um die Verhütung und Bekämp-
fung häuslicher Gewalt gegen Frauen verabschiedet und
durchgeführt haben, und sich in den Berichten an andere Men-
schenrechts-Vertragsorgane gegebenenfalls auf diese Infor-
mationen zu beziehen;

q) mit den zuständigen Sonderorganisationen und den
Fonds und Programmen der Vereinten Nationen sowie gege-
benenfalls mit den regionalen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen und den zuständigen lokalen Verbänden und nicht-
staatlichen Organisationen, einschließlich Frauenorganisatio-
nen, eng zusammenzuarbeiten, in dem Bestreben, die Gewalt
gegen Frauen zu beseitigen;

r) Daten über die Gewalt gegen Frauen zu sammeln
und zu aktualisieren und die Erfassung dieser Daten zu ver-
bessern, namentlich durch Informationssysteme zur Auf-
schlüsselung der Daten nach Geschlecht, und solche Daten zu
veröffentlichen und weit zu verbreiten;

8. betont, dass es notwendig ist, dass die Fonds und
Programme der Vereinten Nationen, die internationalen und
regionalen Finanzinstitutionen, bilaterale und multilaterale
Geber sowie die Zivilgesellschaft den Entwicklungsländern,
die sich um die Beseitigung der häuslichen Gewalt gegen
Frauen bemühen, technische und finanzielle Hilfe gewähren
und dass die internationale Gemeinschaft den auf diesem Ge-
biet tätigen nichtstaatlichen Organisationen und gemeinwe-
sengestützten Gruppen Hilfe gewährt;

9. legt den Staaten nahe, zu den vom Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für die Frau verwalteten Treu-
handfonds zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Gewalt gegen Frauen beizutragen beziehungsweise
ihre Beiträge zu erhöhen;

10. bittet

a) die zuständigen Sonderorganisationen, Organe der
Vereinten Nationen, regionalen zwischenstaatlichen Organi-
sationen und nichtstaatlichen Organisationen, Informationen
zum Thema dieser Resolution auszutauschen, und ermutigt
zum Austausch derartiger Informationen zwischen den auf
diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen Organisationen und
den zuständigen Menschenrechts-Vertragsorganen;

b) die zuständigen Menschenrechts-Vertragsorgane,
sich mit diesem Problem gegebenenfalls weiter auseinander-
zusetzen;

11. beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau"
fortzusetzen.

RESOLUTION 58/148

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/502, Ziffer 10)147.

58/148. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und volle Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der
Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, namentlich die Resolution 57/182 vom 18. Dezember
2002,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert"148 und die vorgeschlagenen Maßnahmen und
Initiativen zur Überwindung der bestehenden Hindernisse
und Herausforderungen,

zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Akti-
onsplattform von Beijing149 und die Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung wichtige Beiträge zur Förderung
der Frau in der ganzen Welt im Hinblick auf die Herbeifüh-
rung der Gleichstellung von Männern und Frauen darstellen
und dass sie von allen Staaten, dem System der Vereinten Na-
tionen und anderen in Betracht kommenden Organisationen
sowie von den nichtstaatlichen Organisationen in wirksame
Maßnahmen umgesetzt werden müssen,

hervorhebend, wie wichtig ein fester, nachhaltiger politi-
scher Wille und ein entsprechendes Engagement auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene sind, um die vollin-
haltliche und beschleunigte Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung zu erreichen,

in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umset-
zung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing so-
wie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in
erster Linie auf der einzelstaatlichen Ebene liegt und dass in
dieser Hinsicht verstärkte Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, und erneut erklärend, dass eine verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit für die wirksame Umsetzung der
Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der
Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung unerläss-
lich ist,

147 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
148 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
149 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
unter Begrüßung der erhöhten Aufmerksamkeit für die Si-
tuation von Frauen und Mädchen sowie der Integration einer
Gleichstellungsperspektive in die Arbeit der Vereinten Natio-
nen, insbesondere in die Ergebnisse der großen Konferenzen,
Sondertagungen und Gipfelkonferenzen und ihre Folgepro-
zesse, und in Bekräftigung ihrer Zusage, auf den diesbezüg-
lich erreichten Fortschritten aufzubauen,

betonend, wie wichtig der Beschluss 2003/287 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003 ist, in dem der Rat
beschloss, während des Tagungsteils für Koordinierungsfra-
gen seiner Arbeitstagung 2004 eine Überprüfung und Bewer-
tung der systemweiten Umsetzung der am 18. Juli 1997 vom
Rat verabschiedeten einvernehmlichen Schlussfolgerungen
1997/2 über die durchgängige Integration einer Gleichstel-
lungsperspektive in alle Politiken und Programme im System
der Vereinten Nationen150 vorzunehmen, und Kenntnis neh-
mend von der Ratsresolution 2003/49 vom 24. Juli 2003,

in Bekräftigung der vorrangigen und wesentlichen Rolle
der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats
bei der Förderung der Frau und der Gleichstellung der Ge-
schlechter und gleichzeitig Kenntnis nehmend von der am
28. und 29. Oktober 2002151 und am 29. Oktober 2003152 im
Sicherheitsrat abgehaltenen öffentlichen Aussprache über
Frauen, Frieden und Sicherheit,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen sowie der Re-
solution 1325 (2000) des Sicherheitsrats vom 31. Oktober
2000,

1. bekräftigt die Ziele, Zielvorgaben und Verpflichtun-
gen in der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing149

sowie in der "Politischen Erklärung" und den "Weiteren Maß-
nahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing", die von der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundzwanzigsten Sondertagung verabschie-
det wurden148;

2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs über den Folgeprozess der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der
dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
sowie die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte153;

3. fordert die Regierungen, die zuständigen Stellen des
Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats und alle in Betracht kommenden Akteure der Zivil-
gesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, auf, auch künftig wirksame Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing und
die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung vollin-
haltlich und wirksam umgesetzt werden;

4. bekräftigt ihren Beschluss, dass die Generalver-
sammlung, der Wirtschafts- und Sozialrat und die Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau im Einklang mit ihrem je-
weiligen Mandat sowie mit den Resolutionen der Generalver-
sammlung 48/162 vom 20. Dezember 1993 und 57/270 B
vom 23. Juni 2003 und anderen einschlägigen Resolutionen
einen dreistufigen zwischenstaatlichen Mechanismus bilden,
dem die Hauptrolle bei der gesamten Richtliniengebung und
den Folgemaßnahmen sowie bei der Koordinierung der Um-
setzung und Überwachung der Aktionsplattform von Beijing
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung zu-
kommt;

5. bekräftigt außerdem, dass die Folgemaßnahmen zu
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten
Sondertagung im Rahmen eines integrierten und koordinier-
ten Folgeprozesses zu den großen internationalen Konferen-
zen und Gipfeltreffen im Wirtschafts- und Sozialbereich und
auf damit zusammenhängenden Gebieten durchgeführt wer-
den;

6. legt den Regierungen eindringlich nahe, die Rolle
und den Beitrag der Zivilgesellschaft, insbesondere der nicht-
staatlichen Organisationen und der Frauenorganisationen, bei
der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung auch künftig zu unterstützen;

7. fordert die Regierungen und alle anderen in Betracht
kommenden Akteure auf, auch künftig eine Gleichstellungs-
perspektive in die Umsetzung und die Folgemaßnahmen zu
den jüngsten Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen
der Vereinten Nationen sowie in künftige Berichte zu diesem
Thema zu integrieren;

8. bittet die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau154, in
ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau nach Artikel 18 des Übereinkommens
Informationen über Maßnahmen aufzunehmen, die sie zur
Umsetzung der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sonderta-
gung sowie der Aktionsplattform von Beijing ergriffen haben;

9. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Un-
terzeichnung und Ratifikation des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität und der dazugehörigen Protokolle155, vor allem
des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
strafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität be-
ziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen, und begrüßt das
unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten dieses Protokolls am
25. Dezember 2003;

10. bittet die Mitgliedstaaten, im Rahmen der Vorberei-
tungen für die in dem mehrjährigen Arbeitsprogramm der
Kommission für die Rechtsstellung der Frau verlangte Über-150 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzig-

ste Tagung, Beilage 3 (A/52/3/Rev.1), Kap. IV, Ziffer 4.
151 Siehe S/PV.4635 und S/PV.4635 (Erste Wiederaufnahme).
152 Siehe S/PV.4852 und S/PV.4852 (Erste Wiederaufnahme).
153 A/58/166.

154 Resolution 34/180, Anlage.
155 Resolution 55/25, Anlagen I-III, und Resolution 55/255, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
prüfung und Bewertung156 bis zum 30. April 2004 ihre Ant-
worten zu dem Fragebogen des Sekretariats über die Umset-
zung der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse
der dreiundzwanzigsten Sondertagung vorzulegen;

11. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auch weiterhin
dafür zu sorgen, dass die durchgängige Integration der
Gleichstellungsperspektive fester Bestandteil aller seiner Tä-
tigkeiten und der seiner Nebenorgane ist, aufbauend auf den
am 18. Juli 1997 durch den Rat verabschiedeten einvernehm-
lichen Schlussfolgerungen 1997/2150, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Aufnahme der Frage der durchgängigen Integra-
tion der Gleichstellungsperspektive in seine Tagesordnung,
die Behandlung der jährlichen Fortschritte bei der Integration
der Gleichstellungsperspektive sowie die Aufmerksamkeit,
die der Rat in den Ergebnissen seiner Arbeitstagung 2003 der
Gleichstellungsperspektive widmete;

12. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, die Regio-
nalkommissionen zu ersuchen, sich im Rahmen ihrer jeweili-
gen Mandate und Ressourcen verstärkt um den Aufbau einer
regelmäßig zu aktualisierenden Datenbank zu bemühen, in
der alle Programme und Projekte erfasst sind, die in ihrer je-
weiligen Region von Organisationen oder Organen des Sy-
stems der Vereinten Nationen durchgeführt werden, und die
Verbreitung von Informationen über diese Programme und
Projekte sowie die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Er-
mächtigung der Frau durch die Umsetzung der Aktionsplatt-
form von Beijing zu erleichtern;

13. begrüßt den Beitrag der Kommission für die Rechts-
stellung der Frau zu den Folgemaßnahmen und zur Überprü-
fung der künftigen Umsetzung der in der Erklärung und der
Aktionsplattform von Beijing und in den Ergebnissen der
dreiundzwanzigsten Sondertagung eingegangenen Verpflich-
tungen, bekräftigt, dass der Kommission in dieser Hinsicht
auch künftig eine zentrale Rolle zukommen wird, und legt den
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen, Fonds
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen und
der Zivilgesellschaft nahe, ihre Arbeit auch weiterhin zu un-
terstützen;

14. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die
Regionalkommissionen und andere regionale oder subregio-
nale Strukturen im Rahmen ihres Mandats und im Benehmen
mit den Regierungen die weltweiten und regionalen Aktions-
plattformen und die Umsetzung der Ergebnisse der dreiund-
zwanzigsten Sondertagung regional und subregional überwa-
chen, und fordert die Förderung der weiteren diesbezüglichen
Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und gegebenen-
falls den einzelstaatlichen Mechanismen in ein und derselben
Region;

15. ist sich außerdem dessen bewusst, dass ein fester,
nachhaltiger politischer Wille und ein entsprechendes Enga-
gement auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
unerlässlich sind, um die vollinhaltliche und beschleunigte
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von

Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung zu erreichen;

16. betont, dass die Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter, der Ermächtigung der Frau und ihrer Teilhabe
sowie die Integration einer Gleichstellungsperspektive we-
sentliche Bestandteile der Förderung der Verwirklichung der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen157 sind, insbe-
sondere mit dem Ziel, die international vereinbarten Entwick-
lungsziele zu verwirklichen, einschließlich derjenigen, die in
der Millenniums-Erklärung und in den Ergebnissen der Gip-
feltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten
Nationen enthalten sind;

17. ist sich dessen bewusst, dass es ebenfalls erforderlich
sein wird, auf nationaler und internationaler Ebene ausrei-
chende Mittel sowie neue und zusätzliche Mittel zu Gunsten
der Entwicklungsländer, namentlich der am wenigsten ent-
wickelten Länder, und der Transformationsländer aus allen
verfügbaren Finanzierungsmechanismen, so auch aus multila-
teralen, bilateralen und privaten Quellen, zu mobilisieren;

18. betont, dass auf nationaler und internationaler Ebene
ein förderliches Umfeld geschaffen werden muss, namentlich
durch die Sicherstellung der gleichberechtigten Mitwirkung
der Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung, um
die volle Teilhabe der Frauen an Wirtschaftstätigkeiten zu ge-
währleisten, und fordert die Staaten auf, die Hindernisse zu
beseitigen, die sich der vollinhaltlichen Umsetzung der Erklä-
rung und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung entgegenstellen;

19. erklärt erneut, dass das System der Vereinten Natio-
nen zur Sicherstellung der wirksamen Umsetzung der strate-
gischen Ziele der Aktionsplattform von Beijing und der Er-
gebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung eine aktive
und deutlich sichtbare Politik der konsequenten Berücksichti-
gung einer Gleichstellungsperspektive fördern sollte, so auch
durch die Arbeit der Abteilung Frauenförderung und des Bü-
ros der Sonderberaterin für Gleichstellungsfragen und Frau-
enförderung und durch die Beibehaltung von Gleichstellungs-
stellen und -beauftragten;

20. erklärt außerdem erneut, dass den Organen der Ver-
einten Nationen, die sich mit Gleichstellungsfragen befassen,
wie etwa dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen,
dem Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau,
dem Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur
Förderung der Frau und dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, eine entscheidend wichtige Rolle bei der Verwirk-
lichung der Ziele der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-
dertagung zukommt, und erkennt an, dass den Gleichstel-
lungssachverständigen im gesamten System der Vereinten
Nationen diesbezüglich ebenfalls eine wichtige Rolle zu-
kommt;

21. erkennt an, welche wichtige Rolle Frauen bei der
Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Frie-

156 Siehe Resolution 2001/4 des Wirtschafts- und Sozialrats. 157 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
denskonsolidierung zukommt und wie wichtig es ist, dass sie
an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Um-
fang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an den Entscheidun-
gen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Kon-
flikten ausgebaut werden muss, und fordert das System der
Vereinten Nationen und die Regierungen nachdrücklich auf,
weitere diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen und
Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Mitwirkung der Frau-
en an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und bei der
Durchführung von Entwicklungsaktivitäten und Friedenspro-
zessen, namentlich der Konfliktverhütung und -beilegung,
dem Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit, der Friedens-
schaffung, der Friedenssicherung und der Friedenskonsolidie-
rung, zu gewährleisten und zu unterstützen, so auch indem sie
eine Gleichstellungsperspektive in diese Prozesse der Verein-
ten Nationen integrieren;

22. dankt allen in Betracht kommenden Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen für ihre Anstrengungen
zur Förderung der Rolle der Frauen auf dem Gebiet der Kon-
fliktverhütung und -beilegung;

23. begrüßt die Einberufung des Weltgipfels über die In-
formationsgesellschaft 2003 in Genf und 2005 in Tunis und
legt den Regierungen und allen anderen Interessenträgern na-
he, eine Gleichstellungsperspektive in die Vorbereitungspro-
zesse und die Ergebnisdokumente zu integrieren und dabei
die von der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf
ihrer siebenundvierzigsten Tagung verabschiedeten einver-
nehmlichen Schlussfolgerungen über die Teilhabe der Frau an
und ihren Zugang zu den Medien und Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie über deren Auswirkun-
gen auf und Nutzung für die Förderung und Ermächtigung der
Frau158 und den Bericht des Generalsekretärs153 zu berücksich-
tigen;

24. begrüßt außerdem das Inkrafttreten des Fakultativ-
protokolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau159 und legt den Vertragsstaaten
des Übereinkommens eindringlich nahe, soweit nicht bereits
geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation des Fakulta-
tivprotokolls beziehungsweise den Beitritt dazu zu erwägen;

25. ersucht alle mit Programm- und Haushaltsangele-
genheiten befassten Organe, einschließlich des Programm-
und Koordinierungsausschusses, sicherzustellen, dass alle
Programme, mittelfristigen Pläne und Programmhaushalts-
pläne konsequent und deutlich sichtbar eine Gleichstellungs-
perspektive berücksichtigen;

26. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung und die
Aktionsplattform von Beijing sowie die Ergebnisse der drei-
undzwanzigsten Sondertagung auch weiterhin in allen Amts-
sprachen der Vereinten Nationen so weit wie möglich zu ver-
breiten;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seine Be-
richte an die Generalversammlung eine Gleichstellungsper-
spektive aufzunehmen, um die Berücksichtigung von Gleich-
stellungsaspekten bei der Formulierung der Grundsatzpolitik
zu unterstützen;

28. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau jährlich über den Folge-
prozess der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing
und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung
und die bei ihrer Umsetzung erzielten Fortschritte Bericht zu
erstatten und dabei eine Bewertung der Fortschritte bei der
durchgängigen Integration einer Gleichstellungsperspektive
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorzunehmen,
namentlich indem er Informationen über wichtige Erfolge,
Lernerfahrungen und beste Verfahrensweisen vorlegt, sowie
weitere Maßnahmen und Strategien zur künftigen Anwen-
dung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu emp-
fehlen;

29. ersucht den Generalsekretär, in seine jährlichen und
fünfjährlichen Berichte über die Weiterverfolgung der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen eine Bewertung
der Fortschritte bei der Förderung des Ziels der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern aufzunehmen, vor allem in Be-
zug auf die in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ent-
wicklungsziele, und Empfehlungen zur Verbesserung der
Messung und des Erfassungsumfangs der Indikatoren abzuge-
ben, sodass die Fortschritte in Richtung auf die Gleichstellung
über einen längeren Zeitraum hinweg bewertet werden kön-
nen;

30. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass alle Bediensteten und Amtsträger der Vereinten Na-
tionen am Amtssitz und im Feld, insbesondere in Feldeinsät-
zen, eine Ausbildung zur Integration einer geschlechtsspezifi-
schen Perspektive in ihre Tätigkeit erhalten, namentlich was
die Analyse geschlechtsspezifischer Auswirkungen angeht,
sowie eine angemessene weiterführende Ausbildung auf die-
sem Gebiet sicherzustellen;

31. ersucht den Generalsekretär ferner, bis Ende 2004
eine Zusammenstellung aktueller und nachweisbarer Statisti-
ken aus Mitgliedstaaten und anderen relevanten Quellen über
die Lage von Frauen und Mädchen, einschließlich älterer
Frauen, in allen Ländern der Erde vorzulegen, so auch durch
Veröffentlichung einer Neuausgabe von The World's Women:
Trends and Statistics (Frauen der Welt: Trends und Statisti-
ken);

32. erkennt die Notwendigkeit an, in die Arbeit ihrer
Hauptausschüsse auch weiterhin eine Gleichstellungsper-
spektive einzubeziehen;

33. erinnert in diesem Zusammenhang an ihr Ersuchen
an alle Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats,
ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umset-
zung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusst-
sein, dass kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede
Fachkommission ihre besonderen Merkmale hat, und gleich-

158 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 7 (E/2003/27), Kap. I, Abschnitt A; siehe auch Resolu-
tion 2003/44 des Wirtschafts- und Sozialrats.
159 Resolution 54/4, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zeitig feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Über-
prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen
besser gewährleisten können, unter Zugrundelegung eines
Berichts samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den
einzelnen Fachkommissionen und den zuständigen Nebenor-
ganen des Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmetho-
den vorzulegen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in
den jeweiligen Ergebnisdokumenten und den von jedem Or-
gan gefassten einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der dies-
bezüglichen Fortschritte, die bestimmte Kommissionen in
jüngster Zeit erzielt haben, insbesondere die Kommission für
Nachhaltige Entwicklung, und unter Hinweis darauf, dass die
Fachkommissionen und anderen zuständigen Organe des
Wirtschafts- und Sozialrats ihm spätestens 2005 über das Er-
gebnis dieser Untersuchung Bericht erstatten sollen;

34. beschließt, den Punkt "Umsetzung der Ergebnisse
der Vierten Weltfrauenkonferenz und der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung 'Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert'" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/149

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung  am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)160.

58/149. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe-
ne in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/183 vom 18. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 2312 (XXII) vom 14. Dezember 1967, mit der sie die Er-
klärung über territoriales Asyl verabschiedete,

ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organi-
sation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der
spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika161

und die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte
der Völker162,

unter Hinweis auf die Erklärung von Khartum163 und die
Empfehlungen betreffend Flüchtlinge, Rückkehrer und Bin-
nenvertriebene in Afrika164, die von der Organisation der afri-

kanischen Einheit165 auf ihrer am 13. und 14. Dezember 1998
in Khartum abgehaltenen Ministertagung verabschiedet wur-
den,

mit Genugtuung über den Beschluss EX/CL/Dec.46 (III)
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen
in Afrika, der vom Exekutivrat der Afrikanischen Union auf
seiner dritten ordentlichen Tagung vom 4. bis 8. Juli 2003 in
Maputo verabschiedet wurde166,

sowie unter Begrüßung des Beschlusses AHG/Dec.165
(XXXVII) betreffend den fünfzigsten Jahrestag der Verab-
schiedung des Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge, der von der Versammlung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf
ihrer vom 9. bis 11. Juli 2001 in Lusaka abgehaltenen sieben-
unddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde167,

unter Hinweis auf die Resolution 57/2 der Generalver-
sammlung vom 16. September 2002 über die Erklärung der
Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas und erklärend, dass internationale Unter-
stützung für die Durchführung der Neuen Partnerschaft für die
Entwicklung Afrikas168 unverzichtbar ist, vor allem soweit sie
sich auf Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene bezieht,

erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge169 zusammen mit dem dazuge-
hörigen Protokoll von 1967170, ergänzt durch das Überein-
kommen der Organisation der afrikanischen Einheit von
1969, auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den in-
ternationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet,

in Anerkennung dessen, dass die in den genannten Über-
einkünften verankerten grundlegenden Prinzipien und Rechte
ein solides Schutzregime bilden, das es Millionen von Flücht-
lingen ermöglicht hat, Schutz vor bewaffneten Konflikten und
Verfolgung zu finden,

in diesem Zusammenhang die Erklärung begrüßend, die
auf der am 12. und 13. Dezember 2001 in Genf abgehaltenen
Ministertagung der Vertragsstaaten des Abkommens von
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und/oder seines
Protokolls von 1967 als Ausdruck ihres gemeinschaftlichen
Bekenntnisses zu einer umfassenden und wirksamen Durch-
führung des Abkommens und des Protokolls verabschiedet
wurde171,

unter Hinweis auf den Umfassenden Umsetzungsplan, den
die von der Organisation der afrikanischen Einheit und dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen anlässlich des dreißigsten Jahrestags der Verabschiedung160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Belgien, Dänemark, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Japan,
Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal, Schweden,
Spanien, Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Tschechische
Republik, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
161 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691.
162 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363.
163 A/54/682, Anhang I.
164 Ebd., Anhang II.

165 Die Organisation der afrikanischen Einheit hörte am 8. Juli 2002 auf
zu bestehen. An ihre Stelle trat am 9. Juli 2002 die Afrikanische Union.
166 Siehe A/58/626, Anhang II.
167 Siehe A/56/457, Anhang I.
168 A/57/304, Anhang.
169 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
170 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
171 HCR/MMSP/2001/10, Anhang I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
des Übereinkommens der Organisation der afrikanischen Ein-
heit zur Regelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlings-
probleme in Afrika vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry ab-
gehaltene Sondertagung der staatlichen und nichtstaatlichen
technischen Sachverständigen verabschiedet hat, und feststel-
lend, dass der Ministerrat der Organisation der afrikanischen
Einheit den Plan auf seiner zweiundsiebzigsten ordentlichen
Tagung, die vom 6. bis 8. Juli 2000 in Lomé abgehalten wur-
de, gebilligt hat172,

mit Lob für die erste Ministerkonferenz der Afrikanischen
Union über Menschenrechte in Afrika, die am 8. Mai 2003 in
Kigali stattfand, und unter Hinweis auf die Aufmerksamkeit,
die in der von der Konferenz verabschiedeten Erklärung von
Kigali173 den für Flüchtlinge und Vertriebene relevanten Fra-
gen gewidmet wird,

die Beiträge anerkennend, die afrikanische Staaten zur
Ausarbeitung regionaler Normen für den Schutz von Flücht-
lingen und Rückkehrern leisten, und mit Genugtuung feststel-
lend, dass die Asylländer in humanitärer Gesinnung und im
Geiste afrikanischer Solidarität und Brüderlichkeit Flüchtlin-
ge aufgenommen haben,

sowie anerkennend, dass die Staaten entschlossen gegen
die tieferen Ursachen von Vertreibungen vorgehen und Be-
dingungen schaffen müssen, die dauerhafte Lösungen für
Flüchtlinge und Vertriebene ermöglichen, und in dieser Hin-
sicht betonend, dass die Staaten auf dem gesamten afrikani-
schen Kontinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern
müssen, um großen Flüchtlingsströmen vorzubeugen,

überzeugt davon, dass die Fähigkeit der Staaten zur Ge-
währung von Hilfe und Schutz für Flüchtlinge, Rückkehrer
und Vertriebene gestärkt werden muss, sowie davon, dass die
internationale Gemeinschaft im Rahmen der Lastenteilung ih-
re materielle, finanzielle und technische Hilfe für die Länder,
in denen sich Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene auf-
halten, aufstocken, gleichzeitig die Unzulänglichkeiten der
gegenwärtigen Hilfsvorkehrungen ausräumen und diesbezüg-
liche Initiativen unterstützen muss,

mit Dank anerkennend, dass die internationale Gemein-
schaft bereits ein gewisses Maß an Hilfe für Flüchtlinge,
Rückkehrer und Vertriebene sowie für die Gastländer in Afri-
ka leistet,

Kenntnis nehmend von der "Convention Plus"-Initiative
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlin-
ge, mit deren Hilfe das internationale Schutzregime durch die
Entwicklung umfassender Ansätze zur Bewältigung von
Flüchtlingssituationen gestärkt werden soll, wozu auch eine
bessere internationale Lasten- und Aufgabenteilung und die
Herbeiführung von Dauerlösungen gehören,

zutiefst besorgt über die nach wie vor kritische humanitäre
Lage in den afrikanischen Ländern, insbesondere am Horn
von Afrika und im südlichen Afrika, die unter anderem durch

häufige Naturkatastrophen, namentlich Dürren, Über-
schwemmungen und Wüstenbildung, verschärft wird, wo-
durch die Vertreibung von Menschen ausgelöst oder be-
schleunigt werden kann,

mit großer Sorge feststellend, dass die Lage der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstrengungen, die
die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und andere
bisher unternommen haben, nach wie vor prekär ist,

betonend, dass die Gewährung von Soforthilfe und Unter-
stützung für die afrikanischen Flüchtlinge seitens der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgewogen und ohne Diskriminie-
rung erfolgen soll,

in der Erwägung, dass unter den Flüchtlingen, Rückkeh-
rern und Binnenvertriebenen Frauen und Kinder die Mehrzahl
der von einem Konflikt betroffenen Bevölkerung ausmachen
und dass sie die Hauptopfer von Greueltaten und anderen
Konfliktfolgen sind,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs174 und des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen175;

2. stellt mit Besorgnis fest, dass die sich verschlech-
ternde sozioökonomische Lage, verschärft durch politische
Instabilität, interne Konflikte, Menschenrechtsverletzungen
und Naturkatastrophen, zu einer erhöhten Zahl von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen in einigen Ländern Afrikas geführt hat,
und ist insbesondere weiterhin besorgt über die Auswirkun-
gen umfangreicher Flüchtlingspopulationen auf die Sicher-
heit, die sozioökonomische Lage und die Umwelt der Asyl-
länder;

3. ermutigt die afrikanischen Staaten, die vollinhaltli-
che Umsetzung und Weiterverfolgung des Umfassenden Um-
setzungsplans sicherzustellen, den die von der Organisation
der afrikanischen Einheit und dem Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen anlässlich des drei-
ßigsten Jahrestags der Verabschiedung des Übereinkommens
der Organisation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Re-
gelung der spezifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in
Afrika161 vom 27. bis 29. März 2000 in Conakry abgehaltene
Sondertagung der staatlichen und nichtstaatlichen techni-
schen Sachverständigen verabschiedete;

4. fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die
Staaten und sonstige an bewaffneten Konflikten beteiligte
Parteien auf, Buchstaben und Geist des humanitären Völker-
rechts genauestens zu befolgen;

5. spricht dem Hohen Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen ihre Anerkennung für die Führungskompe-
tenz aus, die er seit seinem Amtsantritt im Januar 2001 unter
Beweis gestellt hat, und würdigt das Amt des Hohen Kommis-
sars für die Bemühungen, die es mit Unterstützung der inter-

172 Siehe A/55/286, Anhang I, Beschluss CM/Dec.531 (LXXII), Ziffer 8.
173 Siehe MIN/CONF/HRA/Decl.1 (I).

174 A/58/353.
175 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12). 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
nationalen Gemeinschaft unternimmt, um afrikanischen Asyl-
ländern Beistand zu leisten und den Flüchtlingen, Rückkeh-
rern und Vertriebenen in Afrika die Hilfe und den Schutz zu
gewähren, die sie benötigen;

6. erklärt erneut, dass der völkerrechtliche Schutz und
die Suche nach Dauerlösungen für Flüchtlinge und gegebe-
nenfalls auch andere unter der Obhut des Amtes des Hohen
Kommissars stehende Personen, die unter anderem im Rah-
men des Prozesses der Globalen Konsultationen über interna-
tionalen Schutz behandelt wurden und ihren Niederschlag in
der Agenda für den Flüchtlingsschutz176 gefunden haben, den
Kern des Mandats des Amtes ausmachen; 

7. begrüßt es, dass das Amt des Hohen Kommissars be-
müht ist, seine Verbindungen zu anderen Teilen des Systems
der Vereinten Nationen zu stärken, um den Flüchtlingsschutz
zu verbessern und Dauerlösungen für Flüchtlinge und andere
unter der Obhut des Amtes stehende Personen zu finden und
umzusetzen, und begrüßt die Bemühungen des Amtes zur
Verstärkung der Partnerschaften mit operativen Partnern und
Durchführungspartnern;

8. nimmt Kenntnis von der Ministertagung der Ver-
tragsstaaten des Abkommens von 1951 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und/oder seines Protokolls von 1967 als
Ausdruck ihres gemeinschaftlichen Bekenntnisses zur vollin-
haltlichen und wirksamen Durchführung des Abkommens169

und des Protokolls170;

9. erklärt erneut, dass das Abkommen von 1951 und
das Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge, ergänzt durch das Übereinkommen der Organisation der
afrikanischen Einheit von 1969, auch weiterhin die Grundlage
des Regimes für den internationalen Schutz der Flüchtlinge in
Afrika bilden, legt den afrikanischen Staaten nahe, soweit
noch nicht geschehen, diesen Übereinkünften beizutreten,
und fordert die Vertragsstaaten der Übereinkünfte auf, ihre
Verpflichtung auf ihre Ideale erneut zu bekräftigen und ihre
Bestimmungen zu achten und einzuhalten;

10. stellt fest, dass die Staaten sich mit den tieferen Ur-
sachen der Vertreibungen in Afrika auseinandersetzen müs-
sen, und fordert die afrikanischen Staaten, die internationale
Gemeinschaft und die zuständigen Organisationen der Ver-
einten Nationen auf, durch konkrete Maßnahmen den Flücht-
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen den Schutz und die
Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, und großzügige Beiträ-
ge zu einzelstaatlichen Projekten und Programmen zur Linde-
rung ihrer Not zu leisten;

11. stellt außerdem fest, dass unter anderem zwischen
Menschenrechtsverletzungen, Armut, Naturkatastrophen, Um-
weltschäden und der Vertreibung von Bevölkerungsteilen ein
Zusammenhang besteht, und fordert verstärkte konzertierte
Bemühungen von Seiten der Staaten, um in Zusammenarbeit
mit der Afrikanischen Union die Menschenrechte für alle zu
fördern und zu schützen und diese Probleme anzugehen;

12. ermutigt das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen, mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und der Afrikani-
schen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völ-
ker im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate auch weiterhin bei
der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertrie-
benen in Afrika zusammenzuarbeiten, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der
Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Rechte
der Völker und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen am 26. Mai 2003;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den derzeit
von den afrikanischen Staaten, der Afrikanischen Union und
den subregionalen Organisationen unternommenen Anstren-
gungen zur Vermittlung und Konfliktbeilegung sowie von der
Einrichtung regionaler Mechanismen zur Verhütung und Bei-
legung von Konflikten und fordert alle in Betracht kommen-
den Parteien nachdrücklich auf, sich mit den humanitären Fol-
gen von Konflikten auseinanderzusetzen;

14. spricht denjenigen afrikanischen Regierungen und
der jeweiligen Ortsbevölkerung ihren Dank und ihre nach-
drückliche Unterstützung aus, die trotz der allgemeinen Ver-
schlechterung der sozioökonomischen Gegebenheiten und der
Umweltbedingungen und trotz der bereits übermäßig in An-
spruch genommenen einzelstaatlichen Ressourcen in Über-
einstimmung mit den einschlägigen Asylgrundsätzen auch
weiterhin die zusätzlichen Belastungen auf sich nehmen, die
mit der Zunahme der Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen
verbunden sind;

15. begrüßt den Beschluss der afrikanischen Staats- und
Regierungschefs, die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebenen in Afrika im Rahmen der Neuen Partnerschaft
für die Entwicklung Afrikas168 anzugehen;

16. verleiht ihrer Besorgnis über Situationen Ausdruck,
in denen das Grundprinzip des Asyls durch widerrechtliche
Ausweisungen, Zurückweisungen oder die Bedrohung des
Lebens, der körperlichen Sicherheit und Unversehrtheit, der
Würde und des Wohls der Flüchtlinge gefährdet ist;

17. erklärt erneut, dass es in erster Linie Aufgabe der
Gaststaaten ist, den zivilen und humanitären Charakter des
Asyls sicherzustellen, und fordert die Staaten auf, in Zusam-
menarbeit mit den internationalen Organisationen im Rahmen
ihrer Mandate alles Erforderliche zu tun, um die Achtung der
Grundsätze des Flüchtlingsschutzes zu gewährleisten, und
insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und humanitäre
Charakter von Flüchtlingslagern nicht durch die Anwesenheit
oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in Frage gestellt
oder für Zwecke benutzt wird, die mit ihrem zivilen Charakter
nicht vereinbar sind;

18. beklagt die Verluste an Menschenleben, die Verlet-
zungen und anderen Formen der Gewalt, die Bedienstete des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen erlitten haben, fordert die Staaten, Konfliktparteien
und alle anderen maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Erforderliche zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu

176 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), An-
hang IV. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schützen, Angriffe auf nationale und internationale humanitä-
re Helfer und ihre Entführung zu verhindern sowie ihre Si-
cherheit zu gewährleisten, fordert die Staaten auf, an humani-
tärem Personal begangene Verbrechen in vollem Umfang zu
untersuchen und die für derartige Verbrechen Verantwortli-
chen vor Gericht zu stellen, und fordert die Hilfsorganisatio-
nen und ihre Mitarbeiter auf, die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften der Länder zu befolgen, in denen sie im Einsatz sind;

19. verurteilt jede Form der Ausbeutung von Flüchtlin-
gen, insbesondere ihren sexuellen Missbrauch und ihre sexu-
elle Ausbeutung, fordert, dass alle für diese beklagenswerten
Handlungen Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden,
begrüßt in dieser Hinsicht die vom Exekutivausschuss des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars auf seiner
vierundfünfzigsten Tagung verabschiedete Schlussfolgerung
über den Schutz vor sexuellem Missbrauch und sexueller
Ausbeutung177 und stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass unzu-
reichender Schutz und/oder nicht angemessene Hilfeleistung,
insbesondere was die Menge und die Qualität von Nahrungs-
mitteln und sonstiger materieller Hilfe betrifft, die Anfällig-
keit der Flüchtlinge und Asylsuchenden für sexuellen Miss-
brauch und sexuelle Ausbeutung erhöht; 

20. begrüßt den Beschluss des Amtes des Hohen Kom-
missars, einen Verhaltenskodex für das humanitäre Personal
einzuführen, der die Ausbeutung von Flüchtlingen, vor allem
die sexuelle Ausbeutung, verhindern soll;

21. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afrika-
nische Union, die subregionalen Organisationen und alle afri-
kanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, den zwischen-
staatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und der
internationalen Gemeinschaft die bestehenden Partnerschaf-
ten zur Unterstützung des Systems des internationalen Flücht-
lingsschutzes zu stärken und neu zu beleben beziehungsweise
neue solche Partnerschaften aufzubauen;

22. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die interna-
tionale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende Stel-
len auf, die afrikanischen Regierungen durch geeignete Maß-
nahmen zum Kapazitätsaufbau verstärkt zu unterstützen, so
auch durch die Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbrei-
tung von Informationen über Flüchtlinge betreffende Rechts-
instrumente und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-,
Fach- und Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Er-
lasses beziehungsweise der Änderung und Anwendung der
die Flüchtlinge betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung
von Notfallmaßnahmen und die Erweiterung der Kapazitäten
zur Koordinierung humanitärer Tätigkeiten;

23. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den Grund-
satz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die Her-
kunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die der
freiwilligen Rückführung förderlich sind, und erkennt an,
dass die freiwillige Rückführung zwar nach wie vor die vor-
rangige Lösung ist, dass jedoch die Integration im Asylland

und die Wiederansiedlung in einem Drittland, soweit ange-
messen und durchführbar, ebenfalls tragfähige Alternativen
zur Bewältigung der Situation afrikanischer Flüchtlinge sein
können, die wegen der in ihrem jeweiligen Herkunftsland
herrschenden Bedingungen nicht dorthin zurückkehren kön-
nen;

24. stellt mit Befriedigung fest, dass dank der vom Amt
des Hohen Kommissars in Zusammenarbeit mit den Aufnah-
me- und den Herkunftsländern erfolgreich durchgeführten
Rückführungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen Mil-
lionen von Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zu-
rückgekehrt sind, und begrüßt die zur Zeit in Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen der Vereinten Nationen und Ent-
wicklungsakteuren unternommenen Bemühungen, einen Rah-
men für Dauerlösungen, insbesondere bei seit langem beste-
henden Flüchtlingssituationen, zu fördern, der im Hinblick
auf eine bestandfähige Rückführung auch den viergliedrigen
Ansatz Rückführung, Wiedereingliederung, Wiederherstel-
lung und Wiederaufbau umfasst; 

25. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lastenteilung auf die Anträge
afrikanischer Flüchtlinge auf Wiederansiedlung in Drittlän-
dern positiv zu reagieren, und stellt mit Anerkennung fest,
dass einige afrikanische Länder Wiederansiedlungsorte für
Flüchtlinge angeboten haben;

26. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf finanzielle und materielle Hilfe bereitzustellen,
die in Absprache mit den Gastländern und in Übereinstim-
mung mit humanitären Zielsetzungen die Durchführung ge-
meinwesengestützter Entwicklungsprogramme ermöglicht,
die sowohl den Flüchtlingen als auch den Gastgemeinden zu-
gute kommen;

27. begrüßt die Programme, die das Amt des Hohen
Kommissars mit den Gastregierungen, den Vereinten Natio-
nen, den nichtstaatlichen Organisationen und der internatio-
nalen Gemeinschaft durchführt, um gegen die durch die An-
wesenheit von Flüchtlingspopulationen verursachten Um-
weltfolgen und sozioökonomischen Folgen anzugehen;

28. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
materielle und finanzielle Hilfe für die Durchführung von
Programmen zur Sanierung der von der Anwesenheit von
Flüchtlingen betroffenen Umwelt und Infrastruktur in Asyl-
ländern bereitzustellen;

29. bekundet ihre Besorgnis über die hohe Verweildauer
von Flüchtlingen in bestimmten afrikanischen Ländern und
fordert das Amt des Hohen Kommissars auf, seine Program-
me in Übereinstimmung mit seinem Mandat in den Gastlän-
dern laufend zu überprüfen und dabei den wachsenden Be-
dürfnissen der Flüchtlinge Rechnung zu tragen;

30. nimmt Kenntnis von der vom Exekutivausschuss des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen auf seiner vierundfünfzigsten Tagung verabschiede-
ten Schlussfolgerung über die Wichtigkeit frühzeitig greifen-
der, wirksamer Registrierungs- und Zensussysteme als Mittel
zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung und Eva-
luierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hinblick auf ih-

177 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 12 A (A/58/12/Add.1),
Kap. III, Abschnitt E.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
re Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirklichung ge-
eigneter dauerhafter Lösungen178;

31. betont, dass es dem Amt des Hohen Kommissars ob-
liegt, regelmäßig Statistiken über die Zahl der außerhalb der
Flüchtlingslager lebenden Flüchtlinge in bestimmten afrikani-
schen Ländern zusammenzustellen, damit die Bedürfnisse
dieser Flüchtlinge evaluiert und berücksichtigt werden kön-
nen;

32. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und der La-
stenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des Hohen
Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren und un-
ter Berücksichtigung des stark angestiegenen Bedarfs der Pro-
gramme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen
und ausgewogenen Anteil der für Flüchtlinge bestimmten
Ressourcen erhält;

33. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, der Deckung der
besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und -kindern
und von Vertriebenen, namentlich denjenigen, die eines spe-
ziellen Schutzes bedürfen, besondere Aufmerksamkeit zu
widmen;

34. fordert die Staaten und das Amt des Hohen Kommis-
sars auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um si-
cherzustellen, dass die Rechte, die Bedürfnisse und die Würde
älterer Flüchtlinge voll geachtet werden und dass im Rahmen
geeigneter Programmaktivitäten darauf eingegangen wird;

35. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und
den Bedürfnissen der Binnenvertriebenen an Schutz und Hilfe
zu entsprechen, erinnert in diesem Zusammenhang an die
Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen179 und fordert
die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, unter der
Führung der zuständigen Organisationen der Vereinten Natio-
nen großzügige Beiträge zu einzelstaatlichen Projekten und
Programmen zur Linderung der Not der Binnenvertriebenen
zu leisten;

36. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für Bin-
nenvertriebene, seinen laufenden Dialog mit den Mitglied-
staaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen im Einklang mit seinem Mandat
fortzusetzen und im Rahmen seiner Berichte an die Men-
schenrechtskommission und die Generalversammlung dar-
über zu informieren;

37. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter voller Be-
rücksichtigung der von den Asylländern unternommenen An-
strengungen unter dem Punkt "Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen: Fragen im Zusam-
menhang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen

sowie humanitäre Fragen" einen umfassenden Bericht über
Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika
vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Ar-
beitstagung 2004 mündlich Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/150

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)180.

58/150. Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/172 vom 23. De-
zember 1994, 50/150 vom 21. Dezember 1995, 51/73 vom
12. Dezember 1996, 52/105 vom 12. Dezember 1997, 53/122
vom 9. Dezember 1998, 54/145 vom 17. Dezember 1999 und
56/136 vom 19. Dezember 2001,

im Bewusstsein dessen, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge
Kinder und Frauen sind,

in Anbetracht dessen, dass unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge zu den schutzbedürftigsten Flüchtlingen zählen
und am meisten Gefahr laufen, Opfer von Vernachlässigung,
Gewalt, militärischer Zwangsrekrutierung, sexueller Nöti-
gung und sexuellen Missbrauchs zu werden, und besonders
anfällig für Infektionskrankheiten wie HIV/Aids, Malaria und
Tuberkulose sind und daher besondere Hilfe und Betreuung
benötigen,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Not dieser unbeglei-
teten Minderjährigen am ehesten durch die Rückkehr zu ihren
Familien und die Wiedervereinigung mit diesen ein Ende fin-
det,

eingedenk dessen, dass das Wichtigste bei der Arbeit mit
unbegleiteten Minderjährigen die schnelle Feststellung ihrer
Identität, ihre sofortige Registrierung und Versorgung mit den
erforderlichen Dokumenten sowie die Ausfindigmachung ih-
rer Familien ist,

unter Hinweis darauf, dass die Generalversammlung am
10. Mai 2002 auf ihrer siebenundzwanzigsten Sondertagung
das Ergebnisdokument "Eine kindergerechte Welt" verab-
schiedet hat181,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die
das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen unternehmen, um unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge zu identifizieren und ausfindig

178 Ebd., Abschnitt B.
179 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.

180 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Angola, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Bangladesch, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Iran (Islamische Republik), Jemen,
Kamerun, Katar, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Marokko,
Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Ruanda, Sam-
bia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Swasiland, Türkei und Vereinigte Republik Tansa-
nia.
181 Resolution S-27/2, Anlage.
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zu machen, und erfreut über ihre Bemühungen um die Wie-
dervereinigung der Flüchtlinge mit ihren Familien,

erfreut über die Bemühungen, die der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen unternimmt, um Flücht-
linge wieder mit ihren Familien zu vereinigen,

Kenntnis nehmend von den Bemühungen, die der Hohe
Kommissar unternimmt, um sicherzustellen, dass Flüchtlin-
gen, insbesondere Kindern und unbegleiteten Minderjährigen,
Schutz und Hilfe zuteil wird, sowie der Auffassung, dass in
dieser Hinsicht weitere verstärkte Anstrengungen unternom-
men werden müssen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes182 sowie des Abkommens
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge183 und des
dazugehörigen Protokolls von 1967184,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs185; 

2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis über die weiter beste-
hende Not unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge Ausdruck
und unterstreicht nochmals, dass es dringend notwendig ist,
frühzeitig ihre Identität festzustellen sowie rechtzeitig über
detaillierte und genaue Informationen über ihre Anzahl und
ihren Aufenthaltsort zu verfügen;

3. betont, wie wichtig es ist, dass ausreichende Res-
sourcen für Programme zur Identifikation, Registrierung, Do-
kumentation und Ausfindigmachen unbegleiteter Minderjäh-
riger sowie zur Familienzusammenführung zur Verfügung
gestellt werden;

4. fordert das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen auf, in Anbetracht der Wichtigkeit der
Wahrung der Familieneinheit in Zusammenarbeit mit den an-
deren zuständigen Organen der Vereinten Nationen Politiken
in seine Programme einzubeziehen, die darauf abzielen, die
Trennung von Flüchtlingsfamilien zu verhindern;

5. fordert alle Regierungen, den Generalsekretär, das
Amt des Hohen Kommissars, alle Organisationen der Verein-
ten Nationen sowie andere internationale Organisationen und
zuständige nichtstaatliche Organisationen auf, ihr Möglich-
stes zu tun, um minderjährigen Flüchtlingen Hilfe und Schutz
zu gewähren und die Rückkehr unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge zu ihren Familien und die Wiedervereinigung mit
diesen zu beschleunigen;

6. fordert das Amt des Hohen Kommissars, alle Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, andere internationale Or-

ganisationen und die zuständigen nichtstaatlichen Organisa-
tionen nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Mittel zu mobilisieren, die den Bedürfnissen und In-
teressen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge angemes-
sen sind und die Familienzusammenführung ermöglichen;

7. fordert alle Staaten und andere an bewaffneten Kon-
flikten beteiligte Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dem
humanitären Völkerrecht, den Menschenrechten und dem
Flüchtlingsvölkerrecht nachzukommen, fordert in diesem Zu-
sammenhang die Vertragsstaaten auf, die Bestimmungen der
Genfer Abkommen vom 12. August 1949186 und der damit zu-
sammenhängenden Rechtsinstrumente sowie die Bestimmun-
gen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes182, die
den von bewaffneten Konflikten betroffenen Kindern beson-
deren Schutz und eine Sonderbehandlung einräumen, voll
einzuhalten;

8. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten
oder menschliche Schilde in bewaffneten Konflikten und ihre
Zwangsrekrutierung in Streitkräfte, sowie alle anderen Hand-
lungen, die ihre Sicherheit und ihr Leben bedrohen;

9. erkennt an, dass Bildung eine der wirksamsten er-
sten Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes von unbe-
gleiteten Minderjährigen, insbesondere von Mädchen, dar-
stellt, da sie sie vor Formen der Ausbeutung wie Kinderarbeit,
Rekrutierung als Soldaten sowie sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch schützt; 

10. fordert den Generalsekretär, den Hohen Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen, das Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und die übrigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen sowie andere internationale
Organisationen auf, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der
Bildung, der Freizeitaktivitäten, der Gesundheit und der psy-
chologischen Rehabilitation angedeihen zu lassen;

11. ermutigt den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte in seinen Bemühun-
gen um eine stärkere weltweite Bewusstseinsbildung und die
Mobilisierung der Behörden und der Öffentlichkeit für den
Schutz von Kindern, die von bewaffneten Konflikten betrof-
fen sind, namentlich minderjährigen Flüchtlingen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und in seinem Bericht den
Mädchen unter den Flüchtlingen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken.

182 Resolution 44/25, Anlage.
183 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
184 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
185 A/58/299. 186 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
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RESOLUTION 58/151

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember
2003, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/58/503, Ziffer 34)187.

58/151.  Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes188 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine vierundfünfzigste Tagung189 und der darin
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt
hat, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbe-
reitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des
Amtes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrückli-
chen Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das huma-
nitäre Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie
das beigeordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt
sind, 

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine vierundfünfzigste Tagung189;

2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivaus-
schuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dessen
Schlussfolgerungen zu den Themen internationaler Schutz,
Rückführung von des internationalen Schutzes nicht für be-
dürftig befundenen Personen, Schutzgarantien bei Abfang-
maßnahmen sowie Schutz vor sexuellem Missbrauch und se-
xueller Ausbeutung190, die das Regime für internationalen
Schutz im Einklang mit der aus den Globalen Konsultationen
über internationalen Schutz hervorgegangenen Agenda für
den Flüchtlingsschutz191 stärken und den Staaten helfen sol-
len, ihren Schutzaufgaben in unserem sich wandelnden inter-
nationalen Umfeld nachzukommen;

3. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge192 und das dazugehörige Proto-
koll von 1967193 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Schutz von Flüchtlingen bilden, und erkennt
an, wie wichtig ihre vollinhaltliche und wirksame Anwen-
dung durch die Vertragsstaaten ist, ebenso wie die in ihnen
verankerten Werte, stellt mit Befriedigung fest, dass inzwi-
schen einhundertfünfundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines
oder beider Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine
Vertragsstaaten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu er-
wägen, unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneinge-
schränkte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung
ist, und erkennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Ver-
tragsstaaten der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfra-
gen sind, bei der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig ge-
zeigt haben;

4. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt fünfundfünfzig
Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über
die Rechtsstellung der Staatenlosen194 sind und dass sieben-
undzwanzig Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens
von 1961 zur Verminderung der Staatenlosigkeit195 sind, und
ermutigt den Hohen Kommissar, seine Tätigkeiten zu Gun-
sten der Staatenlosen fortzusetzen;

5. betont erneut, dass die Verantwortung für den
Schutz von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt,
deren volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwer-
den und deren politische Entschlossenheit gefordert sind, da-
mit das Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen
Aufgaben erfüllen kann;

6. betont, dass der internationale Schutz eine dynami-
sche, aktionsorientierte Aufgabe ist, die den Kern des Man-
dats des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars ausmacht
und zu der in Zusammenarbeit mit den Staaten und anderen
Partnern unter anderem die Förderung und Erleichterung der

187 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Australien, Bahamas, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Irland, Island, Ita-
lien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia,
Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia,
Samoa, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
188 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12).
189 Ebd., Beilage 12A (A/58/12/Add.1).

190 Ebd., Kap. III, Abschnitt B-E.
191 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 12 A (A/57/12/Add.1), An-
hang IV.
192 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
193 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
194 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158.
195 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458.
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Zulassung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen und
die Gewährleistung von dauerhaften, schutzorientierten Lö-
sungen gehört, unter Berücksichtigung der besonderen Inter-
essen gefährderter Gruppen, und stellt in diesem Zusammen-
hang fest, dass es sich beim internationalen Schutz um einen
personalintensiven Dienst handelt, der insbesondere auf Fel-
debene eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern verlangt, die
über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen;

7. begrüßt die vom Hohen Kommissar eingeleitete
"Convention-Plus"-Initiative196 und legt dem Hohen Kommis-
sar und den Staaten, die sich bereit erklärt haben, Convention-
Plus-Vereinbarungen zu erleichtern, nahe, das internationale
Schutzregime durch die Entwicklung umfassender Ansätze
zur Bewältigung von Flüchtlingssituationen zu stärken, wozu
auch eine bessere internationale Lasten- und Aufgabenteilung
und die Herbeiführung von Dauerlösungen gehören;

8. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Partner-
schaften und eine wirksame Koordinierung sind, wann immer
es darum geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Ver-
triebenen Rechnung zu tragen und Dauerlösungen zur Bewäl-
tigung ihrer Lage zu finden, und begrüßt die derzeitigen Be-
mühungen, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
der Vereinten Nationen und Entwicklungsakteuren einen
Rahmen für Dauerlösungen zu entwickeln, insbesondere in
seit langem bestehenden Flüchtlingssituationen, der auch den
viergliedrigen Ansatz für eine bestandfähige Rückführung
(Repatriierung, Wiedereingliederung, Wiederherstellung und
Wiederaufbau) umfasst;

9. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatli-
chen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, ge-
meinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste
der internationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgaben-
teilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisieren,
um die Kapazitäten der Länder, die eine große Anzahl von
Flüchtlingen und Asylsuchenden aufgenommen haben, aus-
zubauen und ihre schwere Last zu erleichtern, und fordert das
Amt des Hohen Kommissars auf, auch weiterhin als Kataly-
sator für die Mobilisierung von Hilfe seitens der internationa-
len Gemeinschaft zu wirken, um die tieferen Ursachen sowie
die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen der
Präsenz großer Flüchtlingspopulationen in Entwicklungslän-
dern, vor allem in den am wenigsten entwickelten Ländern,
sowie in Transformationsländern anzugehen;

10. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeu-
tung sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter
der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin be-
steht, Flüchtlingen internationalen Schutz zu gewähren und
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu su-
chen, erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige
Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Dritt-
ländern gehören, und bekräftigt, dass die freiwillige Rückfüh-
rung, unterstützt durch die erforderliche Wiederaufbau- und

Entwicklungshilfe, nach wie vor die bevorzugte Lösung zur
Förderung einer nachhaltigen Wiedereingliederung ist;

11. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rück-
kehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert alle Staa-
ten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen Schutzes
für bedürftig befundenen Staatsangehörigen zu erleichtern,
und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der Rechtsstel-
lung der Betroffenen auf sichere und humane Weise und unter
voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde erfolgen
muss;

12. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine Ma-
nagementsysteme weiter zu verbessern und für einen wirksa-
men und transparenten Einsatz seiner Mittel zu sorgen, er-
kennt an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel zur Verfügung
stehen müssen, damit das Amt das ihm auf Grund seiner Sat-
zung197 und der darauf folgenden Resolutionen der General-
versammlung über Flüchtlinge und andere unter seiner Obhut
stehende Personen übertragene Mandat auch künftig erfüllen
kann, und fordert die Regierungen und die anderen Geber
nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem Amt erlasse-
nen jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur Deckung
des Mittelbedarfs für seine Programme zu reagieren;

13. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über seine
Tätigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/152

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)198.

58/152. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 2003/285 und
2003/286 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003
betreffend die Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen,

sowie Kenntnis nehmend von den die Erweiterung des
Exekutivausschusses betreffenden Anträgen in dem vom 23.
September 2002 datierten und an den Generalsekretär gerich-
teten Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den
Vereinten Nationen199 sowie von der vom 25. April 2003 da-
tierten und an den Generalsekretär gerichteten Verbalnote der
Ständigen Vertretung Sambias beim Büro der Vereinten Na-
tionen in Genf200,

196 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 12 (A/58/12), Ziffer 24.

197 Resolution 428 (V), Anlage.
198 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Kamerun, Kenia, Niger,
Nigeria, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia und Sudan.
199 E/2003/3.
200 E/2003/77.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus-
schusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars
der Vereinten Nationen von vierundsechzig auf sechsund-
sechzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätzli-
chen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organisa-
tionstagung 2004 zu wählen.

RESOLUTION 58/153

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)201.

58/153. Durchführung der vom Hohen Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Nationen vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Stärkung der Kapazitäten sei-
nes Amtes zur Wahrnehmung seines Mandats

Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 428 (V) vom 14. De-
zember 1950, deren Anlage das Statut des Amtes des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen enthält, sowie
auf ihre Resolution 57/186 vom 18. Dezember 2002 über die
Beibehaltung des Amtes des Hohen Kommissars, 

 die konzertierten Anstrengungen anerkennend, die der
Hohe Kommissar im Hinblick auf Konsultationen mit dem
Generalsekretär, den Mitgliedern des Exekutivausschusses
des Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen und den Beobachtern seines Ständigen Aus-
schusses im Rahmen des Prozesses "UNHCR 2004" zu der
Frage unternommen hat, wie das Amt des Hohen Kommissars
in dem sich wandelnden Kontext der Weltlage besser für die
Wahrnehmung seines Mandats gerüstet werden kann, sowie
feststellend, dass dies in Unterstützung und im Kontext der in
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen202 enthal-
tenen Gesamt- und Einzelziele und Verpflichtungen sowie im
Rahmen der Bemühungen des Generalsekretärs um die Stär-
kung des Systems der Vereinten Nationen geschieht,

 1.  begrüßt den Bericht des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen über die Stärkung der Kapazitä-
ten des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-

ten Nationen zur Wahrnehmung seines Mandats203, wie in Re-
solution 57/186 gefordert; 

 2. erklärt erneut, dass der internationale Schutz und die
Suche nach Dauerlösungen für Flüchtlinge und gegebenen-
falls für andere unter der Obhut des Amtes des Hohen Kom-
missars stehende Personen, die unter anderem im Rahmen des
Prozesses der Globalen Konsultationen über internationalen
Schutz geprüft wurden und in der Agenda für den Flüchtlings-
schutz204 zum Ausdruck kommen, den Kern des Mandats des
Amtes bilden;

 3. begrüßt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Kommissars zur Stärkung seiner Verbindungen zu den ande-
ren Teilen des Systems der Vereinten Nationen unternimmt,
um den Flüchtlingsschutz zu verbessern und Dauerlösungen
für Flüchtlinge und andere unter der Obhut des Amtes stehen-
de Personen zu finden und umzusetzen, und würdigt die Be-
mühungen des Amtes um die Konsolidierung seiner Partner-
schaften mit operativen und Durchführungspartnern;

 4. begrüßt die Aufnahme des Amtes in die Gruppe der
Vereinten Nationen für Entwicklungsfragen und bittet diese,
über das System der residierenden Koordinatoren und in en-
gem Benehmen mit der jeweiligen Regierung die Prüfung der
Bedürfnisse der Flüchtlinge und gegebenenfalls anderer unter
der Obhut des Amtes des Hohen Kommissars stehender Per-
sonen in den Prozess der gemeinsamen Landesbewertungen
und in die anschließende Formulierung und Durchführung ih-
rer Entwicklungsprogramme aufzunehmen;

 5. vermerkt, wie wichtig die Unterstützung ist, die das
Amt des Hohen Kommissars im Rahmen seines Mandats dem
Nothilfekoordinator bei seinen Anstrengungen gewährt, bere-
chenbare und rechtzeitige Strategien der Vereinten Nationen
zu fördern, durch die unter anderem Dauerlösungen für
Flüchtlinge und für Binnenvertriebene integriert werden;

 6. unterstreicht die Wichtigkeit der gemeinsamen An-
strengungen der Hauptabteilung Politische Angelegenheiten
und der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungsein-
sätze sowie des Amtes des Hohen Kommissars, die zu Dauer-
lösungen für Flüchtlinge in Konflikt- und Postkonfliktsitua-
tionen beitragen, ermutigt das Amt, unter anderem durch den
Austausch von Informationen mit den zuständigen Foren der
Vereinten Nationen eine aktivere Rolle zu übernehmen, und
betont, dass alle diese Aktivitäten so durchgeführt werden sol-
len, dass sie mit dem Mandat des Amtes vereinbar sind;

 7. erinnert an Ziffer 20 der Satzung des Amtes des Ho-
hen Kommissars und fordert ihre Anwendung;

 8. bekräftigt, dass die Finanzierung des Amtes des Ho-
hen Kommissars im Einklang mit seiner Satzung weiterhin
auf freiwilliger Basis erfolgt, erkennt gleichzeitig an, wie
wichtig die Beiträge der Länder sind, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, die Flüchtlinge aufnehmen, vermerkt die

201 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Finnland,
Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Jordani-
en, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Namibia, Neusee-
land, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
202 Siehe Resolution 55/2.

203 Siehe A/58/410
204 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anlage IV.
380



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Notwendigkeit einer ausgewogeneren internationalen Verant-
wortung und Lastenteilung und bekundet ihre Besorgnis über
die immer wiederkehrenden Finanzierungslücken des Amtes,
ersucht die Staaten, im Rahmen ihrer Kapazitäten zur vollen
Deckung des vom Exekutivausschuss gebilligten Haushalts-
niveaus beizutragen, und legt dem Amt nahe, sich weiter um
die Erhöhung seiner Geberzahl zu bemühen und seine Finan-
zierungsquellen zu diversifizieren, so auch mittels des Privat-
sektors; 

 9. beschließt, die in ihrer Resolution 57/186 enthaltene
Befristung der Beibehaltung des Amtes des Hohen Kommis-
sars aufzuheben und das Amt beizubehalten, bis das Flücht-
lingsproblem gelöst ist;

 10. beschließt außerdem, dass der Hohe Kommissar
dem Wirtschafts- und Sozialrat jährlich mündlich Bericht er-
stattet, um ihn über Koordinierungsfragen bei der Tätigkeit
des Amtes unterrichtet zu halten, und dass er seine bisherige,
in Ziffer 11 seiner Satzung verankerte Praxis, der Generalver-
sammlung einen schriftlichen Jahresbericht vorzulegen, fort-
setzt, mit der Maßgabe, dass der Bericht, beginnend mit der
achtundsechzigsten Tagung, alle zehn Jahre eine im Beneh-
men mit dem Generalsekretär und dem Exekutivausschuss er-
stellte strategische Prüfung der globalen Flüchtlingssituation
und der Rolle des Amtes enthält. 

RESOLUTION 58/154

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/503, Ziffer 34)205.

58/154. Folgemaßnahmen zu der Regionalkonferenz
über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen,
anderen unfreiwilligen Migranten und Rückkeh-
rer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängi-
ger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/113 vom 20. De-
zember 1993, 49/173 vom 23. Dezember 1994, 50/151 vom
21. Dezember 1995, 51/70 vom 12. Dezember 1996, 52/102
vom 12. Dezember 1997, 53/123 vom 9. Dezember 1998 und
insbesondere die Resolutionen 54/144 vom 17. Dezember
1999 und 56/134 vom 19. Dezember 2001,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs206,

 nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen207,

 erneut erklärend, dass das 1996 von der Regionalkonfe-
renz über die Probleme der Flüchtlinge, Vertriebenen, ande-
ren unfreiwilligen Migranten und Rückkehrer in den Ländern
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen
Nachbarstaaten verabschiedete Aktionsprogramm208 als
grundlegendes Orientierungsinstrument für künftige Aktivitä-
ten wichtig und weiterhin gültig ist,

 in Anerkennung der nach wie vor akuten Probleme im Zu-
sammenhang mit Migration und Vertreibung in den Ländern
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Notwen-
digkeit von Folgemaßnahmen zu der Konferenz,

 unter Hinweis auf den von der Lenkungsgruppe der Kon-
ferenz auf ihrer fünften Tagung gefassten Beschluss, ihre Ak-
tivitäten im Rahmen des Prozesses der "Weiterverfolgung der
Genfer Konferenz von 1996 über die Problembereiche Flücht-
linge, Vertriebene, Migration und Asylfragen" für einen Zeit-
raum von fünf Jahren fortzusetzen,

 sowie unter Hinweis auf den Arbeitsplan für die Themen-
bereiche, den das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen, die Internationale Organisation für Mi-
grationen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa und der Europarat im Einklang mit den von der
Lenkungsgruppe auf ihrer fünften Tagung verabschiedeten
Empfehlungen gemeinsam erstellt haben,

 unter Begrüßung der vom 20. bis 23. November 2001 in
Moskau abgehaltenen zweiten Sachverständigentagung im
Rahmen des Arbeitsplans für die Themenbereiche über die
Entwicklung des Asylsystems und die Behandlung von Asyl-
suchenden sowie über die internationalen Anstrengungen zur
Verbesserung der Migrations- und Grenzkontrolle, unter ge-
bührender Beachtung von Fragen des Flüchlingsschutzes, und
alle federführenden Organisationen ermutigend, den Arbeits-
plan weiter umzusetzen,

 sowie unter Begrüßung der im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf subregionaler Ebene unter-
nommenen Initiativen und der Einberufung der Überprü-
fungstagung auf hoher Ebene im September 2002 in Kolmår-
den (Schweden), 

 in Bekräftigung der Auffassung der Konferenz, dass zwar
die betroffenen Länder selbst die Hauptverantwortung für die
Auseinandersetzung mit den durch die Vertreibung von Be-
völkerungsteilen hervorgerufenen Problemen tragen und dass
diese Fragen als einzelstaatliche Prioritäten angesehen wer-
den müssen, jedoch gleichzeitig in Anerkennung der Notwen-
digkeit verstärkter internationaler Unterstützung für die ein-
zelstaatlichen Anstrengungen, die die Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten unternehmen, um diesen Ver-

205 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Armenien, Belarus, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niger, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Turkmenistan, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
206 A/58/281.

207 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 12 (A/58/12).
208 A/51/341 und Corr.1, Anhang.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
pflichtungen im Rahmen des Aktionsprogramms der Konfe-
renz wirksam nachzukommen,

 erfreut über die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, die Interna-
tionale Organisation für Migrationen und die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen,
wenn es um die Erarbeitung von Strategien und praktischen
Instrumenten für einen wirksameren Kapazitätsaufbau in den
Herkunftsländern und um den Ausbau von Programmen zur
Behandlung der verschiedenen Problemfelder geht, die für die
Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten von Belang
sind,

 Kenntnis nehmend von den positiven Ergebnissen, die die
Umsetzung des Aktionsprogramms gezeitigt hat,

 überzeugt davon, dass die praktischen Maßnahmen wei-
ter verstärkt werden müssen und der regionale Ansatz weiter
beibehalten werden muss, damit das Aktionsprogramm wirk-
sam umgesetzt werden kann,

 besorgt über den Beschluss, die Überprüfungstagung auf
hoher Ebene über die Umsetzung der Beschlüsse der Konfe-
renz zu verschieben, 

 daran erinnernd, dass der Schutz und die Förderung der
Menschenrechte sowie die Stärkung der demokratischen In-
stitutionen unerlässlich sind, wenn Massenvertreibungen der
Bevölkerung verhindert werden sollen,

 eingedenk dessen, dass die Befolgung der in dem Aktions-
programm enthaltenen Grundsätze und Empfehlungen er-
leichtert werden soll und dass sie nur dadurch sichergestellt
werden kann, dass alle interessierten Staaten, zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und anderen Ak-
teure in dieser Hinsicht zusammenarbeiten und koordinierte
Maßnahmen ergreifen,

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen207;

 2. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, in Zusammenarbeit mit dem
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Natio-
nen, der Internationalen Organisation für Migrationen und der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und bei den Folge-
maßnahmen zu der Regionalkonferenz über die Probleme der
Flüchtlinge, Vertriebenen, anderen unfreiwilligen Migranten
und Rückkehrer in den Ländern der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und den betroffenen Nachbarstaaten stärker zu-
sammenzuarbeiten, und begrüßt die positiven Ergebnisse, die
sie bei der Umsetzung des Aktionsprogramms der Konfe-
renz208 erzielt haben;

 3. bittet alle Staaten, soweit nicht bereits geschehen,
dem Abkommen von 1951209 und dem Protokoll von 1967210

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge beizutreten und sie
voll umzusetzen;

 4. fordert die Staaten und die interessierten internatio-
nalen Organisationen auf, die Folgemaßnahmen zu dem Akti-
onsprogramm auf geeignete Weise und in angemessenem
Umfang in einem Geist der Solidarität und der Lastenteilung
zu unterstützen;

 5. bittet die internationalen Finanz- und sonstigen Insti-
tutionen, zur Finanzierung von Projekten und Programmen
beizutragen, die im Rahmen dieser Folgemaßnahmen unter-
nommen werden;

 6. bittet die Länder der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten, ihre bilaterale, subregionale und regionale Zusam-
menarbeit zu verstärken und gleichzeitig bei der Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ein Gleichgewicht zwischen ihren
Verpflichtungen und ihren Interessen zu wahren;

 7. fordert die Regierungen der Länder der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten auf, künftig noch stärker für die
dem Aktionsprogramm zugrunde liegenden Grundsätze ein-
zutreten, insbesondere für die Grundsätze des Menschen-
rechts- und des Flüchtlingsschutzes, und durch Unterstützung
auf hoher politischer Ebene dafür zu sorgen, dass die Folge-
maßnahmen zu dem Aktionsprogramm durchgeführt werden;

 8. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen und die Internationale Organisation für
Migrationen, ihre Beziehungen zu den anderen internationa-
len Schlüsselakteuren, wie beispielsweise dem Europarat, der
Europäischen Kommission und anderen Menschenrechts-,
Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, zu vertiefen, um die
breit gefächerten und komplexen Problemfelder bei der
Durchführung der Folgemaßnahmen zu dem Aktionspro-
gramm besser angehen zu können;

 9. begrüßt die Fortschritte, die beim Aufbau einer Zi-
vilgesellschaft erzielt wurden, insbesondere durch den Auf-
bau des nichtstaatlichen Sektors und den Ausbau der Zusam-
menarbeit zwischen nichtstaatlichen Organisationen und den
Regierungen in einer Reihe von Ländern der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass
zwischen der Einhaltung der Grundsätze des Aktionspro-
gramms und den bei der Förderung einer Zivilgesellschaft er-
zielten Fortschritten, insbesondere auf dem Gebiet der Men-
schenrechte, ein Zusammenhang besteht;

 10. legt den zwischenstaatlichen und den nichtstaatli-
chen Organisationen nahe, sich an dem Folgeprozess der
Konferenz zu beteiligen, und bittet sie, den Prozess des kon-
struktiven multinationalen Dialogs zwischen einer großen
Anzahl betroffener Länder stärker zu unterstützen;

 11. unterstreicht die Notwendigkeit, Folgemaßnahmen
zu dem Aktionsprogramm durchzuführen, die die Achtung
vor den Menschenrechten gewährleisten sollen, da dies ein
wichtiger Faktor bei der Bewältigung von Migrationsbewe-
gungen, der Festigung der Demokratie und der Förderung der
Rechtsstaatlichkeit und Stabilität ist;

 12. erkennt an, wie wichtig es ist, Maßnahmen auf der
Grundlage der strikten Einhaltung aller Grundsätze des Völ-

209 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
210 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
kerrechts, namentlich des humanitären Rechts, der Men-
schenrechte und des Flüchtlingsrechts, zu ergreifen, um Situa-
tionen zu verhindern, die zu neuen Strömen von Flüchtlingen
und Vertriebenen und zu anderen Formen der unfreiwilligen
Migration führen;

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Fortschritte bei der
Durchführung der Folgemaßnahmen zu dem Aktionspro-
gramm Bericht zu erstatten;

 14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/155

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 65 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)211:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bo-
tsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Côte d’Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica,
Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ken-
ia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Philippinen, Russische Föderation, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Costa
Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugos-
lawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Ruanda, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Tonga,
Tschechische Republik, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.

58/155. Die Lage der palästinensischen Kinder und die
Hilfe für sie

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes212,

 sowie unter Hinweis auf die Welterklärung über das Über-
leben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder und den
Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das
Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den
neunziger Jahren, die von dem am 29. und 30. September
1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel verab-
schiedet wurden213,

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktions-
plan, die von der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
zwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden214,

 besorgt darüber, dass den unter israelischer Besatzung le-
benden palästinensischen Kindern nach wie vor zahlreiche
Grundrechte vorenthalten werden, die ihnen nach dem Über-
einkommen zustehen,

 sowie besorgt über die anhaltende ernste Verschlechte-
rung der Lage der palästinensischen Kinder in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und
über die schwerwiegenden Folgen der anhaltenden israeli-
schen Angriffe und Belagerungen, denen die palästinensi-
schen Städte, Dörfer und Flüchtlingslager ausgesetzt sind und
die zu einer katastrophalen humanitären Krise geführt haben,

 betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Kinder in der gesamten Nahostregion sind,

 unter Verurteilung aller Gewalthandlungen, die viele Tote
und Verletzte gefordert haben, so auch unter den palästinensi-
schen Kindern,

 tief besorgt über die gravierenden Folgen, einschließlich
der psychologischen Folgen, der israelischen Militäraktionen
für das gegenwärtige und künftige Wohl der palästinensi-
schen Kinder,

 1. betont, dass es dringend notwendig ist, dass die palä-
stinensischen Kinder ein normales, von ausländischer Besat-
zung, Zerstörung und Furcht freies Leben in ihrem eigenen
Staat führen können;

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel bis dahin
die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes212 achtet und die Bestimmungen des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten215 vollständig einhält, um das
Wohlergehen und den Schutz der palästinensischen Kinder
und ihrer Familien zu gewährleisten;

211 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belize, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
China, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Indonesien, Iran (Is-
lamische Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Kuba, Kuwait, Libanon,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Marokko, Nami-
bia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi-Arabien, Senegal, Simbab-
we, Südafrika, Sudan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate
und Palästina.

212 Resolution 44/25, Anlage.
213 A/45/625, Anlage.
214 Siehe Resolution S-27/2, Anlage.
215 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
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 3. fordert die internationale Gemeinschaft zur Bereit-
stellung dringend benötigter Hilfe und Dienste auf, um die ka-
tastrophale humanitäre Krise abzumildern, in der sich die pa-
lästinensischen Kinder und ihre Familien befinden, und zum
Wiederaufbau der maßgeblichen palästinensischen Institutio-
nen beizutragen.

RESOLUTION 58/156

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)216.

58/156. Mädchen

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/189 vom 18. Dezem-
ber 2002 und alle einschlägigen Resolutionen, einschließlich
der einvernehmlichen Schlussfolgerungen der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau, insbesondere soweit sie sich
auf Mädchen beziehen,

 in Bekräftigung der Gleichberechtigung von Frau und
Mann, die unter anderem in der Präambel zur Charta der Ver-
einten Nationen, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau217 und dem Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes218 verankert ist,

 unter Begrüßung des Inkrafttretens der Fakultativproto-
kolle zu dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes,
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten und betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinder-
prostitution und die Kinderpornografie219,

 sowie unter Begrüßung des unmittelbar bevorstehenden
Inkrafttretens des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Ver-

einten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität am 25. Dezember 2003220,

 unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verabschie-
dete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen221,

 in Bekräftigung des Ergebnisdokuments "Eine kinderge-
rechte Welt", das die Generalversammlung am 10. Mai 2002
auf ihrer Sondertagung über Kinder verabschiedete222,

 sowie in Bekräftigung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids, die die Generalversammlung am 27. Juni 2001 auf
ihrer sechsundzwanzigsten Sondertagung verabschiedete223,

 unter Hinweis auf alle anderen einschlägigen Konferenzen
der Vereinten Nationen, die Erklärung224 und die Aktions-
plattform225 von Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden, das Ergebnisdokument der drei-
undzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung
"Frauen 2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für
das 21. Jahrhundert"226 sowie die Ergebnisdokumente der
jüngsten fünfjährlichen Überprüfungen der Durchführung des
Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz über Be-
völkerung und Entwicklung227 und des Aktionsprogramms
des Weltgipfels für soziale Entwicklung228,

 in Bekräftigung des auf dem Weltbildungsforum verab-
schiedeten Rahmenaktionsplans von Dakar229,

 unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktionsplan, die
auf dem vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehal-
tenen Weltkongress gegen die gewerbsmäßige sexuelle Aus-
beutung von Kindern verabschiedet wurden230, und die Globa-
le Verpflichtung von Yokohama 2001 begrüßend, die auf dem
vom 17. bis 20. Dezember 2001 in Yokohama (Japan) abge-
haltenen Zweiten Weltkongress gegen die gewerbsmäßige se-
xuelle Ausbeutung von Kindern verabschiedet wurde231,

 in Anerkennung der Anstrengungen, die die internationale
Gemeinschaft unternimmt, um die Normen für die Bekämp-
fung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeu-
tung zu stärken, sowie in diesem Zusammenhang Kenntnis
nehmend von dem Bulletin des Generalsekretärs über Sonder-
maßnahmen zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexu-

216 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Indonesien, Irland, Island, Israel, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien,
Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
217 Resolution 34/180, Anlage.
218 Resolution 44/25, Anlage.
219 Resolution 54/263, Anlagen I und II.

220 Resolution 55/25, Anlage II.
221 Siehe Resolution 55/2.
222 Resolution S-27/2, Anlage.
223 Resolution S-26/2, Anlage.
224 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
225 Ebd., Anlage II.
226 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
227 Resolution S-21/2, Anlage.
228 Resolution S-24/2, Anlage.
229 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal,
26-28 April 2000 (Paris 2000).
230 A/51/385, Anlage.
231 Siehe A/S-27/12, Anlage.
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ellem Missbrauch232 und anderen Politiken und Verhaltensko-
dexen, die das System der Vereinten Nationen zur Verhinde-
rung solcher Fälle und zu ihrer Bekämpfung entwickelt hat, 

 unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über vom
Krieg betroffene Kinder, die vom 10. bis 17. September 2000
in Winnipeg (Kanada) stattfand, und bekräftigend, wie wich-
tig die Agenda von Winnipeg für vom Krieg betroffene Kin-
der233 auch weiterhin für alle von bewaffneten Konflikten be-
troffenen Kinder ist,

 anerkennend, dass es notwendig ist, die Gleichstellung der
Geschlechter zu verwirklichen, um zu gewährleisten, dass
Mädchen in einer gerechten, fairen Welt aufwachsen,

 zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass
Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung sowie zu
Gesundheitsversorgung bei körperlichen und psychischen
Krankheiten haben und dass sie in der Kindheit und der Ju-
gend weniger Rechte, Chancen und Vorteile als Jungen genie-
ßen und oftmals zu Opfern verschiedener Formen kultureller,
sozialer, sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie
von Gewalt und schädlichen Praktiken wie der Tötung weib-
licher Neugeborener, dem Inzest, der verfrühten Heirat, der
vorgeburtlichen Geschlechtsselektion und der Genitalver-
stümmelung werden,

 sowie zutiefst besorgt darüber, dass Mädchen zu den am
schwersten betroffenen Opfern von Armut, Krieg und bewaff-
neten Konflikten gehören und aus diesem Grund ihre Fähig-
keiten nicht voll entfalten können,

 besorgt darüber, dass Mädchen außerdem Opfer sexuell
übertragbarer Krankheiten und zunehmend auch des HI-Virus
werden, wodurch ihre Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigt
wird und sie weiterer Diskriminierung ausgesetzt sind,

 sowie besorgt über die ständig wachsende Zahl von Haus-
halten, denen Kinder vorstehen, insbesondere verwaiste Mäd-
chen, namentlich auch durch die HIV/Aids-Pandemie zu Wai-
sen gewordene Mädchen,

 davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind,

 1. betont, dass die Rechte, die den Mädchen in allen
Menschenrechtsübereinkünften, namentlich in dem Überein-
kommen über die Rechte des Kindes218 und dem Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau217, gewährleistet werden, in vollem Umfang umgehend
verwirklicht werden müssen und dass diese Übereinkünfte
von allen Staaten ratifiziert werden müssen;

 2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Unter-
zeichnung und Ratifikation des Fakultativprotokolls zu dem
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau234 und der Fakultativprotokolle zu dem Über-
einkommen über die Rechte des Kindes219 beziehungsweise
den Beitritt dazu zu erwägen;

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen und Gesetzesreformen einzu-
leiten, um sicherzustellen, daß Mädchen alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt wahrnehmen
können, und wirksame Schritte gegen Verletzungen dieser
Rechte und Freiheiten zu unternehmen;

 4. fordert alle Regierungen und das System der Verein-
ten Nationen nachdrücklich auf, auf bilateraler Ebene und zu-
sammen mit internationalen Organisationen und privaten Ge-
bern verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Ziele
des Weltbildungsforums229, insbesondere die Beseitigung ge-
schlechtsspezifischer Disparitäten bei der Grund- und Se-
kundarschulbildung bis zum Jahr 2005, zu verwirklichen und
zu diesem Zweck die Initiative der Vereinten Nationen für
Mädchenbildung umzusetzen, und bekräftigt die in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen221 enthaltene dies-
bezügliche Verpflichtung;

 5. fordert alle Staaten auf, Maßnahmen zur Beseitigung
der in Ziffer 33 der Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur
Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing235 genannten Hindernisse zu ergreifen, die die Ver-
wirklichung der in der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing225 festgelegten Ziele auch weiterhin erschweren,
gegebenenfalls auch durch die Verstärkung der einzelstaatli-
chen Mechanismen für die Durchführung von Politiken und
Programmen zu Gunsten von Mädchen, und in einigen Fällen
die Koordinierung zwischen den für die Verwirklichung der
Menschenrechte von Mädchen verantwortlichen Institutionen
zu verbessern, wie in den Weiteren Maßnahmen und Initiati-
ven angegeben;

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen wird, sowie Gesetze zu er-
lassen und strikt durchzusetzen, die das gesetzliche Mindest-
alter für die Erklärung des Ehewillens und das Heiratsmin-
destalter festlegen, und letzteres gegebenenfalls anzuheben;

 7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
Verpflichtungen zu erfüllen, die sie mit dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes und dem Übereinkommen über
die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau ein-
gegangen sind, und die Zusage zur Umsetzung der Aktions-
plattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwan-
zigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000:
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahr-
hundert"226 und der Sondertagung über Kinder222 einzuhalten;

232  ST/SGB/2003/13.
233 A/55/467-S/2000/973, Anlage.

234 Resolution 54/4, Anlage.
235 Resolution S-23/3, Anlage.
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 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Gleich-
stellung der Geschlechter und den gleichberechtigten Zugang
zu grundlegenden sozialen Diensten wie Bildung, Ernährung,
Gesundheitsversorgung, namentlich auf dem Gebiet der sexu-
ellen und der reproduktiven Gesundheit, Impfungen und
Schutz vor den Krankheiten, die die Hauptursachen der Sterb-
lichkeit sind, zu fördern und die Gleichstellungsperspektive in
alle Entwicklungspolitiken und -programme zu integrieren;

 9. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Gesetze zu erlassen und durchzusetzen, die Mädchen vor jeg-
licher Form der Gewalt und der Ausbeutung schützen, na-
mentlich vor der Tötung weiblicher Neugeborener und der
vorgeburtlichen Geschlechtsselektion, vor Genitalverstüm-
melung, Vergewaltigung, Gewalt in der Familie, Inzest, sexu-
ellem Missbrauch, sexueller Ausbeutung, Kinderprostitution
und Kinderpornografie, Kinderhandel und Zwangsarbeit, und
altersgerechte, sichere und vertrauliche Programme sowie
medizinische, soziale und psychologische Betreuungsdienste
einzurichten, um Mädchen zu helfen, die Opfer von Gewalt
sind;

 10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, umfassende,
disziplinübergreifende und koordinierte einzelstaatliche Plä-
ne, Programme oder Strategien zur Beseitigung aller Formen
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu erarbeiten, die
weit verbreitet werden und in denen Ziele und Zeitpläne für
die Umsetzung ebenso festgelegt werden sollten wie wirksa-
me innerstaatliche Verfahren für den Vollzug der Rechtsvor-
schriften durch die Schaffung von Überwachungsmechanis-
men unter Einbeziehung aller Beteiligten, namentlich auch
durch Konsultationen mit Frauenorganisationen, unter Be-
rücksichtigung der sich auf Mädchen beziehenden Empfeh-
lungen der Sonderberichterstatterin der Menschenrechtskom-
mission über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren
Folgen;

 11. fordert alle Staaten sowie die internationalen und
nichtstaatlichen Organisationen auf, einzeln und gemeinsam
die Aktionsplattform von Beijing, insbesondere die strategi-
schen Ziele, die sich auf Mädchen beziehen, und die Weiteren
Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung
und der Aktionsplattform von Beijing weiter umsetzen;

 12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass Mädchen das Recht der Kinder, sich entsprechend
ihrem Alter und ihrer Reife zu äußern und an allen sie betref-
fenden Angelegenheiten mitzuwirken, in vollem Umfang und
gleichberechtigt wahrnehmen können;

 13. ist sich dessen bewusst, dass eine beträchtliche Zahl
von Kindern, namentlich Waisen, Straßenkinder, binnenver-
triebene und Flüchtlingskinder, vom Kinderhandel sowie von
sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung betroffene sowie
inhaftierte Kinder, ohne elterliche Unterstützung leben, und
fordert die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich
auf, besondere Maßnahmen zur Unterstützung dieser Kinder
sowie der Institutionen, Einrichtungen und Dienste, die sie
betreuen, zu treffen, und die Fähigkeit der Kinder, sich selbst
zu schützen, aufzubauen und zu stärken; 

 14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um durch die Umsetzung von ein-
zelstaatlichen Politiken und Strategien den Bedürfnissen ver-
waister Mädchen gerecht zu werden, mit dem Ziel, Regierun-
gen, Familien und Gemeinwesen besser in die Lage zu verset-
zen, ein unterstützendes Umfeld für Aids-Waisen und mit
HIV/Aids infizierte oder davon betroffene Jungen und Mäd-
chen zu schaffen, so auch durch die Bereitstellung einer ge-
eigneten Beratung und psychosozialen Unterstützung, und in-
dem sichergestellt wird, dass sie eine Schule besuchen und
gleichberechtigt mit anderen Kindern Zugang zu Unterkunft,
guter Ernährung sowie Gesundheits- und Sozialdiensten ha-
ben; und Waisen und gefährdete Kinder vor allen Formen des
Missbrauchs, der Gewalt, der Ausbeutung, der Diskriminie-
rung, des Menschenhandels und des Verlusts von Erbschaften
zu schützen;

 15. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, be-
sondere Maßnahmen zum Schutz der von bewaffneten Kon-
flikten betroffenen Mädchen zu ergreifen und sie insbesonde-
re vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie beispielsweise
HIV/Aids, vor geschlechtsbezogener Gewalt, namentlich
Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch, vor sexueller
Ausbeutung, Folter, Entführung und Zwangsarbeit zu schüt-
zen, unter besonderer Berücksichtigung von Mädchen, die
Flüchtlinge oder Vertriebene sind, und bei der Leistung hu-
manitärer Hilfe, der Hilfe bei der Entwaffnung, der Demobi-
lisierung und der Rehabilitierung sowie bei Wiedereingliede-
rungsprozessen auf die besonderen Bedürfnisse der von be-
waffneten Konflikten betroffenen Mädchen einzugehen;

 16. beklagt alle Fälle von sexueller Ausbeutung und se-
xuellem Missbrauch von Frauen und Kindern, insbesondere
Mädchen, in humanitären Krisensituationen, namentlich auch
die Fälle, in die humanitäre Helfer und Friedenssicherungs-
kräfte verwickelt sind;

 17. fordert alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die Rechte des Kindes zu achten, zu
schützen und zu fördern, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit von Mädchen in Situationen vor,
während und nach Konflikten, und fordert die Ergreifung von
Sonderinitiativen, um allen Rechten und Bedürfnissen der
von bewaffneten Konflikten betroffenen Mädchen gerecht zu
werden;

 18. fordert die Regierungen, die Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der Medien, sowie die nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, die Menschenrechtserziehung sowie die volle
Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte der Mäd-
chen zu fördern, unter anderem durch die Übersetzung und
Erstellung von altersgerechtem Informationsmaterial über
diese Rechte sowie dessen Verteilung an alle Bereiche der
Gesellschaft, insbesondere an Kinder;

 19. fordert die Staaten, die internationalen und die nicht-
staatlichen Organisationen auf, alle erforderlichen Ressour-
cen, Unterstützungsmaßnahmen und Bemühungen zu mobili-
sieren, um die in der Aktionsplattform von Beijing und den
Weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Er-
klärung und der Aktionsplattform von Beijing enthaltenen
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Zielvorstellungen, strategischen Ziele und Maßnahmen zu
verwirklichen;

 20. ersucht den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als
Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, dafür Sorge zu
tragen, dass alle Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Welternährungs-
programm, der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen,
der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau,
die Weltgesundheitsorganisation, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und die Internatio-
nale Arbeitsorganisation, bei Landeskooperationsprogram-
men im Einklang mit den einzelstaatlichen Prioritäten, so
auch durch den Entwicklungshilfe-Programmrahmen der
Vereinten Nationen236, einzeln und gemeinsam die Rechte und
die besonderen Bedürfnisse von Mädchen berücksichtigen;

 21. ersucht alle Menschenrechts-Vertragsorgane, Son-
derverfahren und sonstigen Menschenrechtsmechanismen der
Menschenrechtskommission und ihrer Unterkommission für
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, im Rah-
men der Wahrnehmung ihrer Mandate regelmäßig und syste-
matisch geschlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen
und in ihre Berichte Angaben über die qualitative Analyse
von Verletzungen der Menschenrechte von Frauen und Mäd-
chen aufzunehmen, und befürwortet die Stärkung der diesbe-
züglichen Zusammenarbeit und Koordinierung;

 22. betont, dass es geboten ist, eine sachbezogene Be-
wertung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing un-
ter dem Blickwinkel aller Lebensphasen durchzuführen, um
Lücken und Hindernisse im Umsetzungsprozess aufzuzeigen
und weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der
Aktionsplattform auszuarbeiten;

 23. ersucht die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass bei
der Verhütung und Bekämpfung von HIV/Aids Mädchen, die
mit HIV/Aids infiziert beziehungsweise davon betroffen sind,
besondere Aufmerksamkeit gilt; 

 24. beschließt, die Fortschritte beim Schutz und der För-
derung der Rechte und des Wohls von Mädchen zu überprü-
fen, und ersucht den Generalsekretär, in seinen Bericht über
die Weiterverfolgung und Umsetzung der Ergebnisse der
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, der
auf der sechzigsten Tagung der Generalversammlung behan-
delt wird, Mädchen betreffende Informationen aufzunehmen.     

RESOLUTION 58/157

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Gegenstimme und ohne Enthal-
tung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)237.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische  Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Rebublik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

236 Siehe A/53/226, Ziffern 72-77, und A/53/226/Add.1, Ziffern 88-98.

237 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokra-
tische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Itali-
en, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Simbabwe, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Südafrika, Suriname, Swasiland,
Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.
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58/157. Rechte des Kindes

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die
Rechte des Kindes, zuletzt Resolution 57/190 vom
18. Dezember 2002, sowie auf die Resolution 2003/86 der
Menschenrechtskommission vom 25. April 2003238,

 betonend, dass das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes239 die Norm für die Förderung und den Schutz der
Rechte des Kindes bilden muss, und eingedenk der Bedeutung
der Fakultativprotokolle zu dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten und betreffend den Verkauf von Kin-
dern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie240 so-
wie anderer einschlägiger Rechtsakte auf dem Gebiet der
Menschenrechte,

 erneut erklärend, dass die allgemeinen Grundsätze, die
unter anderem das Wohl des Kindes, die Nichtdiskriminie-
rung, die Teilhabe, das Überleben und die Entwicklung be-
treffen, den Rahmen für alle Maßnahmen bilden, die in Bezug
auf Kinder, einschließlich Jugendlicher, ergriffen werden, 

 in Bekräftigung der Welterklärung über das Überleben,
den Schutz und die Entwicklung der Kinder und des Aktions-
plans zur Verwirklichung der Welterklärung über das Überle-
ben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neun-
ziger Jahren, die auf dem am 29. und 30. September 1990 in
New York abgehaltenen Weltkindergipfel verabschiedet wur-
den241, sowie der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die auf der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehal-
tenen Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet
wurden242,

 sowie in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen243 und der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids244,

 ferner in Bekräftigung des Ergebnisdokuments der Son-
dertagung der Generalversammlung über Kinder mit dem Ti-
tel "Eine kindergerechte Welt"245 und der darin enthaltenen
Verpflichtungen, die Rechte aller Kinder, das heißt aller Men-
schen unter 18 Jahren, einschließlich Jugendlicher, zu fördern
und zu schützen und Fragen der Kinderrechte in die Ergebnis-
dokumente aller großen Konferenzen, Sondertagungen und
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen einzubeziehen,

 in Bekräftigung der wesentlichen Rolle, die der General-
versammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und der Men-

schenrechtskommission bei der Förderung und dem Schutz
der Rechte und des Wohls der Kinder zukommt, und im Be-
wusstsein der Bedeutung der im Sicherheitsrat abgehaltenen
Aussprachen über Kinder und bewaffnete Konflikte, der Rats-
resolutionen 1379 (2001) vom 20. November 2001 und 1460
(2003) vom 30. Januar 2003 sowie der vom Rat eingegange-
nen Verpflichtung, dem Schutz, dem Wohl und den Rechten
der Kinder in bewaffneten Konflikten besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken, wenn er zur Wahrung des Friedens und
der Sicherheit tätig wird, namentlich durch die Aufnahme von
Kinderschutzbestimmungen in die Mandate von Friedenssi-
cherungseinsätzen und die Einbeziehung von Kinderschutz-
Beratern in diese Einsätze,

 unter Begrüßung der Berichte des Generalsekretärs über
den Stand des Übereinkommens über die Rechte des Kindes246

und über die Fortschritte bei der Umsetzung der in dem Do-
kument "Eine kindergerechte Welt"247 eingegangenen Ver-
pflichtungen sowie des Berichts des Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte248,

 sowie unter Begrüßung der Arbeit des Ausschusses für die
Rechte des Kindes betreffend die Prüfung der Fortschritte der
Vertragsstaaten des Übereinkommens bei der Erfüllung der in
dem Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen, die
Abgabe von Empfehlungen an die Vertragsstaaten über die
Durchführung des Übereinkommens und die in Zusammenar-
beit mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte angestrebte stärkere Sensibilisie-
rung für die Grundsätze und Bestimmungen des Übereinkom-
mens,

 ferner unter Begrüßung der Erhöhung der Zahl der Mit-
glieder des Ausschusses für die Rechte des Kindes von zehn
auf achtzehn,

 erfreut darüber, dass der Generalsekretär den unabhängi-
gen Experten für die Studie der Vereinten Nationen über Ge-
walt gegen Kinder ernannt hat,

 zutiefst besorgt darüber, dass die Situation der Kinder in
vielen Teilen der Welt infolge des Fortbestehens von Armut,
sozialer Ungleichheit, unbefriedigenden sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen in einem zunehmend globalen
wirtschaftlichen Umfeld, Pandemien, insbesondere HIV/Aids,
Malaria und Tuberkulose, Umweltschäden, Naturkatastro-
phen, bewaffneten Konflikten, Vertreibung, Ausbeutung, An-
alphabetentum, Hunger, Intoleranz, Diskriminierung, Un-
gleichstellung der Geschlechter, Behinderungen sowie unzu-
reichendem Rechtsschutz nach wie vor kritisch ist, und davon
überzeugt, dass dringend wirksame nationale und internatio-
nale Maßnahmen getroffen werden müssen,

 eingedenk der Internationalen Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt 2001-2010 und unter Hinweis auf die Erklärung und den

238 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
239 Resolution 44/25, Anlage.
240 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
241 A/45/625, Anlage.
242 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
243 Siehe Resolution 55/2.
244 Resolution S-26/2, Anlage.
245 Resolution S-27/2, Anlage.

246 A/58/282.
247 A/58/333.
248 Siehe A/58/328 und Corr.1.
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Aktionsplan über eine Kultur des Friedens249, die die Grundla-
ge für die Dekade bilden,

 in dem Bewusstsein, dass die Familie die Grundeinheit der
Gesellschaft und als solche zu stärken ist, dass sie auf umfas-
senden Schutz und umfassende Unterstützung Anspruch hat,
dass die Hauptverantwortung für den Schutz, die Erziehung
und die Entwicklung der Kinder bei der Familie liegt und dass
alle gesellschaftlichen Institutionen die Rechte der Kinder
achten, ihr Wohl sicherstellen sowie Eltern, Familien, Vor-
munden und anderen Betreuungspersonen angemessene Hilfe
gewähren sollen, sodass Kinder in einem sicheren, stabilen
Umfeld und in einer Atmosphäre des Glücks, der Liebe und
des Verständnisses aufwachsen und sich entfalten können,
wobei zu berücksichtigen ist, dass es in den verschiedenen
kulturellen, sozialen und politischen Systemen unterschiedli-
che Formen der Familie gibt,

 sowie in dem Bewusstsein, dass Partnerschaften zwischen
Regierungen, internationalen Organisationen und den zustän-
digen Organen und Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, insbesondere dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, und allen Akteuren der Zivilgesellschaft, ein-
schließlich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie dem
Privatsektor für die Verwirklichung der Rechte des Kindes
wichtig sind,

 betonend, dass es notwendig ist, in alle Politiken und Pro-
gramme, die Kinder betreffen, eine Gleichstellungsperspekti-
ve einzubeziehen,

Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes und der dazugehörigen Fakultativprotokolle
betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten und betreffend den Verkauf von Kindern,
die Kinderprostitution und die Kinderpornografie

 1. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes239 mit Vorrang zu unterzeichnen und zu ratifizieren be-
ziehungsweise ihm beizutreten und fordert die Vertragsstaa-
ten mit Nachdruck auf, es vollinhaltlich durchzuführen, wobei
sie betont, dass die Durchführung des Übereinkommens und
die Verwirklichung der Ziele des Weltkindergipfels und der
Sondertagung der Generalversammlung über Kinder sich ge-
genseitig verstärken;

 2. bringt ihre Besorgnis über die zahlreichen Vorbehal-
te gegen das Übereinkommen zum Ausdruck und legt den
Vertragsstaaten eindringlich nahe, diejenigen Vorbehalte zu-
rückzuziehen, die mit dem Ziel und Zweck des Übereinkom-
mens unvereinbar sind, und eine Überprüfung anderer Vorbe-
halte zu erwägen, mit dem Ziel, diese zurückzuziehen;

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikation der Fa-
kultativprotokolle zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffne-
ten Konflikten und betreffend den Verkauf von Kindern, die

Kinderprostitution und die Kinderpornografie240 beziehungs-
weise den Beitritt dazu zu erwägen, und legt den Vertragsstaa-
ten eindringlich nahe, sie vollinhaltlich durchzuführen;

 4. fordert die Vertragsstaaten auf, sicherzustellen, dass
die in dem Übereinkommen festgeschriebenen Rechte ohne
jegliche Diskriminierung geachtet werden und dass bei allen
Maßnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des Kindes ein
vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist, das dem
Kind angeborene Recht auf Leben anzuerkennen und das
Überleben und die Entwicklung des Kindes so weit wie mög-
lich zu gewährleisten und außerdem sicherzustellen, dass das
Kind in der Lage ist, seine Meinung in allen es berührenden
Angelegenheiten frei zu äußern und dass diese Ansichten Ge-
hör finden und angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife berücksichtigt werden;

 5. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, alle
geeigneten Maßnahmen zur Verwirklichung der in dem Über-
einkommen anerkannten Rechte zu treffen, eingedenk des
Artikels 4 des Übereinkommens, indem sie

 a) wirksame innerstaatliche Gesetze erlassen und natio-
nale Politiken und Aktionspläne einleiten sowie die für Kin-
der zuständigen staatlichen Strukturen stärken, so auch die für
Kinderfragen zuständigen Minister und unabhängigen Beauf-
tragten für die Rechte des Kindes;

 b) für Berufsgruppen, die mit Kindern und für sie arbei-
ten, namentlich Sonderrichter, Polizeibeamte, Anwälte, Sozi-
alarbeiter, Ärzte, Gesundheitspersonal und Lehrer, eine ange-
messene und systematische Ausbildung auf dem Gebiet der
Rechte des Kindes sicherstellen und für eine Koordinierung
zwischen den verschiedenen staatlichen Organen sorgen, die
sich mit den Rechten des Kindes befassen, und legt den Staa-
ten und den zuständigen Organen und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen nahe, die Bildung und Ausbil-
dung auf diesem Gebiet auch weiterhin zu fördern;

 6. fordert die Vertragsstaaten auf,

 a) sicherzustellen, dass die Mitglieder des Ausschusses
für die Rechte des Kindes ein hohes sittliches Ansehen und
anerkannte Sachkenntnis auf dem von dem Übereinkommen
erfassten Gebiet besitzen und in ihrer persönlichen Eigen-
schaft tätig sind, wobei auf eine ausgewogenen geografische
Verteilung zu achten ist sowie die hauptsächlichen Rechtssy-
steme zu berücksichtigen sind;

 b) verstärkt mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten
und im Einklang mit den von dem Ausschuss aufgestellten
Richtlinien den Berichtspflichten, die ihnen auf Grund des
Übereinkommens und der dazugehörigen Fakultativprotokol-
le obliegen, pünktlich nachzukommen, sowie die Empfehlun-
gen zu berücksichtigen, die der Ausschuss in Durchführung
der Bestimmungen des Übereinkommens abgibt;

 7. fordert alle Staaten und die betroffenen Akteure auf,
auch künftig mit den Sonderberichterstattern und Sonderbe-
auftragten des Systems der Vereinten Nationen bei der Wahr-
nehmung ihrer Mandate zusammenzuarbeiten, ersucht den
Generalsekretär, ihnen das entsprechende Personal und die

249 Resolutionen 53/243 A und B.
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entsprechenden Einrichtungen aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen zur Verfügung zu stellen, sofern dies
mit ihren jeweiligen Mandaten im Einklang steht, bittet die
Staaten, nach Bedarf auch weiterhin freiwillige Beiträge zu
entrichten, und fordert alle zuständigen Stellen des Systems
der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, den Sonderbe-
richterstattern und Sonderbeauftragten umfassende Berichte
zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Mandate in vollem
Umfang erfüllen können;

 8. fordert alle Staaten auf, der Straflosigkeit für die Ur-
heber von Verbrechen gegen Kinder ein Ende zu setzen, in
dem Bewusstsein, dass die Schaffung des Internationalen
Strafgerichtshofs dazu beiträgt, Menschenrechtsverletzungen
und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu verhüten,
insbesondere, wenn Kinder Opfer schwerer Verbrechen wer-
den, einschließlich des Verbrechens des Völkermordes, von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen,
sowie die Urheber dieser Verbrechen vor Gericht zu stellen
und für solche Verbrechen keine Amnestie zu gewähren;

 9. legt allen Staaten nahe,

 a) ihre innerstaatlichen statistischen Kapazitäten aus-
zubauen und für die Aufstellung und Bewertung der Sozialpo-
litik und Sozialprogramme Statistiken, die unter anderem
nach Alter, Geschlecht und anderen relevanten Faktoren, die
zu Disparitäten führen könnten, aufgeschlüsselt sind, sowie
andere nationale, subregionale, regionale und internationale
statistische Indikatoren zu verwenden, damit die wirtschaftli-
chen und sozialen Ressourcen effizient und wirkungsvoll für
die uneingeschränkte Verwirklichung der Rechte des Kindes
eingesetzt werden;

 b) ihre Partnerschaft mit den Organen der Vereinten
Nationen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate, mit den Bret-
ton-Woods-Institutionen und anderen multilateralen Organi-
sationen sowie mit anderen maßgeblichen Akteuren auszu-
bauen;

 10. ersucht alle zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte und die Mechanis-
men der Vereinten Nationen, die Perspektive der Kinderrech-
te regelmäßig, systematisch und mit Nachdruck in alle zur Er-
füllung ihrer Mandate unternommenen Tätigkeiten einzube-
ziehen sowie sicherzustellen, dass ihr Personal in Kinder-
schutzfragen geschult wird, und fordert die Staaten auf, eng
mit ihnen zusammenzuarbeiten;

 11. legt den Regierungen und den zuständigen Organen
der Vereinten Nationen sowie den in Betracht kommenden
nichtstaatlichen Organisationen und Verfechtern der Rechte
des Kindes nahe, gegebenenfalls weiter zu der vom Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen aufgebauten Internet-Da-
tenbank beizutragen, damit auch weiterhin Informationen
über Gesetze, Strukturen, Politiken und Prozesse bereitge-
stellt werden, mit denen das Übereinkommen auf einzelstaat-
licher Ebene in die Praxis umgesetzt wird, und würdigt das
Kinderhilfswerk in diesem Zusammenhang für seine Arbeit
zur Verbreitung der aus der Durchführung des Übereinkom-
mens gewonnenen Erkenntnisse;

Förderung und Schutz der Rechte der Kinder und Nicht-
diskriminierung von Kindern, namentlich von Kin-
dern in besonders schwierigen Situationen

Identität, Familienbeziehungen und Geburtenregistrierung

 12. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen
zur Registrierung aller Kinder unverzüglich nach ihrer Geburt
zu unternehmen, so auch indem sie vereinfachte, rasche und
wirksame Verfahren in Betracht ziehen;

 13. fordert alle Staaten außerdem auf, sich zu verpflich-
ten, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, ein-
schließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und
seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne
rechtswidrige Eingriffe zu behalten, und, falls einem Kind wi-
derrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität ge-
nommen werden, ihm angemessenen Beistand und Schutz zu
gewähren, mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie mög-
lich wiederherzustellen;

 14. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, so weit wie
möglich das Recht des Kindes zu gewährleisten, seine Eltern
zu kennen und von ihnen betreut zu werden;

 15. fordert die Staaten auf, sofern mit den Verpflichtun-
gen eines jeden Staates vereinbar, das Recht eines Kindes,
dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten ha-
ben, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, zu garantieren, indem
Zugangs- und Besuchsmöglichkeiten in beiden Staaten einge-
räumt werden und der Grundsatz geachtet wird, dass beide El-
ternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung ihrer
Kinder verantwortlich sind;

 16. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von
diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behör-
den in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den
anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestim-
men, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig
ist, und, falls eine andere Form der Betreuung notwendig ist,
der Betreuung durch die Familie oder Gemeinschaft den Vor-
zug vor der Unterbringung in einer Einrichtung zu geben, in
der Erkenntnis, dass eine solche Entscheidung im Einzelfall
notwendig werden kann, wie etwa wenn das Kind durch die
Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufent-
haltsort des Kindes zu treffen ist;

 17. fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun, um
sicherzustellen, dass bei Adoptionen das Wohl des Kindes
vorrangige Berücksichtigung findet, und alles Erforderliche
zu tun, um rechtswidrige Adoptionen und Adoptionen, bei de-
nen die normalen Verfahren nicht befolgt werden, zu verhin-
dern und zu bekämpfen;

 18. fordert die Staaten außerdem auf, alles Erforderliche
zu tun, um sich mit dem Problem der Kinder auseinanderzu-
setzen, die ohne Eltern aufwachsen, insbesondere der Waisen-
kinder und der Kinder, die Opfer von familiärer und sozialer
Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch sind;
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 19. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sich mit Fäl-
len der internationalen Entführung von Kindern durch einen
Elternteil zu befassen;

Armut

 20. bekräftigt, dass Investitionen in Kinder und die Ver-
wirklichung ihrer Rechte zu den wirksamsten Wegen zur Be-
seitigung der Armut gehören;

 21. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, bei den weltweiten Anstrengungen zur Beseitigung
der Armut auf globaler, regionaler und Landesebene zusam-
menzuarbeiten, sie zu unterstützen und daran mitzuwirken, in
der Erkenntnis, dass auf all diesen Ebenen die Verfügbarkeit
von Ressourcen erhöht und ihre wirksame Zuweisung sicher-
gestellt werden muss, um zu gewährleisten, dass alle in der
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen243 aufgeführ-
ten Ziele der Entwicklung und Armutsbekämpfung in dem
entsprechenden Zeitrahmen verwirklicht werden, und den Ge-
nuss der Rechte des Kindes zu fördern;

Gesundheit

 22. fordert alle Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu treffen, um zukunftsfähige Gesundheitssysteme und sozia-
le Dienste aufzubauen und sicherzustellen, dass der Zugang
zu diesen Systemen und Diensten ohne Diskriminierung mög-
lich ist, und besondere Aufmerksamkeit auf eine ausreichende
und angemessene Ernährung zu richten, um Krankheit und
Mangelernährung zu vermeiden, auf Schwangerschaftsvor-
und -nachsorge, auf die besonderen Bedürfnisse Jugendlicher,
auf die reproduktive und sexuelle Gesundheit sowie auf die
Gefährdung durch Suchtstoffmissbrauch und Gewalt, insbe-
sondere bei allen besonders gefährdeten Gruppen, und fordert
alle Vertragsstaaten auf, alles Erforderliche zu tun, um das
Recht aller Kinder ohne Diskriminierung auf das erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit zu gewährleisten;

 23. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Aktivitä-
ten und Programmen Vorrang einzuräumen, die darauf ge-
richtet sind, den Missbrauch von Suchtstoffen, psychotropen
Stoffen und Inhalaten sowie andere Suchtkrankheiten, insbe-
sondere die Alkohol- und Tabaksucht, unter Kindern und Ju-
gendlichen, vor allem unter denjenigen, die besonders gefähr-
det sind, zu verhüten, sowie den Einsatz von Kindern und Ju-
gendlichen bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen und dem unerlaubten Handel damit
zu bekämpfen;

 24. fordert alle Staaten auf, Unterstützung und Rehabili-
tation für die von HIV/Aids betroffenen Kinder und ihre Fa-
milien bereitzustellen und Kinder und ihre Betreuer sowie den
Privatsektor einzubeziehen, wenn es darum geht, HIV-Infek-
tionen durch zutreffende Informationen und Zugang zu frei-
williger und vertraulicher Betreuung, Behandlung und Test-
durchführung sowie zu Pharmazeutika und medizinischen
Technologien, die für alle erschwinglich sind, wirksam zu
verhüten, wobei der Prävention der Mutter-Kind-Übertragung
des Virus gebührende Bedeutung beizumessen ist;

Bildung

 25. fordert alle Staaten außerdem auf,

 a) das Recht auf Bildung auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit anzuerkennen, indem die Grundschulbildung
obligatorisch und für alle ohne Diskriminierung kostenlos zu-
gänglich gemacht wird, indem sichergestellt wird, dass alle
Kinder, namentlich Mädchen, besonders schutzbedürftige
Kinder, behinderte Kinder, indigene Kinder, Kinder, die Min-
derheiten angehören und Kinder unterschiedlicher ethnischer
Herkunft ohne Diskriminierung Zugang zu hochwertiger Bil-
dung haben, und indem dafür gesorgt wird, dass eine Se-
kundarschulbildung allgemein verfügbar und für alle zugäng-
lich ist, insbesondere durch die schrittweise Einführung der
kostenlosen Bildung, eingedenk dessen, dass besondere Maß-
nahmen zur Gewährleistung des gleichberechtigten Zugangs,
einschließlich gezielter Fördermaßnahmen, zur Herbeifüh-
rung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung der Aus-
grenzung beitragen, und sicherzustellen, dass die Bildung des
Kindes sowie die Ausarbeitung und Durchführung der Pro-
gramme der Vertragsstaaten für die Bildung des Kindes im
Einklang mit den Artikeln 28 und 29 des Übereinkommens er-
folgt;

 b) einzelstaatliche Aktionspläne auszuarbeiten bezie-
hungsweise bestehende zu stärken, um die Ziele der Bildung
für alle zu verwirklichen und so sicherzustellen, dass alle Jun-
gen und Mädchen eine Grundschulbildung vollständig ab-
schließen, und bekräftigt, dass der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur dabei die Ko-
ordinierungsrolle zukommt;

 c) Programme zur Bereitstellung sozialer Dienste und
Unterstützung für jugendliche Schwangere und Mütter zu ent-
werfen und durchzuführen, insbesondere um ihnen die Fort-
setzung und den Abschluss ihrer Schulausbildung zu ermög-
lichen;

 d) ein Bildungsumfeld zu fördern, das alle Hindernisse
für den Schulbesuch jugendlicher Schwangerer und Mütter
beseitigt;

 e) alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Rassis-
mus und diskriminierende und fremdenfeindliche Einstellun-
gen und Verhaltensweisen mittels Bildung zu verhüten und
dabei zu berücksichtigen, welche wichtige Rolle Kindern bei
der Änderung solcher Einstellungen und Verhaltensweisen
zukommt;

 f) sicherzustellen, dass Kinder schon früh in den Ge-
nuss einer entsprechenden Erziehung und der Beteiligung an
Aktivitäten kommen, die die Achtung der Menschenrechte
entwickeln und die Praxis der Gewaltlosigkeit betonen, mit
dem Ziel, ihnen die Werte und Ziele einer Kultur des Friedens
einzuprägen, und bittet die Staaten, auf nationaler Ebene um-
fassende, partizipatorische und wirksame Strategien für die
Menschenrechtserziehung auszuarbeiten;

 g) sicherzustellen, dass in Bildungsprogrammen und 
-materialien die Förderung und der Schutz der Menschenrech-
te und der Werte des Friedens, der Toleranz und der Gleich-
stellung der Geschlechter in vollem Umfang zum Ausdruck
kommen und dass dabei jede Gelegenheit genutzt wird, die
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sich durch die Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt
2001-2010 bietet;

 h) die sich rasch entwickelnden Informations- und
Kommunikationstechnologien in den Dienst einer erschwing-
lichen Bildung zu stellen, einschließlich offener Bildung und
Bildung durch Fernunterricht, und gleichzeitig die Disparitä-
ten hinsichtlich des Zugangs und der Qualität abzubauen;

 26. fordert die Staaten nachdrücklich auf,

 a) Maßnahmen zu treffen, um Schüler vor Gewalt, Ver-
letzungen oder Missbrauch zu schützen, einschließlich sexu-
ellen Missbrauchs und Einschüchterung oder Misshandlung
in Schulen, altersgerechte und für Kinder zugängliche Be-
schwerdemechanismen zu schaffen und alle Akte der Gewalt
und der Diskriminierung eingehend und unverzüglich zu un-
tersuchen;

 b) dafür zu sorgen, dass die körperliche Züchtigung in
Schulen abgeschafft wird;

Freiheit von Gewalt

 27. fordert die Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um Kinder vor jeder Form der Gewalt, nament-
lich körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt, Folter,
Kindesmissbrauch, Missbrauch durch die Polizei, andere Be-
hörden und Bedienstete mit Polizeibefugnissen und das Per-
sonal von Haft- oder Fürsorgeeinrichtungen, einschließlich
Waisenhäusern, sowie vor häuslicher Gewalt zu schützen;

 28. fordert die Staaten außerdem auf, Fälle von Folter
und anderen Formen der Gewalt gegen Kinder zu untersuchen
und den zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfol-
gung zuzuleiten und gegen die für solche Taten Verantwortli-
chen geeignete Disziplinar- oder Strafmaßnahmen zu verhän-
gen;

 29. ersucht alle in Betracht kommenden Menschen-
rechtsmechanismen, insbesondere die Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
und unter Berücksichtigung ihrer einschlägigen Erfahrungen
konkreten Situationen der Gewalt gegen Kinder ihre Auf-
merksamkeit zu schenken;

Nichtdiskriminierung

 30. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Kinder
ohne jegliche Diskriminierung Anspruch auf ihre bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte haben;

 31. stellt mit Besorgnis fest, dass zahlreiche Kinder, ins-
besondere Mädchen, Opfer von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
der Intoleranz sind, und betont die Notwendigkeit, im Ein-
klang mit dem Grundsatz des Wohls des Kindes und der Ach-
tung seiner Meinung, in die Programme zur Bekämpfung von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz besondere Maßnah-
men aufzunehmen mit dem Ziel, den Rechten und der Lage
der Kinder, die Opfer dieser Praktiken sind, vorrangige Auf-
merksamkeit zu widmen, und fordert die Staaten auf, beson-

dere Unterstützung für diese Kinder zu gewähren und ihren
gleichberechtigten Zugang zu entsprechenden Diensten si-
cherzustellen;

 32. fordert alle Staaten auf, in denen ethnische, religiöse
oder sprachliche Minderheiten oder Personen indigener Her-
kunft leben, keinem Kind, das einer solchen Minderheit ange-
hört, und keinem indigenen Kind das Recht zu verweigern,
gemeinsam mit den anderen Angehörigen seiner Gruppe seine
eigene Kultur auszuüben, sich zu seiner eigenen Religion zu
bekennen und diese auszuüben und seine eigene Sprache zu
verwenden;

Mädchen

 33. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men, so nach Bedarf auch Gesetzesreformen, zu ergreifen,

 a) um die volle und gleichberechtigte Ausübung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Mädchen zu ge-
währleisten, wirksame Maßnahmen gegen Verletzungen die-
ser Rechte und Freiheiten zu treffen und ihren Programmen
und Politiken die Rechte des Kindes zugrunde zu legen und
dabei die besondere Lage von Mädchen zu berücksichtigen;

 b) um alle Formen der Diskriminierung von Mädchen
und alle Formen der Gewalt, einschließlich der Tötung weib-
licher Neugeborener, der vorgeburtlichen Geschlechtsselekti-
on, der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs und
schädlicher traditioneller Praktiken oder Bräuche, namentlich
der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, der
tieferen Ursachen der Bevorzugung von Söhnen, der Heiraten
ohne die freie und uneingeschränkte Willenseinigung der
künftigen Ehegatten, verfrühter Heiraten und Zwangssterili-
sierung, zu beseitigen, indem sie Gesetze erlassen und anwen-
den und gegebenenfalls umfassende, multidisziplinäre und
koordinierte nationale Pläne, Programme oder Strategien zum
Schutz von Mädchen erarbeiten;

Behinderte Kinder

 34. fordert alle Staaten außerdem auf, alles Erforderli-
che zu tun, damit behinderte Kinder im öffentlichen wie im
privaten Leben alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll
und gleichberechtigt ausüben können, einschließlich des Zu-
gangs zu hochwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung
und des Schutzes vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässi-
gung, und neue Rechtsvorschriften auszuarbeiten beziehungs-
weise bestehende durchzusetzen, um ihre Diskriminierung zu
verbieten und so ihre Würde zu gewährleisten, ihre Eigenstän-
digkeit zu fördern und ihre aktive Mitwirkung in der Gemein-
schaft und ihre Eingliederung in diese zu erleichtern, unter
Berücksichtigung der besonders schwierigen Lage der in Ar-
mut lebenden behinderten Kinder;

 35. ermutigt den Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassen-
des und integratives Internationales Übereinkommen über
den Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von
Menschen mit Behinderungen, in seinen Beratungen die Fra-
ge behinderter Kinder zu behandeln;

Migrantenkinder

 36. fordert alle Staaten auf, dafür zu sorgen, dass Mi-
grantenkinder in den Genuss aller Menschenrechte kommen
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und Zugang zu Gesundheitsversorgung, sozialen Diensten
und einer hochwertigen Bildung erhalten, und dafür zu sor-
gen, dass Migrantenkinder, insbesondere die unbegleiteten
und vor allem die Opfer von Gewalt und Ausbeutung, beson-
deren Schutz und besondere Hilfe erhalten;

Kinder, die auf der Straße arbeiten und/oder leben

 37. fordert alle Staaten außerdem auf, Verletzungen der
Rechte von Kindern, die auf der Straße arbeiten und/oder le-
ben, zu verhindern, einschließlich Diskriminierung, willkürli-
cher Verhaftung und außergerichtlicher, willkürlicher und
summarischer Hinrichtungen, Folter, aller Arten von Gewalt
und Ausbeutung, und die Täter vor Gericht zu bringen, grund-
satzpolitische Maßnahmen zum Schutz, zur sozialen und psy-
chosozialen Rehabilitation und zur Wiedereingliederung die-
ser Kinder zu beschließen und anzuwenden und wirtschaftli-
che, soziale und bildungsbezogene Strategien einzuführen,
um die Probleme der Kinder anzugehen, die auf der Straße ar-
beiten und/oder leben;

Flüchtlings- und binnenvertriebene Kinder

 38. fordert alle Staaten ferner auf, Flüchtlingskinder,
asylsuchende und binnenvertriebene Kinder zu schützen, ins-
besondere die unbegleiteten, die Gefahren im Zusammenhang
mit bewaffneten Konflikten, wie etwa Rekrutierung, sexueller
Gewalt und Ausbeutung, besonders ausgesetzt sind, Program-
men für freiwillige Repatriierung und, wo immer möglich, lo-
kale Integration und Neuansiedlung besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, Familiensuch- und -zusammenführungspro-
grammen Vorrang zu geben und bei Bedarf mit internationa-
len humanitären Organisationen und Flüchtlingsorganisatio-
nen zusammenzuarbeiten, so auch indem sie deren Arbeit er-
leichtern;

Kinderarbeit

 39. fordert alle Staaten auf, ihre Selbstverpflichtung zur
schrittweisen und wirksamen Beseitigung von Kinderarbeit,
die für das Kind Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des
Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine
körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Ent-
wicklung schädigen könnte, in konkrete Maßnahmen umzu-
setzen, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sofort zu
beseitigen, die Bildung als die wichtigste Strategie hierfür zu
fördern, einschließlich der Einrichtung von Programmen für
Berufs- und Lehrlingsausbildung sowie der Einbindung arbei-
tender Kinder in das formale Bildungssystem, und in Zusam-
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft nach Bedarf
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu erwägen und zu erarbei-
ten, die gegen die zu diesen Formen der Kinderarbeit beitra-
genden Faktoren angehen;

 40. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, die Ratifikation des Übereinkommens der
Internationalen Arbeitsorganisation von 1973 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkom-
men 138) und ihres Übereinkommens von 1999 über das Ver-
bot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182)
in Erwägung zu ziehen, und fordert die Vertragsstaaten dieser

Übereinkommen auf, sie uneingeschränkt durchzuführen und
ihre Berichtspflichten pünktlich zu erfüllen;

Kinder, die der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder
überführt werden

 41. fordert alle Staaten auf,

 a) insbesondere diejenigen, in denen die Todesstrafe
noch nicht abgeschafft wurde, den Verpflichtungen nachzu-
kommen, die sie nach den einschlägigen Bestimmungen der
internationalen Menschenrechtsübereinkünfte, insbesondere
Artikel 37 und 40 des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes233 und Artikel 6 und 14 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte250, eingegangen sind, einge-
denk der in den Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats
1984/50 vom 25. Mai 1984 und 1989/64 vom 24. Mai 1989
festgelegten Garantien zum Schutz der Rechte von Personen,
denen die Todesstrafe droht, und fordert diese Staaten auf, die
Todesstrafe für Personen, die zum Zeitpunkt der Straftat jün-
ger als 18 Jahre waren, so bald wie möglich per Gesetz abzu-
schaffen;

 b) Kinder, denen ihre Freiheit entzogen ist, vor Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe zu schützen;

 c) im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen geeignete Schritte zu unternehmen, um die
Einhaltung des Grundsatzes sicherzustellen, dass Kindern die
Freiheit nur als letztes Mittel und für die kürzeste angemesse-
ne Zeit entzogen wird, vor allem vor einem Gerichtsverfah-
ren, und dafür zu sorgen, dass Kinder, bei denen Festnahme,
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe angewandt wird, an-
gemessenen rechtskundigen Beistand erhalten und soweit wie
möglich von Erwachsenen getrennt werden, sofern nicht ein
anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet
wird, sowie geeignete Schritte zu unternehmen, um sicherzu-
stellen, dass kein in Haft gehaltenes Kind zu Zwangsarbeit
oder körperlicher Züchtigung verurteilt wird oder dass ihm
der Zugang zu und die Bereitstellung von Gesundheitsdien-
sten, Hygiene und Sauberhaltung der Umwelt, Bildung, Un-
terweisung in Grundfertigkeiten und Berufsausbildung vor-
enthalten wird, unter Berücksichtigung der besonderen Be-
dürfnisse in Haft gehaltener behinderter Kinder;

Genesung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft

 42. legt den Staaten nahe, namentlich durch bilaterale
und multilaterale technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe
bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen zu kooperieren, so auch bei der Verhütung von den
Rechten des Kindes zuwiderlaufenden Tätigkeiten und bei der
Rehabilitation und der Wiedereingliederung der Opfer in die
Gesellschaft, wobei diese Hilfe und Zusammenarbeit im Be-
nehmen mit den betroffenen Staaten und zuständigen interna-
tionalen Organisationen sowie mit anderen einschlägigen Ak-
teuren zu erfolgen haben;

250 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
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Verhütung und Abschaffung des Verkaufs von Kindern,
der Kinderprostitution und der Kinderpornografie

 43. fordert alle Staaten auf,

 a) alle geeigneten nationalen, bilateralen und multilate-
ralen Maßnahmen zu ergreifen, um unter anderem innerstaat-
liche Gesetze auszuarbeiten und Ressourcen für die Entwick-
lung langfristiger Politiken, Programme und Praktiken zu ver-
anschlagen sowie umfassende, nach Alter, Geschlecht und an-
deren maßgeblichen Faktoren aufgeschlüsselte Daten zu
sammeln, die Mitwirkung von Kindern, die Opfer sexueller
Ausbeutung geworden sind, an der Strategieentwicklung zu
erleichtern, unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Rei-
fe, und die wirksame Durchführung der einschlägigen inter-
nationalen Übereinkünfte betreffend die Verhütung und Be-
kämpfung des Kinderhandels und des Verkaufs von Kindern,
gleich zu welchem Zweck oder in welcher Form, einschließ-
lich der Übertragung von Organen des Kindes zu Gewinn-
zwecken, der Kinderprostitution und der Kinderpornografie,
sicherzustellen, und legt allen Akteuren der Zivilgesellschaft,
dem Privatsektor und den Medien nahe, an diesbezüglichen
Bemühungen mitzuarbeiten;

 b) die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu verstärken,
um Kinderhändlerringe zu verhindern und zu zerschlagen;

 c) zu erwägen, das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Be-
kämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesonde-
re des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität251 zu ratifizieren beziehungsweise ihm bei-
zutreten;

 d) alle Formen der sexuellen Ausbeutung und des sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern, einschließlich innerhalb der
Familie oder zu gewerblichen Zwecken, der Kinderpornogra-
fie und der Kinderprostitution, des Kindersextourismus, des
Verkaufs von Kindern und ihrer Organe und die Nutzung des
Internets zu diesen Zwecken unter Strafe zu stellen und wirk-
sam zu bestrafen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Straf-
justizsysteme bei der Behandlung von Kindern, die Opfer sol-
cher Praktiken sind, das Wohl des Kindes vorrangig berück-
sichtigen, und wirksame Maßnahmen gegen die Kriminalisie-
rung von Kindern zu ergreifen, die Opfer von Ausbeutung
geworden sind, sowie wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Täter, gleichviel ob aus dem Inland
oder dem Ausland, von den zuständigen nationalen Behörden
entweder in dem Land, in dem die Straftat begangen wurde,
oder in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit der Täter be-
sitzt oder in dem er seinen Wohnsitz hat, oder in dem Land,
dessen Staatsangehörigkeit das Opfer besitzt, oder auf jeder
anderen nach innerstaatlichem Recht zulässigen Grundlage in
einem ordnungsgemäßen Verfahren strafrechtlich verfolgt
werden;

 e) in Fällen des Verkaufs von Kindern, der Kinderpro-
stitution und der Kinderpornografie den Bedürfnissen der Op-
fer wirksam Rechnung zu tragen, namentlich ihrer physischen

und psychischen Genesung und ihrer vollen Wiedereingliede-
rung in ihre Familie und Gesellschaft;

 f) das Bestehen eines Marktes zu bekämpfen, der ge-
gen Kinder verübte kriminelle Praktiken dieser Art fördert, so
auch durch die Verabschiedung, wirksame Anwendung und
Durchsetzung von Vorbeugungs-, Rehabilitations- und Straf-
maßnahmen gegen die Kunden oder gegen diejenigen Perso-
nen, die Kinder sexuell ausbeuten oder sexuell missbrauchen,
und durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit;

 g) einander ein Höchstmaß an Hilfe im Zusammenhang
mit Ermittlungen beziehungsweise mit Strafverfahren oder
Auslieferungsverfahren zu leisten, die in Bezug auf die in
Artikel 3 Absatz 1 des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie252

genannten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der
Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden
Beweismittel für die Verfahren;

 h) zur Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kin-
derprostitution und der Kinderpornografie durch die Verfol-
gung eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen, der die Fak-
toren berücksichtigt, die zu diesen Erscheinungen beitragen,
namentlich Unterentwicklung, Armut, wirtschaftliche Dispa-
ritäten, ungleiche sozioökonomische Strukturen, dysfunktio-
nale Familien, fehlende Bildung, Land-Stadt-Wanderung,
Diskriminierung auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit,
verantwortungsloses sexuelles Verhalten Erwachsener,
schädliche traditionelle Praktiken, bewaffnete Konflikte und
Kinderhandel;

Kinder in bewaffneten Konflikten

 44. ist sich dessen bewusst, dass Straftaten, bei denen es
um sexuelle Gewalt geht, sowie Straftaten wie die Zwangs-
verpflichtung oder Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren
oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindselig-
keiten in internationalen und nichtinternationalen bewaffne-
ten Konflikten als Kriegsverbrechen in das Römische Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs253 aufgenommen wur-
den;

 45. fordert alle Staaten und alle anderen Parteien be-
waffneter Konflikte nachdrücklich auf, die Rekrutierung und
die Verwendung von Kindern in Situationen bewaffneter
Konflikte unter Verstoß gegen das Völkerrecht zu beenden
und ihre Demobilisierung, wirksame Entwaffnung und Reha-
bilitation, ihre physische und psychische Genesung und ihre
Wiedereingliederung in die Gesellschaft sicherzustellen;

 46. fordert alle Staaten nachdrücklich auf,

 a) anlässlich der Ratifikation des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend

251 Resolution 55/25, Anlage II.

252 Resolution 54/263, Anlage II.
253 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
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die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten254 das
Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren na-
tionalen Streitkräften gegenüber dem in Artikel 38 Absatz 3
des Übereinkommens genannten Alter anzuheben, einge-
denk dessen, dass nach dem Übereinkommen Personen unter
18 Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und Siche-
rungsmaßnahmen zu beschließen, um zu gewährleisten, dass
eine solche Einziehung ohne Zwang oder Nötigung erfolgt;

 b) von bewaffneten Konflikten betroffene Kinder zu
schützen, und zwar insbesondere vor Handlungen, die Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht und das Recht der Men-
schenrechte darstellen, und zu gewährleisten, dass sie rasch
wirksame und ungehinderte humanitäre Hilfe sowie Unter-
stützung für ihre physische und psychische Genesung erhal-
ten;

 47. betont, wie wichtig es ist, den Rechten, den speziel-
len Bedürfnissen und der besonderen Schutzbedürftigkeit von
Mädchen während Konflikten und in Postkonfliktsituationen
systematisch Rechnung zu tragen;

 48. bedauert es, dass der in Resolution 57/190 erbetene
Bericht über eine umfassende Bewertung der Antwortmaß-
nahmen der Vereinten Nationen auf die Frage der von bewaff-
neten Konflikten betroffenen Kinder noch nicht vorgelegt
wurde, und ersucht den Generalsekretär erneut, so bald wie
möglich seinen Bericht zur Behandlung vorzulegen;

Weiterverfolgung
 49. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit noch
nicht geschehen, einen nationalen Aktionsplan fertigzustel-
len, der die auf der Sondertagung der Generalversammlung
über Kinder vereinbarten und in ihrem Ergebnisdokument
"Eine kindergerechte Welt"245 aufgeführten Ziele einbezieht,
und diese Ziele in den Rahmen des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes239 zu stellen;

 50. beschließt,

 a) den Generalsekretär zu ersuchen, einen aktualisier-
ten Bericht über die Fortschritte bei der Verwirklichung der in
dem Dokument "Eine kindergerechte Welt" enthaltenen Ver-
pflichtungen zu erstellen, mit dem Ziel, Probleme und Zwän-
ge zu benennen und Empfehlungen zu den Maßnahmen abzu-
geben, die für weitere Fortschritte erforderlich sind, und der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
seinen Bericht vorzulegen;

 b) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Rechte des Kindes vorzulegen, der Angaben
über den Stand des Übereinkommens und die in dieser Reso-
lution angesprochenen Probleme enthält;

 c) den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für
Kinder und bewaffnete Konflikte zu ersuchen, der General-
versammlung, dem Sicherheitsrat und der Menschenrechts-
kommission auch weiterhin Berichte vorzulegen, die sach-

dienliche Informationen zur Lage der von bewaffneten Kon-
flikten betroffenen Kinder enthalten, und dabei das von der
Generalversammlung auf ihrer Sondertagung über Kinder
verabschiedete Ergebnisdokument sowie die bestehenden
Mandate der zuständigen Organe und deren Berichte zu be-
rücksichtigen;

 d) den unabhängigen Experten für die Studie der Ver-
einten Nationen über Gewalt gegen Kinder zu ersuchen, die
Studie so bald wie möglich durchzuführen, bittet die Mit-
gliedstaaten, die Organe und Organisationen der Vereinten
Nationen, namentlich den Ausschuss für die Rechte des Kin-
des, sowie die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, fachliche und gegebenenfalls auch finanzielle
Unterstützung, einschließlich freiwilliger Beiträge, für die
wirksame Durchführung der Studie zu gewähren, bittet die
nichtstaatlichen Organisationen, zu der Studie beizutragen
und dabei die Empfehlungen zu berücksichtigen, die der Aus-
schuss im Anschluss an die im September 2000 und 2001 ab-
gehaltenen allgemeinen Aussprachen über Gewalt gegen Kin-
der abgegeben hat, und legt dem unabhängigen Experten na-
he, sich auch um die Mitwirkung von Kindern an der Studie
zu bemühen, unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer
Reife;

 e) den unabhängigen Experten für die Studie der Ver-
einten Nationen über Gewalt gegen Kinder zu bitten, der Ge-
neralversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ei-
nen mündlichen Zwischenbericht über die Studie vorzutra-
gen;

 f) den Generalsekretär zu ersuchen, für die Bereitstel-
lung des entsprechenden Personals und der entsprechenden
Einrichtungen im Rahmen des ordentlichen Haushalts der
Vereinten Nationen zu sorgen, damit der Ausschuss seine
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erfüllen kann, und bittet
den Ausschuss, seinen konstruktiven Dialog mit den Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens weiter zu verstärken und
seine Arbeitsweise noch transparenter und wirksamer zu ge-
stalten;

 g) die Behandlung dieser Frage auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung und Schutz der
Rechte des Kindes" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/158

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/505, Ziffer 8)255.

254 Resolution 54/263, Anlage I.

255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Belize, Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dä-
nemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Grie-
chenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/158. Internationale Dekade der autochthonen Bevöl-
kerungsgruppen der Welt

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 57/192 vom 18. Dezem-
ber 2002 und frühere Resolutionen über die Internationale
Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt, na-
mentlich die Resolution 50/157 vom 21. Dezember 1995, mit
der sie das Aktivitätenprogramm für die Dekade verabschie-
dete,

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40/131 vom
13. Dezember 1985, mit der sie den Freiwilligen Fonds der
Vereinten Nationen für indigene Bevölkerungsgruppen ge-
schaffen hat, sowie ihre Resolution 57/191 vom 18. Dezem-
ber 2002, auf Grund deren der Treuhandfonds zur Unterstüt-
zung des Ständigen Forums für indigene Fragen geschaffen
wurde, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass das Ziel der Dekade dar-
in besteht, die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der
Probleme zu verstärken, denen sich indigene Bevölkerungs-
gruppen auf Gebieten wie den Menschenrechten, der Umwelt,
der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenüber-
sehen, und dass die Dekade unter dem Motto "Autochthone
Bevölkerungsgruppen: Partnerschaft in der Aktion" steht,

 in dieser Hinsicht erfreut über die Beiträge, die das Stän-
dige Forum für indigene Fragen auf seiner ersten und zweiten
Tagung vom 13. bis 24. Mai 2002 beziehungsweise vom 12.
bis 23. Mai 2003 in New York zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade leistete,

 sowie erfreut über die Beiträge, die die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
sowie der vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannes-
burg (Südafrika) veranstaltete Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung zur Verwirklichung der Ziele der Dekade leisteten,

 ferner erfreut über die Berichte des Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission über die Situation der
Menschenrechte und Grundfreiheiten der Angehörigen indi-
gener Bevölkerungsgruppen, die der Menschenrechtskom-
mission auf ihrer achtundfünfzigsten256 und neunundfünfzig-
sten257 Tagung vorgelegt wurden,

 in der Erwägung, dass es geboten ist, die indigenen Bevöl-
kerungsgruppen bei der Planung und Durchführung des Akti-
vitätenprogramms für die Dekade zu konsultieren und mit ih-
nen zusammenzuarbeiten, und dass eine angemessene finan-
zielle Unterstützung seitens der internationalen Gemein-
schaft, so auch Unterstützung seitens des Systems der Ver-
einten Nationen, sowie geeignete Koordinierungs- und Kom-
munikationswege erforderlich sind,

 alle Parteien nachdrücklich auffordernd, auch weiterhin
größtmögliche Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade zu unternehmen,

 1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs zur Übermittlung des Berichts des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Durch-
führung des Aktivitätenprogramms der Internationalen Deka-
de der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt258;

 2. erklärt, dass sie sich des Wertes und der Vielfalt der
Kulturen und der gesellschaftlichen Organisationsformen der
indigenen Bevölkerungsgruppen bewusst und davon über-
zeugt ist, dass die Entwicklung der indigenen Bevölkerungs-
gruppen in ihren Ländern zum sozioökonomischen, kulturel-
len und ökologischen Fortschritt in allen Ländern der Welt
beitragen wird;

 3. hebt hervor, wie wichtig die Stärkung der Human-
ressourcen und der institutionellen Kapazität der indigenen
Bevölkerungsgruppen ist, damit sie eigene Lösungen für ihre
Probleme erarbeiten können;

 4. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte als Koordinator der Dekade,

 a) die Ziele der Dekade weiter zu fördern und bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben den besonderen Belangen in-
digener Bevölkerungsgruppen Rechnung zu tragen;

 b) im Rahmen der vorhandenen Mittel und mit freiwil-
ligen Beiträgen der Verbreitung von Informationen über die
Lage, die Kulturen, die Sprachen, die Rechte und die Bestre-
bungen indigener Bevölkerungsgruppen gebührende Auf-
merksamkeit zu widmen und in diesem Zusammenhang die
Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, für die Öffentlichkeit,
insbesondere für Jugendliche, bestimmte Projekte, Sonder-
veranstaltungen, Ausstellungen und andere Aktivitäten zu or-
ganisieren;

 c) der Generalversammlung über den Generalsekretär
einen jährlichen Bericht über die Durchführung des Aktivitä-
tenprogramms für die Dekade vorzulegen;

 5. erklärt erneut, dass die Verabschiedung einer Erklä-
rung über die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen eines
der Hauptziele der Dekade darstellt, und unterstreicht, wie
wichtig es ist, dass Vertreter der indigenen Bevölkerungs-
gruppen wirksam an der gemäß der Resolution 1995/32 der
Menschenrechtskommission vom 3. März 1995259 eingerich-
teten, allen Mitgliedstaaten offen stehenden intersessionalen
Arbeitsgruppe der Kommission mitwirken, die damit beauf-
tragt ist, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte indige-
ner Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten;

 6. begrüßt es, dass das Ständige Forum für indigene
Fragen einige mit der Dekade zusammenhängende Fragen ak-
tiv geprüft hat, wie aus seinem Bericht an den Wirtschafts-

256 E/CN.4/2002/97 und Add.1. 
257 E/CN.4/2003/90 und Add.1-3.

258 A/58/289.
259 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1995,
Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1995/23 und Corr.1 und 2), Kap. II,
Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
und Sozialrat über seine zweite Tagung260 hervorgeht, und er-
mutigt das Forum, sich weiter für die Verwirklichung der Zie-
le der Dekade einzusetzen;

 7. legt den Regierungen nahe, die Dekade zu unterstüt-
zen, indem sie

 a) im Benehmen mit den indigenen Bevölkerungsgrup-
pen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu-
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten;

 b) sich im Benehmen mit den indigenen Bevölkerungs-
gruppen bemühen, diesen Gruppen mehr Verantwortung für
ihre eigenen Angelegenheiten zu übertragen und ihnen bei
Entscheidungen über die sie betreffenden Angelegenheiten
ein wirksames Mitspracherecht einzuräumen;

 c) nationale Komitees oder andere Mechanismen unter
Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen schaffen, um si-
cherzustellen, dass die Ziele und Aktivitäten der Dekade auf
der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den indigenen Be-
völkerungsgruppen geplant und durchgeführt werden;

 d) Beiträge an die folgenden Fonds entrichten:

i) Treuhandfonds der Vereinten Nationen für die Inter-
nationale Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der
Welt;

ii) Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen für indigene
Bevölkerungsgruppen, um Vertretern indigener Bevölke-
rungsgruppen dabei behilflich zu sein, an dem Ständigen Fo-
rum für indigene Fragen, der Arbeitsgruppe für indigene Be-
völkerungsgruppen der Unterkommission für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und an der allen Mit-
gliedstaaten offen stehenden intersessionalen Arbeitsgruppe
der Menschenrechtskommission mitzuwirken, die damit be-
auftragt ist, den Entwurf einer Erklärung über die Rechte in-
digener Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten;

iii) Treuhandfonds zur Unterstützung des Ständigen Forums
für indigene Fragen;

iv) Fonds für die Entwicklung der indigenen Völker La-
teinamerikas und der Karibik;

 e) in Zusammenarbeit mit indigenen Bevölkerungs-
gruppen sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen Ressourcen für Aktivitäten zur Verwirklichung
der Ziele der Dekade benennen;

 8. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die
operativen Programme und die Sonderorganisationen und Se-
kretariate der Vereinten Nationen sowie die sonstigen regio-
nalen und internationalen Organisationen, im Einklang mit
den bestehenden Verfahren ihrer Leitungsgremien

 a) im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs
der Verbesserung der Lebensbedingungen der indigenen Be-
völkerungsgruppen höhere Priorität einzuräumen und mehr
Mittel dafür bereitzustellen, unter besonderer Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der in den Entwicklungsländern leben-

den indigenen Bevölkerungsgruppen, unter anderem indem
sie gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade erstellen;

 b) auf geeignetem Wege und in Zusammenarbeit mit
den indigenen Bevölkerungsgruppen Sonderprojekte zur Stär-
kung ihrer Initiativen auf Gemeinwesenebene einzuleiten und
den Austausch von Informationen und Fachwissen zwischen
Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen und anderen in
Frage kommenden Sachverständigen zu erleichtern;

 c) Anlaufstellen für die Koordinierung der Aktivitäten
im Rahmen der Dekade mit dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu bestimmen;

und lobt diejenigen Institutionen, Programme, Organisationen
sowie die regionalen und internationalen Organisationen, die
dies bereits getan haben;

 9. empfiehlt, der Generalsekretär möge sicherstellen,
dass koordinierte Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen be-
treffend indigene Bevölkerungsgruppen getroffen werden, die
auf einschlägigen Konferenzen der Vereinten Nationen abge-
geben wurden;

 10. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung über den Generalsekretär einen
Bericht über die Durchführung des Aktivitätenprogramms für
die Dekade vorzulegen;

 11. nimmt Kenntnis von dem Beschluss 2003/306 des
Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 2003 betreffend den
Beginn seiner Überprüfung der Dekade gemäß Resolution
50/157 der Generalversammlung; 

 12. beschließt, einen Punkt "Aktivitätenprogramm der
Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgrup-
pen der Welt 1995-2004" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/159

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/506, Ziffer 24)261.

58/159. Die Unvereinbarkeit von Demokratie und Rassis-
mus

 Die Generalversammlung,

geleitet von der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte262, der Charta der Vereinten Nationen, den Internatio-
nalen Menschenrechtspakten263 und dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung264,

260 Ebd., 2003, Beilage 23 (E/2003/43).

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Barbados, Bolivien, Bra-
silien, Chile, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kenia, Kuba, Mexiko,
Monaco, Paraguay, Peru, Timor-Leste und Uruguay.
262 Resolution 217 A (III).
263 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
264 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
  unter Hinweis auf die in der Erklärung und dem Aktions-
programm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden265, einge-
gangene Verpflichtung betreffend die Beseitigung von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz,

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions-
programm von Durban, die am 8. September 2001 von der
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz verabschiedet wurden266,

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/41 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003267,

 eingedenk dessen, dass die Regierungen dafür verantwort-
lich sind, die Gleichheit zu gewährleisten, die in den einschlä-
gigen internationalen und regionalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte verankert ist, unter anderem in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten und dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung, 

 bekräftigend, dass Akte rassistischer Gewalt und Diskri-
minierung keine legitimen Meinungsäußerungen, sondern
vielmehr strafbare Handlungen darstellen,

 bestürzt über die Zunahme von Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz in politischen Kreisen, in der öffentlichen
Meinung und in der Gesellschaft überhaupt,

 in Anerkennung der grundlegenden Rolle, die der Bildung
und anderen aktiven Politiken bei der Förderung der Toleranz
und der Achtung anderer und beim Aufbau pluralistischer, al-
le einbeziehender Gesellschaften zukommt, 

 1. verurteilt alle auf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
oder Doktrinen der rassischen Überlegenheit und damit zu-
sammenhängender Diskriminierung gründenden politischen
Programme und Organisationen sowie alle auf Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz beruhenden Rechtsvorschriften
und Praktiken als mit der Demokratie und einer transparenten
und rechenschaftspflichtigen Staatsführung unvereinbar;

 2. erklärt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz, die von der Regierungspolitik sanktioniert werden, die
Menschenrechte verletzen und die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Völkern, die Zusammenarbeit zwischen
den Nationen, den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit sowie die Eintracht unter den Menschen, die Seite an Sei-
te in ein- und demselben Staat leben, gefährden können;

 3. erklärt außerdem, dass jede Form der von den staat-
lichen Behörden geduldeten Straflosigkeit bei Verbrechen,
die durch rassistische und fremdenfeindliche Einstellungen
motiviert sind, zur Schwächung der Rechtsstaatlichkeit und
der Demokratie beiträgt und dazu angetan ist, das Wiederauf-
treten solcher Handlungen zu begünstigen;

 4. verurteilt den Fortbestand und das Wiederaufleben
von Neonazismus, Neofaschismus und gewalttätigen nationa-
listischen Ideologien, die auf rassischen oder nationalen Vor-
urteilen gründen, und erklärt, dass diese Erscheinungen nie-
mals und unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind;

 5. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus und der Islamophobie in verschiedenen
Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen rassisch moti-
vierter und gewalttätiger Bewegungen auf der Grundlage von
Rassismus und diskriminierendem Gedankengut gegenüber
arabischen, jüdischen und muslimischen Gemeinschaften so-
wie Gemeinschaften von Menschen afrikanischer und asiati-
scher Herkunft sowie anderen Gemeinschaften;

 6. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Beseitigung
jeder Form der Diskriminierung, insbesondere der Diskrimi-
nierung auf Grund des Geschlechts, der Volksgruppenzuge-
hörigkeit und der Rasse, sowie verschiedener Formen der In-
toleranz, die Förderung und der Schutz der Menschenrechte
von Personen indigener Herkunft, Mitgliedern indigener Ge-
meinschaften und Migranten sowie die Achtung der ethni-
schen, kulturellen und religiösen Vielfalt zur Stärkung und
Förderung der Demokratie und der Beteiligung am politi-
schen Leben beitragen;  

 7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, ihr Eintreten
für die Förderung der Toleranz und der Menschenrechte und
für die Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz als Mittel zur Stärkung der Demokratie, der Rechtsstaat-
lichkeit und einer transparenten und rechenschaftspflichtigen
Staatsführung zu verstärken, und empfiehlt in diesem Zusam-
menhang Maßnahmen wie die Einführung beziehungsweise
den Ausbau der Menschenrechtserziehung in den Schulen und
Hochschulen;

 8. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, si-
cherzustellen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsord-
nung die multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaf-
ten widerspiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen
Institutionen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer wer-
den und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminie-
rung bestimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

 9. hebt hervor, dass führende Politiker und politische
Parteien bei der Förderung der Demokratie durch die Be-
kämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz eine
Schlüsselrolle spielen können und sollten, und legt den politi-
schen Parteien nahe, konkrete Maßnahmen zur Förderung der
Solidarität, Toleranz und Achtung zu ergreifen, indem sie un-
ter anderem freiwillige Verhaltenskodizes aufstellen, die auch
interne Disziplinarmaßnahmen für Verstöße umfassen, damit
sich ihre Mitglieder öffentlicher Erklärungen oder Handlun-

265 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
266 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
267 Siehe Official Reords of the Economic and Social Council, 2003, Sup-
plement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
398



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gen enthalten, die zu Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz ermutigen oder anstiften;

 10. bittet die Interparlamentarische Union und andere in
Frage kommende interparlamentarische Organisationen, die
Parlamente zu Debatten und konkretem Handeln hinsichtlich
verschiedener Maßnahmen, einschließlich Gesetzen und Poli-
tiken, zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz zu ermutigen;

 11. bittet die Mechanismen der Menschenrechtskom-
mission und die Vertragsorgane, Menschenrechtsverletzun-
gen, die auf die Zunahme von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit in politischen Kreisen und in der Gesellschaft über-
haupt zurückzuführen sind, auch weiterhin besondere Auf-
merksamkeit zu widmen und dabei die Gleichstellungs-
perspektive gebührend zu berücksichtigen, insbesondere was
die Unvereinbarkeit dieser Menschenrechtsverletzungen mit
der Demokratie angeht;

 12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte über die
Unvereinbarkeit von Demokratie und Rassismus268;

 13. nimmt außerdem Kenntnis von den Ergebnissen des
Sachverständigenseminars über die Interdependenz zwischen
Demokratie und Menschenrechten, das das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte am
25. und 26. November 2002 in Genf veranstaltete269;

 14. bittet den Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über zeitgenössische Formen des Rassis-
mus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz, der Generalver-
sammlung die von der Kommission in ihrer Resolution
2003/41267 erbetene und gegebenenfalls aktualisierte und er-
weiterte Studie über politische Programme vorzulegen, die
die Rassendiskriminierung fördern oder dazu aufstacheln;

 15. beschließt, die Behandlung dieser Angelegenheit auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Beseiti-
gung von Rassismus und Rassendiskriminierung" fortzuset-
zen.

RESOLUTION 58/160

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/506, Ziffer 24)270:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,

Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien,  Kanada.

58/160. Weltweite Bemühungen um die vollständige Be-
seitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz und umfassende Verwirkli-
chung und Weiterverfolgung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban

 Die Generalversammlung,

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/266 vom 27. März
2002, in der sie sich die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Durban zu eigen machte, die auf der vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) abgehaltenen Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden271 und eine feste Grundlage für weitere
Maßnahmen und Initiativen zur völligen Beseitigung der Gei-
ßel des Rassismus bilden,

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/195 vom
18. Dezember 2002, in der sie die wichtigen Rollen und Auf-
gaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und
anderer Interessenträger auf internationaler, regionaler und
nationaler Ebene, so insbesondere der Menschenrechtskom-
mission, aufzeigte,

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen der Menschen-
rechtskommission 2002/68 vom 25. April 2002272 und
2003/30 vom 23. April 2003273,

268 E/CN.4/2003/62 und Add.1.
269 Siehe E/CN.4/2003/59.
270 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas),
und von Mexiko.

271 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
272 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
273 Ebd., 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden274, die Be-
seitigung des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen der Intoleranz für
wichtig befunden wird,

 anerkennend, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung
oder der nationalen beziehungsweise ethnischen Herkunft
auftreten und dass die Opfer vielfältige beziehungsweise ver-
schärfte Formen der Diskriminierung aus anderen damit zu-
sammenhängenden Gründen erleiden können, wie etwa auf
Grund des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der sozialen Herkunft, des
Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status,

 erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und konstruktiv an
der Entwicklung und dem Wohl ihrer Gesellschaften mitwir-
ken können und dass jede Doktrin der Überlegenheit einer
Rasse wissenschaftlich falsch, moralisch zu verurteilen sowie
sozial ungerecht und gefährlich ist und ebenso wie Theorien,
die die Existenz separater menschlicher Rassen nachzuweisen
versuchen, abgelehnt werden muss,

 in Bekräftigung ihres Engagements für eine weltweite
Kampagne zur vollständigen Beseitigung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz,

 erneut erklärend, dass der universelle Beitritt zu dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung275 und seine vollinhaltliche Durch-
führung von höchster Wichtigkeit für die Förderung der
Gleichheit und Nichtdiskriminierung in der Welt sind,

 davon überzeugt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz gegenüber Frauen und Mädchen in differenzierter Weise
zutage treten und zu den Faktoren gehören können, die für die
Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, Armut, Gewalt,
vielfältige Formen der Diskriminierung und die Einschrän-
kung oder Verweigerung ihrer Menschenrechte verantwort-
lich sind, sowie die Notwendigkeit anerkennend, eine Gleich-
stellungsperspektive in die einschlägigen Politiken, Strategi-
en und Aktionsprogramme zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz zu integrieren, um vielfältige
Formen der Diskriminierung anzugehen,

 in Bekräftigung ihrer festen Entschlossenheit und ihres
Willens, den Rassismus und die Rassendiskriminierung voll-
ständig und bedingungslos zu beseitigen, sowie ihrer Über-
zeugung, dass Rassismus und Rassendiskriminierung eine
Negierung der Ziele und Grundsätze der Charta der Verein-

ten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte276 darstellen,

 in der Erkenntnis, dass die erfolgreiche Durchführung des
Aktionsprogramms von Durban politischen Willen, interna-
tionale Zusammenarbeit sowie eine ausreichende Finanzie-
rung auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene er-
fordert,

 tief besorgt darüber, dass Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz sowie Gewaltakte trotz anhaltender Bemühungen
nicht nur weiter bestehen, sondern sogar noch zunehmen und
dabei ständig neue Formen annehmen, wozu auch die Ten-
denz gehört, eine Politik zu verfolgen, die sich auf rassische,
religiöse, ethnische, kulturelle und nationale Überlegenheit
oder Exklusivität gründet,

 besonders bestürzt über die Zunahme rassistischer Gewalt
und fremdenfeindlichen Gedankenguts in vielen Teilen der
Welt, in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung und
in der Gesellschaft überhaupt, unter anderem infolge wieder
auflebender Aktivitäten von auf Grund rassistischer und frem-
denfeindlicher Programme und Satzungen gegründeten Ver-
einigungen und der anhaltenden Nutzung dieser Programme
und Satzungen zur Förderung rassistischer Ideologien oder
zur Aufstachelung dazu,

 unterstreichend, wie wichtig und dringend es ist, die wei-
ter anhaltenden gewaltsamen Tendenzen in Verbindung mit
dem Rassismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen,
und sich dessen bewusst, dass jede Form der Straflosigkeit bei
strafbaren Handlungen, die durch rassistische und fremden-
feindliche Einstellungen motiviert sind, zur Schwächung der
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie beiträgt, das Wieder-
auftreten solcher Handlungen oft begünstigt und nur durch
entschlossenes Handeln und Zusammenarbeit beseitigt wer-
den kann,

 in der Erkenntnis, dass die Staaten geeignete und wirksa-
me gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und admini-
strative Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor
rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz erlas-
sen und durchsetzen sollten, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen,

 betonend, dass Armut, Unterentwicklung, Marginalisie-
rung, soziale Ausgrenzung und wirtschaftliche Disparitäten
unmittelbar mit Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu
tun haben und zum Fortbestehen rassistischer Einstellungen
und Praktiken beitragen, die ihrerseits noch mehr Armut er-
zeugen,

 tief besorgt darüber, dass die Verfechter von Rassismus
und Rassendiskriminierung die neuen Kommunikationstech-
nologien, namentlich das Internet, missbrauchen, um ihre ab-
scheulichen Ansichten zu verbreiten,

274 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
275 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 276 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 feststellend, dass der Einsatz dieser Technologien auch zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
beitragen kann,

 Kenntnis nehmend von den Entwicklungen, die im Rah-
men der Menschenrechtskommission über ihre intersessiona-
len Arbeitsgruppen und andere Mechanismen stattgefunden
haben, die zur wirksamen Umsetzung der Erklärung und des
Aktionsprogramms von Durban geschaffen wurden, insbe-
sondere von der Arbeit der Gruppe unabhängiger namhafter
Experten, der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Men-
schen afrikanischer Abstammung und der Zwischenstaatli-
chen Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban,

 unter Begrüßung aller regionalen Initiativen zur Umset-
zung der in Durban eingegangenen Verpflichtungen und in
diesem Zusammenhang mit Dank an die Regierungen Mexi-
kos, Kenias und der Tschechischen Republik für die Ausrich-
tung der im Hinblick auf die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Durban in ihren jeweiligen Re-
gionen veranstalteten regionalen Expertenseminare, sowie die
anderen Regionen zur Durchführung der in dieser Hinsicht er-
forderlichen Maßnahmen ermutigend,

I
Allgemeine Grundsätze

 1. erkennt an, dass das Verbot der Rassendiskriminie-
rung, des Völkermordes, des Verbrechens der Apartheid oder
der Sklaverei, wie in den Verpflichtungen aus den einschlägi-
gen Menschenrechtsübereinkünften festgelegt, nicht außer
Kraft gesetzt werden darf;

 2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, einschließlich da-
mit zusammenhängender Handlungen rassistisch motivierter
Gewalt, der Fremdenfeindlichkeit und der Intoleranz, sowie
über Propagandatätigkeiten und Organisationen, die versu-
chen, Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz in irgendeiner
Form zu rechtfertigen oder zu fördern, und verurteilt sie un-
missverständlich;

 3. bekräftigt, dass Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz, sofern sie auf Rassismus und Rassendiskriminierung
hinauslaufen, schwere Verstöße gegen den vollen Genuss al-
ler Menschenrechte darstellen und diesen behindern;

 4. betont, dass die Staaten und internationalen Organi-
sationen dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass die
im Kampf gegen den Terrorismus ergriffenen Maßnahmen
keine Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe,
der Abstammung oder der nationalen beziehungsweise ethni-
schen Herkunft bezwecken oder bewirken, und fordert alle
Staaten nachdrücklich auf, alle Formen von Ermittlungen
oder Kontrollen auf der Basis der Rasse einzustellen bezie-
hungsweise zu unterlassen;

 5. erkennt an, dass die Staaten geeignete und wirksame
gesetzgeberische, gerichtliche, regulatorische und administra-

tive Maßnahmen zur Verhütung von und zum Schutz vor ras-
sistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zu sammenhängender Intoleranz er-
lassen und durchsetzen sollen, um damit zur Verhütung von
Menschenrechtsverletzungen beizutragen;

 6. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, wirksame
Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Handlungen zu
treffen, die durch Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
motiviert sind, namentlich Maßnahmen, die sicherstellen,
dass derartige Beweggründe bei der Strafzumessung als er-
schwerende Umstände angesehen werden, die verhindern,
dass diese Verbrechen straflos bleiben und die die Rechts-
staatlichkeit gewährleisten;

 7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, ihr Einwan-
derungsrecht und ihre Einwanderungspolitik und -praxis zu
überprüfen und erforderlichenfalls dahin gehend zu ändern,
dass sie frei von Rassendiskriminierung sind und mit ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte im Einklang stehen;

 8. verurteilt den Missbrauch der Druck-, der audiovisu-
ellen und der elektronischen Medien sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien, namentlich des Internet, um zu
durch Rassenhass motivierter Gewalt aufzustacheln, und for-
dert die Staaten auf, im Einklang mit den Verpflichtungen, die
sie gemäß der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Durban271, insbesondere gemäß Ziffer 147 des Aktionspro-
gramms, eingegangen sind, alle notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen, um diese Form des Rassismus im Einklang mit den
bestehenden internationalen und regionalen Normen für das
Recht der freien Meinungsäußerung zu bekämpfen, wobei al-
le notwendigen Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Mei-
nungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäußerung zu
garantieren;

 9. verurteilt außerdem alle auf Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, Doktrinen der rassischen Überlegenheit oder
damit zusammenhängender Diskriminierung gründenden po-
litischen Programme und Organisationen sowie alle auf Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängender Intoleranz beruhenden Rechts-
vorschriften und Praktiken als mit der Demokratie und einer
transparenten und rechenschaftspflichtigen Staatsführung un-
vereinbar;

 10. legt allen Staaten nahe, in ihre Lehrpläne und Sozi-
alprogramme auf allen Ebenen je nach den Gegebenheiten die
Vermittlung von Kenntnissen über fremde Kulturen, Völker
und Länder und von Toleranz und Achtung für diese aufzu-
nehmen;

 11. betont, dass es Aufgabe der Staaten ist, bei der Ge-
staltung und Ausarbeitung von Präventiv-, Ausbildungs- und
Schutzmaßnahmen zur Beseitigung von Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz auf allen Ebenen die Gleichstellungs-
perspektive durchgängig zu integrieren, um zu gewährleisten,
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
dass diese Maßnahmen der unterschiedlichen Situation von
Frauen und Männern gerecht werden;

 12. verleiht ihrer Besorgnis über die stetige Zunahme
rassistischer Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstal-
tungen Ausdruck;

 13. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die einige Sportgremien unternehmen, um den Ras-
sismus zu bekämpfen, und legt anderen derartigen Gremien
nahe, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen;

II

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung

 14. fordert die Staaten, soweit nicht bereits geschehen,
nachdrücklich auf, die Ratifikation der internationalen Men-
schenrechtsübereinkünfte zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz beziehungsweise den Beitritt zu
diesen Übereinkünften zu erwägen und insbesondere dem In-
ternationalen Übereinkommen über die Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung275 dringend beizutreten, da-
mit das Ziel seiner weltweiten Ratifikation bis 2005 erreicht
werden kann, und die Abgabe der in Artikel 14 des Überein-
kommens vorgesehenen Erklärung zu erwägen, ihre Berichts-
pflichten einzuhalten, die abschließenden Bemerkungen des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
zu veröffentlichen und danach zu handeln, Vorbehalte zu-
rückzunehmen, die im Widerspruch zu dem Ziel und Zweck
des Übereinkommens stehen, und die Zurücknahme sonstiger
Vorbehalte zu erwägen;

 15. bittet die Vertragsstaaten, die Änderung des Arti-
kels 8 des Übereinkommens betreffend die Finanzierung des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
zu ratifizieren, und fordert ausreichende zusätzliche Mittel
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen, um
dem Ausschuss die uneingeschränkte Wahrnehmung seines
Mandats zu ermöglichen;

 16. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, unter gebührender Berücksichtigung der
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte276 nieder-
gelegten Grundsätze sowie des Artikels 5 des Übereinkom-
mens verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung der Verpflich-
tungen zu unternehmen, die sie gemäß Artikel 4 des Überein-
kommens eingegangen sind;

 17. stellt fest, dass der Ausschuss für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung die Auffassung vertritt, dass das Ver-
bot der Verbreitung jeglichen auf rassischer Überlegenheit
oder Rassenhass beruhenden Gedankenguts mit dem Recht
auf Meinungsfreiheit und dem Recht der freien Meinungsäu-
ßerung nach Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und Artikel 5 des Übereinkommens vereinbar ist;

 18. begrüßt es, dass der Ausschuss für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung betont hat, wie wichtig die Wei-
terverfolgung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-

hängende Intoleranz ist, und Maßnahmen zur besseren Durch-
führung des Übereinkommens sowie zur Stärkung der Ar-
beitsweise des Ausschusses empfohlen hat277;

III

Umfassende Verwirklichung und Weiterverfolgung der 
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban

 19. betont, dass die grundlegende Verantwortung für die
wirksame Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz bei den Staaten liegt und dass sie in dieser Hinsicht
die Hauptverantwortung dafür tragen, die vollinhaltliche und
wirksame Umsetzung aller in der Erklärung und dem Aktions-
programm von Durban271 enthaltenen Verpflichtungen und
Empfehlungen sicherzustellen;

 20. betont in diesem Zusammenhang außerdem die
grundlegende und ergänzende Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen, der regionalen Stellen und Zentren
sowie der Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit den Staaten
darauf hinwirken, die Ziele der Erklärung und des Aktions-
programms von Durban zu verwirklichen;

 21. fordert die Staaten auf, im Benehmen mit den natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen, anderen per Gesetz ge-
schaffenen Institutionen zur Bekämpfung des Rassismus und
mit der Zivilgesellschaft Aktionspläne auszuarbeiten und die-
se Pläne sowie andere einschlägige Materialien über die Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban ergriffen werden,
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte vorzulegen;

 22. fordert alle Staaten auf, unverzüglich auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene Politiken und Aktions-
pläne auszuarbeiten und durchzuführen, um Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz, namentlich ihre geschlechtsspezifi-
schen Ausprägungen, zu bekämpfen;

 23. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Tätigkeit
der bestehenden regionalen Stellen und Zentren, die Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz bekämpfen, in ihren je-
weiligen Regionen zu unterstützen, und empfiehlt die Ein-
richtung solcher Stellen oder Zentren in allen Regionen, in de-
nen es sie noch nicht gibt;

 24. erkennt die grundlegende Rolle an, die der Zivilge-
sellschaft im Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
Intoleranz zukommt, insbesondere durch ihre Unterstützung
der Staaten bei der Ausarbeitung von Vorschriften und Strate-
gien, durch Maßnahmen und Aktionen gegen diese Formen
der Diskriminierung und durch die Durchführung von Folge-
maßnahmen;

277 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünf-
zigste Tagung, Beilage 18 (A/57/18), Kap. XI.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
 25. betont, dass die Staaten im Einklang mit der Erklä-
rung und dem Aktionsprogramm von Durban gemeinsam die
Verantwortung dafür tragen, auf internationaler Ebene und im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die Modalitäten
für die allgemeine Überprüfung der Umsetzung der Erklärung
und des Aktionsprogramms festzulegen;

 26. betont und bekräftigt, dass sie nach Kapitel IX der
Charta der Vereinten Nationen die höchste zwischenstaatliche
Instanz für die Ausarbeitung und Bewertung von Politiken im
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän-
genden Gebieten ist, so auch im Hinblick auf die umfassende
Verwirklichung und Weiterverfolgung der auf allen großen
Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen der Verein-
ten Nationen festgelegten Ziele und Zielvorgaben;

 27. erkennt an, dass die Ergebnisse der Weltkonferenz
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz auf einer Stufe
mit den Ergebnissen aller großen Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Menschenrechte und auf sozialem Gebiet stehen;

 28. bittet alle in Betracht kommenden Organe, Organisa-
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen, sich
an den Folgemaßnahmen zu der Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz zu beteiligen, und bittet
die Sonderorganisationen und verwandte Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Rahmen ihrer jeweiligen
Mandate ihre Aktivitäten, Programme und mittelfristigen
Strategien zu verstärken und anzupassen, um den Folgemaß-
nahmen zu der Konferenz Rechnung zu tragen;

 29. bittet alle Organe zur Überwachung der Einhaltung
der Menschenrechtsverträge und alle Mechanismen und Ne-
benorgane der Menschenrechtskommission, bei der Erfüllung
ihres jeweiligen Mandats die einschlägigen Bestimmungen
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban zu be-
achten;

 30. bekräftigt, dass der Wirtschafts- und Sozialrat die
systemweite Koordinierung der Verwirklichung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban überwacht;

 31. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen, die die Zwi-
schenstaatliche Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban auf ih-
rer ersten Tagung am 21. März 2003278 im Konsens verab-
schiedet hat;

 32. vermerkt, dass die Arbeitsgruppe ihre künftigen Ta-
gungen weiter nach dem auf ihrer ersten Tagung verabschie-
deten thematischen Konzept gestalten wird, und nimmt mit
Befriedigung davon Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe zu die-
sem Zweck auf ihrer nächsten Tagung, an deren Vorsitz der
Vertreter Chiles Interesse geäußert hat, die mit Armutsbesei-
tigung und Bildung zusammenhängenden Themen untersu-
chen wird;

 33. vermerkt außerdem die Einberufung der Tagungen
der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen afri-
kanischer Herkunft, die Verlängerung ihres Mandats und die
daran vorgenommenen Änderungen;

 34. begrüßt die Eröffnungstagung der Gruppe unabhän-
giger namhafter Experten vom 16. bis 18. September 2003 in
Genf unter Beteiligung von Vertretern der Mitgliedstaaten,
des Systems der Vereinten Nationen und der Zivilgesell-
schaft, nimmt Kenntnis von den dabei erzielten Sachergebnis-
sen und ersucht in diesem Zusammenhang den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, wie von
der Gruppe unabhängiger namhafter Sachverständiger vorge-
schlagen, die Möglichkeit der Erarbeitung eines Rassen-
gleichstellungsindexes in Erwägung zu ziehen und der Men-
schenrechtskommission darüber Bericht zu erstatten;

 35. nimmt anerkennend Kenntnis von dem Inkrafttreten
der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen279 am
1. Juli 2003 und bittet alle Staaten, soweit noch nicht gesche-
hen, den Beitritt zu diesem wichtigen Rechtsinstrument in Er-
wägung zu ziehen;

 36.  nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten, die der Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes
und integratives Internationales Übereinkommen über den
Schutz und die Förderung der Rechte und der Würde von
Menschen mit Behinderungen auf seiner ersten und zweiten
Tagung vom 29. Juli bis 9. August 2002 beziehungsweise
vom 16. bis 27. Juni 2003 in New York erzielt hat;

 37. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der ersten und
zweiten Tagung des Ständigen Forums für indigene Fragen
vom 13. bis 24. Mai 2002 beziehungsweise vom 12. bis 23.
Mai 2003 in New York;

 38. betont, dass dem Amt des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte ausreichende finan-
zielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden müs-
sen, namentlich über den ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen, damit es seine Aufgaben bei der Umsetzung der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Durban effizient
wahrnehmen kann;

 39. ermutigt die Antidiskriminierungs-Gruppe des Am-
tes des Hohen Kommissars, ihre gegenwärtig unternommenen
Bemühungen um eine stärkere Führungsrolle und Unterstüt-
zung gegenüber den von der Menschenrechtskommission zur
Weiterverfolgung der Umsetzung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Durban geschaffenen Mechanismen zu
verbessern; 

IV
Durchführung des Aktionsprogramms für die Dritte De-

kade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis-
kriminierung und Koordinierung der Aktivitäten

 40. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Ziele des
Aktionsprogramms für die Dritte Dekade zur Bekämpfung

278 Siehe E/CN.4/2003/20, Abschnitt III, Ziffer 33. 279 Resolution 45/158, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
von Rassismus und Rassendiskriminierung trotz der zahlrei-
chen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zu ei-
nem großen Teil nicht erreicht wurden, begrüßt deshalb die
Verabschiedung der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Durban271 und fordert ihre vollinhaltliche Umsetzung auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene;

 41. beschließt nach Behandlung des Berichts des Gene-
ralsekretärs über den Umfang der Durchführung des Aktions-
programms für die Dritte Dekade280, die Dritte Dekade zu be-
enden;

 42. beschließt außerdem, im Rahmen der Aktivitäten zur
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
besonderes Gewicht auf die konkrete Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban zu legen, da die-
se eine solide Grundlage für einen breit angelegten Konsens
für weitere Maßnahmen und Initiativen zur vollständigen Be-
seitigung der Geißel des Rassismus bieten;

V
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission

über zeitgenössische Formen des Rassismus, der Ras-
sendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz und Folgemaß-
nahmen zu seinen Besuchen

 43. bekundet ihre volle Unterstützung und Anerkennung
für die Arbeit des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission über zeitgenössische Formen des Rassismus, der
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängender Intoleranz und befürwortet ihre Fortset-
zung;

 44. fordert alle Mitgliedstaaten, zwischenstaatlichen Or-
ganisationen, zuständigen Organisationen der Vereinten Na-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen erneut auf, mit
dem Sonderberichterstatter voll zusammenzuarbeiten;

 45. ersucht den Sonderberichterstatter, seinen Mei-
nungsaustausch mit den Mitgliedstaaten und den in Betracht
kommenden Mechanismen und Vertragsorganen im Rahmen
des Systems der Vereinten Nationen fortzusetzen, damit ihre
Wirksamkeit und ihre gegenseitige Zusammenarbeit weiter
gestärkt werden;

 46. nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der Zunahme
des Antisemitismus, der Christen- und der Islamfeindlichkeit
in verschiedenen Teilen der Welt sowie von dem Aufkommen
von rassistischen und gewalttätigen Bewegungen auf der
Grundlage von Rassismus und diskrimnierendem Gedanken-
gut gegenüber arabischen, christlichen, jüdischen und musli-
mischen Gemeinschaften, Gemeinschaften von Menschen
afrikanischer und asiatischer Herkunft und anderen Gemein-
schaften;

 47. ersucht den Sonderberichterstatter, von allen Betrof-
fenen Informationen zu sammeln, auf die ihm zugeleiteten
verlässlichen Informationen wirksam zu reagieren, Folge-
maßnahmen zu den Kommunikationen und den Besuchen in
den betreffenden Ländern zu treffen und die Auffassungen
und Stellungnahmen der Regierungen einzuholen und gege-
benenfalls in seine Berichte aufzunehmen;

 48. fordert die Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter zusammenzuarbeiten und ernsthaft seine Ersuchen zu prü-
fen, ihre Länder zu besuchen, damit er sein Mandat uneinge-
schränkt und wirksam erfüllen kann;

 49. befürwortet eine engere Zusammenarbeit zwischen
dem Sonderberichterstatter und dem Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbe-
sondere der Antidiskriminierungs-Gruppe;

 50. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte nachdrücklich auf, den Staaten auf
ihr Ersuchen hin Beratende Dienste und technische Hilfe zur
Verfügung zu stellen, damit sie die Empfehlungen des Son-
derberichterstatters in vollem Umfang umsetzen können; 

 51. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderberichter-
statter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, damit er seinen Auftrag effizient, wirksam und
rasch erfüllen und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht vorlegen
kann;

 52. nimmt mit Dank Kenntnis von den Empfehlungen in
dem Zwischenbericht des Sonderberichterstatters281 und be-
fürwortet die Fortsetzung seiner Tätigkeit;

 53. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der Empfehlungen in den Berichten des Sonder-
berichterstatters zu erwägen, und bittet andere in Betracht
kommende Interessenträger, diese Empfehlungen umzuset-
zen;

 54. fordert den Sonderberichterstatter auf, bei der Erfül-
lung seines Mandats dem immer häufigeren Auftreten von
rassistischen Zwischenfällen bei verschiedenen Sportveran-
staltungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

VI

Allgemeines

 55. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

 56. beschließt, mit der Behandlung dieser wichtigen An-
gelegenheit auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem
Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung" befasst zu bleiben. 

280 Siehe A/58/80-E/2003/71. 281 Siehe A/58/313.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/161

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 109 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 61 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)282:

Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salva-
dor, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Hai-
ti, Honduras, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Japan, Jemen, Jorda-
nien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Neuseeland,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Salomonen,
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik,
Thailand, Togo, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vereinig-
te Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Bhutan,  Indien,  Mauritius.
Enthaltungen: Andorra, Belarus, Belgien, Burundi, Dänemark, Deutschland,

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guyana, Indonesien, Island, Israel, Italien,
Kolumbien, Komoren, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
lediven, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Namibia, Nauru, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Suriname, Tadschi-
kistan, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/161. Universale Verwirklichung des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Gewähr-
leistung und Einhaltung der Menschenrechte die universale
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist,
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den
Internationalen Menschenrechtspakten283 sowie in der in Re-
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrie-
ben ist,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, frem-
der oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh-

mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das
Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Fol-
ge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen
von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos ge-
worden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommissi-
on auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung284 und vorangegan-
genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen
betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die uni-
versale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, einschließlich der Resolution 57/197 vom 18. Dezem-
ber 2002,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom
8. September 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen, die unter anderem für das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker eintritt, die unter kolonialer Herr-
schaft und ausländischer Besetzung stehen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über das Selbstbestimmungsrecht der Völker285,

1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich der-
jenigen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer
Herrschaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächli-
che Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und
für die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt;

2. bekundet ihre entschiedene Zurückweisung fremder
militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da die-
se in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschen-
rechte geführt haben;

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzu-
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me-
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden;

282 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan,
Bahrain, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, El Salvador, Eritrea,
Irak, Iran (Islamische Republik), Kamerun, Katar, Komoren, Kuwait, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauretanien,
Mosambik, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Sambia, Saudi-Arabien,
Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, Suriname, Thailand, Togo,
Vereinigte Arabische Emirate und Vietnam.
283 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

284 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
285 A/58/180.
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4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur-
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, si-
chere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat;

5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage
der Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst-
bestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Interven-
tion, Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Auf-
merksamkeit zu widmen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt
"Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 58/162

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen bei 26 Gegenstimmen und 29 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)286:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamai-
ka, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesi-
en, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Island, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Litauen, Luxemburg, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Australien, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Georgien, Griechenland, Irland, Kasachstan, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Malta, Nauru, Neuseeland, Österreich, Palau, Portugal, Republik

Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Türkei, Usbekistan, Zypern.

58/162. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung
der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/196 vom 18. Dezem-
ber 2002 und Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/2
der Menschenrechtskommission vom 14. April 2003287,

sowie unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die
die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zu-
sammenziehung, die Durchreise und den Einsatz von Söld-
nern zulassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines
Mitgliedstaats der Vereinten Nationen, insbesondere eines
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Befrei-
ungsbewegungen zu kämpfen, sowie ferner unter Hinweis auf
die vom Sicherheitsrat, dem Wirtschafts- und Sozialrat und
der Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen und internationalen Rechtsinstru-
mente, unter anderem das Übereinkommen der Organisation
der afrikanischen Union über die Beseitigung des Söldner-
tums in Afrika288,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte Ein-
haltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, politi-
schen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit der
Staaten, der Selbstbestimmung der Völker, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt in den internationalen
Beziehungen sowie der Nichteinmischung in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten,

sowie bekräftigend, dass alle Völker gemäß dem Grund-
satz der Selbstbestimmung das Recht haben, ihren politischen
Status frei zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen
der Charta zu achten,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen289,

höchst beunruhigt und besorgt über die Gefahr, die die
Aktivitäten von Söldnern für den Frieden und die Sicherheit
in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und in
den kleinen Staaten, bedeuten,

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die be-
trächtlichen Sachschäden und die schädlichen Auswirkungen

286 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Benin,
Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Indien,
Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kenia, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Namibia, Nigeria,
Pakistan, Peru, Russische Föderation, Sambia, Simbabwe, Sudan, Suri-
name, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo, Vereinigte Repu-
blik Tansania und Vietnam.

287 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
288 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1490, Nr. 25573.
289 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
406



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
von kriminellen Aktivitäten von Söldnern auf die politische
Ordnung und die Volkswirtschaft der betroffenen Länder,

überzeugt, dass Söldner und Söldneraktivitäten, gleichviel
wie sie eingesetzt werden oder welche Form sie annehmen,
um den Anschein der Rechtmäßigkeit zu erwecken, eine Be-
drohung des Friedens, der Sicherheit und der Selbstbestim-
mung der Völker darstellen und die Völker daran hindern, ihre
Menschenrechte auszuüben,

1. begrüßt den Bericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission über die Frage des Einsatzes von
Söldnern als Mittel zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker290;

2. erklärt erneut, dass der Einsatz von Söldnern sowie
ihre Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung allen Staaten
ernste Sorge bereiten und gegen die in der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verstoßen;

3. ist sich dessen bewusst, dass unter anderem bewaff-
nete Konflikte, Terrorismus, Waffenhandel und verdeckte
Operationen von Drittstaaten die Nachfrage nach Söldnern
auf dem Weltmarkt stimulieren;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen
und durch den Erlass von Rechtsvorschriften sicherzustellen,
dass ihr Hoheitsgebiet und andere ihrer Kontrolle unterste-
hende Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen nicht für die An-
werbung, die Zusammenziehung, die Finanzierung, die Aus-
bildung und die Durchreise von Söldnern zur Planung von
Aktivitäten benutzt werden, die Völker in ihrem Recht auf
Selbstbestimmung behindern sollen, die auf die Destabilisie-
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates gerichtet sind
oder die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit
souveräner und unabhängiger Staaten, deren Verhalten mit
dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung im Einklang
steht, ganz oder teilweise zerstören oder beeinträchtigen sol-
len;

5. ersucht alle Staaten, gegenüber jedweder Form der
Rekrutierung, der Ausbildung, der Einstellung oder Finanzie-
rung von Söldnern durch Privatunternehmen, die internatio-
nale militärische Beratungs- und Sicherheitsdienste anbieten,
höchstmögliche Wachsamkeit an den Tag zu legen, sowie die-
sen Unternehmen die Einmischung in bewaffnete Konflikte
oder Maßnahmen zur Destabilisierung verfassungsmäßiger
Regime ausdrücklich zu untersagen; 

6. begrüßt es, dass die Internationale Konvention ge-
gen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildung von Söldnern291 in Kraft getreten ist, und fordert
alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die notwen-
digen Schritte zu ihrer Unterzeichnung beziehungsweise Ra-
tifikation zu erwägen;

7. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, die
diejenigen Länder bewiesen haben, denen der Sonderbericht-
erstatter einen Besuch abgestattet hat;

8. begrüßt es ferner, dass einige Staaten einzelstaatli-
che Rechtsvorschriften zur Einschränkung der Anwerbung,
der Zusammenziehung, der Finanzierung, der Ausbildung
und der Durchreise von Söldnern erlassen haben;

9. fordert die Staaten auf, die Möglichkeit einer Betei-
ligung von Söldnern zu untersuchen, wann und wo immer es
zu kriminellen Handlungen terroristischer Art kommt, und die
für verantwortlich Befundenen vor Gericht zu stellen oder auf
Antrag ihre Auslieferung im Einklang mit dem innerstaatli-
chen Recht und den anwendbaren bilateralen oder internatio-
nalen Verträgen in Erwägung zu ziehen;

10. begrüßt es, dass im Einklang mit der Resolution
56/232 vom 24. Dezember 2001 in Genf die zweite Sachver-
ständigentagung über herkömmliche und neue Formen von
Söldneraktivitäten als Mittel zur Verletzung der Menschen-
rechte und zur Behinderung der Ausübung des Rechts der
Völker auf Selbstbestimmung veranstaltet wurde, und nimmt
Kenntnis von ihren Schlussfolgerungen292; 

11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Vorschlag betref-
fend die Erarbeitung einer klareren rechtlichen Definition des
Söldnerbegriffs in dem Bericht des Sonderberichterstatters
und ersucht den Generalsekretär, diese unter den Mitglied-
staaten zu zirkulieren und ihre Auffassungen dazu einzuho-
len, damit sie in den Bericht des Sonderberichterstatters an die
neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung aufge-
nommen werden können;

12. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte, der Öffentlichkeit die
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten auf das
Recht der Völker auf Selbstbestimmung mit Vorrang be-
kanntzumachen und den von Söldneraktivitäten betroffenen
Staaten nach Bedarf und auf entsprechendes Ersuchen Bera-
tende Dienste zu leisten;

13. ersucht den Sonderberichterstatter, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin zu berücksichtigen,
dass Söldneraktivitäten nach wie vor in vielen Teilen der Welt
auftreten und neue Formen, Ausprägungen und Modalitäten
annehmen;

14. empfiehlt, dass die Menschenrechtskommission das
Mandat des Sonderberichterstatters um einen Zeitraum von
drei Jahren verlängert;

15. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter bei der Wahrnehmung seines Mandats voll
zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, dem Son-
derberichterstatter jede erforderliche fachliche und finanzielle
Hilfe und Unterstützung zur Wahrnehmung seines Mandats

290 Siehe A/58/115.
291 Resolution 44/34, Anlage. 292 Siehe E/CN.4/2003/4.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu gewähren, namentlich durch die Förderung der Zusam-
menarbeit zwischen dem Sonderberichterstatter und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen, die sich mit der
Bekämpfung von Söldneraktivitäten befassen;

17. ersucht den Sonderberichterstatter, die Staaten so-
wie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzule-
gen, der seine Erkenntnisse in Bezug auf den Einsatz von
Söldnern zur Untergrabung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker enthält;

18. beschließt, auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung die
Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verletzung
der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem Tagesord-
nungspunkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/163

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/507, Ziffer 25)293:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatema-
la, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,

Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien
und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.

58/163. Das Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung

Die Generalversammlung,

im Bewusstsein dessen, dass die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich-
berechtigung und der Selbstbestimmung der Völker beruhen-
der Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, die in ihrer Char-
ta festgelegt sind,

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts-
pakte294, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte295, die
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker296 sowie die Erklärung und das Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden297,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünf-
zigsten Jahrestags der Vereinten Nationen298,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen299,

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Wie-
deraufnahme der Verhandlungen im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses auf der vereinbarten Grundlage und der ra-
schen Herbeiführung einer endgültigen Regelung zwischen
der palästinensischen und der israelischen Seite,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter
Grenzen zu leben,

1. bekräftigt das Recht des palästinensischen Volkes
auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf einen
unabhängigen Staat Palästina;

2. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen

293 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Anti-
gua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Ban-
gladesch, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gambia, Griechenland, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, In-
donesien, Irland, Island, Japan, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Katar, Ke-
nia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Monaco, Mosambik, Namibia, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zy-
pern und Palästina.

294 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
295 Resolution 217 A (III).
296 Resolution 1514 (XV).
297 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
298 Siehe Resolution 50/6.
299 Siehe Resolution 55/2
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf
die baldige Verwirklichung seines Selbstbestimmungsrechts
auch weiterhin zu unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewäh-
ren.

RESOLUTION 58/164

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)300.

58/164. Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte301, Artikel 7 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte302, die Erklärung über
den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Stra-
fe303 und ihre Resolution 39/46 vom 10. Dezember 1984, mit
der sie das Übereinkommen gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Stra-
fe verabschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation
und zum Beitritt auflegte,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft
gesetzt werden darf und das unter allen Umständen geschützt
werden muss, auch in Zeiten innerer oder internationaler Un-
ruhen oder bewaffneter Konflikte, und dass das Verbot der
Folter in allen einschlägigen internationalen Übereinkünften
ausdrücklich bekräftigt wird,

ferner unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen oder
Beschlüsse der Generalversammlung, des Wirtschafts- und
Sozialrats und der Menschenrechtskommission betreffend
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-

de Behandlung oder Strafe, insbesondere die Versammlungs-
resolution 57/200 vom 18. Dezember 2002 und die
Kommissionsresolution 2003/32 vom 23. April 2003304,

unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den305, wonach der Bereitstellung der erforderlichen Ressour-
cen für die Unterstützung von Opfern der Folter sowie von
wirksamen Mitteln für ihre physische, psychologische und so-
ziale Rehabilitation, unter anderem durch zusätzliche Beiträ-
ge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Op-
fer der Folter, Vorrang eingeräumt werden sollte,

mit Befriedigung feststellend, dass ein umfangreiches in-
ternationales Netz von Rehabilitationszentren für Opfer der
Folter besteht, das bei der Gewährung von Hilfe für Opfer der
Folter eine wichtige Rolle spielt, und dass der Fonds mit die-
sen Zentren zusammenarbeitet,

in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen nichtstaat-
licher Organisationen zur Bekämpfung der Folter und zur
Linderung der Leiden der Opfer von Folter,

eingedenk dessen, dass sie in ihrer Resolution 52/149 vom
12. Dezember 1997 den 26. Juni zum Internationalen Tag der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter er-
klärt hat,

1. verurteilt jede Form der Folter, einschließlich durch
Einschüchterung, im Sinne von Artikel 1 des Übereinkom-
mens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe;

2. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die voll-
inhaltliche Verwirklichung der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden305, zu för-
dern, betont insbesondere, dass alle Anschuldigungen betref-
fend Folter oder andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe umgehend und unpar-
teiisch von der zuständigen einzelstaatlichen Behörde unter-
sucht werden sollen, dass jene, die zu Folterhandlungen ermu-
tigen, diese befehlen, dulden oder verüben, einschließlich der
für die Haftanstalt, in der die verbotene Handlung stattfand,
verantwortlichen Amtsträger, zur Verantwortung gezogen
und hart bestraft werden müssen und dass innerstaatliche
Rechtsordnungen gewährleisten sollen, dass die Opfer dieser
Handlungen Wiedergutmachung, eine gerechte und angemes-
sene Entschädigung sowie geeignete soziale und medizini-
sche Rehabilitation erhalten, und befürwortet die Einrichtung
von Rehabilitationszentren für Opfer der Folter;

3. nimmt Kenntnis von den in der Anlage zu ihrer Re-
solution 55/89 vom 4. Dezember 2000 enthaltenen Grundsät-
zen für die wirksame Untersuchung und Dokumentation von
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri-

300 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Angola, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus,
Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Ghana, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kongo, Kroatien,
Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Malta, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Mosambik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
301 Resolution 217 A (III).
302 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
303 Resolution 3452 (XXX), Anlage.

304 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
305 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gender Behandlung oder Strafe als ein nützliches Hilfsmittel
bei den Anstrengungen zur Bekämpfung der Folter;

4. fordert die Regierungen nachdrücklich auf, durch
wirksame Maßnahmen für Wiedergutmachung zu sorgen und
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe, namentlich ihre geschlechtsspezi-
fischen Ausprägungen, zu verhüten;

5. unterstreicht, dass nach Artikel 4 des Übereinkom-
mens dafür gesorgt werden muss, dass Folter nach dem inner-
staatlichen Strafrecht als Straftat gilt, und hebt hervor, dass
Folterhandlungen schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht darstellen und dass die Täter strafrechtlicher Ver-
folgung und Bestrafung unterliegen;

6. stellt anerkennend fest, dass mittlerweile einhundert-
vierunddreißig Staaten Vertragsparteien des Übereinkom-
mens sind, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit
noch nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien des
Übereinkommens zu werden;

7. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen ratifizie-
ren beziehungsweise ihm beitreten, und alle Vertragsparteien
des Übereinkommens, soweit noch nicht geschehen, zu erwä-
gen, sich den Staaten anzuschließen, die die in den Artikeln 21
und 22 des Übereinkommens vorgesehenen Erklärungen be-
reits abgegeben haben, und zu erwägen, ihre Vorbehalte zu
Artikel 20 zurückzuziehen;

8. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, dem Generalsekretär möglichst bald ihre
Annahme der Änderungen der Artikel 17 und 18 des Überein-
kommens zu notifizieren;

9. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nach-
zukommen und angesichts der hohen Anzahl der ausstehen-
den Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu erfüllen, Be-
richte im Einklang mit Artikel 19 des Übereinkommens vor-
zulegen, und bittet die Vertragsstaaten, in ihre Berichte an den
Ausschuss gegen Folter eine geschlechtsspezifische Perspek-
tive sowie Informationen betreffend Kinder und Jugendliche
aufzunehmen;

10. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Vertrags-
staaten nach Artikel 10 des Übereinkommens verpflichtet
sind, für die Unterweisung und Ausbildung des Personals Sor-
ge zu tragen, das mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder
der Behandlung einer Person befasst werden kann, die der
Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner ande-
ren Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist;

11. betont in diesem Zusammenhang, dass die Staaten
das in Ziffer 10 genannte Personal nicht bestrafen dürfen,
wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen zu begehen oder
zu verheimlichen, die Folter oder eine andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe dar-
stellen;

12. fordert die Vertragsstaaten auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation des von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 57/199 vom 18. Dezember 2002 verabschiedeten
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe in Erwägung zu ziehen, das weitere Maßnah-
men zum Kampf gegen die Folter und zu ihrer Verhütung vor-
sieht, und stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Ratifika-
tionen durch zwanzig Vertragsstaaten erforderlich sind, damit
das Fakultativprotokoll in Kraft treten kann, und dass einund-
zwanzig Staaten das Protokoll bereits unterzeichnet und zwei
Staaten es ratifiziert haben; 

13. fordert alle Regierungen auf, geeignete und wirksa-
me gesetzgeberische, administrative, justizielle oder andere
Maßnahmen zu ergreifen, um die Herstellung, die Ausfuhr
und den Einsatz von Gerät beziehungsweise den Handel da-
mit zu verhüten und zu verbieten, das speziell dazu bestimmt
ist, Folter oder eine andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung zuzufügen;

14. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses gegen Folter
und den gemäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten
Bericht des Ausschusses306;

15. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit seinem in der
Resolution 48/141 der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag
der Regierungen Beratende Dienste bei der Erstellung der ein-
zelstaatlichen Berichte an den Ausschuss und bei der Verhü-
tung der Folter sowie technische Hilfe bei der Ausarbeitung,
Herstellung und Verbreitung von Lehrmaterial für diesen
Zweck bereitzustellen;

16. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die der Ausschuss
nach Prüfung ihrer Berichte abgibt, uneingeschränkt zu be-
rücksichtigen;

17. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwischen-
bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über Folter307, in dem die sein Mandat betreffenden
allgemeinen Trends und Entwicklungen dargelegt sind, und
legt dem Sonderberichterstatter nahe, in seine Empfehlungen
auch weiterhin Vorschläge zur Verhütung der Folter und zur
Untersuchung der Fälle von Folter aufzunehmen;

18. bittet den Sonderberichterstatter, die Frage der Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe, die gegen Frauen gerichtet sind, so-
wie die Bedingungen, die diese Art von Folter begünstigen,
auch weiterhin zu untersuchen und geeignete Empfehlungen
zur Verhütung und Beseitigung geschlechtsspezifischer For-
men der Folter einschließlich Vergewaltigung oder jeder an-
deren Form sexueller Gewalt abzugeben sowie mit der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über
Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen Mei-
nungen auszutauschen, mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit und
gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu verbessern;

306 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 44 (A/58/44).
307 Siehe A/58/120.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
19. bittet den Sonderberichterstatter außerdem, sich
auch weiterhin mit den Fragen im Zusammenhang mit der
Folter von Kindern und den Bedingungen, die diese Art von
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe begünstigen, zu befassen und ge-
eignete Empfehlungen zur Verhütung dieser Art von Folter
abzugeben;

20. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbe-
richterstatter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusam-
menzuarbeiten und ihm dabei behilflich zu sein, alle von dem
Sonderberichterstatter erbetenen notwendigen Informationen
bereitzustellen, angemessen und rasch auf seine dringenden
Appelle zu reagieren und die Ersuchen des Sonderberichter-
statters, ihren Ländern einen Besuch abzustatten, ernsthaft zu
erwägen, und legt ihnen eindringlich nahe, im Hinblick auf
die Weiterverfolgung seiner Empfehlungen in einen kon-
struktiven Dialog mit dem Sonderberichterstatter einzutreten;

21. erklärt erneut, dass der Sonderberichterstatter in der
Lage sein muss, vor allem bei dringenden Appellen wirksam
auf ihm vorgelegte glaubwürdige und zuverlässige Informa-
tionen zu reagieren, und bittet den Sonderberichterstatter,
auch weiterhin die Auffassungen und Stellungnahmen aller
Betroffenen, insbesondere der Mitgliedstaaten, einzuholen;

22. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Regierungen zu seinen Empfehlungen, Besuchen
und Mitteilungen aufzunehmen, namentlich über die erzielten
Fortschritte und die aufgetretenen Probleme;

23. betont, dass es zwischen dem Ausschuss gegen Fol-
ter, dem Sonderberichterstatter und den anderen zuständigen
Mechanismen und Organen der Vereinten Nationen auch wei-
terhin zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch kommen
und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Programmen
der Vereinten Nationen, namentlich dem Programm der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung
und der Strafrechtspflege, fortgeführt werden muss, mit dem
Ziel, ihre Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zu-
sammenhang mit der Folter unter anderem durch eine bessere
Koordinierung weiter zu verbessern;

24. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein-
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds
der Vereinten Nationen für Opfer der Folter entrichtet ha-
ben308, ihren Dank und ihre Anerkennung aus;

25. betont, wie wichtig die Tätigkeit des Treuhänderaus-
schusses des Fonds ist, und appelliert an alle Regierungen und
Organisationen, alljährlich Beiträge an den Fonds zu entrich-
ten, vorzugsweise bis zum 1. März vor der Jahrestagung des
Ausschusses, und ihre Beiträge nach Möglichkeit beträchtlich

zu erhöhen, um ein Eingehen auf die ständig zunehmende
Hilfsnachfrage zu ermöglichen;

26. ersucht den Generalsekretär, den Appell der Gene-
ralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, an alle
Regierungen zu übermitteln und den Fonds auch künftig jähr-
lich in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitrags-
ankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Treu-
händerausschuss des Fonds bei seinem Beitragsappell und
seinen Bemühungen zu unterstützen, die Existenz des Fonds
und die ihm derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel
besser bekannt zu machen, und ihm dabei behilflich zu sein,
den Gesamtumfang der Mittel zu bewerten, die auf internatio-
naler Ebene aufgebracht werden müssen, um Rehabilitations-
dienste für Opfer der Folter zu finanzieren, und diesbezüglich
alle bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, einschließ-
lich der Zusammenstellung, Herstellung und Verbreitung von
Informationsmaterial;

28. ersucht den Generalsekretär ferner, im Einklang mit
der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten
für die Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hilfe
an die Opfer der Folter bekundet haben, dafür zu sorgen, dass
die Organe und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und
den Opfern der Folter helfen, im Rahmen des Gesamthaus-
halts der Vereinten Nationen über ausreichendes Personal und
ausreichende Einrichtungen verfügen;

29. bittet die Geber- und die Empfängerländer, zu erwä-
gen, in ihre bilateralen Programme und Projekte im Zusam-
menhang mit der Ausbildung von Streitkräften, Sicherheits-
kräften, Personal von Haftanstalten und Polizei sowie Ge-
sundheitspersonal Angelegenheiten im Zusammenhang mit
dem Schutz der Menschenrechte und der Verhütung der Fol-
ter aufzunehmen und dabei eine geschlechtsspezifische Per-
spektive zu berücksichtigen;

30. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens sowie einen Be-
richt über die Tätigkeit des Fonds vorzulegen;

31. fordert alle Regierungen, das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte sowie die
anderen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen
wie auch die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen auf, am 26. Juni den Internationalen
Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der
Folter zu begehen;

32. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, na-
mentlich den Bericht über den Freiwilligen Fonds der Verein-
ten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Ausschus-
ses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonderbericht-
erstatters der Menschenrechtskommission über Folter auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung zu behandeln.

308 Siehe A/58/284.
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RESOLUTION 58/165

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)309.

58/165. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/144 vom 19. Dezem-
ber 2001 und die Resolution 2002/78 der Menschenrechts-
kommission vom 25. April 2002310,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte311 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte312 den Kern der Internationalen
Menschenrechtscharta bilden,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs313 über den Stand des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte311, des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte311 und der
Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte314,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Internatio-
nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und erneut
erklärend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten all-
gemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und dass die Förderung und der
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen
Rechte entheben oder davon entbinden darf,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der
von den Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfül-
lung der in den Internationalen Menschenrechtspakten und
den Fakultativprotokollen zum Internationalen Pakt über bür-

gerliche und politische Rechte eingegangenen Verpflichtun-
gen sowie im Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen an
die Vertragsstaaten bezüglich der Anwendung dieser Rechts-
akte zukommt,

in der Erwägung, dass es für die volle und wirksame
Durchführung der Internationalen Menschenrechtspakte un-
verzichtbar ist, dass der Menschenrechtsausschuss und der
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
wirksam arbeiten,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die regionalen Men-
schenrechtsübereinkünfte und Überwachungsmechanismen
als Ergänzung des universalen Systems der Förderung und
des Schutzes der Menschenrechte sind,

1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen
Menschenrechtspakte311 als wesentliche Bestandteile der in-
ternationalen Bemühungen um die Förderung der allgemei-
nen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten;

2. begrüßt abermals die Initiative des Generalsekre-
tärs, die Staats- und Regierungschefs auf der Millenniums-
Versammlung der Vereinten Nationen einzuladen, die Inter-
nationalen Menschenrechtspakte zu unterzeichnen, zu ratifi-
zieren beziehungsweise ihnen beizutreten, und dankt den
Staaten, die dies getan haben;

3. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte311

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte314 zu werden sowie den Beitritt zu den Fakultativ-
protokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte311 als vorrangig zu betrachten und die in
Artikel 41 des Paktes vorgesehene Erklärung abzugeben;

4. bittet den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen
zu unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragspartei-
en der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beraten-
de Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Rati-
fikation der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte bezie-
hungsweise beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu
sein, mit dem Ziel, ihre Universalität herbeizuführen;

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaa-
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie
gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte genauestens
einhalten;

6. hebt außerdem hervor, dass die Staaten sicherstellen
müssen, dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen aus dem
einschlägigen Völkerrecht im Einklang steht, insbesondere
mit ihren Verpflichtungen aus den internationalen Menschen-
rechtspakten;

309 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Aserbaidschan, Australien, Belgi-
en, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Venezue-
la, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
310 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No .3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
311 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
312 Resolution 217 A (III).
313 A/58/307.
314 Siehe Resolution 2200 A(XXI), Anlage, und Resolution 44/128, An-
lage. 
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7. betont, dass es wichtig ist, eine Aushöhlung der
Menschenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflich-
tungen zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit der
genauen Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen und
Verfahren für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte,
wobei zu berücksichtigen ist, dass die Vertragsstaaten in Not-
standssituationen möglichst ausführliche Informationen vor-
legen sollen, damit festgestellt werden kann, ob die unter die-
sen Umständen ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und
angemessen sind, und nimmt in diesem Zusammenhang ins-
besondere Kenntnis von der vom Menschenrechtsausschuss
verabschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29315;

8. ermutigt die Vertragsstaaten zu erwägen, den Um-
fang der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen Men-
schenrechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau und
eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzustellen,
dass sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrags
nicht unvereinbar sind;

9. ermutigt die Vertragsstaaten außerdem, etwaige
Vorbehalte, die sie gegen die Bestimmungen der Internationa-
len Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
eingelegt haben, regelmäßig im Hinblick auf ihre mögliche
Zurückziehung zu überprüfen;

10. begrüßt die Jahresberichte, die der Menschenrechts-
ausschuss der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten316 und achtundfünfzigsten317 Tagung vorgelegt hat, und
nimmt Kenntnis von den Allgemeinen Bemerkungen des
Ausschusses318;

11. begrüßt außerdem die Berichte des Ausschusses für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über seine fünf-
undzwanzigste, sechsundzwanzigste und siebenundzwanzig-
ste Tagung319 sowie über seine achtundzwanzigste und neun-
undzwanzigste Tagung320 und nimmt Kenntnis von den Allge-
meinen Bemerkungen des Ausschusses318;

12. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Berichtspflichten nach Artikel 40 des Internationalen Pakts
über bürgerliche und politische Rechte fristgemäß nachzu-
kommen und auf entsprechendes Ersuchen an der Behandlung
der Berichte durch den Menschenrechtsausschuss teilzuneh-
men, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von der
von dem Ausschuss verabschiedeten Allgemeinen Bemer-
kung 30318;

13. fordert die Vertragsstaaten außerdem nachdrücklich
auf, ihren Berichtspflichten nach Artikel 16 des Internationa-

len Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
fristgemäß nachzukommen und auf entsprechendes Ersuchen
an der Behandlung der Berichte durch den Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte teilzunehmen;

14. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in ihren
Berichten geschlechtsspezifische Daten heranzuziehen, und
betont, wie wichtig es ist, dass bei der Anwendung der Inter-
nationalen Menschenrechtspakte auf innerstaatlicher Ebene,
namentlich in den nationalen Berichten der Vertragsstaaten
und bei der Arbeit des Menschenrechtsausschusses und des
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
die Geschlechterperspektive voll berücksichtigt wird;

15. fordert die Vertragsstaaten, die dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
noch keine Grundlagendokumente vorgelegt haben, mit äu-
ßerstem Nachdruck auf, dies zu tun, und bittet alle Vertrags-
staaten, ihre Grundlagendokumente regelmäßig zu überprü-
fen und zu aktualisieren321;

16. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, bei
der Umsetzung der Bestimmungen der Internationalen Men-
schenrechtspakte den vom Menschenrechtsausschuss und
vom Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte während der Behandlung ihrer Berichte abgegebenen
Empfehlungen und Bemerkungen sowie den vom Menschen-
rechtsausschuss gemäß dem ersten Fakultativprotokoll zum
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
geäußerten Auffassungen gebührend Rechnung zu tragen;

17. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu ach-
ten, dass ihre Berichte, die sie dem Menschenrechtsausschuss
und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte vorgelegt haben, die Kurzprotokolle über die Prüfung
der genannten Berichte durch die Ausschüsse und die von den
Ausschüssen nach der Prüfung dieser Berichte abgegebenen
Empfehlungen und Bemerkungen auf innerstaatlicher Ebene
verbreitet werden;

18. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Wortlaut
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte in
möglichst vielen Lokalsprachen zu veröffentlichen und zu
verbreiten und dafür Sorge zu tragen, dass er in ihrem Ho-
heitsgebiet möglichst weit bekannt gemacht wird;

19. fordert jeden Vertragsstaat nachdrücklich auf, den
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu seinen
Berichten an den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte über-
setzen, veröffentlichen und durch geeignete Mittel in seinem
Hoheitsgebiet verbreiten zu lassen;

20. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten bei der Be-
nennung von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses
und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturel-

315 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 40 (A/56/40), Bd. I, Anhang VI.
316 Ebd., Siebenundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/57/40).
317 Ebd., Achtundfünfzigste Tagung, Beilage 40 (A/58/40).
318 Siehe HRI/GEN/1/Rev. 6.
319 Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supple-
ment No. 2 (E/2002/22).
320 Ebd., 2003, Supplement No. 2 (E/2003/22). 321 Siehe HRI/CORE/I und Addenden.
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le Rechte darauf achten sollen, dass die Ausschüsse sich aus
Personen von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte zusam-
mensetzen, wobei die Nützlichkeit der Mitwirkung von Per-
sonen mit juristischer Erfahrung sowie die gleiche Vertretung
von Frauen und Männern in Betracht zu ziehen ist, und dass
die Mitglieder in persönlicher Eigenschaft tätig sind, und er-
klärt außerdem erneut, dass bei den Wahlen zu den Ausschüs-
sen der ausgewogenen geografischen Verteilung der Mitglie-
der und der Vertretung der verschiedenen Kulturkreise und
der hauptsächlichen Rechtssysteme Rechnung zu tragen ist;

21. bittet den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, bei
der Behandlung der Berichte der Vertragsstaaten auch künftig
die konkreten Bedürfnisse zu ermitteln, auf die die Hauptab-
teilungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen und
die Sonderorganisationen eingehen könnten, namentlich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste und techni-
sche Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte;

22. betont, dass die zuständigen Mechanismen und Or-
gane der Vereinten Nationen ihre Koordinierung verbessern
müssen, wenn es darum geht, die Vertragsstaaten auf Antrag
bei der Anwendung der Internationalen Menschenrechtspakte
und der Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte zu unterstützen, und ermu-
tigt zu weiteren Anstrengungen in dieser Richtung;

23. begrüßt das im Oktober 2002 abgehaltene Treffen
zwischen dem Menschenrechtsausschuss und den Vertrags-
staaten sowie das im Mai 2003 zwischen dem Ausschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Ver-
tragsstaaten abgehaltene Treffen, auf denen ein Gedankenaus-
tausch darüber geführt wurde, wie die Arbeitsmethoden des
Ausschusses effizienter gestaltet werden können, und legt al-
len Vertragsstaaten nahe, auch künftig zu diesem Dialog bei-
zutragen, indem sie praktische und konkrete Vorschläge und
Ideen dazu einbringen, wie die Arbeitsweise des Menschen-
rechtsausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte verbessert werden kann;

24. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der Men-
schenrechtsausschuss und der Ausschuss für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte auch weiterhin unternehmen,
um einheitliche Normen für die Anwendung der Bestimmun-
gen der Internationalen Menschenrechtspakte zu entwickeln,
und appelliert an die anderen Organe, die sich mit ähnlichen
Menschenrechtsfragen befassen, die in den allgemeinen Be-
merkungen beider Ausschüsse dargelegten einheitlichen Nor-
men zu respektieren;

25. vermerkt, dass es notwendig ist, die Frage der Anru-
fung der Gerichte zur Durchsetzung der im Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf-
geführten Rechte weiter zu prüfen und sich weiter um die Er-
arbeitung von Indikatoren und Richtwerten zur Messung der

Fortschritte zu bemühen, die die Vertragsstaaten auf einzel-
staatlicher Ebene bei der Verwirklichung der Rechte erzielen,
die durch den Pakt geschützt werden;

26. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, dass die Men-
schenrechtskommission auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
eine offene Arbeitsgruppe eingesetzt hat, mit dem Ziel, die
Möglichkeiten im Hinblick auf die Erarbeitung eines Fakulta-
tivprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte zu prüfen und präzise Empfeh-
lungen zu ihrem Vorgehen im Hinblick auf die Frage eines
solchen Fakultativprotokolls abzugeben, und legt allen Partei-
en nahe, sich aktiv an der ersten Tagung der Arbeitsgruppe zu
beteiligen;

27. bittet die Sonderorganisationen, soweit noch nicht
geschehen, im Einklang mit Artikel 18 des Pakts ihre Berichte
über die Fortschritte vorzulegen, die sie dabei erzielt haben,
die Einhaltung der Bestimmungen des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu bewir-
ken, und dankt allen, die dies bereits getan haben; 

28. ermutigt den Generalsekretär, den Vertragsstaaten
der Internationalen Menschenrechtspakte bei der Ausarbei-
tung ihrer Berichte auch künftig behilflich zu sein, so auch
durch die Abhaltung von Seminaren und Arbeitstagungen auf
nationaler Ebene zur Schulung von Regierungsbeamten, die
mit der Ausarbeitung dieser Berichte befasst sind, sowie
durch die Untersuchung anderer Möglichkeiten, die sich im
Rahmen des Programms für Beratende Dienste auf dem Ge-
biet der Menschenrechte bieten;

29. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte den Menschenrechtsausschuss und den Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei
der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags tatkräftig unterstützt,
unter anderem auch durch die Bereitstellung ausreichender
Mittel für Sekretariatspersonal sowie für Konferenz- und an-
dere wesentliche Unterstützungsdienste;

30. begrüßt die Initiative des Generalsekretärs, unter Be-
rücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus-
schusses entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, insbesonde-
re über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, um die Tätigkeit dieses Ausschusses und sowie die Tä-
tigkeit des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Men-
schenrechtsfragen" einen Bericht über den Stand des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und poli-
tische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte, einschließ-
lich aller Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen.
414



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/166

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.1 und Corr.1,
Ziffer 23)322.

58/166. Internationale Konvention zum Schutz der Rech-
te aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien-
angehörigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den grundlegenden Rechtsakten über den völ-
kerrechtlichen Schutz der Menschenrechte, insbesondere der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte323, den Interna-
tionalen Menschenrechtspakten324, dem Internationalen Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung325, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau326 und dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes327, und in Bekräftigung der Ver-
pflichtung der Staaten zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten,

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in ver-
schiedenen Organen der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehöri-
gen geleisteten Arbeit,

daran erinnernd, dass trotz des Vorhandenseins eines Ka-
talogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen drin-
gend weitere weltweite Anstrengungen zur Verbesserung der
Lage aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen und zur Gewährleistung der Achtung ihrer Menschen-
rechte und Menschenwürde unternommen werden müssen,

im Bewusstsein der beträchtlichen Zunahme der Wander-
bewegungen, zu denen es insbesondere in bestimmten Teilen
der Welt gekommen ist,

zutiefst besorgt über die äußerst schwierige Lage, in der
sich Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen auf
Grund ihrer besonderen Risikoanfälligkeit befinden,

in Anbetracht dessen, dass in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden328, alle
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den Schutz der

Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Famili-
enangehörigen zu gewährleisten,

betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie und mehr
Toleranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und dem Rest
der Gesellschaft des Staates führen, in dem sie leben, damit
die Erscheinungsformen des Rassismus und der Fremden-
feindlichkeit beseitigt werden, die in Teilen vieler Gesell-
schaften immer häufiger auftreten und von Einzelpersonen
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom
18. Dezember 1990, mit der sie die Internationale Konvention
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen verabschiedete und zur Unterzeich-
nung, zur Ratifikation und zum Beitritt auflegte,

eingedenk dessen, dass die Staaten in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die mög-
lichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konventi-
on zu erwägen,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Inkrafttreten der
Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen am
1. Juli 2003;

2. bekundet ihre tiefe Besorgnis über das in verschiede-
nen Teilen der Welt immer häufigere Auftreten von Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Wanderarbeit-
nehmer gerichteten Formen von Diskriminierung und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung;

3. begrüßt es, dass einige Staaten die Konvention un-
terzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beige-
treten sind, und nimmt Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über den Stand der Konvention329;

4. fordert alle Mitgliedstaaten, die die Konvention
noch nicht ratifiziert haben, erneut auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation beziehungsweise den Beitritt dazu dringend
zu erwägen;

5. nimmt Kenntnis von den Vorkehrungen für die am
11. Dezember 2003 veranstaltete erste Tagung der Vertrags-
staaten der Konvention;

6. ersucht den Generalsekretär, alle Vorkehrungen für
die rechtzeitige Einsetzung des in Artikel 72 der Konvention
genannten Ausschusses für den Schutz der Rechte aller Wan-
derarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu treffen; 

7. fordert die Vertragsstaaten der Konvention auf, ih-
ren ersten periodischen Bericht, wie in Artikel 73 der Konven-
tion vorgesehen, fristgerecht vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der Weltin-
formationskampagne über die Menschenrechte und des Pro-
gramms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschen-

322 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Bolivien, Burkina Faso, Demokratische Republik Kongo, Ecua-
dor, El Salvador, Gambia, Guatemala, Honduras, Kap Verde, Kolumbi-
en, Kuba, Mali, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay,
Peru, Philippinen, Senegal, Sudan, Tunesien, Uganda und Uruguay.
323 Resolution 217 A (III).
324 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
325 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
326 Resolution 34/180, Anlage.
327 Resolution 44/25, Anlage.
328 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 329 A/58/221.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
rechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur Wer-
bung für die Konvention zur Verfügung zu stellen;

9. begrüßt die Ausweitung der Aktivitäten im Rahmen
der Weltkampagne zu Gunsten des Inkrafttretens der Konven-
tion und bittet die Organisationen und Organe des Systems
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, weiter verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, um Informationen über die Konven-
tion zu verbreiten und das Verständnis für ihre Bedeutung zu
fördern;

10. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Sonderberichter-
statterin der Menschenrechtskommission über die Menschen-
rechte von Migranten in Bezug auf die Konvention und ermu-
tigt sie, diese Bemühungen fortzusetzen;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen aktualisier-
ten Bericht über den Stand der Konvention vorzulegen;

12. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "An-
wendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech-
te" zu behandeln.

RESOLUTION 58/167

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131).330

58/167. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte331, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte332 und den Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte332 sowie die anderen
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom
17. Dezember 1999, 55/91 vom 4. Dezember 2000 und
57/204 vom 18. Dezember 2002, und ferner unter Hinweis auf
ihre Resolutionen 54/113 vom 10. Dezember 1999 und 55/23
vom 13. November 2000 über das Jahr des Dialogs zwischen
den Kulturen,

feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen die kulturelle Vielfalt so-

wie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur fördern,
insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der interna-
tionalen kulturellen Zusammenarbeit, die am 4. November
1966 von der Generalkonferenz der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer
vierzehnten Tagung verabschiedet wurde333,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs334,

erfreut darüber, dass die Globale Agenda für den Dialog
zwischen den Kulturen mit ihrer Resolution 56/6 vom
9. November 2001 verabschiedet wurde,

sowie erfreut über den Beitrag, den die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
zur Förderung der Achtung der kulturellen Vielfalt geleistet
hat,

ferner erfreut über die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur335, die zusammen mit ihrem
Aktionsplan336 am 2. November 2001 von der Generalkonfe-
renz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten Tagung
verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten das Sy-
stem der Vereinten Nationen und die anderen in Betracht
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen baten, mit der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei der Förderung
der in der Erklärung und in ihrem Aktionsplan festgelegten
Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Synergie
der Maßnahmen zu Gunsten der kulturellen Vielfalt zu ver-
stärken,

erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemein gül-
tig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler
und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher histori-
scher, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge zu
behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ih-
re jeweilige politische, wirtschaftliche und kulturelle Ord-
nung alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu schützen,

330 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Benin, Bosnien und Herzego-
wina, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Dominika-
nische Republik, Dschibuti, El Salvador, Eritrea, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surina-
me, Syrische Arabische Republik, Thailand, Turkmenistan, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam.
331 Resolution 217 A (III).
332 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

333 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Fourteenth Session, Pa-
ris, 1966, Resolutions.
334 A/58/309.
335 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris,
15 October-3 November 2001, Vol. I: Resolutions, Kap. V, Resolu-
tion 25, Anlage I.
336 Ebd., Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Stre-
ben aller Völker und Nationen nach kultureller Entwicklung
eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturellen
Lebens der Menschen darstellt,

unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des Frie-
dens die Gewaltlosigkeit und die Achtung vor den Menschen-
rechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den Völ-
kern und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen
stärkt,

in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisationen
einen gemeinsamen Katalog universeller Werte teilen,

sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rechte
indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Kulturen und Tra-
ditionen zur Achtung und Erhaltung der kulturellen Vielfalt
aller Völker und Nationen beitragen wird,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie Dialog in-
nerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen und
Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwischen
den Völkern und Nationen führen,

anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert
besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung verdienen,
sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts ihrer
reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen Be-
einflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller Menschen sind,

in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen
Pluralismus, der Toleranz gegenüber den verschiedenen Kul-
turen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völ-
ker und Nationen unternehmen, um ihre Kulturen und Tradi-
tionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch
von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errun-
genschaften zu bereichern,

1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und
Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen Traditionen
in einem nationalen und internationalen Klima des Friedens,
der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiter-
entwickeln und erhalten; 

2. begrüßt die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen vom 8. September 2000337, die unter anderem die
Auffassung vertritt, dass die Toleranz zu den unverzichtbaren
Grundwerten in den internationalen Beziehungen des
21. Jahrhunderts gehört und dass sie die aktive Förderung ei-
ner Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen den Kultu-
ren umfassen soll, in der die Menschen einander in der gesam-
ten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugungen, Kulturen und
Sprachen achten und in der die Unterschiede innerhalb der

Gesellschaften und zwischen ihnen weder gefürchtet noch un-
terdrückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit
geschätzt werden;

3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am kul-
turellen Leben teilzuhaben und die Vorteile wahrzunehmen,
die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und seinen
Anwendungen ergeben;

4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft da-
nach streben sollte, den Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Achtung
der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet;

5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Ho-
mogenisierung im Kontext der Globalisierung durch verstärk-
ten interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und
des Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu
mildern;

6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das ge-
meinsame Verständnis der Menschenrechte wesentlich berei-
chert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der inter-
nationalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem
Gebiet wichtige Vorteile gezogen werden können;

7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit aner-
kannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb und zwischen al-
len Nationen zu achten und bestmöglich zu nutzen, wenn sie
gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und produktiven
Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze wie Ge-
rechtigkeit, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Demo-
kratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Respekt in-
nerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Nationen prak-
tisch verwirklichen und fördern, insbesondere durch öffentli-
che Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das Bewusst-
sein und das Verständnis für die Vorteile der kulturellen Viel-
falt zu fördern, namentlich Programme, bei denen die Behör-
den Partnerschaften mit internationalen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie anderen Teilen der Zivilgesellschaft
eingehen;

8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt
und der kulturellen Rechte aller Menschen den Pluralismus
der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch
von Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturel-
len Voraussetzungen beiträgt, die Anwendung und Ausübung
der allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der
Welt fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftli-
cher Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen be-
günstigt;

9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralis-
mus und der Toleranz auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen;

10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der
Vielfalt die allgemeine Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Men-
schen, erleichtern, und hebt hervor, dass sich Toleranz und die337 Siehe Resolution 55/2.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine Förde-
rung und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stützen;

11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem Verständnis
sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Vielfalt und
der universalen Menschenrechte beruht, und alle Ausgren-
zungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz gründen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institutio-
nen so zu verbessern, dass sie partizipatorischer werden und
die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung be-
stimmter Teile der Gesellschaft vermeiden;

13. fordert die Staaten, die internationalen Organisatio-
nen und die Organisationen der Vereinten Nationen auf und
bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen
Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und ihre
Achtung zu fördern, um so die Ziele des Friedens, der Ent-
wicklung und der allgemein akzeptierten Menschenrechte zu
fördern;

14. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Reso-
lution einen Bericht über Menschenrechte und kulturelle Viel-
falt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaaten,
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und
der nichtstaatlichen Organisationen sowie die in dieser Reso-
lution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die Anerken-
nung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwischen al-
len Völkern und Nationen der Welt berücksichtigt, und den
Bericht der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Ta-
gung vorzulegen;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer sechzigsten Tagung
unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" weiter
zu behandeln.

RESOLUTION 58/168

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)338.

58/168. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die
Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität

Die Generalversammlung,

eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Na-
tionen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur
Festigung des Weltfriedens zu ergreifen und eine internatio-
nale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Pro-
bleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen,

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa-
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzie-
len,

die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-
kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte339,
den Internationalen Menschenrechtspakten340 und anderen
einschlägigen Dokumenten verankert sind,

zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Vereinten
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen wer-
den soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch
von der uneingeschränkten Achtung der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesell-
schaften, in strikter Übereinstimmung mit den Zielen und
Grundsätzen der Charta und mit dem grundlegenden Ziel der
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten durch internationale Zusammen-
arbeit,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden341,

erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichterstat-
ter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrneh-

338 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bangla-
desch, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, El Salvador, Eritrea, Ghana, Haiti, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Katar, Kenia,
Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mau-
ritius, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Peru, Sambia,
Simbabwe, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Turkmenistan, Ver-
einigte Republik Tansania und Vietnam.

339 Resolution 217 A (III).
340 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
341 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Dis-
kretion beweisen,

unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Ver-
antwortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker-
recht, insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen in-
ternationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschen-
rechte eingegangen sind,

1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und
dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Be-
stimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der
territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben,
wo immer diese vorkommen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-
re auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte339, den In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte340, den Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte340 und andere einschlägige internationale
Rechtsakte zu stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit
diesem internationalen Instrumentarium unvereinbar sind;

4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret
zur dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagran-
ter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für
alle und zur Festigung des Weltfriedens und der internationa-
len Sicherheit beitragen soll;

5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von
den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit
und der Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst po-
litischer Ziele gestellt werden sollen;

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Experten und Arbeitsgruppen,
bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen;

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten beiträgt;

8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig
unparteiische und objektive Informationen über die politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Er-
eignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen;

9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere
der Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei
der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festi-
gung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten zu erzielen;

10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Re-
solution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschlä-
ge zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Tätigkeit der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Ob-
jektivität zu stärken;

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs342 und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten
um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bitten,
die dazu beitragen würden, die Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die Förderung
der internationalen Zusammenarbeit auf der Grundlage der
Grundsätze der Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objek-
tivität zu stärken, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über
diese Frage vorzulegen;

12. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/169

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)343.

58/169. Menschenrechte und Massenabwanderungen

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt darüber, dass es in vielen Regionen der
Welt in großem Maßstab und Umfang zu Abwanderungen
und Vertreibungen kommt, und zutiefst beunruhigt über das

342 A/58/185 und Add.1 und 2.
343 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Australien, Belgien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika
und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
menschliche Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen, unter de-
nen sich ein hoher Anteil von Frauen und Kindern befindet,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema sowie auf die Resolutionen der Menschenrechtskom-
mission und auf die Schlussfolgerungen der Weltkonferenz
über Menschenrechte344, in denen unter anderem anerkannt
wurde, dass schwere Menschenrechtsverletzungen, Verfol-
gung, politische und ethnische Konflikte, Hungersnot und
wirtschaftliche Unsicherheit, Armut und weit verbreitete Ge-
walt zu den tieferen Ursachen von Massenabwanderungen
und Vertreibungen gehören,

eingedenk der im Sicherheitsrat geführten öffentlichen
Aussprachen über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffne-
ten Konflikten, der drei Berichte des Generalsekretärs zu die-
sem Thema345 und der diesbezüglich verabschiedeten Resolu-
tionen, 

bekräftigend, dass die Bestimmungen des Abkommens
von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge346 und des
dazugehörigen Protokolls von 1967347 für die Lage der Men-
schen bei Massenabwanderungen nach wie vor von Bedeu-
tung sind, und in dieser Hinsicht den Prozess der Globalen
Konsultationen über internationalen Schutz und die Agenda
für dem Flüchtlingsschutz348 sowie die daraus hervorgehen-
den, von den Staaten unterstützten weiteren Folgeprozesse
begrüßend, die unter anderem darauf gerichtet waren, die in-
ternationalen Antwortmaßnahmen auf Situationen von Mas-
senzuwanderungen zu stärken,

es begrüßend, dass die Vereinten Nationen dem Problem
der Sicherheit von Flüchtlingslagern verstärkte Aufmerksam-
keit widmen, namentlich durch die Ausarbeitung operativer
Leitlinien für die Trennung bewaffneter Elemente von der
Flüchtlingsbevölkerung, und dass der Registrierung sowie der
Anlage und Gestaltung der Lager ihre zunehmende Aufmerk-
samkeit gilt,

betonend, wie wichtig die Einhaltung des humanitären
Völkerrechts, des internationalen Rechts auf dem Gebiet der
Menschenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts zur Verhin-
derung von Massenabwanderungen und zum Schutz von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen ist, und mit dem Aus-
druck ihrer tiefen Besorgnis über die mangelnde Achtung die-
ser Rechte und Grundsätze, insbesondere bei bewaffneten
Konflikten, namentlich auch über die Verweigerung des si-
cheren und ungehinderten Zugangs zu den Vertriebenen,

erneut erklärend, dass es in erster Linie Aufgabe der Staa-
ten ist, den Schutz von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen
zu gewährleisten,

mit Befriedigung über die Anstrengungen des Systems der
Vereinten Nationen, eine umfassende Vorgehensweise hin-
sichtlich der Grundursachen und Auswirkungen von Flücht-
lings- und anderen Vertriebenenbewegungen und der Stär-
kung der Mechanismen für Notfallvorsorge und Notfallmaß-
nahmen zu entwickeln,

in der Erwägung, dass die Mechanismen der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschließlich
derjenigen der Menschenrechtskommission und der Men-
schenrechts-Vertragsorgane, über bedeutende Kapazitäten
zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen verfügen,
durch die Bewegungen von Flüchtlingen und Vertriebenen
ausgelöst oder dauerhafte Lösungen ihrer schwierigen Lage
verhindert werden,

Kenntnis nehmend von den Arbeiten, die das System der
Vereinten Nationen gegenwärtig durchführt, um zu klären,
welche Rolle die Vereinten Nationen in Übergangssituationen
nach dem Ende von Konflikten, so auch in Situationen von
Massenabwanderungen, übernehmen können,

in Anbetracht der Komplementarität zwischen den Syste-
men für den Schutz der Menschenrechte und für humanitäre
Maßnahmen, insbesondere der Mandate des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, sowie
der Tätigkeit des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten, des Beauftragten des General-
sekretärs für Binnenvertriebene und des Sonderbeauftragten
des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte,
sowie in Anbetracht des Umstands, dass ihre Zusammenarbeit
im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat ebenso wie die Ko-
ordinierung zwischen den Menschenrechts-, den humanitä-
ren, den Entwicklungs-, Politik- und Sicherheitskomponenten
des Systems der Vereinten Nationen wichtige Beiträge zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte von Personen
leisten, die zur Massenabwanderung gezwungen oder vertrie-
ben wurden,

in dankbarer Anerkennung der wichtigen und unabhängi-
gen Tätigkeit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen
zum Schutz und zur Unterstützung von Flüchtlingen und Bin-
nenvertriebenen, die sie in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen internationalen Stellen durchführen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs349;

2. missbilligt entschieden ethnische Intoleranz und an-
dere Formen der Intoleranz als eine der Hauptursachen für er-
zwungene Wanderbewegungen und fordert die Staaten nach-
drücklich auf, alles Notwendige zu tun, um die Achtung vor
den Menschenrechten, insbesondere den Rechten der Ange-
hörigen von Minderheiten, zu gewährleisten;

3. erklärt erneut, dass alle Regierungen, zwischenstaat-
lichen Organe und in Betracht kommenden internationalen

344 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
345 S/1999/957, S/2001/331 und S/2002/1300.
346 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545.
347 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791.
348 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste
Tagung, Beilage 12A (A/57/12/Add.1), Anhang IV. 349 A/58/186.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Organisationen ihre Zusammenarbeit und Hilfe im Rahmen
der weltweiten Bemühungen um die Auseinandersetzung mit
Menschenrechtssituationen verstärken müssen, die zur Mas-
senabwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen führen,
sowie mit den sich daraus ergebenden schwerwiegenden Pro-
blemen in Bezug auf Schutz und Hilfe;

4. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, der
Konsolidierung und Verstärkung der Mechanismen für Not-
fallvorsorge und Notfallmaßnahmen, namentlich den Früh-
warntätigkeiten auf humanitärem Gebiet, auch weiterhin hohe
Priorität zuzuweisen, damit unter anderem wirksame Maß-
nahmen ergriffen werden, um alle Menschenrechtsverletzun-
gen aufzuzeigen, die zu Massenabwanderungen beitragen;

5. legt den Staaten nahe, soweit noch nicht geschehen,
den Beitritt zu dem Abkommen von 1951346 und dem Proto-
koll von 1967347 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie
zu anderen einschlägigen regionalen Rechtsinstrumenten über
Flüchtlinge, soweit anwendbar, und zu einschlägigen interna-
tionalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte und
des humanitären Rechts in Erwägung zu ziehen, geeignete
Maßnahmen zur innerstaatlichen Verbreitung und Anwen-
dung dieser Rechtsakte zu ergreifen, die Einhaltung der Be-
stimmungen gegen willkürliche und erzwungene Vertreibun-
gen und eine größere Achtung vor den Rechten derjenigen zu
fördern, die sich auf die Flucht begeben, und sich gegebenen-
falls in ihren Berichten an die Menschenrechts-Vertragsorga-
ne mit der Situation der Zwangsvertriebenen zu befassen;

6. fordert die Staaten auf, den wirksamen Schutz von
Flüchtlingen unter anderem durch die Achtung des Grundsat-
zes der Nichtzurückweisung zu gewährleisten, betont, dass es
allen Staaten und internationalen Organisationen obliegt, mit
denjenigen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, zu-
sammenzuarbeiten, die von Massenabwanderungen von
Flüchtlingen und Vertriebenen betroffen sind, und fordert au-
ßerdem alle zuständigen internationalen und nichtstaatlichen
Organisationen auf, den Hilfe- und Schutzbedürfnissen von
Flüchtlingen und Vertriebenen auch weiterhin zu entspre-
chen, namentlich durch die Förderung dauerhafter Lösungen
für ihre schwierige Lage;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht den zivilen und humanitären Charakter
von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu wahren, unter ande-
rem indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Infil-
tration bewaffneter Elemente zu verhindern, solche bewaffne-
ten Elemente zu identifizieren und von der Flüchtlingsbevöl-
kerung zu trennen, die Flüchtlinge an sicheren Orten und
möglichst nicht im Grenzgebiet anzusiedeln und den raschen
und ungehinderten Zugang der humanitären Helfer zu diesen
Personen zu gewährleisten;

8. verurteilt alle Vorfälle von sexueller Ausbeutung
und sexuellem Missbrauch und von Gewalt gegenüber Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen, legt den Regierungen nahe,
Initiativen zu beschließen und durchzuführen, die darauf ge-
richtet sind, sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch
in Notstandssituationen zu verhüten und entsprechenden An-
schuldigungen nachzugehen, und fordert alle zuständigen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen auf, die wirksame Um-

setzung und Überwachung des Bulletins des Generalsekre-
tärs350, des Aktionsplans des Ständigen interinstitutionellen
Ausschusses zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexu-
ellem Missbrauch in humanitären Krisen351 und sonstiger
maßgeblicher Verhaltenskodizes sicherzustellen;

9. legt den Sonderberichterstattern, Sonderbeauftrag-
ten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission und
den Menschenrechts-Vertragsorganen der Vereinten Natio-
nen nahe, sich im Rahmen ihres jeweiligen Mandats, soweit
angezeigt, um Informationen über Menschenrechtsprobleme
zu bemühen, die zur Massenabwanderung von Bevölkerungs-
gruppen führen oder diese an der freiwilligen Rückkehr an ih-
re Heimstätten hindern können, und diese Informationen ge-
gebenenfalls zusammen mit diesbezüglichen Empfehlungen
in ihre Berichte aufzunehmen und dem Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen für Menschenrechte zur Kenntnis zu brin-
gen, damit er im Rahmen seines Mandats und im Benehmen
mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Natio-
nen entsprechende Maßnahmen ergreifen kann;

10. ersucht alle Organe der Vereinten Nationen im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats, die Sonderorganisationen und
die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, mit allen Mechanismen der Menschenrechts-
kommission uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ihnen
insbesondere alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen
Informationen über Menschenrechtssituationen zu übermit-
teln, die Flüchtlings- oder Vertriebenenströme hervorrufen
beziehungsweise sich auf diese auswirken, und derartige In-
formationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats unterein-
ander auszutauschen, um wirksame internationale Antwort-
maßnahmen zu fördern;

11. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Wahrnehmung seines in Re-
solution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember
1993 enthaltenen Mandats und in Zusammenarbeit mit dem
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen denje-
nigen Situationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken,
die Massenabwanderungen oder Vertreibungen hervorrufen
oder hervorzurufen drohen, und zu den Anstrengungen beizu-
tragen, die zur wirksamen Bewältigung dieser Situationen
und zur Förderung einer Rückkehr auf Dauer durch Förde-
rungs- und Schutzmaßnahmen unternommen werden, darun-
ter die Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte in
Bezug auf diejenigen, die im Zusammenhang mit Massenab-
wanderungen geflohen oder zurückgekehrt sind, Mechanis-
men für Notfallvorsorge und Notfallmaßnahmen, Frühwarn-
mechanismen und Informationsaustausch, technische Bera-
tung, Bereitstellung von technischem Fachwissen sowie die
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und den Gastländern;

12. begrüßt die Anstrengungen, die der Hohe Kommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte unternimmt,
um durch Initiativen wie die Wiederherstellung des Justizsy-
stems, die Schaffung einzelstaatlicher Institutionen, die in der

350 ST/SGB/2003/13.
351 Siehe A/57/465, Anlage I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Lage sind, die Menschenrechte zu verteidigen, breit angelegte
Programme für Menschenrechtserziehung und die Stärkung
lokaler nichtstaatlicher Organisationen durch eine entspre-
chende Präsenz im Feld sowie Programme auf dem Gebiet der
Beratenden Dienste und der technischen Zusammenarbeit zur
Schaffung eines Umfelds beizutragen, das der dauerhaften
Rückkehr Vertriebener in Postkonfliktgesellschaften förder-
lich ist;

13. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution zu erstellen, soweit sie alle
Aspekte der Menschenrechte und der Massenabwanderungen
betrifft, der sich besonders mit den Anstrengungen des Sy-
stems der Vereinten Nationen befasst, den Schutz derjenigen,
die während Massenabwanderungen vertrieben werden, zu
verstärken und ihre Rückkehr und Wiedereingliederung zu er-
leichtern, und der Informationen über die Anstrengungen ent-
hält, die unternommen wurden, um die Kapazitäten der Ver-
einten Nationen auszubauen, wenn es darum geht, neue Strö-
me von Flüchtlingen und sonstigen Vertriebenen zu vermei-
den und die tieferen Ursachen anzugehen, und der General-
versammlung diesen Bericht auf ihrer sechzigsten Tagung
vorzulegen;

14. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/170

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)352.

58/170. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden353, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf ihre Verabschiedung der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen am 8. September 2000354

und ihrer Resolution 57/224 vom 18. Dezember 2002 sowie
Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/60 der Men-
schenrechtskommission vom 24. April 2003 über die Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Menschenrechte355,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und
ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

erneut erklärend, dass der Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte in hohem Maße zur Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte, und un-
ter Hinweis auf ihren Beschluss, das Jahr 2001 zum Jahr des
Dialogs zwischen den Kulturen zu erklären, sowie auf ihre
Resolution 56/6 vom 9. November 2001 mit dem Titel "Glo-
bale Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen",

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch
internationale Zusammenarbeit,

die Tatsache unterstreichend, dass gegenseitiges Ver-
ständnis, Dialog, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrau-
ensbildung wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die Verabschiedung der Resolution
2000/22 vom 18. August 2000 "Förderung des Dialogs über
Menschenrechtsfragen" durch die Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung356,

1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten unter anderem durch internationale Zusam-
menarbeit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die
Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen
Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft
gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die
Grundsätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und
der Billigkeit zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kultu-
ren und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Tole-
ranz und der Achtung vor der Vielfalt erleichtert, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferen-
zen und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Nichtausgrenzung, Gerechtigkeit, Gleichberechti-

352 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).
353 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
354 Siehe Resolution 55/2.
355 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A. 356 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gung und Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem
Verständnis sowie der Förderung und Achtung der kulturellen
Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle
Ausgrenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung der
Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz ist, dass die internationale Zusammenarbeit verstärkt
wird;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet im Einklang mit den in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Zielen und
Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wirkungsvoll und kon-
kret zur dringend gebotenen Verhütung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein
sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Einrichtungen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses
und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum
geht, die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu
gewährleisten;

10. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/171

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 125 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)357:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domini-

kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grena-
dinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

Enthaltungen: Keine.

58/171. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnah-
men

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen, zuletzt
Resolution 57/222 vom 18. Dezember 2002, sowie auf die
Resolution 2003/17 der Menschenrechtskommission vom
22. April 2003358,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestim-
mungen in der von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein
Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen
gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwen-
dung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs359, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999360 vorgelegt wurde,
und den Berichten des Generalsekretärs über die Durchfüh-
rung der Resolutionen 52/120 vom 12. Dezember 1997361 und
55/110 vom 4. Dezember 2000362,

357 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).

358 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
359 E/CN.4/2000/46 und Add.1.
360 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999,
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.
361 A/53/293 und Add.1.
362 A/56/207 und Add.1.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklä-
rend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil al-
ler Menschenrechte ist,

daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die
Staaten aufforderte, alle nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden einsei-
tigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und der vollen
Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege stehen363,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-
lung364, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden365, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden366, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen und die
Hindernisse für die Handelsbeziehungen zwischen Staaten
schaffen, die volle Verwirklichung der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung behindern und dem Wohlergehen
der Bevölkerung in den betroffenen Ländern entgegenstehen,
mit besonders schweren Folgen für Frauen und Kinder, ein-
schließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von
der Generalversammlung und den in jüngster Zeit veranstal-
teten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser
Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu dem all-
gemeinen Völkerrecht und der Charta auch weiterhin einseiti-
ge Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit
all ihren schädlichen Auswirkungen, namentlich ihren Extra-
territorialwirkungen, auf die sozialen und humanitären Tätig-
keiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hindernisse für

den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker und
Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt
von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der Allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe der
Menschenrechtskommission über das Recht auf Entwicklung
und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach denen
einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für die
Verwirklichung der Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung367 darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte368 und anderen internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte
im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen
und Völkern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Schritte zu unternehmen, um einseitige Maßnahmen zu ver-
meiden und zu unterlassen, die nicht mit dem Völkerrecht und
der Charta im Einklang stehen und die die umfassende Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Frauen, in den
betroffenen Ländern verhindern, ihr Wohlergehen einschrän-
ken und Hindernisse für den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte aufwerfen, einschließlich des Rechts eines jeden Men-
schen auf einen für seine Gesundheit und sein Wohlergehen
angemessenen Lebensstandard sowie seines Rechts auf Nah-
rung, medizinische Versorgung und die notwendigen sozialen
Dienste, sowie sicherzustellen, dass Nahrungsmittel und Me-
dikamente nicht als Instrument zur Ausübung politischen
Drucks eingesetzt werden;

3. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen entge-
genzutreten;

4. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ih-
ren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer oder
wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesonde-
re gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Aus-

363 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31.
364 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
365 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
366 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.

367 Resolution 41/128, Anlage.
368 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
wirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte wei-
ter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern,
Frauen und älteren Menschen;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie
sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie
möglich aufheben;

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

7. fordert die Menschenrechtskommission nachdrück-
lich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Aus-
wirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des
Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen
Anwendung, voll zu berücksichtigen;

8. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung seiner Aufgaben
im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts
der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie
vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben,
in seinem Jahresbericht an die Generalversammlung vorran-
gig auf diese Resolution einzugehen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen analy-
tischen Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präventiv-
maßnahmen in dieser Hinsicht hervorhebt;

10. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" mit Vorrang zu behandeln. 

RESOLUTION 58/172

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 173 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)369:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-

mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien und Monte-
negro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik und Zypern.

Dagegen: Israel, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Georgien, Japan, Kanada, Schweden.

58/172. Recht auf Entwicklung

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, die insbe-
sondere die Entschlossenheit bekundet, den sozialen Fort-
schritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit
zu fördern und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
aller Völker durch internationale Einrichtungen zu fördern,

in Bekräftigung des Ziels, das Recht auf Entwicklung für
jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen, wie in der von der
Generalversammlung am 8. September 2000 verabschiedeten
Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen370 dargelegt,

betonend, dass dringend Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um die in allen großen Konferenzen und Gipfeltref-
fen der Vereinten Nationen und den dazugehörigen Überprü-
fungsprozessen festgelegten Ziele und Zielvorgaben zu errei-
chen, welche für den Prozess der Verwirklichung des Rechts
auf Entwicklung von größter Bedeutung sind,

Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 9. bis 14.
November 2001 in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonfe-
renz der Welthandelsorganisation371,

daran erinnernd, dass die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschie-
dete Erklärung über das Recht auf Entwicklung bestätigte,
dass das Recht auf Entwicklung ein unveräußerliches Men-
schenrecht ist und dass die Gleichheit der Entwicklungschan-
cen ein Vorrecht der Nationen wie der Einzelpersonen, aus
denen die Nationen sich zusammensetzen, sowie auch des

369 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).

370 Siehe Resolution 55/2.
371 A/C.2/56/7, Anlage.
425



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
einzelnen Menschen als zentrales Subjekt und Nutznießer der
Entwicklung ist,

betonend, dass die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien372 das Recht auf Entwicklung als universelles und
unveräußerliches Recht und als festen Bestandteil aller Men-
schenrechte bekräftigten und erneut erklärten, dass der einzel-
ne Mensch zentrales Subjekt und Nutznießer der Entwicklung
ist,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen sowie
diejenigen der Menschenrechtskommission über das Recht
auf Entwicklung, insbesondere die Kommissionsresolution
1998/72 vom 22. April 1998373 über die dringende Notwen-
digkeit weiterer Fortschritte bei der Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung, wie in der Erklärung über das Recht
auf Entwicklung dargelegt,

erfreut darüber, dass sie das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen gegen Korruption374 am 31. Oktober 2003 verab-
schiedet hat,

unter Hinweis auf die Plenarsitzungen auf hoher Ebene,
die die Generalversammlung am 22. September 2003 zur
Weiterverfolgung der Ergebnisse ihrer sechsundzwanzigsten
Sondertagung und zur Durchführung der Verpflichtungser-
klärung über HIV/Aids375 abgehalten hat,

sowie unter Hinweis auf die dreizehnte Konferenz der
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder, die
vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur stattfand, 

erneut ihre weitere Unterstützung für die Neue Partner-
schaft für die Entwicklung Afrikas376 als Entwicklungsrahmen
für Afrika bekundend,

in Anerkennung dessen, dass historische Ungerechtigkei-
ten zweifellos zu Armut, Unterentwicklung, Marginalisie-
rung, sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, In-
stabilität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen
viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt, insbeson-
dere in den Entwicklungsländern, zu leiden haben,

betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entschei-
dend wichtiger Bestandteil der Förderung und Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehr-
dimensionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen,
ganzheitlichen Ansatz erfordert, um auf die wirtschaftlichen,
politischen, sozialen, ökologischen und institutionellen
Aspekte auf allen Ebenen einzugehen, insbesondere im Rah-
men des Millenniums-Entwicklungsziels, bis 2015 den Anteil
der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen
Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die
Hunger leiden, zu halbieren,

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, dass die Ar-
beitsgruppe für das Recht auf Entwicklung auf ihrer vierten
Tagung nicht zu einer Schlussfolgerung gelangt ist, insbeson-
dere im Hinblick auf die Umsetzung der Schlussfolgerungen
der dritten Tagung der Arbeitsgruppe377, wobei sie sich jedoch
der Auffassungen und Bemerkungen des Vorsitzenden/Be-
richterstatters378 bewusst ist,

1. macht sich die Schlussfolgerungen der dritten Ta-
gung der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung377zu ei-
gen, die von der Menschenrechtskommission in ihrer Resolu-
tion 2002/69 vom 25. April 2002379 verabschiedet wurden und
die eine solide Grundlage für weitere Initiativen zur Förde-
rung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung bilden;

2. ersucht die Arbeitsgruppe, auf ihrer fünften Tagung
im Hinblick auf eine konstruktive und erfolgreiche Erfüllung
ihres Mandats die Schlussfolgerungen ihrer dritten Tagung
wieder aufzugreifen und weiter auszubauen, eingedenk des-
sen, dass sie auf ihrer vierten Tagung nicht zu einer
Schlussfolgerung gelangt ist;

3. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen der
dritten Tagung enthaltenen Kerngrundsätze, die mit dem
Zweck der internationalen Menschenrechtsübereinkünfte
übereinstimmen, wie etwa Gleichstellung, Nichtdiskriminie-
rung, Rechenschaftspflicht, Partizipation und internationale
Zusammenarbeit, von entscheidender Bedeutung sind, wenn
es darum geht, das Recht auf Entwicklung auf internationaler
Ebene zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, und unter-
streicht, wie wichtig die Grundsätze der Gerechtigkeit und
Transparenz sind;

4. bekräftigt die Verpflichtung zur Verwirklichung der
in allen Ergebnisdokumenten der wichtigsten Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und den dazugehö-
rigen Überprüfungsprozessen genannten Ziele und Vorgaben,
insbesondere soweit sie die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung betreffen, in der Erkenntnis, dass die Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung Grundvoraussetzung für
die Ereichung der in diesen Ergebnisdokumenten genannten
Gesamt- und Einzelziele und Vorgaben ist;

5. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung für die Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsprogramms von Wien372 unabdingbar ist, wonach
alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, ein-
ander bedingen und miteinander verknüpft sind und die au-
ßerdem den Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung
stellen, und erkennt an, dass die Entwicklung zwar die Wahr-
nehmung aller Menschenrechte erleichtert, dass jedoch ein
Mangel an Entwicklung nicht als Rechtfertigung für die
Schmälerung international anerkannter Menschenrechte an-
geführt werden darf;

372 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
373 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A.
374 Resolution 58/4, Anlage.
375 Resolution S-26/2, Anlage.
376 A/57/304, Anlage.

377 E/CN.4/2002/28/Rev.1, Abschnitt VIII.A.
378 ECN.4/2003/26 und Corr.1, Anhang I.
379 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
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6. hebt hervor, dass die Grundverantwortung für die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte beim Staat
liegt, und erklärt erneut, dass die Staaten die Hauptverantwor-
tung für ihre eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung
tragen und dass die Rolle der einzelstaatlichen Politiken und
Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann;

7. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Schaffung nationaler und internationaler Bedingungen
tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck zur Zu-
sammenarbeit miteinander verpflichtet haben;

8. bekräftigt außerdem, dass es eines der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung förderlichen internationa-
len Umfelds bedarf;

9. betont, dass auf eine breitere Akzeptanz, die Opera-
tionalisierung und die Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung auf internationaler und nationaler Ebene hingear-
beitet werden muss, und fordert die Staaten auf, die Maßnah-
men zu ergreifen, die für die Verwirklichung des Rechts auf
Entwicklung als grundlegendes Menschenrecht erforderlich
sind;

10. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die
Hindernisse aufzuzeigen und zu analysieren, die sich der vol-
len Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen;

11. bekräftigt, dass die Globalisierung zwar Chancen
wie auch Herausforderungen mit sich bringt, dass der Globa-
lisierungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder
in eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont, dass
es als Antwort auf die Herausforderungen und Chancen der
Globalisierung grundsatzpolitischer und sonstiger Maßnah-
men auf nationaler und globaler Ebene bedarf, wenn dieser
Prozess alle Seiten einschließen und ausgewogen sein soll;

12. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen den
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern trotz
kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die Entwick-
lungsländer sich auch weiterhin Schwierigkeiten in Bezug auf
ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegenübersehen und
dass viele von ihnen Gefahr laufen, ausgegrenzt und von sei-
nen Vorteilen effektiv ausgeschlossen zu werden;

13. bekräftigt die eingegangene Verpflichtung und for-
dert die entwickelten Länder, soweit sie es noch nicht getan
haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengungen zu unter-
nehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 0,7 Prozent ihres
Bruttosozialprodukts für öffentliche Entwicklungshilfe für
Entwicklungsländer und von 0,15 bis 0,20 Prozent ihres Brut-
tosozialprodukts für die am wenigsten entwickelten Länder zu
erreichen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den er-
zielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die
öffentliche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt wird, um die
Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen;

14. erkennt an, dass die Frage des Marktzugangs für
Entwicklungsländer angegangen werden muss, namentlich im
Bereich der Landwirtschaft, der Dienstleistungen und der

nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnisse, insbesondere derjeni-
gen, die für die Entwicklungsländer von Interesse sind;

15. vertritt die Auffassung, dass eine in angemessenem
Tempo vonstatten gehende sinnvolle Handelsliberalisierung,
namentlich in den zur Verhandlung stehenden Bereichen, die
Einhaltung der in Bezug auf Durchführungsfragen und -anlie-
gen eingegangenen Verpflichtungen, die Überprüfung der Be-
stimmungen über besondere und differenzierte Behandlung
mit dem Ziel, sie zu stärken und präziser, wirksamer und ope-
rativer zu machen, die Vermeidung neuer Formen des Protek-
tionismus sowie der Kapazitätsaufbau und die technische Hil-
fe für Entwicklungsländer wichtige Themen sind, wenn es
darum geht, Fortschritte in Richtung auf eine wirksame Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung zu erzielen;

16. unterstreicht die Tatsache, dass die internationale
Gemeinschaft weit davon entfernt ist, das in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen370 gesetzte Ziel zu errei-
chen, die Zahl der in Armut lebenden Menschen bis zum Jahr
2015 zu halbieren, und betont im Hinblick auf die Erreichung
dieses Ziels den Grundsatz der internationalen Zusammenar-
beit, einschließlich der Partnerschaft und gegenseitigen Bin-
dung zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungslän-
dern;

17. erkennt den bedeutsamen Zusammenhang zwischen
dem internationalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbe-
reich und der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung an
und unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, die
Entscheidungsgrundlage auf internationaler Ebene für Ent-
wicklungsfragen zu erweitern und organisatorische Lücken
zu schließen sowie das System der Vereinten Nationen und
andere multilaterale Institutionen zu stärken, und unterstreicht
außerdem die Notwendigkeit, die Teilhabe der Entwicklungs-
und Transformationsländer an der wirtschaftlichen Entschei-
dungsfindung und Normsetzung auf internationaler Ebene
auszuweiten und zu stärken;

18. erkennt außerdem an, dass eine gute Staatsführung
und die Herrschaft des Rechts auf nationaler Ebene allen Staa-
ten hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf
Entwicklung, zu fördern und zu schützen, und ist sich darüber
einig, wie wertvoll die von den Staaten derzeit unternomme-
nen Anstrengungen sind, um gute Verfahrensweisen auf dem
Gebiet der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, ein-
schließlich einer transparenten, verantwortungsvollen, re-
chenschaftspflichtigen und partizipatorischen Regierungsfüh-
rung, die ihren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht wer-
den und angemessen sind, so auch im Rahmen einvernehmli-
cher partnerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazi-
tätsaufbau und technische Hilfe;

19. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rechte
der Frauen sowie die Anwendung einer Gleichstellungsper-
spektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, und nimmt insbesondere
Kenntnis von den positiven Beziehungen zwischen der Bil-
dung von Frauen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe an den
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Aktivitäten der Gemeinschaft und der Förderung des
Rechts auf Entwicklung;
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20. hebt hervor, dass es geboten ist, die Rechte der Kin-
der, der Jungen ebenso wie der Mädchen, in alle Politiken und
Programme zu integrieren und den Schutz und die Förderung
dieser Rechte zu gewährleisten, vor allem in Bereichen, die
mit Gesundheit, Bildung und der vollen Entfaltung ihres Po-
tenzials zusammenhängen;

21. hebt außerdem hervor, dass auf nationaler und inter-
nationaler Ebene Maßnahmen zur Bekämpfung von
HIV/Aids und anderen übertragbaren Krankheiten ergriffen
und dabei die laufenden Anstrengungen und Programme be-
rücksichtigt werden müssen, und wiederholt, dass in diesem
Zusammenhang internationale Hilfe gebraucht wird;

22. erkennt außerdem an, dass es auf einzelstaatlicher
Ebene starker Partnerschaften mit Organisationen der Zivil-
gesellschaft, einschließlich des Privatsektors, zur Bekämp-
fung der Armut und zur Herbeiführung der Entwicklung so-
wie einer guten Unternehmensführung bedarf;

23. unterstreicht, wie dringend notwendig konkrete
Maßnahmen zur Bekämpfung sämtlicher Formen der Korrup-
tion auf nationaler und internationaler Ebene sind, um inter-
nationale Transfers illegal erworbener Vermögenswerte wirk-
samer zu verhindern, aufzudecken und ihnen entgegenzuwir-
ken sowie die internationale Zusammenarbeit zur Rückge-
winnung dieser Vermögenswerte zu verstärken, betont, wie
wichtig ein echtes politisches Engagement seitens aller Regie-
rungen innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens ist und
fordert die Staaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich
auf, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
Korruption374 so bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ra-
tifizieren;

24. erwartet mit Interesse die Behandlung des von der
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte zu erarbeitenden Konzeptdokuments, das Mög-
lichkeiten für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
und deren Umsetzbarkeit aufzeigen soll, durch die Menschen-
rechtskommission auf ihrer einundsechzigsten Tagung;

25. hebt hervor, dass die auf die Förderung und Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung gerichteten Tätig-
keiten des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte weiter verbessert werden müssen,
namentlich indem der wirksame Einsatz der zur Wahrneh-
mung seines Mandats erforderlichen Finanzmittel und Perso-
nalressourcen sichergestellt wird und die Betreuungs- und
Unterstützungsdienste für die Arbeitsgruppe für das Recht auf
Entwicklung verbessert werden;

26. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt des Hohen Kommissars die Umsetzung der Empfeh-
lungen in den Schlussfolgerungen der dritten Tagung der Ar-
beitsgruppe für das Recht auf Entwicklung377 wirksam unter-
stützt, indem es für eine sinnvolle Teilnahme aller zuständi-
gen Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten
Ntionen sowie der Sonderorganisationen und internationalen
Organisationen an der nächsten Tagung der Arbeitsgruppe
und ihre Beiträge dazu Sorge trägt;

27. fordert die Organisationen, Fonds und Programme
der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisationen auf,

das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Ar-
beitsprogramme und -ziele zu machen, und betont, dass die
internationalen Finanz- und multilateralen Handelssysteme
das Recht auf Entwicklung in ihre Politiken und Ziele inte-
grieren müssen;

28. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen und Gremien der Vereinten Na-
tionen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen,
den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen,
insbesondere den Bretton-Woods-Institutionen, und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen;

29. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt und der Menschenrechtskommission auf ihrer sechzig-
sten Tagung einen Zwischenbericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, in denen insbesondere ausge-
führt wird, welche Anstrengungen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene zur Förderung und Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung unternommen werden.

RESOLUTION 58/173

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)380:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bah-
rain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,

380 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Aserbaidschan, Bolivien, Brasilien, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, El Salvador, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Guatemala, Honduras, Irland, Italien, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kenia, Kolumbien, Kuba, Liechtenstein, Litauen, Mali, Mexiko, Mo-
sambik, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Portugal, Sambia, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Uru-
guay und Vereinigte Republik Tansania.
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Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Dagegen: Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Australien, Schweden, Tschechische Republik, Vereinigtes

Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/173. Das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte381, des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte382, des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung383, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau384 und des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes385,

sowie in Bekräftigung dessen, dass das Recht eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit ein Menschenrecht ist und dass sich die-
ses Recht aus der dem Menschen innewohnenden Würde ab-
leitet,

unter Hinweis darauf, dass nach der Satzung der Weltge-
sundheitsorganisation386 Gesundheit der Zustand des vollstän-
digen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen ist,

anerkennend, dass die volle Verwirklichung des Rechts ei-
nes jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperli-
cher und geistiger Gesundheit zunehmend verwirklicht wer-
den muss,

unter Hinweis auf die einschlägigen Erklärungen und Ak-
tionsprogramme der wichtigsten Konferenzen, Gipfeltreffen
und Sondertagungen der Vereinten Nationen sowie ihrer Fol-
getagungen, insbesondere auf die vier gesundheitsbezogenen
Entwicklungsziele in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen387,

im Hinblick auf die Resolution 2003/28 der Menschen-
rechtskommission vom 22. April 2003388 und alle vorherge-
henden Resolutionen der Kommission betreffend die Ver-
wirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit,

erfreut über die Verabschiedung des Rahmenübereinkom-
mens der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung des

Tabakkonsums durch die sechsundfünfzigste Weltgesund-
heitsversammlung am 21. Mai 2003389,

in Anerkennung des wichtigen Beitrags aller regionalen
und subregionalen zwischenstaatlichen Initiativen zum The-
ma HIV/Aids, namentlich auch der Initiativen, die auf die
Verstärkung der horizontalen technischen Zusammenarbeit
und die Verbreitung bester Verfahrensweisen gerichtet sind,

sich dessen bewusst, dass für Millionen Menschen in der
ganzen Welt die volle Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit immer noch in weiter Ferne liegt, und
dass für viele von ihnen, insbesondere die Menschen, die in
Armut leben, dieses Ziel immer weiter in die Ferne rückt,

in Anerkennung dessen, dass die Staaten in Zusammenar-
beit mit internationalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft, namentlich auch den nichtstaatlichen Organisationen
und dem Privatsektor, auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene günstige Bedingungen schaffen müssen, die
die volle und effektive Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit sicherstellen,

sowie die wichtige Rolle anerkennend, die in diesem Zu-
sammenhang der Zivilgesellschaft, namentlich den nichtstaat-
lichen Organisationen, sowie insbesondere auch den Men-
schen mit HIV/Aids im Kampf gegen diese Pandemie zu-
kommt, 

ferner in Anerkennung der unverzichtbaren Rolle, die den
im Gesundheitsbereich tätigen Fachkräften im Hinblick auf
die Förderung und den Schutz des Rechts eines jeden auf das
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit zukommt, 

erfreut über die Initiativen des Generalsekretärs und der
zuständigen Gremien und Programme der Vereinten Natio-
nen, so auch der Weltgesundheitsorganisation und des Ge-
meinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids
sowie der Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und pri-
vaten Sektor wie des Globalen Fonds zur Bekämpfung von
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria, die zu einer gezielteren
weltweiten Auseinandersetzung mit Gesundheitsproblemen,
insbesondere auch in den Entwicklungsländern, beitragen, je-
doch feststellend, dass weitere Fortschritte auf diesem Gebiet,
insbesondere auch bei der Mobilisierung von Ressourcen, er-
zielt werden sollten,

besorgt über die Zusammenhänge zwischen Armut und
der Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn er-
reichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesund-
heit, und insbesondere über die Tatsache, dass ein schlechter
Gesundheitszustand sowohl Ursache als auch Folge von Ar-
mut sein kann,

381 Resolution 217 A ( III).
382 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
383 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
384 Resolution 34/180, Anlage.
385 Resolution 44/25, Anlage.
386 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 14, Nr. 221.
387 Siehe Resolution 55/2.
388 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement Nr. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

389 Siehe Weltgesundheitsorganisation, Fifty-sixth World Health Assem-
bly, Geneva, 19-28 May 2003, Resolutions and Decisions, Annexes
(WHA56/2003/REC/1), Resolution 56.1, Anlage.
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in der Auffassung, dass die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit integraler Bestandteil des Rechts eines jeden auf das
für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger
Gesundheit ist,

unter Hinweis auf die Erklärung über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums (TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Ge-
sundheit, die im November 2001 in Doha von der vierten Mi-
nisterkonferenz der Welthandelsorganisation verabschiedet
wurde390, sowie erfreut über den Beschluss des Allgemeinen
Rats der Welthandelsorganisation vom 30. August 2003 über
die Durchführung der Ziffer 6 der Erklärung391,

1. fordert die Staaten nachdrücklich auf, soweit es ihre
Mittel irgend zulassen, einzeln und im Wege der internationa-
len wirtschaftlichen und technischen Unterstützung und Zu-
sammenarbeit die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen,
um allmählich durch alle geeigneten Mittel, insbesondere
auch durch die Ergreifung gesetzgeberischer Maßnahmen,
das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit in vollem Umfang
zu verwirklichen;

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, insbe-
sondere durch finanzielle und technische Unterstützung sowie
die Ausbildung des entsprechende Personals den Entwick-
lungsländern auch weiterhin bei der Förderung der vollen
Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreich-
bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit be-
hilflich zu sein, im Bewusstsein dessen, dass die Hauptverant-
wortung für die Förderung und den Schutz aller Menschen-
rechte bei den Staaten liegt; 

3. fordert die Staaten auf, zu garantieren, dass das
Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an
körperlicher und geistiger Gesundheit ohne jede wie auch im-
mer geartete Diskriminierung ausgeübt werden kann;

4. bekräftigt, dass die Erreichung eines Höchstmaßes
an Gesundheit ein universelles soziales Ziel von größter
Wichtigkeit darstellt, dessen Verwirklichung über die Maß-
nahmen im Gesundheitswesen hinaus Maßnahmen in vielen
anderen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen erfordert;

5. erklärt, dass eine gute Staats- und Verwaltungsfüh-
rung auf allen Ebenen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik
und solide demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnis-
se der Bevölkerung eingehen, ebenfalls unverzichtbare Vor-
aussetzungen für die volle Verwirklichung des Rechts eines
jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher
und geistiger Gesundheit ist; 

6. fordert die Staaten auf, namentlich durch die Ergrei-
fung positiver Maßnahmen, der Lage schutzbedürftiger Grup-
pen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um die volle Ver-
wirklichung des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare

Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit zu ge-
währleisten; 

7. fordert die Staaten außerdem auf, eine Gleichstel-
lungsperspektive zum Mittelpunkt aller die Gesundheit von
Frauen betreffenden Politiken und Programme zu machen;

8. fordert die Staaten ferner auf, die sexuelle und repro-
duktive Gesundheit als integralen Bestandteil des Rechts ei-
nes jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperli-
cher und geistiger Gesundheit zu schützen und zu fördern; 

9. bittet die Staaten, die Unterzeichnung und Ratifika-
tion des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorga-
nisation zur Bekämpfung des Tabakkonsums389 in Erwägung
zu ziehen;

10. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters über das Recht eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit392;

11. nimmt außerdem mit Interesse Kenntnis von dem
vom Sonderberichterstatter vorgeschlagenen Konzept, die
Aufgaben der Staaten auf allen Ebenen in seine künftige Tä-
tigkeit zur Evaluierung der fortschreitenden Verwirklichung
des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit einzubeziehen, so-
wie von seinen Bemühungen, dieses Konzept auf Spezialbe-
reiche der Gesundheitsversorgung wie unentbehrliche Arz-
neimittel, sexuelle und reproduktive Gesundheit, HIV/Aids,
Gesundheit der Kinder sowie Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung anzuwenden;

12. begrüßt die besondere Aufmerksamkeit, die der Son-
derberichterstatter der Identifizierung guter Verfahrenswei-
sen für die konkrete Verwirklichung des Rechts eines jeden
auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und
geistiger Gesundheit widmet;

13. ist sich dessen bewusst, dass internationale Zusam-
menarbeit und Forschung weiterhin notwendig sind, um die
Entwicklung neuer Medikamente, Impfstoffe und Diagnose-
instrumente für Krankheiten zu fördern, die in den Entwick-
lungsländern zu schweren Belastungen führen, und betont,
dass die Entwicklungsländer angesichts dessen, dass das Ver-
sagen der Marktkräfte, diese Krankheiten auszuräumen, sich
unmittelbar negativ auf die fortschreitende Verwirklichung
des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit in diesen Ländern
auswirkt, in ihren diesbezüglichen Anstrengungen unterstützt
werden müssen;

14. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, aus vorhandenen Ressourcen die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit der Son-
derberichterstatter sein Mandat erfolgreich erfüllen kann;

15. fordert die Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter bei der Durchführung seines Mandats uneingeschränkt zu-

390 WT/MIN/(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet
verfügbar.
391 WT/L.540. Unter Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfüg-
bar. 392 E/CN.4/2003/58.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
sammenzuarbeiten, ihm alle erbetenen Informationen zur
Verfügung zu stellen und unverzüglich auf seine Mitteilungen
zu reagieren;

16. nimmt Kenntnis von der Bitte der Menschenrechts-
kommission an den Sonderberichterstatter, jährlich der Kom-
mission einen Bericht und der Generalversammlung einen
Zwischenbericht über die im Rahmen seines Mandats durch-
geführten Arbeiten vorzulegen;

17. ersucht die Menschenrechtskommission, die Be-
handlung dieser Angelegenheit auf ihrer sechzigsten Tagung
unter demselben Tagesordnungspunkt fortzusetzen.

RESOLUTION 58/174

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei 42 Gegenstimmen und 18 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)393:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Be-
lize, Benin, Bhutan, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Argentinien, Armenien, Bolivien, Botsuana, Brasili-
en, Chile, Fidschi, Israel, Japan, Nauru, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Repu-
blik Moldau, San Marino, Spanien, Syrische Arabische Republik, Zypern.

58/174. Menschenrechte und Terrorismus

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte394, der Erklärung über
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun-
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen395 und den Internatio-
nalen Menschenrechtspakten396,

unter Hinweis auf die Erklärung anlässlich des fünfzigsten
Jahrestags der Vereinten Nationen397 sowie auf die Erklärung
über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus398,

sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions-
programm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkon-
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden399 und in
denen die Konferenz bekräftigte, dass die Handlungen, Me-
thoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen Arten
und Erscheinungsformen sowie seine in einigen Ländern be-
stehenden Verbindungen zum Drogenhandel Tätigkeiten
sind, die auf die Beseitigung der Menschenrechte, der Grund-
freiheiten und der Demokratie gerichtet sind, die territoriale
Unversehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen und
rechtmäßig konstituierte Regierungen destabilisieren, und
dass die internationale Gemeinschaft die notwendigen Schrit-
te unternehmen soll, um die Zusammenarbeit bei der Verhü-
tung und Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken,

ferner unter Hinweis auf die von der Generalversammlung
verabschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen400,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis darauf, dass in
dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der
Milleniums-Erklärung darauf verwiesen wird, dass der Terro-
rismus selbst eine Verletzung der Menschenrechte darstellt
und als solche bekämpft werden muss und dass die Anstren-
gungen zu seiner Bekämpfung unter voller Einhaltung der
gültigen internationalen Normen unternommen werden müs-
sen401,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/122 vom
20. Dezember 1993, 49/185 vom 23. Dezember 1994, 50/186
vom 22. Dezember 1995, 52/133 vom 12. Dezember 1997,
54/109 und 54/110 vom 9. Dezember 1999, 54/164 vom 17. De-
zember 1999, 55/158 vom 12. Dezember 2000, 56/160 vom
19. Dezember 2001 sowie 57/219 und 57/220 vom 18. De-
zember 2002, 

393 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Belarus, Bhutan, China, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Georgien, Indien, Indonesien, Kamerun, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kuba, Madagaskar, Mauretanien,
Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Sau-
di-Arabien, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, Sudan, Swasiland, Tadschi-
kistan, Togo, Tunesien, Türkei, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania
und Vietnam.

394 Resolution 217 A (III).
395 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
396 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
397 Siehe Resolution 50/6.
398 Resolution 49/60, Anlage.
399 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
400 Siehe Resolution 55/2.
401 Siehe A/58/323, Ziffer 28.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
insbesondere unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Reso-
lution 52/133 den Generalsekretär ersucht hat, die Auffassun-
gen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkungen des Terroris-
mus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen auf den
vollen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein-
zuholen,

unter Hinweis auf frühere Resolutionen der Menschen-
rechtskommission,

eingedenk aller weiteren einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung,

sowie eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats,

sich dessen bewusst, dass die Welt mit Anbruch des
21. Jahrhunderts historische und weitreichende Umwälzun-
gen erlebt, in deren Verlauf Kräfte des aggressiven Nationa-
lismus und des religiösen und ethnischen Extremismus immer
wieder neue Herausforderungen schaffen,

höchst beunruhigt darüber, dass trotz der Maßnahmen, die
auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen werden,
nach wie vor terroristische Handlungen jeder Art und Erschei-
nungsform vorkommen, deren Ziel darin besteht, die Men-
schenrechte zunichte zu machen,

eingedenk dessen, dass das Recht auf Leben das grundle-
gende Menschenrecht ist, ohne das kein Mensch ein anderes
Recht ausüben kann,

sowie eingedenk dessen, dass Terrorismus ein Umfeld
schafft, das das Recht der Menschen auf ein Leben frei von
Furcht zunichte macht,

erneut erklärend, dass alle Staaten verpflichtet sind, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und die wirksame Erfüllung ihrer Verpflichtungen
nach dem Völkerrecht sicherzustellen, 

ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen
werden,

allen Opfern des Terrorismus und ihren Angehörigen ihre
tiefempfundene Anteilnahme und ihr Beileid bekundend,

insbesondere zutiefst beunruhigt über die Möglichkeit,
dass terroristische Gruppen neue Technologien zur Erleichte-
rung terroristischer Handlungen nutzen können, die massive
Schäden einschließlich hoher Verluste an Menschenleben
verursachen können,

hervorhebend, dass es geboten ist, den Kampf gegen den
Terrorismus auf einzelstaatlicher Ebene zu verstärken, die
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung des Terrorismus im Einklang mit dem Völkerrecht, na-
mentlich auch den einschlägigen Verpflichtungen der Staaten
aus den internationalen Menschenrechtsnormen und dem hu-
manitären Völkerrecht, auszuweiten und die diesbezügliche
Rolle der Vereinten Nationen zu stärken,

sowie hervorhebend, dass die Staaten denjenigen, die ter-
roristische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen oder

begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, einen si-
cheren Zufluchtsort verweigern werden,

erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung
des Terrorismus unter strikter Einhaltung des Völkerrechts, ins-
besondere der internationalen Menschenrechtsnormen und -ver-
pflichtungen, erfolgen müssen,

eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte, insbe-
sondere das Recht auf Leben, sowie die Garantien zu schüt-
zen, die die einschlägigen Grundsätze und Übereinkünfte auf
dem Gebiet der Menschenrechte dem Einzelnen geben,

angesichts des wachsenden Bewusstseins innerhalb der in-
ternationalen Gemeinschaft für die schädlichen Auswirkun-
gen des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen auf die volle Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten und auf die Einführung der in der Charta der
Vereinten Nationen und in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verankerten Rechtsstaatlichkeit und demokrati-
schen Freiheiten,

sowie angesichts der Entwicklungen, die seit ihrer sechs-
undfünfzigsten Tagung im Hinblick auf die Handhabung der
Frage der Menschenrechte und des Terrorismus auf nationa-
ler, regionaler und internationaler Ebene eingetreten sind,

1. verurteilt erneut unmissverständlich alle Handlun-
gen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen als Aktivitäten, die darauf ge-
richtet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die
Demokratie zu zerstören, wobei sie die territoriale Unver-
sehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, rechtmäßig
konstituierte Regierungen destabilisieren, die pluralistische
Zivilgesellschaft untergraben und schädliche Folgen für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach sich
ziehen;

2. verurteilt nachdrücklich die Verletzungen des
Rechts auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person;

3. beklagt zutiefst, dass mehr und mehr unschuldige
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men-
schen, von Terroristen im Zuge wahlloser und willkürlicher
Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Umstän-
den gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert und
verstümmelt werden,

4. bekundet ihre Solidarität mit den Opfern des Terro-
rismus;

5. bekräftigt den in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen400 enthaltenen Beschluss der Staats- und
Regierungschefs, konzertierte Maßnahmen gegen den inter-
nationalen Terrorismus zu ergreifen und so bald wie möglich
allen diesbezüglichen regionalen und internationalen Über-
einkünften beizutreten;

6. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, auf regionaler und internationaler Ebene im Einklang
mit den einschlägigen internationalen Rechtsakten, nament-
lich auf dem Gebiet der Menschenrechte, beim Kampf gegen
den Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsfor-
men verstärkt mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, den Terro-
rismus letztendlich zu beseitigen;
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7. fordert die Staaten auf, alle notwendigen und wirk-
samen Maßnahmen im Einklang mit den einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts einschließlich der internationa-
len Menschenrechtsnormen zu ergreifen, um den Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel, wo
und von wem er begangen wird, zu verhindern, zu bekämpfen
und zu beseitigen, und fordert die Staaten außerdem auf, ge-
gebenenfalls ihre auf die Bekämpfung des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen gerichteten Rechts-
vorschriften zu verstärken;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, Terroristen
sichere Zufluchtsorte zu verwehren;

9. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts und
des Völkerrechts, einschließlich der internationalen Men-
schenrechtsnormen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
vor einer Zuerkennung des Flüchtlingsstatus sicherzustellen,
dass ein Asylsuchender terroristische Handlungen, ein-
schließlich Mordanschläge, weder geplant, erleichtert noch an
ihrer Begehung mitgewirkt hat, und fordert in diesem Zusam-
menhang diejenigen Staaten, die Personen den Flüchtlingssta-
tus zuerkannt oder Asyl gewährt haben, die an terroristischen
Handlungen beteiligt waren oder behaupten, sie begangen zu
haben, nachdrücklich auf, diese Situationen zu überprüfen;

10. verurteilt die Aufstachelung zu ethnisch motiviertem
Hass, Gewalttätigkeit und Terrorismus;

11. betont, dass jeder ohne irgendeinen Unterschied et-
wa nach nationaler Herkunft, Rasse, Geschlecht oder Religion
Anspruch auf Schutz vor Terrorismus und terroristischen
Handlungen hat; 

12. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die immer
enger werdenden Verbindungen zwischen terroristischen
Gruppen und anderen kriminellen Organisationen, die auf na-
tionaler und internationaler Ebene illegalen Waffen- und Dro-
genhandel betreiben, sowie über die sich daraus ergebende
Begehung von schweren Verbrechen wie Mord, Erpressung,
Entführung, Körperverletzung, Geiselnahme und Raub, und
ersucht die zuständigen Gremien der Vereinten Nationen, die-
ser Frage weiter besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

13. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über Men-
schenrechte und Terrorismus402 und ersucht ihn, auch weiter-
hin die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu den Auswirkun-
gen des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungs-
formen auf den vollen Genuss aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten und zu der möglichen Einrichtung eines frei-
willigen Fonds für die Opfer des Terrorismus sowie zu Mit-
teln und Wegen zur Rehabilitation von Opfern des Terroris-
mus und zu ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft ein-
zuholen, mit dem Ziel, seine Erkenntnisse in seinen Bericht an
die Generalversammlung aufzunehmen;

14. beschließt, diese Frage auf ihrer sechzigsten Tagung
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln.

RESOLUTION 58/175

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)403.

58/175. Nationale Institutionen zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen und diejenigen der
Menschenrechtskommission über nationale Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte,

unter Begrüßung des weltweit rasch wachsenden Interes-
ses an der Schaffung und Stärkung unabhängiger, pluralisti-
scher nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte,

überzeugt von der wichtigen Rolle, die diesen nationalen
Institutionen jetzt und auch künftig dabei zukommt, die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen
und diese Rechte und Freiheiten stärker ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu rücken,

in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen bei der Un-
terstützung des Ausbaus nationaler Institutionen eine wichti-
ge Rolle gespielt haben und dass sie künftig eine noch wich-
tigere Rolle dabei spielen sollen,

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte verabschiedet wurden404 und in de-
nen die wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen bekräftigt wurde, insbesondere so-
weit es dabei um die Beratung der zuständigen Behörden, ihre
Rolle bei der Behebung von Menschenrechtsverletzungen, bei
der Verbreitung von Informationen über die Menschenrechte
und bei der Menschenrechtserziehung geht,

sowie unter Hinweis auf die Aktionsplattform von Bei-
jing405, in der die Regierungen nachdrücklich aufgefordert
wurden, unabhängige nationale Institutionen zur Förderung
und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Men-
schenrechte von Frauen, zu schaffen oder zu stärken,

402 A/58/533.

403 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien,
Brasilien, Chile, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gam-
bia, Ghana, Griechenland, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irland, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo,
Kroatien, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Niger, Nigeria, Norwegen, Pana-
ma, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika und Zypern.
404 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
405 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage II.
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in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die welt-
weit zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf
nationaler Ebene angewandt werden, unter Betonung der Uni-
versalität, der Unteilbarkeit und der Interdependenz aller
Menschenrechte sowie unter Betonung und in Anerkennung
der Nützlichkeit dieser Methoden für die Förderung der allge-
meinen Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten,

unter Hinweis auf das von den nationalen Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf ihrer Ta-
gung vom 14. bis 16. Juni 1993 während der Weltkonferenz
über Menschenrechte in Wien verabschiedete Aktionspro-
gramm406, in dem empfohlen wurde, die Aktivitäten und Pro-
gramme der Vereinten Nationen auszubauen, um den Ersu-
chen von Staaten um Hilfe bei der Schaffung beziehungswei-
se beim Ausbau ihrer eigenen nationalen Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte nachkommen
zu können, 

feststellend, dass die nationalen Institutionen bei den Ta-
gungen der Vereinten Nationen über Menschenrechte eine
wichtige Rolle spielen und wertvolle Beiträge leisten und dass
ihre weitere entsprechende Mitarbeit wichtig ist,

es begrüßend, dass die regionale Zusammenarbeit zwi-
schen den nationalen Menschenrechtsinstitutionen sowie zwi-
schen den nationalen Menschenrechtsinstitutionen und ande-
ren regionalen Menschenrechtsforen in allen Regionen ver-
stärkt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bestehen regionaler
Menschenrechtsnetzwerke in Europa und Afrika, von der
kontinuierlichen Arbeit des Netzwerks nationaler Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in
den Amerikas und der Tätigkeit des Asiatisch-Pazifischen Fo-
rums nationaler Menschenrechtsinstitutionen,

erfreut über die Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit zwischen den nationalen Menschenrechtsinstitutio-
nen, namentlich über den Internationalen Koordinierungsaus-
schuss der nationalen Institutionen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs407;

2. bekräftigt, wie wichtig die Schaffung wirksamer, un-
abhängiger und pluralistischer nationaler Institutionen zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte ist, im Ein-
klang mit den Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte ("Pariser Grundsätze") in der Anlage zu Resolution
48/134 vom 20. Dezember 1993;

3. erklärt anlässlich des zehnten Jahrestags ihrer Aner-
kennung durch die Generalversammlung erneut, wie wichtig
die Pariser Grundsätze nach wie vor sind, erkennt den Nutzen
ihrer nach Bedarf weiter verstärkten Anwendung an und er-
mutigt die Staaten, die nationalen Institutionen und andere in

Betracht kommende Parteien, zu prüfen, wie dies erreicht
werden kann;

4. erkennt an, dass jeder Staat gemäß der Erklärung
und dem Aktionsprogramm von Wien404 das Recht hat, den
Rahmen für die nationalen Institutionen zu wählen, der seinen
besonderen einzelstaatlichen Bedürfnissen im Hinblick auf
die Förderung der Menschenrechte im Einklang mit den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen am besten gerecht wird;

5. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institutio-
nen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu
schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits beste-
hen, wie in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von
Wien dargelegt;

6. begrüßt es, dass eine wachsende Zahl von Staaten
nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte schaffen beziehungsweise ihre Schaffung in
Erwägung ziehen;

7. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte, bei der Verhinderung und Bekämpfung aller
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien und in
den einschlägigen internationalen Rechtsakten aufgezählten
Menschenrechtsverletzungen auch künftig eine aktive Rolle
zu spielen;

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen derjenigen Staaten, die ihren nationalen Institutionen
mehr Autonomie und Unabhängigkeit eingeräumt haben, na-
mentlich indem sie ihnen Ermittlungsfunktionen übertragen
beziehungsweise diese Funktionen gestärkt haben, und legt
den anderen Regierungen nahe, ähnliche Schritte zu erwägen;

9. erklärt erneut, dass die nationalen Institutionen, so-
weit sie bestehen, unter anderem die geeigneten Stellen für die
Verbreitung von Menschenrechtsdokumentation und andere
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit sind, darunter auch die
der Vereinten Nationen, insbesondere im Zusammenhang mit
der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung 1995-2004;

10. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, den
Ersuchen von Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Schaffung und
Stärkung nationaler Menschenrechtsinstitutionen als Teil des
Programms der Vereinten Nationen für Beratende Dienste
und technische Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte
auch künftig hohen Vorrang einzuräumen;

11. begrüßt den hohen Vorrang, den das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte der
Arbeit an nationalen Institutionen einräumt, legt dem Hohen
Kommissar angesichts der Ausweitung der mit nationalen In-
stitutionen zusammenhängenden Aktivitäten nahe, für geeig-
nete Regelungen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln
zu sorgen, damit die Aktivitäten zur Unterstützung der natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen weitergeführt und ausge-
baut werden können, und bittet die Regierungen, zu diesem
Zweck zusätzliche Mittel für den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für technische Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte beizusteuern;

406 Siehe A/CONF.157/NI/6.
407 A/58/261.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
12. begrüßt die Einrichtung einer Internetseite der na-
tionalen Institutionen408 als wichtiges Mittel zur Weitergabe
von Informationen an die nationalen Institutionen und zum
Austausch bester Verfahrensweisen, und stellt ferner mit Be-
friedigung fest, dass das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte beabsichtigt, ein Kom-
pendium der für die nationalen Institutionen maßgeblichen
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu veröffentlichen;

13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der mit Reso-
lution 1994/54 der Menschenrechtskommission vom 4. März
1994409 anerkannten zunehmend aktiven und wichtigen Rolle
des Internationalen Koordinierungsausschusses der nationa-
len Institutionen, die darin besteht, den Regierungen und den
nationalen Institutionen auf Antrag in enger Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte dabei behilflich zu sein, die einschlägi-
gen Resolutionen und Empfehlungen betreffend die Stärkung
der nationalen Institutionen weiterzuverfolgen;

14. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von den
regelmäßigen Sitzungen des Internationalen Koordinierungs-
ausschusses und von den Vorkehrungen für die Mitwirkung
nationaler Menschenrechtsinstitutionen an den Jahrestagun-
gen der Menschenrechtskommission;

15. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte auch künftig die erforderliche Unterstützung
für die Abhaltung von Sitzungen des Internationalen Koordi-
nierungsausschusses während der Tagungen der Menschen-
rechtskommission bereitzustellen;

16. begrüßt die Fortführung der Praxis der nationalen In-
stitutionen, Regionaltagungen in bestimmten Regionen abzu-
halten, sowie die Einführung dieser Praxis in anderen Regio-
nen, und legt den nationalen Institutionen nahe, in Zusam-
menarbeit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte in ihren eigenen Regionen ähnliche
Veranstaltungen gemeinsam mit Regierungen und nichtstaat-
lichen Organisationen abzuhalten;

17. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die erfor-
derliche Unterstützung für die Abhaltung internationaler und
regionaler Tagungen nationaler Institutionen bereitzustellen,
namentlich aus Mitteln des Freiwilligen Fonds für technische
Zusammenarbeit;

18. erkennt die wichtige und konstruktive Rolle an, die
die nichtstaatlichen Organisationen in Zusammenarbeit mit
den nationalen Institutionen im Hinblick auf die bessere För-
derung und den besseren Schutz der Menschenrechte spielen
können;

19. dankt den Regierungen, die zusätzliche Mittel für die
Schaffung und den Ausbau nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen bereitgestellt haben; 

20. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um den Austausch von Informationen und Erfah-
rungen in Bezug auf die Schaffung und die wirksame Arbeits-
weise der nationalen Institutionen zu fördern;

21. legt allen Organen, Fonds und Organisationen der
Vereinten Nationen nahe, bei der Förderung und dem Schutz
der Menschenrechte eng mit den nationalen Institutionen zu-
sammenzuarbeiten;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/176

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)410.

58/176. Subregionales Zentrum für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/105 vom 4. Dezem-
ber 2000 über regionale Abmachungen zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/34 B vom
20. November 2000 und 55/233 vom 23. Dezember 2000 so-
wie Abschnitt III ihrer Resolution 55/234 vom 23. Dezember
2000,

daran erinnernd, dass die Weltkonferenz über Menschen-
rechte empfohlen hat, dass für den Ausbau regionaler Abma-
chungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte
im Rahmen des Programms für technische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte des Amtes des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
mehr Ressourcen bereitgestellt werden sollten411,

unter Hinweis auf den Bericht der Hohen Kommissarin
der Vereinten Nationen für Menschenrechte412,

Kenntnis nehmend von der Abhaltung der zwanzigsten
Ministertagung des Ständigen beratenden Ausschusses der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika
vom 27. bis 31. Oktober 2003 in Malabo,

1. begrüßt die Tätigkeit des Subregionalen Zentrums
für Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaun-
de;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Unterstüt-
zung, die das Gastland bei der Einrichtung des Zentrums ge-
währt hat;

408 www.nhri.net (National Human Rights Institutions Forum).
409 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1994,
Supplement No. 4 und Korrigendum (E/1994/24 und Corr.1), Kap. II,
Abschnitt A.

410 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Benin, Burundi, De-
mokratische Republik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Niger, Ruanda,
São Tomé und Príncipe,Tschad und Zentralafrikanische Republik.
411 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
412 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 36 und Korrigendum (A/56/36 und Corr.1 und Add.1).
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3. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Zentrums zu gewähren;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/177

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)413.

58/177. Schutz und Unterstützung von Binnenvertriebe-
nen

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigt über die bestürzend hohe Zahl der Bin-
nenvertriebenen in der ganzen Welt, für die unter anderem be-
waffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen sowie Na-
tur- und anthropogene Katastrophen verantwortlich sind und
denen in nur unzureichendem Maße Schutz und Hilfe zuteil
wird, sowie im Bewusstsein der ernsten Herausforderungen,
die der internationalen Gemeinschaft daraus erwachsen,

im Bewusstsein der Menschenrechtsdimension und der hu-
manitären Dimension des Problems der Binnenvertriebenen
sowie der Verantwortung der Staaten und der internationalen
Gemeinschaft für die weitere Verstärkung des Schutzes und
der Unterstützung für diese Personen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür
tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsgebiet Schutz
und Unterstützung erhalten und dass die tieferen Ursachen
des Vertreibungsproblems in Zusammenarbeit mit der inter-
nationalen Gemeinschaft behoben werden,

im Hinblick auf die zunehmende Sensibilisierung der in-
ternationalen Gemeinschaft für die Frage der Binnenvertrie-
benen in der ganzen Welt und die dringende Notwendigkeit,
die tieferen Ursachen ihrer Vertreibung anzugehen und dauer-
hafte Lösungen zu finden, darunter namentlich die freiwillige
Rückkehr in Sicherheit und Würde oder die Integration vor
Ort,

unter Hinweis auf die einschlägigen Normen des interna-
tionalen Rechts der Menschenrechte, des humanitären Völ-
kerrechts und des Flüchtlingsvölkerrechts sowie anerken-
nend, dass der Schutz von Binnenvertriebenen durch die Fest-
legung, Bekräftigung und Konsolidierung konkreter Schutz-
normen gestärkt wurde, insbesondere durch die Leitgrund-
sätze betreffend Binnenvertreibungen414,

unter Betonung der zentralen Rolle des Nothilfekoordina-
tors bei der interinstitutionellen Koordinierung des Schutzes
und der Unterstützung für Binnenvertriebene sowie erfreut
über die Initiativen, die ergriffen wurden, um bessere Schutz-,
Unterstützungs- und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von
Binnenvertriebenen und eine bessere Koordinierung der sie
betreffenden Aktivitäten zu gewährleisten,

mit Lob für den Beauftragten des Generalsekretärs für Bin-
nenvertriebene für die bisher durchgeführten Maßnahmen, für
die Katalysatorfunktion, die er wahrnimmt, indem er der Öf-
fentlichkeit die Not der Binnenvertriebenen stärker bewusst
macht, sowie für die Anstrengungen, die er zur Förderung ei-
ner umfassenden Strategie unternimmt, die sowohl auf die
Prävention als auch auf die Verbesserung des Schutzes und
der Unterstützung sowie der Deckung des Entwicklungsbe-
darfs von Binnenvertriebenen ausgerichtet ist,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/51 der Men-
schenrechtskommission vom 23. April 2003415 sowie unter
Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm von
Wien, die am 25. Juni 1993 auf der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden416, betreffend die Notwen-
digkeit der Entwicklung globaler Strategien zur Auseinander-
setzung mit dem Problem der Binnenvertreibung,

unter Missbilligung der Praktiken der Zwangsvertreibung
und deren negativer Auswirkungen auf die Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch große Bevölke-
rungsgruppen sowie feststellend, dass das Römische Statut
des Internationalen Strafgerichtshofs417 die Vertreibung oder
zwangsweise Überführung der Bevölkerung als Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und die rechtswidrige Vertreibung
oder Überführung der Zivilbevölkerung sowie die Anordnung
der Verlegung der Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen de-
finiert, 

Kenntnis nehmend von der zunehmenden Verbreitung,
Förderung und Anwendung der Leitgrundsätze betreffend
Binnenvertreibungen bei der Auseinandersetzung mit Situa-
tionen der Binnenvertreibung, 

erfreut über die Zusammenarbeit, die zwischen dem Be-
auftragten des Generalsekretärs und den Vereinten Nationen

413 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien,
Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mosambik, Niederlande, Niger, Norwegen, Österreich, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Le-
ste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Grobritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zy-
pern.

414 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
415 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
416 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
417 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A. 
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sowie anderen internationalen und regionalen Organisationen
hergestellt wurde, und zur weiteren Stärkung dieser Zusam-
menarbeit ermutigend, mit dem Ziel, bessere Schutz-, Unter-
stützungs- und Entwicklungsstrategien zu Gunsten von Bin-
nenvertriebenen zu fördern,

in dankbarer Anerkennung des wichtigen und unabhängi-
gen Beitrags der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung und anderer humanitärer Organisationen
zum Schutz und zur Unterstützung von Binnenvertriebenen in
Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Stellen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/164 vom 19. De-
zember 2001,

1. begrüßt den Bericht des Beauftragten des General-
sekretärs für Binnenvertriebene418;

2. dankt den Regierungen und zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, die Binnenvertriebenen
Schutz und Unterstützung gewährt und die Arbeit des Beauf-
tragten des Generalsekretärs unterstützt haben;

3. legt dem Beauftragten des Generalsekretärs nahe, im
Wege eines fortlaufenden Dialogs mit den Regierungen und
allen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen seine Analyse der Ursachen für die
Binnenvertreibung, der Bedürfnisse und Rechte der Vertrie-
benen, der Präventivmaßnahmen und der Möglichkeiten für
die Verbesserung des Schutzes, der Unterstützung und der
Lösungen für Binnenvertriebene fortzusetzen und dabei je-
weils die konkrete Situation zu berücksichtigen sowie in seine
Berichte an die Menschenrechtskommission und die General-
versammlung diesbezügliche Informationen aufzunehmen;

4. verleiht ihrer besonderen Besorgnis über die
schwerwiegenden Probleme Ausdruck, denen sich viele bin-
nenvertriebene Frauen und Kinder gegenübersehen, nament-
lich Gewalt und Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, Zwangs-
rekrutierung und Entführung, und begrüßt die Entschlossen-
heit des Beauftragten des Generalsekretärs, ihren besonderen
Unterstützungs-, Schutz- und Entwicklungsbedürfnissen so-
wie anderen Gruppen mit besonderen Bedürfnissen, wie älte-
re Menschen und Menschen mit Behinderungen, systemati-
schere und eingehendere Aufmerksamkeit zu widmen, unter
Berücksichtigung der einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und eingedenk der Resolution 1325 (2000)
des Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000; 

5. nimmt mit Anerkennung von der immer wichtigeren
Rolle Kenntnis, die den einzelstaatlichen Menschenrechtsin-
stitutionen bei der Unterstützung von Binnenvertriebenen und
bei der Förderung und dem Schutz ihrer Menschenrechte zu-
kommt;

6. stellt fest, wie wichtig es ist, dass in Friedens-, Wie-
dereingliederungs- und Rehabilitationsprozessen gegebenen-
falls den besonderen Schutz- und Unterstützungsbedürfnissen
der Binnenvertriebenen Rechnung getragen wird; 

7. bekundet ihre Anerkennung für die Leitgrundsätze
betreffend Binnenvertreibungen414 als ein wichtiges Instru-
ment zur Bewältigung von Situationen der Binnenvertrei-
bung, begrüßt es, dass immer mehr Staaten, Organisationen
der Vereinten Nationen sowie regionale und nichtstaatliche
Organisationen diese Grundsätze als Norm anwenden, und
legt allen maßgeblichen Akteuren nahe, die Leitgrundsätze
anzuwenden, wenn sie sich mit Situationen der Binnenvertrei-
bung befassen; 

8. begrüßt es, dass der Beauftragte des Generalsekre-
tärs in seinem Dialog mit Regierungen, mit zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und mit anderen
maßgeblichen Akteuren weiter die Leitgrundsätze heranzieht,
und ersucht ihn, seine Bemühungen um die Verbreitung, För-
derung und Anwendung der Leitgrundsätze fortzusetzen;

9. fordert alle Regierungen, insbesondere die Regie-
rungen von Ländern, in denen es zu Binnenvertreibungen
kommt, nachdrücklich auf, die Tätigkeit des Beauftragten des
Generalsekretärs auch künftig zu erleichtern, sowie ernsthaft
in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten zu einem Besuch ih-
res Landes einzuladen, damit er die dort auftretenden Proble-
me gründlicher untersuchen und analysieren kann, und dankt
den Regierungen, die dies bereits getan haben;

10. bittet die Regierungen, im Dialog mit dem Beauf-
tragten des Generalsekretärs den Empfehlungen und Anre-
gungen, die er ihnen im Einklang mit seinem Mandat unter-
breitet hat, gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und ihn
über die daraufhin ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten;

11. fordert die Regierungen auf, Binnenvertriebenen
Schutz und Unterstützung zu gewähren, namentlich Unter-
stützung bei der Wiedereingliederung und Entwicklung, und
die diesbezüglichen Anstrengungen der zuständigen Organi-
sationen der Vereinten Nationen und der humanitären Organi-
sationen zu erleichtern, namentlich durch die weitere Verbes-
serung des Zugangs zu Binnenvertriebenen;

12. unterstreicht die zentrale Rolle, die dem Nothilfeko-
ordinator bei der interinstitutionellen Koordinierung des
Schutzes und der Unterstützung von Binnenvertriebenen zu-
kommt, nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der Gruppe für
Binnenvertreibungen im Sekretariats-Amt für die Koordinie-
rung humanitärer Angelegenheiten und befürwortet die weite-
re Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem Beauftragten
des Generalsekretärs im Einklang mit der am 17. April 2002
zwischen dem Beauftragten und dem Nothilfekoordinator ge-
troffenen Vereinbarung;

13. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, die inter-
institutionellen Regelungen und die Kapazitäten der Organi-
sationen der Vereinten Nationen und anderer maßgeblicher
Akteure zur Bewältigung der enormen mit der Binnenvertrei-
bung verbundenen humanitären Herausforderungen weiter
auszubauen, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Wichtig-
keit eines wirksamen, rechenschaftspflichtigen und berechen-
baren kooperativen Ansatzes; 

14. legt allen in Betracht kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet der humani-
tären Hilfe, der Menschenrechte und Entwicklung tätigen Or-418 Siehe A/58/393.
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ganisationen nahe, ihre Zusammenarbeit und Koordinierung
über den Ständigen interinstitutionellen Ausschuss und mit
Ländern, in denen Situationen der Binnenvertreibung herr-
schen, weiter zu verstärken und dem Beauftragten des Gene-
ralsekretärs jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zukom-
men zu lassen;

15. stellt mit Anerkennung fest, dass der Frage der Bin-
nenvertriebenen in dem Prozess der konsolidierten interinsti-
tutionellen Beitragsappelle verstärkte Aufmerksamkeit gilt,
und fordert zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen auf; 

16. ist sich bewusst, wie wichtig die globale Datenbank
über Binnenvertriebene ist, für die sich der Beauftragte des
Generalsekretärs eingesetzt hat, und legt den Mitgliedern des
Ständigen interinstitutionellen Ausschusses und den Regie-
rungen nahe, bei diesem Vorhaben weiter zusammenzuarbei-
ten und es unter anderem durch die Lieferung einschlägiger
Daten über Situationen der Binnenvertreibung sowie die Be-
reitstellung von Finanzmitteln zu unterstützen;

17. begrüßt die Initiativen der Regionalorganisationen,
wie beispielsweise der Afrikanischen Union, der Organisation
der amerikanischen Staaten, der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, der Zwischenstaatlichen Be-
hörde für Entwicklung, des Europarats, des Commonwealth
und der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staa-
ten, die auf die Schutz-, Unterstützungs- und Entwicklungsbe-
dürfnisse von Binnenvertriebenen eingehen, und ermutigt die-
se und andere Regionalorganisationen, ihre Aktivitäten und
ihre Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Generalse-
kretärs zu verstärken;

18. ersucht den Generalsekretär, seinem Beauftragten
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der wirksamen Wahrnehmung seines Mandats zu
gewähren, und legt dem Beauftragten nahe, sich weiter um
Beiträge der Staaten sowie der zuständigen Organisationen
und Institutionen zu bemühen, damit seine Tätigkeit auf eine
solidere Grundlage gestellt wird;

19. ersucht den Beauftragten des Generalsekretärs, zur
Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser
Resolution zu erstellen;

20. beschließt, ihre Behandlung der Frage des Schutzes
und der Unterstützung von Binnenvertriebenen auf ihrer sech-
zigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 58/178

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)419.

58/178. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und
zu schützen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezem-
ber 1998, mit der sie die in der Anlage zu der genannten Re-

solution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der
Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete,

erneut auf die Bedeutung hinweisend, die der Erklärung
zukommt, und betonend, wie wichtig ihre weite Verbreitung
ist,

unter Hinweis auf frühere Resolutionen zu dieser Frage,
insbesondere ihre Resolution 57/209 vom 18. Dezember 2002
und die Resolution 2003/64 der Menschenrechtskommission
vom 24. April 2003420,

mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vie-
len Ländern Personen und Organisationen, die sich für die
Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten Drohungen,
Drangsalierungen und Unsicherheit ausgesetzt sind,

in ernster Besorgnis über die Menschenrechtsverletzun-
gen, die an Personen begangen werden, die sich für die Förde-
rung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten überall auf der Welt einsetzen,

unter Hinweis darauf, dass Menschenrechtsverteidiger
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben, und
tief besorgt über jeden Missbrauch von Zivil- oder Strafver-
fahren, die wegen ihrer Aktivitäten zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gegen sie
angestrengt werden,

besorgt über die erhebliche Zahl von Mitteilungen an die
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für die Lage von
Menschenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von eini-
gen Mandatsträgern der besonderen Verfahren vorgelegten
Berichten nahe legen, dass Menschenrechtsverteidiger, insbe-
sondere soweit sie auf Orts- und Gemeinwesenebene tätig
sind, ernsthaften Risiken ausgesetzt sind und den Frauen unter
ihnen sowie denjenigen, die die Rechte der Angehörigen von
Minderheiten verteidigen, besonders schwere Konsequenzen
drohen,

419 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
420 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
438



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in ei-
nigen Ländern in allen Regionen der Welt Drohungen, An-
griffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschen-
rechtsverteidiger nach wie vor straflos bleiben und dass dies
nachteilige Auswirkungen auf ihre Arbeit und ihre Sicherheit
hat,

die wichtige Rolle betonend, die Einzelpersonen, nicht-
staatlichen Organisationen und Gruppen im Hinblick auf die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten zukommt, namentlich auch bei der Bekämpfung der
Straflosigkeit und der Förderung, Stärkung und Erhaltung der
Demokratie,

 unter Hinweis darauf, dass nach dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte421 bestimmte Rechte
nicht außer Kraft gesetzt werden können, und betonend, dass
die Außerkraftsetzung anderer Rechte und Freiheiten nur un-
ter strikter Einhaltung der in Artikel 4 des Paktes genannten
vereinbarten Bedingungen und Verfahren erfolgen kann,

zutiefst besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze
zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung
des Terrorismus sowie andere Maßnahmen missbraucht wur-
den, um Menschenrechtsverteidiger anzugreifen beziehungs-
weise ihre Arbeit und Sicherheit in völkerrechtswidriger Wei-
se behindert haben, 

in Anerkennung der bedeutsamen Arbeit, die die Sonder-
beauftragte des Generalsekretärs während der ersten drei Jah-
re ihres Mandats geleistet hat, 

unter Begrüßung der Zusammenarbeit zwischen der Son-
derbeauftragten und den Mandatsträgern der anderen beson-
deren Verfahren der Menschenrechtskommission,

sowie unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur För-
derung und zum Schutz der Menschenrechte wie auch der Zu-
sammenarbeit zwischen internationalen und regionalen Me-
chanismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und
zu weiteren Fortschritten in dieser Hinsicht anregend,

daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte tragen,
und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten
mancher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Men-
schenrechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,

hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnah-
men zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger bedarf,

1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das
Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen
und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen, einzutreten und sie in vollem Umfang zu verwirkli-
chen, namentlich auch indem sie gegebenenfalls konkrete
Maßnahmen zu diesem Zweck ergreifen;

2. begrüßt die Berichte der Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs für die Lage von Menschenrechtsverteidi-

gern422 und ihren Beitrag zur wirksamen Förderung der Er-
klärung und zur Verbesserung des Schutzes von Menschen-
rechtsverteidigern überall auf der Welt;

3. legt allen Staaten nahe, ein Umfeld zu schaffen und
zu bewahren, das der Arbeit der Menschenrechtsverteidiger
förderlich ist; 

4. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Per-
sonen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten, mit der Erklärung und allen weiteren einschlägigen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang
stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Men-
schenrechtsverletzungen ein Ende zu setzen;

5. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenrechtsverteidi-
ger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu ge-
währleisten;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge
zu tragen, dass alle ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem in-
ternationalen Recht der Menschenrechte, entsprechen und
weder die Arbeit noch die Sicherheit der Menschenrechtsver-
teidiger behindern;

7. hebt hervor, wie wichtig die Bekämpfung der Straf-
losigkeit ist, und fordert die Staaten in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um die Frage der Straflosigkeit für Drohungen, Angriffe und
Einschüchterungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidi-
ger anzugehen;

8. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, mit der
Sonderbeauftragten zusammenzuarbeiten und sie bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und ihr auf Anfrage al-
le zur Wahrnehmung ihres Mandats erforderlichen Informa-
tionen zu übermitteln;

9. fordert die Regierungen auf, ernsthaft in Erwägung
zu ziehen, den Anträgen der Sonderbeauftragten auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich
auf, mit der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiter-
verfolgung ihrer Empfehlungen in einen konstruktiven Dialog
einzutreten, um ihr die noch wirksamere Erfüllung ihres Man-
dats zu ermöglichen; 

10. fordert diejenigen Regierungen, die die ihnen von
der Sonderbeauftragten übermittelten Mitteilungen noch nicht
beantwortet haben, nachdrücklich auf, dies ohne weitere Ver-
zögerung zu tun;

11. bittet die Regierungen, die Übersetzung der Erklä-
rung in die Landessprachen zu erwägen, und legt ihnen nahe,
sie weit zu verbreiten;

421 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

422 E/CN.4/2001/94 und E/CN.4/2002/106 und Add.1 und 2; siehe auch
A/56/341 und A/57/182.
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12. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organi-
sationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats
der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätig-
keitsprogramms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu
gewähren;

13. bittet die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen, einschließlich auf Landesebene, im Rahmen ihrer Man-
date und in Zusammenarbeit mit den Staaten die Erklärung
und die Berichte der Sonderbeauftragten gebührend in Erwä-
gung zu ziehen, und ersucht das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Aufmerk-
samkeit aller zuständigen Organe der Vereinten Nationen, so
auch auf Landesebene, auf die Berichte der Sonderbeauftrag-
ten zu lenken; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte
ausreichend mit Personal sowie Sach- und Finanzmitteln aus-
zustatten, damit sie ihr Mandat weiterhin wirksam wahrneh-
men kann, so auch durch Besuche in den betreffenden Län-
dern;

15. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/179

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)423:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln,

Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

58/179. Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pan-
demien wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte424 und des Internationalen Paktes über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte425,

sowie bekräftigend, dass das Recht eines jeden auf das für
ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit ein Menschenrecht ist,

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2001/33 vom 23. April 2001426, 2002/32 vom
22. April 2002427 und 2003/29 vom 22. April 2003428,

in dem Bewusstsein, dass Prävention sowie umfassende
Betreuung und Unterstützung, namentlich Behandlung und
Zugang zu Medikamenten für Personen, die mit einer pande-
mischen Krankheit wie HIV/Aids, Tuberkulose oder Malaria
infiziert oder davon betroffen sind, untrennbare Bestandteile
wirksamer Gegenmaßnahmen sind und in einen umfassenden
Ansatz zur Bekämpfung solcher Pandemien integriert werden
müssen,

betonend, wie wichtig die vollständige Umsetzung der
Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids "Globale Krise – Glo-
bale Antwort"429 ist, und Kenntnis nehmend von dem Bericht
des Generalsekretärs430,

das fortbestehende politische Engagement begrüßend, das
auf den am 22. September 2003 abgehaltenen Plenarsitzun-
gen der Generalversammlung auf hoher Ebene, die der Wei-
terverfolgung der Ergebnisse ihrer sechsundzwanzigsten Son-
dertagung und der Umsetzung der Verpflichtungserklärung

423 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Äthiopien, Barbados, Belgien, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasi-
lien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, De-
mokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Hai-
ti, Honduras, Indonesien, Irland, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda,
Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay und Vereinigte
Republik Tansania.

424 Resolution 217 A (III).
425 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
426 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001,
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A.
427 Ebd., 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
428 Ebd., 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
429 Resolution S-26/2, Anlage.
430 A/58/184.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu HIV/Aids "Globale Krise – Globale Antwort" gewidmet
waren, zum Ausdruck kam,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die Tätigkeit
des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria und der anderen internationalen Organe, die die-
se Pandemien bekämpfen,

eingedenk der Resolutionen der Weltgesundheitsver-
sammlung WHA55.12 und WHA55.14 vom 18. Mai 2002431

sowie WHA56.30 vom 28. Mai 2003432,

sowie eingedenk der Richtliniensammlung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über HIV/Aids und die Welt der
Arbeit, die im Juni 2001 vom Verwaltungsrat der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation verabschiedet wurde433,

Kenntnis nehmend von der Allgemeinen Bemerkung 14
(2000) betreffend das Recht auf das erreichbare Höchstmaß
an körperlicher und geistiger Gesundheit (Artikel 12 des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte), die der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte auf seiner zweiundzwanzigsten Tagung
verabschiedete434,

sowie Kenntnis nehmend von der Allgemeinen Bemer-
kung 3 (2003) betreffend HIV/Aids und die Rechte des Kin-
des, die der Ausschuss für die Rechte des Kindes auf seiner
zweiunddreißigsten Tagung verabschiedete435,

höchst beunruhigt darüber, dass die HIV/Aids-Pandemie
im Jahr 2002 3,1 Millionen Menschenleben gefordert hat,
dass Ende 2002 rund 42 Millionen Menschen mit HIV lebten
und dass voraussichtlich 25 Millionen Kinder unter 15 Jahren,
davon 20 Millionen in Afrika, bis 2010 auf Grund von
HIV/Aids einen oder beide Elternteile verlieren werden,

sich dessen voll bewusst, dass es einem weltweiten Ge-
sundheitsnotstand gleichkommt, wenn es nicht gelingt, Mil-
lionen Menschen die benötigte antiretrovirale Behandlung ge-
gen HIV/Aids zukommen zu lassen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/294 vom 20. De-
zember 2002 mit dem Titel "2001-2010: Dekade zur Zurück-
drängung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbeson-
dere in Afrika",

höchst beunruhigt darüber, dass der weltweiten Partner-
schaft zur Zurückdrängung der Malaria zufolge Malaria jähr-
lich mehr als 1 Million Todesfälle verursacht, rund 90 Prozent
davon in Afrika, dass sie die häufigste Todesursache bei
Kleinkindern ist und dass sie jedes Jahr mindestens 300 Mil-
lionen akute Krankheitsfälle verursacht,

außerdem höchst beunruhigt darüber, dass dem Bericht
der Weltgesundheitsorganisation von 2003 über die weltweite
Tuberkulosebekämpfung436 zufolge jedes Jahr rund 2 Millio-
nen Menschen an Tuberkulose sterben, dass weltweit 7 bis
8 Millionen Menschen jedes Jahr an Tuberkulose erkranken
und dass voraussichtlich 36 Millionen Menschen zwischen
2002 und 2020 an Tuberkulose sterben werden, wenn die Ein-
dämmungsmaßnahmen nicht weiter verstärkt werden,

im Bewusstsein der maßgeblichen Rolle von HIV/Aids bei
der Zunahme von Tuberkulose und anderen opportunistischen
Krankheiten,

unter Begrüßung der Initiativen, die der Generalsekretär
und die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen,
die Staaten und die Zivilgesellschaft, einschließlich des Pri-
vatsektors, unternommen haben, um Medikamente gegen
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria für infizierte Personen,
insbesondere in Entwicklungsländern, leichter zugänglich
und erschwinglicher zu machen, und feststellend, dass in die-
ser Hinsicht noch sehr viel mehr getan werden könnte,

unter Hinweis auf die von der vierten Ministerkonferenz
der Welthandelsorganisation im November 2001 verabschie-
dete Erklärung von Doha über das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Gesundheit437

und den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von Zif-
fer 6 der Erklärung438 begrüßend,

in der Erkenntnis, dass die Ausbreitung von HIV/Aids ein-
zigartig verheerende Auswirkungen auf alle Sektoren und
Schichten der Gesellschaft haben kann, und betonend, dass
die HIV/Aids-Pandemie die Stabilität und die Sicherheit ge-
fährden kann, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird, wie es in
der Resolution 1308 (2000) des Sicherheitsrats vom 17. Juli
2000 heißt,

betonend, dass angesichts der immer größeren Herausfor-
derungen durch Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose und
Malaria verstärkt Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, um die allgemeine Achtung und Einhaltung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller sicherzustellen, indem
namentlich die Anfälligkeit für Pandemien wie HIV/Aids,
Tuberkulose und Malaria vermindert und der damit zusam-
menhängenden Diskriminierung und Stigmatisierung vorge-
beugt wird,

1. erkennt an, dass der Zugang zu Medikamenten im
Kontext von Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose und Ma-
laria eine der grundlegenden Voraussetzungen für die schritt-
weise volle Verwirklichung des Rechts eines jeden auf das für
ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit ist;

431 Siehe Weltgesundheitsorganisation, Fifty-fifth World Health Assem-
bly, Geneva, 13-18 May 2002, Resolutions and Decisions, Annexes
(WHA55/2002/REC/1).
432 Ebd., Fifty-sixth World Health Assembly, Geneva, 19-28 May 2003,
Resolutions and Decisions, Annexes (WHA56/2003/REC/1).
433 ILO/AIDS/2001/2.
434 Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supple-
ment No. 2 (E/2001/22), Anhang IV.
435 CRC/GC/2003/3.

436 WHO/CDS/TB/2003/316.
437 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar. 
438 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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2. begrüßt die Zusage der Weltgesundheitsorganisation
und des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen
für HIV/Aids, in Zusammenarbeit mit der internationalen Ge-
meinschaft die Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, bis
Ende 2005 das Ziel, weltweit 3 Millionen HIV/Aids-infizierte
Menschen mit antiretroviralen Medikamenten zu versorgen
("3 bis 5"-Ziel), zu erreichen;

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Zwischenbe-
richt des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommis-
sion über das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit439;

4. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, nationale Strategi-
en auszuarbeiten und durchzuführen, die sicherstellen, dass
der Zugang aller zu Gütern, Dienstleistungen und Informatio-
nen im Zusammenhang mit der Prävention sowie der Zugang
aller Personen, die mit einer pandemischen Krankheit wie
HIV/Aids, Tuberkulose oder Malaria infiziert oder davon be-
troffen sind, zu umfassender Behandlung, Betreuung und Un-
terstützung schrittweise verwirklicht wird;

5. fordert die Staaten außerdem auf, erforderlichenfalls
mit Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft die
nationalen Infrastrukturen im Gesundheits- und Sozialwesen
und die nationalen Gesundheitssysteme zu schaffen bezie-
hungsweise zu stärken, die die wirksame Bereitstellung von
Präventions-, Behandlungs-, Betreuungs- und Unterstüt-
zungsdiensten zur Bekämpfung von Pandemien wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria gewährleisten;

6. fordert die Staaten ferner auf, im Einklang mit dem
anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, eine Politik zu ver-
folgen, die dazu beiträgt,

a) dass pharmazeutische Produkte und medizinische
Technologien zur Behandlung pandemischer Krankheiten wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufigsten mit
ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen in aus-
reichender Menge verfügbar sind;

b) dass pharmazeutische Produkte oder medizinische
Technologien zur Behandlung pandemischer Krankheiten wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufigsten mit
ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen für alle,
einschließlich der besonders gefährdeten oder sozial benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen, ohne jede Diskriminierung
zugänglich und erschwinglich sind;

c) dass gewährleistet ist, dass die pharmazeutischen
Produkte oder medizinischen Technologien, die zur Behand-
lung pandemischer Krankheiten wie HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria oder der häufigsten mit ihnen einhergehenden
opportunistischen Infektionen eingesetzt werden, ungeachtet
ihrer Quellen und Herkunftsländer wissenschaftlich und me-
dizinisch geeignet und von hoher Qualität sind;

7. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf nationaler Ebe-
ne und ohne jede Diskriminierung

a) Maßnahmen zu unterlassen, die den gleichberechtig-
ten Zugang aller Menschen zu vorbeugenden, heilenden oder
lindernden pharmazeutischen Produkten oder medizinischen
Technologien, die zur Behandlung pandemischer Krankhei-
ten wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häufig-
sten mit ihnen einhergehenden opportunistischen Infektionen
eingesetzt werden, verwehren oder einschränken;

b) Rechtsvorschriften oder andere Maßnahmen zu er-
lassen und anzuwenden, um den Zugang zu solchen vorbeu-
genden, heilenden oder lindernden pharmazeutischen Produk-
ten oder medizinischen Technologien gegen jegliche Ein-
schränkungen durch Dritte abzusichern;

c) unter Ausschöpfung aller für diesen Zweck veran-
schlagten Mittel alle geeigneten positiven Maßnahmen zu
treffen, um den wirksamen Zugang zu solchen vorbeugenden,
heilenden, oder lindernden pharmazeutischen Produkten oder
medizinischen Technologien zu fördern;

8. fordert die Staaten außerdem auf, sich im Hinblick
auf die Förderung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids429 mit den Faktoren auseinanderzusetzen, die die
Bereitstellung von Medikamenten für die Behandlung pande-
mischer Krankheiten wie HIV/Aids und der häufigsten mit ih-
nen einhergehenden opportunistischen Infektionen beein-
trächtigen, sowie integrierte Strategien zur Stärkung der Ge-
sundheitssysteme zu entwickeln, namentlich durch freiwillige
Beratung und Tests, den Aufbau von Laborkapazitäten und
die Aus- und Fortbildung von Leistungserbringern und Fach-
kräften im Gesundheitswesen, mit dem Ziel, eine Behandlung
zu gewährleisten und den Einsatz von Medikamenten, die
Diagnostik und die damit zusammenhängenden Verfahren zu
überwachen;

9. fordert die Staaten ferner auf, im Einklang mit dem
anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf nationaler Ebe-
ne und im Wege der Zusammenarbeit alle geeigneten Maß-
nahmen zu treffen, um die Erforschung und Entwicklung neu-
er und wirksamerer vorbeugender, heilender oder lindernder
pharmazeutischer Produkte und diagnostischer Verfahren zu
fördern;

10. fordert die Staaten auf, im Einklang mit dem an-
wendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen
Übereinkünfte, denen sie beigetreten sind, auf internationaler
Ebene einzeln und/oder im Wege der internationalen Zusam-
menarbeit

a) soweit möglich den Zugang in anderen Ländern zu
unverzichtbaren vorbeugenden, heilenden oder lindernden
pharmazeutischen Produkten oder medizinischen Technolo-
gien zu erleichtern, die zur Behandlung pandemischer Krank-
heiten wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria oder der häu-
figsten mit ihnen einhergehenden opportunistischen Infektio-
nen eingesetzt werden, und soweit möglich die erforderliche
Zusammenarbeit anzubieten, vor allem in Notzeiten;439 Siehe A/58/427.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die sie als
Mitglieder internationaler Organisationen treffen, dem Recht
eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körper-
licher und geistiger Gesundheit gebührend Rechnung tragen,
und dass die Anwendung der internationalen Übereinkünfte
eine öffentliche Gesundheitspolitik begünstigt, die den brei-
ten Zugang zu sicheren, wirksamen und erschwinglichen vor-
beugenden, heilenden oder lindernden pharmazeutischen Pro-
dukten oder medizinischen Technologien fördert;

11. begrüßt die Finanzbeiträge, die bisher an den Globa-
len Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Mala-
ria entrichtet wurden, fordert nachdrücklich die Entrichtung
weiterer Beiträge, um das Fortbestehen des Fonds sicherzu-
stellen, und fordert alle Staaten auf, mit Vorrang den Privat-
sektor zu Beiträgen an den Fonds zu ermutigen;

12. fordert das Gemeinsame Programm der Vereinten
Nationen für HIV/Aids auf, weitere Mittel zur Bekämpfung
der HIV/Aids-Pandemie zu mobilisieren, und fordert alle Re-
gierungen auf, dafür zu sorgen, dass dem Programm in Über-
einstimmung mit der Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids
die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden;

13. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass malaria-
gefährdete Personen, insbesondere Schwangere und Kinder
unter fünf Jahren, in den Genuss der am besten geeigneten
Kombination von individuellen wie gemeinwesenorientierten
Schutzmaßnahmen kommen, wie etwa mit Insektiziden be-
handelte Moskitonetze und andere leicht zugängliche und er-
schwingliche Maßnahmen, um Infektionen und Leid zu ver-
hüten;

14. fordert die Staaten außerdem auf, den von der Welt-
gesundheitsorganisation eingeleiteten Partnerschaften zur Zu-
rückdrängung der Malaria und zum Stopp der Tuberkulose
die erforderliche Unterstützung bei ihren laufenden Maßnah-
men zur Bekämpfung von Malaria und Tuberkulose zu ge-
währen;

15. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re die entwickelten Länder, auf, den Entwicklungsländern bei
ihrem Kampf gegen Pandemien wie HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria auch künftig mittels finanzieller und technischer
Unterstützung sowie durch die Ausbildung von Personal be-
hilflich zu sein;

16. bittet den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte, sich mit der Frage des Zugangs zu Medika-
menten im Kontext von Pandemien wie HIV/Aids, Tuberku-
lose und Malaria zu befassen, und bittet die Staaten, in ihre
Berichte an den Ausschuss entsprechende Auskünfte zu die-
ser Frage aufzunehmen. 

RESOLUTION 58/180

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)440:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Fa-

so, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Repu-
blik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Myanmar, Syrische Arabische Re-
publik, Vietnam.

58/180. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen bei
der Steigerung der Wirksamkeit des Grundsatzes
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen und der
Förderung der Demokratisierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, insbesondere die Resolution 56/159 vom 19. Dezem-
ber 2001,

erneut erklärend, dass Wahlhilfe und Unterstützung zur
Förderung der Demokratisierung von den Vereinten Nationen
nur auf ausdrücklichen Antrag des betreffenden Mitglied-
staats gewährt werden,

440 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatema-
la, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha,
Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marshall-
inseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Pa-
nama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Ru-
mänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Togo, Tsche-
chische Republik, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
mit Befriedigung feststellend, dass immer mehr Mitglied-
staaten Wahlen als friedliches Mittel zur Ermittlung des
Volkswillens einsetzen, was Vertrauen in ein repräsentatives
Regierungssystem schafft und so zu mehr Frieden und Stabi-
lität in ihrem Land beiträgt,

unter Hinweis auf die am 10. Dezember 1948 verabschie-
dete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte441, insbeson-
dere auf den Grundsatz, dass der Wille des Volkes, der durch
regelmäßige und unverfälschte Wahlen zum Ausdruck
kommt, die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Ge-
walt bildet, sowie das Recht auf freie Wahl von Vertretern
durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche
Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder ein gleichwertiges
freies Wahlverfahren,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Resolution
2003/36 der Menschenrechtskommission vom 23. April
2003442,

in der Erkenntnis, dass die demokratischen Prozesse, die
Wahleinrichtungen und der Aufbau einzelstaatlicher Kapazi-
täten, namentlich der Kapazität zur Abhaltung fairer Wahlen,
zur Verstärkung der Bürgerbeteiligung und zur staatsbürger-
lichen Bildung, in den antragstellenden Ländern gestärkt wer-
den müssen, damit das durch frühere Wahlen Erreichte kon-
solidiert und stabilisiert wird und spätere Wahlen erleichtert
werden,

unter Begrüßung der Unterstützung, welche die Staaten
den Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Wahlhilfe gewährt haben, indem sie unter anderem Wahl-
sachverständige, einschließlich Mitglieder von Wahlkommis-
sionen, und Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt und Bei-
träge an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Wahl-
beobachtung entrichtet haben,

sowie unter Begrüßung der Beiträge, die internationale
und regionale Organisationen sowie nichtstaatliche Organisa-
tionen geleistet haben, um die Wirksamkeit des Grundsatzes
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen zu steigern und die
Demokratisierung stärker zu fördern,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Steigerung der
Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unverfälsch-
ter Wahlen und zur Förderung der Demokratisierung443,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs443;

2. würdigt die Wahlhilfe, die Mitgliedstaaten auf An-
trag von den Vereinten Nationen gewährt wird, und ersucht
darum, dass diese Hilfe fallweise und entsprechend dem Be-
darf, der sich für die antragstellenden Länder im Hinblick auf
den Aufbau, die Verbesserung und die Verfeinerung ihrer

Wahleinrichtungen und -vorgänge jeweils ergibt, fortgesetzt
wird, wobei anerkannt wird, dass die grundlegende Verant-
wortung für die Veranstaltung freier und fairer Wahlen bei
den Regierungen liegt;

3. ersucht die Abteilung Wahlhilfe der Sekretariats-
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten, in ihrer Rolle als
Koordinatorin der von den Vereinten Nationen gewährten
Wahlhilfe die Mitgliedstaaten auch weiterhin regelmäßig
über die eingegangenen Anträge und die Art der gewährten
Hilfe zu unterrichten;

4. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin da-
nach zu trachten, vor einer Zusage zur Gewährung von Wahl-
hilfe an einen antragstellenden Staat sicherzustellen, dass aus-
reichend Zeit für die Organisation und Durchführung einer
wirksamen Wahlhilfemission, einschließlich der Bereitstel-
lung einer langfristigen technischen Zusammenarbeit, zur
Verfügung steht, dass die Bedingungen für eine freie und faire
Wahl gegeben sind und dass eine umfassende und einheitliche
Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission erfolgt;

5. empfiehlt, dass die Vereinten Nationen während der
gesamten Zeitdauer des Wahlprozesses, so auch nach Bedarf
vor und nach den Wahlen, auf Grund der Ergebnisse von Be-
darfsermittlungsmissionen den darum ersuchenden Staaten
und Wahleinrichtungen weiterhin technischen Rat und andere
Hilfe gewähren, um zur Stärkung ihrer demokratischen Pro-
zesse beizutragen;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den zusätzli-
chen Bemühungen, die derzeit unternommen werden, um die
Zusammenarbeit mit anderen internationalen, staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, damit Wahl-
hilfeanträgen umfassender und in einer Weise entsprochen
werden kann, die stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse ein-
geht, ermutigt diese Organisationen, ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen weiterzugeben, um bei der von ihnen gewährten
Hilfe und bei ihrer Berichterstattung über die Wahlprozesse
die besten Verfahrensweisen zu fördern, und dankt denjeni-
gen Mitgliedstaaten, Regionalorganisationen und nichtstaatli-
chen Organisationen, die Beobachter oder technische Sach-
verständige zur Unterstützung der Tätigkeiten der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Wahlhilfe zur Verfügung ge-
stellt haben;

7. erinnert daran, dass der Generalsekretär den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung ge-
schaffen hat, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrich-
tung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu ziehen;

8. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den
zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristi-
gen Sachverständigenhilfe einzugehen, die darauf ausgerich-
tet ist, die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regie-
rung zu unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die
Verbesserung der Kapazität ihrer Wahleinrichtungen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahlhil-
fe personell und finanziell angemessen auszustatten, damit sie
ihren Auftrag erfüllen kann, und auch weiterhin dafür Sorge

441 Resolution 217 A (III).
442 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
443 A/58/212.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
zu tragen, dass das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte im Rahmen seines Auftrags
und in enger Abstimmung mit der Abteilung den zahlreichen
und zunehmend komplexen und umfassenden Anträgen von
Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste entsprechen kann;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der umfassen-
den Koordinierung zwischen der Abteilung Wahlhilfe und
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und be-
fürwortet ein noch stärkeres Engagement des Amtes des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
in dieser Hinsicht;

11. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, seine Programme für Hilfe bei der Regierungs- und
Verwaltungsführung in Zusammenarbeit mit anderen zustän-
digen Organisationen weiter durchzuführen, insbesondere
diejenigen, die die demokratischen Institutionen sowie die
Verbindungen zwischen der Zivilgesellschaft und den Regie-
rungen stärken;

12. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die diesbezüg-
liche Koordinierung innerhalb und außerhalb des Systems der
Vereinten Nationen verstärkt wird;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution, insbesondere über den Stand der von den Mit-
gliedstaaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe, sowie über die
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die er ergriffen hat, um si-
cherzustellen, dass der Demokratisierungsprozess in den Mit-
gliedstaaten von der Organisation stärker unterstützt wird.

RESOLUTION 58/181

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)444.

58/181. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004

Die Generalversammlung,

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte445 veranker-
ten grundlegenden und universellen Prinzipien,

in Bekräftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklä-
rung, dem zufolge "die Bildung auf die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Ach-
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerich-
tet" zu sein hat, sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen
anderer einschlägiger internationaler Menschenrechtsüber-
einkünfte, in denen die Ziele dieses Artikels zum Ausdruck
kommen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und der Menschenrechtskommission be-
treffend die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004,

die Auffassung vertretend, dass die Menschenrechtserzie-
hung ein wichtiges Mittel ist, um Diskriminierung auf Grund
des Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleich-
heit zu gewährleisten,

in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung
ein umfassender, lebenslanger Prozess sein sollte, durch den
alle Menschen lernen, die Würde anderer zu achten, und dar-
über aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden
diese Achtung in allen Gesellschaften gewährleistet werden
kann,

sowie in der Überzeugung, dass sich Frauen, Männer und
Kinder nur dann voll als Menschen entfalten können, wenn ih-
nen alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten und die
entsprechende Verantwortlichkeit der Staaten bewusst ge-
macht werden,

in der Erwägung, dass die Menschenrechtserziehung für
die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
unverzichtbar ist und dass sorgfältig gestaltete Ausbildungs-,
Bekanntmachungs- und Informationsprogramme als Kataly-
satoren für nationale, regionale und internationale Initiativen
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und zur
Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen wirken kön-
nen,

in der Überzeugung, dass die Menschenrechtserziehung
zu einem ganzheitlichen Entwicklungsbegriff beiträgt, der mit
der Würde von Menschen aller Altersgruppen im Einklang
steht und der zur Förderung der Rechte der besonders schutz-
bedürftigen Untergruppen der Gesellschaft, wie Kinder, Ju-
gendliche, ältere Menschen, indigene Bevölkerungsgruppen,
Minderheiten, arme Menschen in den Städten und auf dem
Land, Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge, Menschen mit
HIV/Aids und behinderte Menschen, beiträgt,

sowie in der Überzeugung, dass die Wirksamkeit der der-
zeit durchgeführten Tätigkeiten auf dem Gebiet der Men-

444 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Irland,
Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mala-
wi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra Leo-
ne, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika,
und Zypern. 445 Resolution 217 A (III).
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schenrechtserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit auf dem
Gebiet der Menschenrechte durch eine bessere Koordinierung
und Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und interna-
tionaler Ebene erhöht würde,

in Anerkennung der unschätzbaren kreativen und aktiven
Rolle, welche die nichtstaatlichen und die lokalen Organisa-
tionen der Gemeinwesen bei der Förderung und dem Schutz
der Menschenrechte spielen, indem sie Informationen in der
Öffentlichkeit verbreiten und sich in der Menschenrechtser-
ziehung engagieren, insbesondere an der Basis,

im Bewusstsein der Rolle, die der Privatsektor bei der
Menschenrechtserziehung übernehmen kann, sei es durch fi-
nanzielle Unterstützung staatlicher und nichtstaatlicher Tätig-
keiten oder durch eigene kreative und wirkungsvolle Initiati-
ven,

mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte bislang unternommen hat, um den Aktions-
plan für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschen-
rechtserziehung 1995-2004446 durchzuführen und den Infor-
mationsaustausch auf dem Gebiet der Menschenrechtserzie-
hung auszuweiten,

unter Begrüßung der sonstigen Öffentlichkeitsarbeit der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2003/70 der Men-
schenrechtskommission vom 25. April 2003447, in der die
Kommission das Amt des Hohen Kommissars ersuchte, zu-
sammen mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Erfolge und Misser-
folge im Rahmen der laufenden Dekade der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechtserziehung Bericht zu erstatten,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
über die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet
der Menschenrechte448;

2. begrüßt die Maßnahmen, die die Regierungen und
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
ergriffen haben, um den Aktionsplan für die Dekade der Ver-
einten Nationen für Menschenrechtserziehung 1995-2004446

durchzuführen und die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet
der Menschenrechte weiterzuentwickeln;

3. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, die Aus-
arbeitung umfassender, partizipatorischer und nachhaltiger
einzelstaatlicher Strategien für die Menschenrechtserziehung
zu fördern und das Wissen über die Menschenrechte in seiner
theoretischen Dimension und seiner praktischen Anwendung
in der Bildungspolitik zu verankern und zu stärken;

4. fordert alle Regierungen außerdem nachdrücklich
auf, mit verstärkten Anstrengungen zur Durchführung des
Aktionsplans beizutragen und insbesondere die Vorschläge in

den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und der Menschenrechtskommission über Aktivitäten, die in
die einzelstaatlichen Strategien zur Menschenrechtserziehung
aufgenommen werden könnten, durchzuführen; 

5. legt den Regierungen nahe, die vom Amt des Hohen
Kommissars im Rahmen des Aktionsplans unternommenen
Anstrengungen im Bereich der Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit durch freiwillige Beiträge weiter zu unterstützen;

6. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, durch
sein Programm der technischen Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Menschenrechte auch weiterhin die einzelstaatlichen
Kapazitäten im Bereich der Menschenrechtserziehung und -auf-
klärung zu unterstützen; 

7. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information nachdrücklich auf, auch weiterhin über die Infor-
mationszentren der Vereinten Nationen für die rasche Ver-
breitung grundlegender Informations-, Nachschlage- und au-
diovisueller Materialien über die Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu sorgen;

8. ersucht den Hohen Kommissar, die Strategien zur
Menschenrechtserziehung und zur Information auf dem Ge-
biet der Menschenrechte sowie die Durchführung des Ak-
tionsplans und der Weltinformationskampagne über die Men-
schenrechte innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
unter anderem in Zusammenarbeit mit der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und der Hauptabteilung Presse und Information auch künftig
zu koordinieren und zu harmonisieren und dafür zu sorgen,
dass bei der Zusammenstellung sowie beim Einsatz, der Ver-
arbeitung, der Verwaltung und der Verteilung von Informati-
ons- und Aufklärungsmaterial zum Thema Menschenrechte,
einschließlich auf elektronischem Weg, ein Höchstmaß an
Wirksamkeit und Effizienz gewährleistet ist;

9. ermutigt alle zuständigen Organe, Einrichtungen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, alle
Bediensteten und Amtsträger der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte aus- und fortzubilden;

10. legt den Menschenrechts-Vertragsorganen nahe, im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Prüfung der Berich-
te der Vertragsstaaten ihr Augenmerk auf deren Tätigkeiten
auf dem Gebiet der Menschenrechtserziehung zu richten;

11. ermutigt alle zuständigen Mechanismen der Men-
schenrechtskommission, in ihre Berichte systematisch einen
speziellen Abschnitt über die Menschenrechtserziehung auf-
zunehmen, soweit sie für ihr Mandat relevant ist, und die
Menschenrechtserziehung auch zu einem Tagesordnungs-
punkt ihrer Jahrestagungen zu machen, mit dem Ziel, einen
verstärkten Beitrag zur Menschenrechtserziehung zu leisten;

12. fordert die internationalen, regionalen und nationa-
len nichtstaatlichen Organisationen und zwischenstaatlichen
Organisationen auf, im Rahmen der Durchführung des Ak-
tionsplans Programme für Menschenrechtserziehung auszuar-
beiten;

13. begrüßt die Initiativen, die darauf gerichtet sind,
Vertreter der Zivilgesellschaft und nichtstaatlicher Organisa-
tionen sowie Kinder- und Jugendvertreter in die zu den Ta-

446 A/51/506/Add.1, Anhang.
447 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
448 Siehe A/58/318.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
gungen der Vereinten Nationen entsandten einzelstaatlichen
Delegationen aufzunehmen, als einen wichtigen Bestandteil
der Menschenrechtserziehung;

14. ermutigt die Regierungen, die Regionalorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen, sich im Hinblick auf die Ausarbeitung von Strategi-
en zur Menschenrechtserziehung um die Zusammenarbeit des
Privatsektors, der Entwicklungs-, Handels- und Finanzinstitu-
tionen sowie der Medien zu bemühen;

15. ermutigt die Regionalorganisationen, Strategien für
die weitere Verbreitung von Materialien über die Menschen-
rechtserziehung in allen in Betracht kommenden Sprachen zu
entwickeln und die größtmögliche Beteiligung einzelstaatli-
cher Stellen an Regionalprogrammen zur Menschenrechtser-
ziehung sicherzustellen;

16. ersucht den Hohen Kommissar, diese Resolution al-
len Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft und den mit
Fragen der Menschenrechtserziehung und der Öffentlich-
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte befassten zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen;

17. beschließt, während der neunundfünfzigsten Tagung
der Generalversammlung anlässlich des Menschenrechtstags
am 10. Dezember 2004 der Prüfung der Erfolge im Rahmen
der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung 1995-2004 eine als interaktiver Dialog gestaltete Plenar-
sitzung zu widmen und mögliche künftige Tätigkeiten zur
Verstärkung der Menschenrechtserziehung zu erörtern.

RESOLUTION 58/182

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)449.

58/182. Wirksame Förderung der Erklärung über die
Rechte von Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten
angehören

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 18. De-
zember 1992 sowie ihre später verabschiedeten Resolutionen
über die Erklärung über die Rechte von Personen, die nationa-
len oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderhei-
ten angehören,

in der Erwägung, dass die Förderung und der Schutz der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen
und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen und in den
Staaten, in denen sie leben, die kulturelle Vielfalt und das Er-
be der Gesellschaft als Ganzes bereichern,

besorgt über die Häufigkeit und Schwere der Minderhei-
ten betreffenden Streitigkeiten und Konflikte und deren oft-
mals tragische Folgen sowie besorgt darüber, dass Angehöri-
ge von Minderheiten für Vertreibung besonders anfällig sind, 

in der Erkenntnis, dass die wirksame Förderung und der
wirksame Schutz der Rechte von Angehörigen von Minder-
heiten grundlegende Bestandteile der Förderung und des
Schutzes der Menschenrechte sind, und in dem Bewusstsein,
dass Maßnahmen in diesem Bereich auch maßgeblich zur
Konfliktprävention beitragen können,

unter Betonung der Rolle, die einzelstaatliche Institutio-
nen bei der Frühwarnung vor problematischen Situationen im
Zusammenhang mit Minderheiten übernehmen können,

hervorhebend, wie wichtig die Menschenrechtserziehung
als wirksames Instrument zur Förderung einer integrativen
Gesellschaft, der Verständigung und der Toleranz für Ange-
hörige von Minderheiten und zwischen ihnen ist,

anerkennend, dass den Vereinten Nationen beim Schutz
von Minderheiten eine wichtige Rolle zukommt, unter ande-
rem indem sie der Erklärung gebührend Rechnung tragen und
sie verwirklichen,

feststellend, dass die Arbeitsgruppe für Minderheiten der
Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte ihre achte und neunte Tagung vom 27. bis
31. Mai 2002 beziehungsweise vom 12. bis 16. Mai 2003 ab-
gehalten hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs450;

2. erkennt an, dass die Achtung vor den Menschenrech-
ten und die Förderung von Verständigung und Toleranz durch
die Regierungen sowie zwischen den Minderheiten für den
Schutz und die Förderung der Rechte der Angehörigen von
Minderheiten von zentraler Bedeutung sind;

3. erklärt erneut, dass die Staaten verpflichtet sind, si-
cherzustellen, dass Angehörige von Minderheiten alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ohne jede Diskriminierung
und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam
ausüben können, im Einklang mit der Erklärung über die
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören451, und wie auf
der vom 31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südaf-
rika) abgehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz betont;

4. legt den Staaten nahe, bei ihren Folgemaßnahmen zu
der Weltkonferenz mit Minderheiten zusammenhängende

449 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Äthiopien,
Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Geor-
gien, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Kanada, Kap Ver-
de, Kolumbien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mauritius, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Sudan, Suriname, Thai-
land, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordlirland und Zypern.

450 A/58/255.
451 Resolution 47/135, Anlage.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Aspekte in ihre nationalen Aktionspläne aufzunehmen und in
diesem Kontext die Formen der Mehrfachdiskriminierung in
vollem Umfang zu berücksichtigen;

5. fordert die Staaten und die internationale Gemein-
schaft nachdrücklich auf, die in der Erklärung festgelegten
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern und
zu schützen, namentlich indem sie eine angemessene Bildung
bereitstellen und ihnen die Teilhabe an allen Aspekten des po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturel-
len Lebens der Gesellschaft sowie am wirtschaftlichen Fort-
schritt und an der Entwicklung ihres Landes erleichtern und
dabei eine geschlechtsspezifische Perspektive anwenden;

6. fordert die Staaten auf, der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte von Kindern, die Minderheiten
angehören, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und dabei
zu berücksichtigen, dass Mädchen und Jungen möglicherwei-
se unterschiedlich gearteten Risiken ausgesetzt sind;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, gegebenen-
falls alle erforderlichen verfassungsmäßigen, gesetzgeberi-
schen, administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Erklärung zu fördern und zu verwirklichen, und
appelliert an die Staaten, im Einklang mit der Erklärung bila-
teral und multilateral zusammenzuarbeiten, um die Rechte
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten angehören, zu fördern und zu
schützen;

8. fordert die Staaten auf, alle geeigneten Maßnahmen
zu ergreifen, um die kulturellen und religiösen Stätten natio-
naler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderhei-
ten zu schützen;

9. fordert den Generalsekretär auf, interessierten Re-
gierungen auf Antrag die Dienste qualifizierter Sachverstän-
diger für Minderheitenfragen, namentlich für die Verhütung
und Beilegung von Streitigkeiten, zur Verfügung zu stellen,
damit diese ihnen in Situationen helfen, die bereits bestehen
oder sich entwickeln könnten und bei denen es um Minderhei-
ten geht;

10. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Rahmen seines Mandats die
Verwirklichung der Erklärung zu fördern, zu diesem Zweck
auch weiterhin einen Dialog mit den Regierungen zu führen
und den Leitfaden der Vereinten Nationen für Minderheiten
weit zu verbreiten;

11. ersucht den Hohen Kommissar, seine Bemühungen
um die Verbesserung der Koordinierung und Zusammenar-
beit zwischen den Programmen und Organisationen der Ver-
einten Nationen im Rahmen der mit der Förderung und dem
Schutz der Rechte der Angehörigen von Minderheiten zusam-
menhängenden Tätigkeiten fortzusetzen und die Arbeit der
auf dem Gebiet der Menschenrechte tätigen Regionalorgani-
sationen bei seinen Bemühungen zu berücksichtigen;

12. begrüßt die interinstitutionellen Konsultationen, die
der Hohe Kommissar mit den Programmen und Organisatio-
nen der Vereinten Nationen in Minderheitenfragen führt, und
fordert diese Programme und Organisationen auf, aktiv zu
diesem Prozess beizutragen;

13. bittet die Menschenrechts-Vertragsorgane, bei der
Prüfung der von Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sowie
der Berichte der Sonderbeauftragten, Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission im Rah-
men ihres jeweiligen Mandats ihr Augenmerk auch künftig
auf die Situation und die Rechte der Personen, die nationalen
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten
angehören, zu richten;

14. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum
Schutz der Rechte der Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören,
beizutragen;

15. fordert die Arbeitsgruppe für Minderheiten der Un-
terkommission für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte auf, unter Einbeziehung eines breiten Spektrums
von Mitwirkenden ihr Mandat in vollem Umfang wahrzuneh-
men, indem sie unter anderem auf der Grundlage ihrer Er-
kenntnisse gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Förde-
rung und zum Schutz der Rechte der Personen empfiehlt, die
nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Min-
derheiten angehören; 

16. bittet den Hohen Kommissar, sich um freiwillige
Beiträge zu bemühen, um die wirksame Teilhabe von Vertre-
tern nichtstaatlicher Organisationen und Angehörigen von
Minderheiten, insbesondere aus Entwicklungsländern, an der
Tätigkeit der Arbeitsgruppe für Minderheiten zu erleichtern,
namentlich durch Schulungsseminare;

17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten und dabei weiterhin Bei-
spiele für gute Verfahrensweisen im Bereich der Bildung und
der wirksamen Teilhabe von Minderheiten an Entscheidungs-
prozessen aufzunehmen;

18. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfra-
gen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/183

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)452.

452 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ke-
nia, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Para-
guay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro,
Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Thailand,
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
58/183. Menschenrechte in der Rechtspflege

Die Generalversammlung,

eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 8, 9 und 10 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte453 verankerten Grund-
sätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der
dazugehörigen Fakultativprotokolle454, insbesondere des Arti-
kels 6 des Paktes, in dem es unter anderem heißt, dass nie-
mand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und dass
wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen unter
18 Jahren begangen worden sind, nicht die Todesstrafe ver-
hängt werden darf, sowie des Artikels 10, der vorsieht, dass
jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, menschlich und mit
Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Würde be-
handelt werden muss,

sowie eingedenk der einschlägigen Bestimmungen des
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe455,
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung456, insbesondere des Rechts
auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen
Organen der Rechtspflege, des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes457, insbesondere des Artikels 37, wonach
jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von Personen seines Alters zu behan-
deln ist, sowie des Übereinkommens über die Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau458, insbesondere der
Verpflichtung, Männer und Frauen in allen Phasen von Ge-
richts- und Strafverfahren gleich zu behandeln,

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Normen
im Bereich der Rechtspflege,

in der Überzeugung, dass die Unabhängigkeit und die Un-
parteilichkeit der Rechtsprechung unabdingbare Vorausset-
zungen für den Schutz der Menschenrechte sowie für die Ge-
währleistung einer Rechtspflege ohne jede Diskriminierung
sind und dass sie daher unter allen Umständen zu achten sind,

betonend, dass das in den anwendbaren internationalen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte verankerte
Recht auf Zugang zur Justiz eine wichtige Grundlage für die
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch die Rechtspflege bil-
det,

eingedenk dessen, dass es wichtig ist, als einen entschei-
denden Beitrag zur Schaffung von Frieden und Gerechtigkeit
und zur Beendigung der Straflosigkeit die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in der Rechts-

pflege zu gewährleisten, insbesondere in Postkonfliktsituatio-
nen,

unter Hinweis auf die Aktionsleitlinien betreffend Kinder
im Strafjustizsystem459 und die Einsetzung der Gruppe für die
Koordinierung der technischen Beratung und Hilfe in der Ju-
gendrechtspflege und die von ihr abgehaltenen Tagungen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen
der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit:
Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts460

und die Aktionspläne für ihre Verwirklichung und Weiterver-
folgung461,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/161 vom
19. Dezember 2001 sowie auf die Resolution 2002/47 der
Menschenrechtskommission vom 23. April 2002462 und die
Resolution 2003/30 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
22. Juli 2003 "Regeln und Normen der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts-
pflege",

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle die Men-
schenrechte in der Rechtspflege betreffenden Normen der
Vereinten Nationen voll und wirksam angewandt werden;

2. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, alles zu
tun, um für wirksame Mechanismen und Verfahren auf dem
Gebiet der Gesetzgebung und auf anderen Gebieten sowie für
ausreichende Finanzmittel zu sorgen, damit die volle Anwen-
dung dieser Normen gewährleistet ist;

3. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, so auch im Rahmen der Rechtspflege, mit ih-
ren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht im Einklang steht,
insbesondere mit den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht;

4. bittet die Regierungen, allen Richtern, Anwälten,
Staatsanwälten, Sozialarbeitern, Einwanderungs- und Polizei-
beamten sowie anderen in Betracht kommenden Berufsgrup-
pen, einschließlich in internationalen Feldeinsätzen tätigen
Personals, eine Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der
Menschenrechte in der Rechtspflege, einschließlich der Ju-
gendrechtspflege, angedeihen zu lassen, die unter anderem
auch antirassistische, multikulturelle und geschlechtsspezifi-
sche Aspekte berücksichtigt;

5. bittet die Staaten, von der technischen Hilfe Ge-
brauch zu machen, die von den zuständigen Programmen der
Vereinten Nationen angeboten wird, um ihre einzelstaatlichen

453 Resolution 217 A (III).
454 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, An-
lage.
455 Resolution 39/46, Anlage.
456 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
457 Resolution 44/25, Anlage.
458 Resolution 34/180, Anlage.

459 Resolution 1997/30 des Wirtschafts- und Sozialrats, Anlage.
460 Resolution 55/59, Anlage.
461 Resolution 56/261, Anlage.
462 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 3 (E/2002/23), Kap. II, Abschnitt A.
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Kapazitäten und ihre Infrastruktur auf dem Gebiet der Rechts-
pflege zu stärken;

6. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als
festen Bestandteil des Entwicklungsprozesses in ihre nationa-
len Entwicklungspläne einzubeziehen und im Hinblick auf die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte ausreichende
Ressourcen für die Gewährung von Rechtsberatungsdiensten
zur Verfügung zu stellen, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, Anträgen auf finanzielle und technische Hilfe bei
der Verbesserung und Stärkung der Rechtspflege zu entspre-
chen;

7. legt den Regionalkommissionen, den Sonderorgani-
sationen und den Instituten der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte, der Verbrechensverhütung und
der Strafrechtspflege und anderen zuständigen Teilen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich der einzel-
staatlichen Berufsverbände, die sich mit der Förderung der
Normen der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet befassen,
sowie anderen Bereichen der Zivilgesellschaft, einschließlich
der Medien, nahe, ihre Aktivitäten zur Förderung der Men-
schenrechte in der Rechtspflege weiterzuentwickeln;

8. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Aussprachen
im Sicherheitsrat über den Tagesordnungspunkt "Gerechtig-
keit und Rechtsstaatlichkeit: Die Rolle der Vereinten Natio-
nen"; 

9. bittet die Menschenrechtskommission und die Kom-
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege so-
wie das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte und das Verbrechensbekämpfungspro-
gramm des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, ihre die Rechtspflege betreffenden
Tätigkeiten eng miteinander abzustimmen;

10. fordert die Mechanismen der Menschenrechtskom-
mission und ihre Nebenorgane, namentlich die Sonderbericht-
erstatter, Sonderbeauftragten und Arbeitsgruppen, auf, Fra-
gen im Zusammenhang mit der wirksamen Förderung und
dem wirksamen Schutz der Menschenrechte in der Rechts-
pflege, einschließlich der Jugendrechtspflege, auch weiterhin
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und nach Bedarf kon-
krete diesbezügliche Empfehlungen zu unterbreiten, nament-
lich Vorschläge für Maßnahmen im Rahmen der Beratenden
Dienste und der technischen Hilfe;

11. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Rahmen seines Mandats sei-
ne Tätigkeiten in Bezug auf den einzelstaatlichen Kapazitäts-
aufbau auf dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere in
Postkonfliktsituationen, zu verstärken;

12. legt dem Amt des Hohen Kommissars nahe, auch
künftig Aus- und Fortbildungskurse und andere einschlägige
Maßnahmen durchzuführen, die darauf abzielen, die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte auf dem Gebiet der
Rechtspflege zu verstärken, und begrüßt die Veröffentlichung
des Menschenrechtshandbuchs für Richter, Staatsanwälte und

Anwälte im Rahmen der Dekade der Vereinten Nationen für
Menschenrechtserziehung 1995-2004;

13. begrüßt es, dass der Hohe Kommissar und das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen der Frage der Jugend-
rechtspflege erhöhte Aufmerksamkeit widmen, insbesondere
durch Tätigkeiten der technischen Hilfe, und befürwortet an-
gesichts des Vorrangs, den das System der Vereinten Natio-
nen der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der
Reform der Jugendrechtspflege beimisst, weitere diesbezügli-
che Tätigkeiten des Hohen Kommissars und des Kinderhilfs-
werks der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats;

14. fordert die Gruppe für die Koordinierung der techni-
schen Beratung und Hilfe in der Jugendrechtspflege auf, die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Partnern weiter zu
verstärken, Informationen auszutauschen und ihre Kapazitä-
ten und Interessen zu vereinen, um die Wirksamkeit der Pro-
grammausführung zu erhöhen;

15. bittet die Regierungen, die zuständigen internationa-
len und regionalen Organe, die nationalen Menschenrechtsin-
stitutionen und die nichtstaatlichen Organisationen, der Pro-
blematik weiblicher Häftlinge, einschließlich ihrer Kinder, er-
höhte Aufmerksamkeit zu widmen, mit dem Ziel, die wichtig-
sten Probleme und Wege zur ihrer Überwindung aufzuzeigen,
und nimmt Kenntnis von dem Vorschlag der Unterkommissi-
on für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, ein
Arbeitspapier zu dieser Frage auszuarbeiten463;

16. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Strukturen für
die Rechtspflege und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und
der Menschenrechte in Postkonfliktsituationen wieder aufzu-
bauen und zu stärken, und ersucht den Generalsekretär, eine
systemweite Koordinierung und Kohärenz der Programme
und Aktivitäten der auf dem Gebiet der Rechtspflege in Post-
konfliktsituationen tätigen Stellen des Systems der Vereinten
Nationen, einschließlich der über die Feldmissionen der Ver-
einten Nationen gewährten Hilfe, sicherzustellen;

17. unterstreicht die besondere Notwendigkeit des Auf-
baus einzelstaatlicher Kapazitäten auf dem Gebiet der Rechts-
pflege, insbesondere durch die Reform des Justiz-, Polizei-
und Strafvollzugssystems sowie die Reform der Jugend-
rechtspflege, um stabile Gesellschaften und Rechtsstaatlich-
keit in Postkonfliktsituationen zu schaffen und zu bewahren,
und begrüßt in diesem Zusammenhang die Rolle des Amtes
des Hohen Kommissars bei der Unterstützung der Einrichtung
und Aufgabenwahrnehmung von Übergangsjustizmechanis-
men in Postkonfliktsituationen;

18. beschließt, die Frage der Menschenrechte in der
Rechtspflege auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt
"Menschenrechtsfragen" zu behandeln.

463 Siehe E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43, Kap. II, Abschnitt B,
Beschluss 2003/104.
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RESOLUTION 58/184

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)464:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slo-
wakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltung: Israel.

58/184. Beseitigung aller Formen der religiösen Intoleranz

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Staaten nach der Char-
ta der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten für alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht,
Sprache oder Religion zu fördern und zu festigen,

erneut erklärend, dass die Diskriminierung von Menschen
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung einen Af-
front gegen die Menschenwürde und eine Verleugnung der
Grundsätze der Charta darstellt,

unter Hinweis auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte465, Artikel 18 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte466 und Ziffer 4 der Mil-
lenniums-Erklärung der Vereinten Nationen467,

in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Reli-
gion oder der Überzeugung verkündete,

Kenntnis nehmend von den auf die Bekämpfung der reli-
giösen Intoleranz abzielenden Bestimmungen der Erklärung
und des Aktionsprogramms von Durban, die auf der vom
31. August bis 8. September 2001 in Durban (Südafrika) ab-
gehaltenen Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängen-
de Intoleranz verabschiedet wurden468,

betonend, dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit von weitreichender und
maßgebender Bedeutung ist und dass dieses Recht die Gedan-
kenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen Über-
zeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder Welt-
anschauung mit einschließt, gleichviel ob allein oder in Ge-
meinschaft mit anderen, und in der Öffentlichkeit ebenso wie
im Privatleben,

in Bekräftigung des vor zehn Jahren auf der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte in Wien an alle Regierungen ge-
richteten Aufrufs, in Erfüllung ihrer internationalen Ver-
pflichtungen und unter gebührender Berücksichtigung ihrer
jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen, um der Intoleranz und damit zusammenhängender
Gewalt auf Grund der Religion oder der Weltanschauung, ein-
schließlich Praktiken der Diskriminierung von Frauen und der
Entweihung religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in Aner-
kennung dessen, dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-,
Gewissens-, Meinungs- und Religionsfreiheit hat469,

die wichtige Rolle unterstreichend, die der Bildung bei der
Förderung der Toleranz zukommt, zu der auch die Akzeptanz
und Achtung der Vielfalt gehört, sowie unterstreichend, dass
die Bildung, insbesondere die Schulbildung, einen maßgebli-
chen Beitrag zur Förderung der Toleranz und zur Beseitigung
von Diskriminierung auf Grund der Religion oder der Weltan-
schauung leisten sollte,

464 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Belgien, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Ka-
sachstan, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Monaco, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern.

465 Resolution 217 A (III).
466 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
467 Siehe Resolution 55/2.
468 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
469 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 22.
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höchst beunruhigt darüber, dass es in vielen Teilen der
Welt weiterhin zu ernsten Fällen von Intoleranz und Diskri-
minierung auf Grund der Religion oder der Weltanschauung,
einschließlich Gewalthandlungen, Einschüchterungen und
Nötigungen, kommt, deren Beweggrund religiöse Intoleranz
ist und die die uneingeschränkte Ausübung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gefährden,

zutiefst besorgt über Akte und Situationen der Gewalt und
der Diskriminierung auf Grund religiöser Intoleranz, von de-
nen viele Frauen betroffen sind,

tief besorgt darüber, dass Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Weltanschauung insgesamt
zugenommen haben, namentlich durch restriktive Gesetze,
administrative Regelungen und diskriminierende Registrie-
rungspraktiken sowie die willkürliche Anwendung dieser und
anderer Maßnahmen,

in dem Bewusstsein, dass sich diese Intoleranz und Diskri-
minierung in allen Teilen der Welt häufig in Form von Ge-
walthandlungen gegen religiöse Minderheiten äußern,

die Auffassung vertretend, dass daher zur Förderung und
zum Schutz des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-
und Weltanschauungsfreiheit und zur Beseitigung aller For-
men von Hass, Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Weltanschauung weitere verstärkte An-
strengungen geboten sind, wie dies auch auf der Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz betont
wurde,

1. erklärt erneut, dass die Gedanken-, Gewissens-, Re-
ligions- und Weltanschauungsfreiheit ein Menschenrecht ist,
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person
herleitet und das allen Menschen ohne Diskriminierung ge-
währleistet ist;

2. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass ihre Verfassungs- und Rechtsordnung wirksame Ga-
rantien für die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit vorsieht, einschließlich wirksamer
Rechtsbehelfe in Fällen, in denen das Recht auf Gedankens-,
Gewissens-, Religions- oder Weltanschauungsfreiheit ver-
letzt wurde;

3. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, ins-
besondere sicherzustellen, dass niemand, der ihrer Herr-
schaftsgewalt untersteht, auf Grund seiner Religion oder
Weltanschauung des Rechts auf Leben, auf persönliche Frei-
heit und Sicherheit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung,
des Rechts, nicht der Folter oder anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe un-
terworfen zu werden, und des Rechts, nicht willkürlich festge-
nommen oder inhaftiert zu werden, beraubt wird, und seine
körperliche Unversehrtheit zu schützen und alle diejenigen,
die diese Rechte verletzen, vor Gericht zu stellen;

4. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, in
Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechts-
normen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Hass, Intoleranz und Gewalthandlungen, Einschüchterungen
und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Intoleranz

auf Grund der Religion oder der Weltanschauung ist, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Angehörigen religiöser Min-
derheiten;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, besondere
Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung aller religiös oder welt-
anschaulich motivierten Praktiken zu richten, die unmittelbar
oder mittelbar zu Verletzungen der Menschenrechte von
Frauen oder zur Diskriminierung von Frauen führen;

6. betont, dass, wie der Menschenrechtsausschuss un-
terstrichen hat, Einschränkungen der Freiheit, sich zu einer
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, nur zulässig
sind, wenn die Einschränkungen gesetzlich vorgesehen, zum
Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder
Sittlichkeit oder der Grundrechte und Grundfreiheiten anderer
erforderlich sind und in einer Weise angewandt werden, die
das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
nicht beeinträchtigt;

7. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustel-
len, dass alle öffentlichen Amtsträger und Bediensteten, na-
mentlich die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung be-
auftragten Organe, das Militär und die Lehrkräfte, bei der
Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben unterschiedliche
Religionen und Weltanschauungen achten und niemanden auf
Grund seiner Religion oder Weltanschauung diskriminieren
und dass jede erforderliche und geeignete Aufklärung oder
Schulung geleistet wird;

8. fordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung
auf Grund der Religion oder der Überzeugung vorgesehen,
das Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusammenhang
mit einer Religion oder Weltanschauung Kulthandlungen vor-
zunehmen oder sich zu versammeln sowie eigene Stätten da-
für einzurichten und zu unterhalten;

9. verleiht ihrer ernsten Besorgnis über alle Angriffe
auf religiöse Orte, Stätten und Heiligtümer Ausdruck und for-
dert alle Staaten auf, im Einklang mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit den interna-
tionalen Menschenrechtsnormen alles zu tun, um sicherzu-
stellen, dass diese Orte, Stätten und Heiligtümer voll geachtet
und geschützt werden, und in Fällen, in denen sie für eine Ent-
weihung oder Zerstörung anfällig sind, zusätzliche Maßnah-
men zu ergreifen;

10. ist sich dessen bewusst, dass Gesetze allein nicht
ausreichen, um Verletzungen der Menschenrechte, ein-
schließlich des Rechts auf Freiheit der Religion oder Weltan-
schauung, zu verhindern, und dass es für die volle Verwirkli-
chung der Ziele der Erklärung unerlässlich ist, dass Personen
und Gruppen Toleranz üben und niemanden diskriminieren,
und bittet in diesem Zusammenhang die Staaten, die religiö-
sen Organisationen und die Zivilgesellschaft, auf allen Ebe-
nen Dialoge zu führen, um mehr Toleranz, Achtung und Ver-
ständnis der Freiheit der Religion oder der Weltanschauung
zu fördern und durch das Bildungssystem und auf anderen
Wegen Verständnis, Toleranz und Achtung in mit der Religi-
ons- oder Weltanschauungsfreiheit zusammenhängenden Fra-
gen zu festigen und zu fördern;
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11. hebt hervor, wie wichtig ein kontinuierlicher und
verstärkter Dialog zwischen den Religionen oder Weltan-
schauungen, wie etwa im Rahmen des Dialogs zwischen den
Kulturen, für die Förderung von mehr Toleranz, Achtung und
gegenseitiger Verständigung ist; 

12. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission
über Religions- und Weltanschauungsfreiheit470 und befür-
wortet seine anhaltenden Bemühungen, mit den Bestimmun-
gen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staatliche Maß-
nahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und gegebe-
nenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit dem Son-
derberichterstatter uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, so
auch indem sie seine Anträge auf Besuche in ihren Ländern
wohlwollend prüfen, um ihm eine noch wirksamere Erfüllung
seines Mandats zu ermöglichen, begrüßt die Initiativen der
Staaten zur Zusammenarbeit mit dem Sonderberichterstatter
und ermutigt die Zivilgesellschaft, weiter aktiv mit ihm zu-
sammenzuarbeiten;

14. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigne-
ten Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen, die eine Lehrtä-
tigkeit ausüben, anzuhalten, zur Achtung vor allen Religionen
beziehungsweise Weltanschauungen zu erziehen und damit
die gegenseitige Verständigung und die Toleranz zu fördern;

15. legt den Regierungen nahe, wenn sie um die Unter-
stützung des Programms der Vereinten Nationen für Beraten-
de Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der Men-
schenrechte nachsuchen, gegebenenfalls auch zu erwägen,
um Hilfe auf dem Gebiet der Förderung und des Schutzes des
Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit zu ersuchen;

16. begrüßt und ermutigt die Anstrengungen, die die
nichtstaatlichen Organisationen und die religiösen Organisa-
tionen und Gruppen nach wie vor unternehmen, um die Ver-
wirklichung und Verbreitung der Erklärung zu fördern, und
bestärkt sie weiter in ihren Bemühungen, die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit zu fördern und auf Fälle der religiö-
sen Intoleranz, der Diskriminierung und der Verfolgung auf-
merksam zu machen;

17. ersucht die Menschenrechtskommission, ihre Prü-
fung der Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung fort-
zusetzen;

18. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
der Sonderberichterstatter die für die uneingeschränkte Erfül-
lung seines Auftrags notwendigen Ressourcen erhält;

19. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen
der religiösen Intoleranz auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln,
und ersucht den Sonderberichterstatter, der Generalversamm-
lung einen Zwischenbericht zu dem Punkt vorzulegen.

RESOLUTION 58/185

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)471.

58/185. Eingehende Studie über alle Formen der Gewalt
gegen Frauen

Die Generalversammlung,

erklärend, dass der Begriff "Gewalt gegen Frauen" jede
Handlung geschlechtsbezogener Gewalt bezeichnet, die der
Frau körperlichen, sexuellen oder psychischen Schaden oder
Leid zufügt oder zufügen kann, einschließlich der Androhung
derartiger Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen
Freiheitsberaubung in der Öffentlichkeit oder im Privatleben,

ersucht den Generalsekretär,

a) im Rahmen der vorhandenen und nötigenfalls um
freiwillige Beiträge ergänzten Mittel auf der Grundlage von
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene durchge-
führten Forschungsarbeiten und Datenerhebungen eine nach
Art der Gewalt aufgeschlüsselte eingehende Studie über alle
Formen und Ausprägungen der Gewalt gegen Frauen erstellen
zu lassen, die in der Erklärung und der Aktionsplattform von
Beijing, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschie-
det wurden472, und den Ergebnissen der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert"473

sowie in den einschlägigen Dokumenten genannt sind, und
darin insbesondere die folgenden Informationen aufzuneh-
men:

i) eine statistische Übersicht über alle Formen der Ge-
walt gegen Frauen, mit dem Ziel, das Ausmaß derartiger Ge-
walt besser evaluieren und gleichzeitig Lücken bei der Daten-
erfassung aufzeigen und Vorschläge zur Bewertung des Pro-
blemumfangs formulieren zu können;

ii) die Ursachen der Gewalt gegen Frauen, einschließ-
lich der tieferen Ursachen und anderer beitragender Faktoren;

iii) die mittel- und langfristigen Folgen der Gewalt ge-
gen Frauen;

470 Siehe A/58/296.

471 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Bel-
gien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Irland, Island, Italien, Japan, Ka-
nada, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.
472 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
473 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
453



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
iv) die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Kosten der Gewalt gegen Frauen;

v) Beispiele für beste Verfahrensweisen auf Gebieten
wie Gesetzgebung, Grundsatzpolitik, Programme und wirksa-
me Rechtsbehelfe sowie Untersuchung der Effizienz solcher
Mechanismen für die Bekämpfung und Beseitigung der Ge-
walt gegen Frauen;

b) bei der Erstellung der Studie mit allen zuständigen
Organen der Vereinten Nationen sowie mit der Sonderbe-
richterstatterin der Menschenrechtskommission über Gewalt
gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen eng zusam-
menzuarbeiten;

c) bei der Erstellung der Studie von den Mitgliedstaa-
ten sowie von den zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen Informationen zu erlangen, namentlich über ihre Strategi-
en, Politiken, Programme und besten Verfahrensweisen;

d) die Studie allen Mitgliedstaaten und Beobachtern so-
wie den anderen Interessenträgern der Vereinten Nationen zu-
kommen zu lassen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau" ei-
nen entsprechenden Bericht vorzulegen, dem die Studie als
Anhang beigefügt ist und der handlungsorientierte Empfeh-
lungen zur Prüfung durch die Staaten enthält, unter anderem
im Hinblick auf wirksame Rechtsbehelfe sowie Präventiv-
und Rehabilitationsmaßnahmen;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung unter dem Punkt "Förderung der Frau" einen
Zwischenbericht über die Studie vorzulegen.

RESOLUTION 58/186

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)474:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St.
Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Israel, Marshallinseln.

58/186. Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/226 vom 18. De-
zember 2002 sowie alle diesbezüglichen Resolutionen der
Menschenrechtskommission, insbesondere die Resolution
2003/25 vom 22. April 2003475,

sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte476, in der es heißt, dass jeder das Recht auf ei-
nen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung,

ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte477, in denen das Grundrecht eines jeden Menschen an-
erkannt wird, frei von Hunger zu leben,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung über die Aus-
rottung von Hunger und Mangelernährung478 sowie die Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen479,

474 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Griechenland,
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Irland, Island, Italien, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Portugal, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowenien,
Somalia, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tu-
nesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

475 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
476 Resolution 217 A (III).
477 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
478 Report of the World Food Conference, Rome, 5-16 November 1974
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.75.II.A.3), Kap. I.
479 Siehe Resolution 55/2.
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eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels480,

sowie eingedenk der am 13. Juni 2002 in Rom verabschie-
deten Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre da-
nach481,

bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

in der Erkenntnis, dass die Probleme des Hungers und der
Ernährungsunsicherheit weltweite Dimensionen haben und
dass sie angesichts des erwarteten Anstiegs der Weltbevölke-
rung und der Belastung der natürlichen Ressourcen wahr-
scheinlich fortbestehen und in einigen Regionen sogar drama-
tisch zunehmen werden, wenn nicht dringend entschlossene
und konzertierte Maßnahmen ergriffen werden,

bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und förderliches
politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld auf nationa-
ler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare Grundlage
bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird, der Ernäh-
rungssicherheit und der Armutsbeseitigung angemessene
Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom
und der Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre da-
nach, dass Nahrungsmittel nicht als politisches oder wirt-
schaftliches Druckmittel eingesetzt werden sollen, und in die-
sem Zusammenhang bekräftigend, wie wichtig die internatio-
nale Zusammenarbeit und Solidarität ist und dass es geboten
ist, einseitige Maßnahmen zu unterlassen, die nicht im Ein-
klang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Na-
tionen stehen und die die Ernährungssicherheit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen und
Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss, um bei
der Umsetzung der in der Erklärung von Rom und im Ak-
tionsplan des Welternährungsgipfels enthaltenen Empfehlun-
gen seine individuellen Ziele zu verwirklichen, und gleichzei-
tig auf regionaler und internationaler Ebene zusammenarbei-
ten muss, um in einer Welt zunehmend miteinander verknüpf-
ter Institutionen, Gesellschaften und Volkswirtschaften, in
der koordinierte Anstrengungen und gemeinsam getragene
Verantwortung unerlässlich sind, gemeinschaftliche Lösun-
gen für globale Fragen der Ernährungssicherheit herbeizufüh-
ren,

hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden realen
wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirtschaft
bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzukehren,

1. bekräftigt, dass Hunger eine Verletzung der Men-
schenwürde darstellt und sein Vorkommen eine Schande ist

und dass daher auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene dringend Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen
werden müssen;

2. bekräftigt außerdem das Recht eines jeden Men-
schen auf Zugang zu einer gesunden und nahrhaften Ernäh-
rung im Einklang mit dem Recht auf eine angemessene Er-
nährung und dem Grundrecht eines jeden Menschen, frei von
Hunger zu leben, um seine körperlichen und geistigen Fähig-
keiten in vollem Umfang entfalten und erhalten zu können;

3. erachtet es als untragbar, dass es rund 840 Millio-
nen unterernährte Menschen auf der Welt gibt, dass alle sie-
ben Sekunden irgendwo auf der Welt ein Kind unter 10 Jahren
unmittelbar oder mittelbar an Hunger stirbt und dass mehr als
2 Milliarden Menschen weltweit an "verstecktem Hunger"
oder Mikronährstoffmangel leiden; 

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen unver-
hältnismäßig stark von Hunger, Ernährungsunsicherheit und
Armut betroffen sind, was zum Teil auf die Ungleichstellung
der Geschlechter zurückzuführen ist, dass in vielen Ländern
die Wahrscheinlichkeit für Mädchen, an Mangelernährung
und vermeidbaren Kinderkrankheiten zu sterben, doppelt so
hoch ist wie für Jungen und dass schätzungsweise fast doppelt
so viele Frauen an Mangelernährung leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und
unter anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraus-
setzungen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei von
Hunger und möglichst bald die volle Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung ermöglichen, sowie einzelstaatliche Plä-
ne zur Bekämpfung des Hungers auszuarbeiten und zu verab-
schieden;

6. legt allen Staaten außerdem nahe, Maßnahmen ge-
gen die Diskriminierung der Frau zu ergreifen, insbesondere
wenn diese zur Mangelernährung von Frauen und Mädchen
beiträgt, einschließlich Maßnahmen zur Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung, und dafür zu sorgen, dass Frauen gleich-
berechtigten Zugang zu Ressourcen haben, darunter Einkom-
men, Grund und Boden und Wasser, und sich auf diese Weise
selbst ernähren können;

7. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um die Zuweisung und den Einsatz technischer
und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mobilisieren
und zu optimieren, einschließlich der Erleichterung der Aus-
landsschuldenlast der Entwicklungsländer, und dass die ein-
zelstaatlichen Maßnahmen zur Durchführung einer nachhalti-
gen Ernährungssicherungspolitik verstärkt werden müssen;

8. bittet abermals alle internationalen Finanz- und Ent-
wicklungsinstitutionen sowie die zuständigen Einrichtungen
und Fonds der Vereinten Nationen, der Verwirklichung des
Ziels, bis 2015 den Anteil der Menschen, die Hunger leiden,
zu halbieren, sowie der Verwirklichung des in der Erklärung
von Rom zur Welternährungssicherheit480 und in der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen479 genannten Rechts
auf Nahrung Vorrang einzuräumen und die erforderlichen
Mittel dafür bereitzustellen;

480 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit, 13-17 November 1996
(WFS 96/REP), erster Teil, Anhang.
481 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the World Food Summit: five years later, 10-13 June 2002, er-
ster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.
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9. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Ent-
wicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräumen;

10. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht
des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission
über das Recht auf Nahrung482 und würdigt den Sonderbe-
richterstatter für seine wertvolle Arbeit in Bezug auf die För-
derung des Rechts auf Nahrung;

11. unterstützt die Erfüllung des von der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/25 verlängerten
Mandats des Sonderberichterstatters;

12. dankt dem Sonderberichterstatter dafür, dass er ei-
nen wirksamen Beitrag zu der Halbzeitüberprüfung der Um-
setzung der Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit
und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels480 geleistet
hat, indem er dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
für Menschenrechte seine Empfehlungen zu allen Aspekten
des Rechts auf Nahrung vorgelegt und an dieser Veranstal-
tung teilgenommen und dazu beigetragen hat;

13. legt dem Sonderberichterstatter nahe, in die mit sei-
nem Mandat zusammenhängenden Tätigkeiten durchgängig
eine geschlechtsspezifische Perspektive aufzunehmen;

14. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kom-
missar, alle für die wirksame Erfüllung des Mandats des Son-
derberichterstatters erforderlichen personellen und finanziel-
len Ressourcen bereitzustellen;

15. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbeiten
zur Förderung des Rechts auf angemessene Nahrung, insbe-
sondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te), in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, dass das
Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der angebo-
renen Würde der menschlichen Person verbunden und für die
Wahrnehmung der anderen in der Internationalen Menschen-
rechtscharta verankerten Menschenrechte unerlässlich ist und
dass es außerdem unauflöslich mit der sozialen Gerechtigkeit
verbunden ist und daher die Verabschiedung einer geeigneten
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik auf nationaler wie
auf internationaler Ebene erfordert, die auf die Beseitigung
der Armut und die Verwirklichung aller Menschenrechte für
alle gerichtet ist483;

16. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Zwischenstaatli-
chen Arbeitsgruppe, die vom Rat der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen beauftragt
wurde, innerhalb von zwei Jahren einen Katalog freiwilliger
Leitlinien zu erarbeiten, die die Mitgliedstaaten bei ihren Be-
mühungen unterstützen sollen, das Recht auf angemessene

Nahrung im Rahmen der einzelstaatlichen Ernährungssiche-
rung schrittweise zu verwirklichen;

17. begrüßt ferner die laufende Zusammenarbeit des
Hohen Kommissars, des Ausschusses für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte und des Sonderberichterstatters
und ermutigt sie zur Fortsetzung dieser Zusammenarbeit;

18. ersucht den Sonderberichterstatter, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung einen umfas-
senden Bericht und der Generalversammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

19. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die Ver-
tragsorgane und die nichtstaatlichen Organisationen, mit dem
Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines Mandats voll
zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die Vorlage von
Stellungnahmen und Anregungen über Möglichkeiten zur
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

20. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen-
rechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/187

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen ohne Gegenstimme bei 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508, Add.2, Ziffer 131)484:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mon-
golei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,

482 Siehe A/58/330.
483 Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supple-
ment No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und Corr.1), Anhang V, Zif-
fer 4.

484 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Argentinien, Äthiopien,
Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chi-
le, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan,
Suriname, Timor-Leste, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn Uru-
guay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltung: Indien.

58/187. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlich-
keit von grundlegender Bedeutung ist, namentlich wenn es
um die Maßnahmen gegen den Terrorismus und die Angst vor
dem Terrorismus geht,

unter Hinweis darauf, dass die Staaten zum Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Personen ver-
pflichtet sind,

in Anbetracht dessen, dass die Achtung der Menschen-
rechte, die Achtung der Demokratie und die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/219 vom 18. De-
zember 2002 und die Resolution 2003/68 der Menschen-
rechtskommission vom 25. April 2003485,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom
20. Dezember 1993 und unter anderem auf die Verantwortung
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte, die effektive Ausübung aller Menschenrechte zu
fördern und zu schützen,

unter erneutem Hinweis auf Abschnitt I Ziffer 17 der Er-
klärung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Ju-
ni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden486, worin festgestellt wird, dass die Handlun-
gen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die
Beseitigung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der
Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit und
die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstitu-
ierte Regierungen destabilisieren, und dass die internationale

Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen soll, um
die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Terrorismus zu verstärken,

in Anbetracht ihrer Resolution 56/160 vom 19. Dezember
2001 sowie der Resolution 2003/37 der Menschenrechtskom-
mission vom 23. April 2003 über Menschenrechte und Ter-
rorismus485,

sowie in Anbetracht der in der Anlage zu der Resolution
1456 (2003) des Sicherheitsrats vom 20. Januar 2003 enthal-
tenen Erklärung zur Frage der Bekämpfung des Terrorismus,
insbesondere der Feststellung, dass die Staaten sicherstellen
müssen, dass alle Maßnahmen, die sie zur Bekämpfung des
Terrorismus ergreifen, mit allen ihren Verpflichtungen nach
dem Völkerrecht im Einklang stehen, und dass sie derartige
Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, ins-
besondere den internationalen Menschenrechten, dem Flücht-
lingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, treffen
sollen,

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung und des Sicherheitsrats,

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Ter-
rorismusbekämpfungsmaßnahmen mit den Verpflichtungen
auf dem Gebiet der Menschenrechte,

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken in
allen Arten und Erscheinungsformen als kriminell und nicht
zu rechtfertigen, gleichviel wo und von wem sie begangen
werden und ungeachtet ihrer Beweggründe, und erneut ihre
Entschlossenheit bekundend, die internationale Zusammenar-
beit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu stär-
ken,

betonend, dass alle Menschen Anspruch auf alle in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte487 anerkannten
Rechte und Freiheiten haben, ohne irgendeine Unterschei-
dung, wie etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem
Status,

unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang
mit Artikel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte488 als Rechte anerkannt werden, die unter
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und
dass jede Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in
jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen
muss, sowie unter Betonung des Ausnahmecharakters und der
vorübergehenden Natur solcher Außerkraftsetzungen, auf die
der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001 ver-

485 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
486 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.

487 Resolution 217 A (III).
488 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
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abschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstandssi-
tuationen hingewiesen hat489,

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechten,
dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völker-
recht, im Einklang steht;

2. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

3. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 57/219
der Generalversammlung vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs490 und begrüßt die darin enthaltenen Schlussfolgerun-
gen hinsichtlich der Notwendigkeit, bei dem auf internationa-
ler Ebene geführten Kampf zur Beseitigung des Terrorismus
die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten, sowie der
wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen dabei zukommt,
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit zu fördern und eine internationale Zusammenarbeit zur
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle herbeizuführen; 

4. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs über den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus491 und
begrüßt die verschiedenen von den Vereinten Nationen, von
regionalen zwischenstaatlichen Organen und von Staaten un-
ternommenen Initiativen zu Gunsten des stärkeren Schutzes
der Menschenrechte im Kontext der Terrorismusbekämpfung;

5. begrüßt die Veröffentlichung des "Repertoriums der
Rechtsprechung der Vereinten Nationen und der Regionalor-
ganisationen über den Schutz der Menschenrechte bei der Be-
kämpfung des Terrorismus" und ersucht den Hohen Kommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das Reperto-
rium in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren und zu ver-
öffentlichen;

6. begrüßt außerdem den im Rahmen des Kampfes ge-
gen den Terrorismus aufgenommenen Dialog zwischen dem
Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus einerseits und den für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte zuständigen Organen andererseits
und legt dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Be-
kämpfung des Terrorismus nahe, die Zusammenarbeit mit den
zuständigen Menschenrechtsorganen, insbesondere mit dem
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, weiter auszubauen und dabei der Förderung
und dem Schutz der Menschenrechte im Rahmen der laufen-
den Tätigkeiten gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats
zur Frage des Terrorismus gebührend Rechnung zu tragen;

7. ersucht alle einschlägigen besonderen Verfahren
und Mechanismen der Menschenrechtskommission sowie die
Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen, sich
im Rahmen ihres jeweiligen Mandats mit dem Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext von Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zu befassen und ih-
re Anstrengungen gegebenenfalls zu koordinieren, um eine
kohärente Vorgehensweise in dieser Frage zu fördern; 

8. legt den Staaten nahe, bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen
und die im Rahmen der besonderen Verfahren und Mechanis-
men der Menschenrechtskommission abgegebenen Empfeh-
lungen sowie die einschlägigen Stellungnahmen und Auffas-
sungen der Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten
Nationen zu prüfen;

9. ersucht den Hohen Kommissar, mittels der bestehen-
den Mechanismen auch künftig

a) die Frage des Schutzes der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus unter
Berücksichtigung verlässlicher Informationen aus allen Quel-
len zu prüfen;

b) allgemeine Empfehlungen betreffend die Verpflich-
tung der Staaten zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten bei der Ergreifung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Terrorismus abzugeben;

c) den Staaten auf ihr Ersuchen hin sowie den zuständi-
gen Gremien der Vereinten Nationen Unterstützung und Rat
in Bezug auf den Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu gewähren;

10. ersucht den Hohen Kommissar außerdem, unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen der Staaten eine Studie dar-
über vorzulegen, inwieweit die besonderen Menschenrechts-
verfahren und die Organe zur Überwachung der Einhaltung
der Menschenrechtsverträge in der Lage sind, sich im Rah-
men ihres bestehenden Mandats mit der Vereinbarkeit natio-
naler Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen mit den interna-
tionalen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte
zu befassen, damit die Staaten sie im Hinblick auf die Verstär-
kung der Förderung und des Schutzes der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus
prüfen können, unter Berücksichtigung der internationalen in-
stitutionellen Mechanismen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte;

11. ersucht den Hohen Kommissar ferner, der General-
versammlung die angeforderte Studie auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung vorzulegen und der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer sechzigsten Tagung einen Zwischenbericht vor-
zulegen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

489 Siehe HRI/GEN/1/Rev.6.
490 E/CN.4/2003/120.
491 A/58/266.
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RESOLUTION 58/188

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 55 Gegenstimmen und 19 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)492:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexi-
ko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafri-
ka, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Brasilien, Chile, Fidschi, Guatemala, Honduras,
Nauru, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Singapur,
St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Usbekistan.

58/188. Achtung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen enthaltenen Ziele und Grundsätze zur Her-
beiführung einer internationalen Zusammenar-
beit, um die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen
und internationale Probleme humanitärer Art zu
lösen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass sich alle Mitgliedstaaten nach
Artikel 56 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet ha-
ben, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation zu-
sammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu
erreichen, namentlich die allgemeine Achtung und Verwirkli-

chung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne
Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion,

sowie unter Hinweis auf die Präambel der Charta, insbe-
sondere die dort zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit,
den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde
und Wert der menschlichen Person und an die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Na-
tionen erneut zu bekräftigen,

erneut erklärend, dass die Förderung und der Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, insbesonde-
re dem Ziel der internationalen Zusammenarbeit, als vorran-
gige Zielsetzung der Vereinten Nationen betrachtet werden
muss und dass im Rahmen dieser Ziele und Grundsätze die
Förderung und der Schutz aller Menschenrechte ein legitimes
Anliegen der internationalen Gemeinschaft sind,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich derzeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta verankerten Grundsätzen beruht, namentlich der
Förderung und Unterstützung der Achtung vor den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten für alle sowie den Grund-
sätzen der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker, des Friedens, der Demokratie, der Gerechtigkeit, der
Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, des Pluralismus, der Ent-
wicklung, der Verbesserung des Lebensstandards und der So-
lidarität,

in der Erkenntnis, dass die internationale Gemeinschaft
Mittel und Wege finden sollte, um die derzeitigen Hindernisse
zu beseitigen und den Herausforderungen zu begegnen, die
sich der vollen Verwirklichung aller Menschenrechte entge-
genstellen, und um weitere Menschenrechtsverletzungen zu
verhindern, die sich daraus auf der ganzen Welt ergeben, und
dass sie auch weiterhin die Bedeutung der wechselseitigen
Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses und des
Dialogs miteinander beachten sollte, wenn es darum geht, die
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu gewähr-
leisten,

bekräftigend, dass die Verstärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte eine we-
sentliche Voraussetzung für die volle Verwirklichung der Zie-
le der Vereinten Nationen bildet und dass die Menschenrechte
und Grundfreiheiten das Geburtsrecht aller Menschen sind,
wobei es oberste Aufgabe der Regierungen ist, diese Rechte
und Freiheiten zu fördern und zu schützen,

sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

ferner in Bekräftigung der verschiedenen Artikel der
Charta, die die jeweiligen Befugnisse und Aufgaben der Ge-
neralversammlung, des Sicherheitsrats und des Wirtschafts-
und Sozialrats darlegen und damit den grundlegenden Rah-

492 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Burkina
Faso, China, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Eritrea, Ghana, Haiti, Iran (Islamische Republik), Jamai-
ka, Kambodscha, Kamerun, Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mala-
wi, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistan, Simbabwe, St.
Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
men für die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen
bilden,

in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen aus anderen wichtigen völker-
rechtlichen Übereinkünften, insbesondere auf dem Gebiet der
internationalen Menschenrechte und des humanitären Völker-
rechts betreffen,

unter Berücksichtigung dessen, dass nach Artikel 103 der
Charta die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben,
wenn sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten
Nationen aus der Charta und ihre Verpflichtungen aus ande-
ren internationalen Übereinkünften widersprechen,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zu die-
ser Frage, namentlich ihre Resolution 57/217 vom 18. De-
zember 2002,

1. wiederholt die feierliche Verpflichtung aller Staaten,
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und bei der Lösung internationaler Probleme hu-
manitärer Art unter voller Einhaltung der Charta der Verein-
ten Nationen zu verstärken, unter anderem durch die strikte
Befolgung aller Ziele und Grundsätze, die in ihren Artikeln 1
und 2 dargelegt sind;

2. unterstreicht die entscheidende Rolle der Arbeit, die
die Vereinten Nationen und die regionalen Abmachungen in
Übereinstimmung mit den in der Charta verankerten Zielen
und Grundsätzen leisten, um die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und
internationale Probleme humanitärer Art zu lösen, und be-
kräftigt, dass alle Staaten bei diesen Tätigkeiten die in
Artikel 2 der Charta dargelegten Grundsätze voll und ganz
einhalten müssen, insbesondere indem sie die souveräne
Gleichheit aller Staaten achten und jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staa-
tes gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt
unterlassen;

3. erklärt erneut, dass die Vereinten Nationen die all-
gemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied nach Rasse,
Geschlecht, Sprache oder Religion fördern werden;

4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen eines konstruk-
tiven Dialogs umfassend zusammenzuarbeiten, um die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte für alle zu gewähr-
leisten und friedliche Lösungen für internationale Probleme
humanitärer Art zu fördern, und bei ihren diesbezüglichen
Maßnahmen die Grundsätze und Normen des Völkerrechts
strikt einzuhalten, indem sie unter anderem die internationa-
len Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht voll und
ganz achten;

5. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten, den Organen, Organisationen und anderen
Teilen des Systems der Vereinten Nationen sowie den zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur
Kenntnis zu bringen und so weit wie möglich zu verbreiten;

6. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln.

RESOLUTION 58/189

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 111 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 55 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)493:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China,
Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eri-
trea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pa-
kistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suri-
name, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik.

Dagegen: Argentinien, Australien, Chile, Israel, Kanada, Neuseeland, Nor-
wegen, Schweiz, Sudan, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Indien, Irland, Island, Italien, Kirgisistan, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco, Nauru,
Nepal, Niederlande, Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern.

58/189. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen
Souveränität und der Vielfalt der demokrati-
schen Systeme bei Wahlvorgängen als wichtiger
Bestandteil der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, freund-
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Be-
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere

493 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, China, Demokra-
tische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Haiti, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Kenia,
Kolumbien, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Malaysia, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Pa-
kistan, Ruanda, Russische Föderation, Simbabwe, Somalia, Sudan, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Republik Tansania und
Vietnam.
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geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu
treffen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen billigte,

in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, kraft
dessen alle Völker ihren politischen Status frei bestimmen
und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick-
lung frei nachgehen können,

anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Grundsätze, insbesondere die Ach-
tung der nationalen Souveränität, bei der Abhaltung von Wah-
len zu achten sind,

sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von demo-
kratischen politischen Systemen und von Modellen freier und
fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf einzelstaatli-
chen und regionalen Besonderheiten und unterschiedlichen
Voraussetzungen gründen,

betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und We-
ge zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des Vol-
kes an Wahlvorgängen erleichtern,

den Beitrag anerkennend, den die Vereinten Nationen lei-
sten, indem sie zahlreichen Staaten auf Antrag Wahlhilfe ge-
währen,

in Bekräftigung der feierlichen Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der
Charta, anderen Menschenrechtsübereinkünften und dem
Völkerrecht nachzukommen,

unter Begrüßung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen494 bekundeten Selbstverpflichtung aller
Mitgliedstaaten, gemeinsam auf integrativere politische Pro-
zesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in allen Ländern echte
Mitsprache ermöglichen,

1. bekräftigt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbe-
stimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen Status frei
bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung frei nachgehen, und dass jeder Staat die
Pflicht hat, dieses Recht zu achten, im Einklang mit den Be-
stimmungen der Charta der Vereinten Nationen;

2. erklärt erneut, dass regelmäßige, faire und freie
Wahlen wichtige Bestandteile der Förderung und des Schut-
zes der Menschenrechte sind;

3. bekräftigt, dass die Völker das Recht haben, Wahl-
methoden festzulegen und Wahlinstitutionen einzurichten,
dass es infolgedessen kein Einheitsmodell für Demokratie
oder demokratische Institutionen gibt und dass die Staaten für
die erforderlichen Mechanismen und Mittel sorgen sollen, die
die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an Wahlvor-
gängen erleichtern;

4. bekräftigt außerdem, dass die freie Ausgestaltung
einzelstaatlicher Wahlvorgänge in jedem Staat voll und ganz
zu achten ist und dass dabei die Grundsätze, die in der Charta
und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts be-
treffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen verankert sind, voll einzuhalten sind;

5. fordert alle Staaten auf, in einem anderen Staat poli-
tische Parteien oder andere Organisationen nicht in einer Art
und Weise zu finanzieren, die den Grundsätzen der Charta wi-
derspricht und die die Legitimität seiner Wahlvorgänge unter-
gräbt;

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und je-
de Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker,
ihre gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politi-
schen Führer;

7. bekräftigt, dass der Wille des Volkes die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass die-
ser Wille in regelmäßigen, unverfälschten, allgemeinen und
gleichen Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem
gleichwertigen freien Wahlverfahren bekundet wird.

RESOLUTION 58/190

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)495.

58/190. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/218 vom 18. De-
zember 2002,

bekräftigend, dass in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte496 verkündet wird, dass alle Menschen frei und
gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Unter-
schied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationaler
Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie in Bekräftigung der von der Weltkonferenz über
Menschenrechte497, der Internationalen Konferenz über Be-

494 Siehe Resolution 55/2.

495 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Bangladesch,
Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Kap Verde, Kolumbien, Kuba, Mali, Marokko,
Mexiko, Mosambik, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen, Senegal, Sri
Lanka, Sudan, Tunesien und Uruguay.
496 Resolution 217 A (III).
497 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
461



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
völkerung und Entwicklung498, dem Weltgipfel für soziale
Entwicklung499 und der Vierten Weltfrauenkonferenz500 ver-
abschiedeten Bestimmungen betreffend Migranten,

unter Begrüßung der Bestimmungen über die Menschen-
rechte von Migranten in der Erklärung und dem Aktionspro-
gramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
verabschiedet wurden501, und ihrer Befriedigung über die
wichtigen Empfehlungen Ausdruck verleihend, die in Bezug
auf die Entwicklung internationaler und nationaler Strategien
für den Schutz von Migranten und die Konzipierung von Mi-
grationspolitiken abgegeben wurden, die die Menschenrechte
von Migranten in vollem Umfang achten,

unter Hinweis auf ihre Resolution 40/144 vom 13. De-
zember 1985, mit der sie die Erklärung über die Menschen-
rechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes
sind, in dem sie leben, billigte,

in Anerkennung des positiven Beitrags, den Migranten
häufig leisten, namentlich dann, wenn sie sich schließlich in
die Gesellschaft ihres Gastlands integrieren,

in Anbetracht dessen, dass Migranten und ihre Familien
sich häufig in einer verletzlichen Situation befinden, unter an-
derem, weil sie nicht in ihrem Herkunftsstaat sind und auf
Grund der Unterschiede in Sprache, Bräuchen und Kultur
Schwierigkeiten begegnen, sowie in Anbetracht der wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Hindernisse,
die illegalen oder irregulären Migranten bei der Rückkehr in
ihren Herkunftsstaat im Wege stehen,

sowie in Anbetracht der Notwendigkeit eines zielgerichte-
ten, konsequenten Ansatzes gegenüber Migranten als einer
konkreten schwächeren Gesellschaftsgruppe, insbesondere
gegenüber Frauen und Kindern unter den Migranten,

zutiefst besorgt über die in verschiedenen Teilen der Welt
auftretenden Erscheinungsformen von Gewalt, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und anderen gegen Migranten, insbe-
sondere Frauen und Kinder, gerichteten Formen von Diskri-
minierung sowie unmenschlicher und erniedrigender Behand-
lung,

betonend, wie wichtig es ist, dass Bedingungen geschaffen
werden, die zu größerer Harmonie zwischen den Migranten
und der übrigen Gesellschaft des Staates, in dem sie leben,
führen, damit die in Teilen zahlreicher Gesellschaften immer
häufiger von Einzelpersonen oder Gruppen gegen Migranten
verübten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
beseitigt werden,

Kenntnis nehmend von dem am 1. Oktober 1999 vom In-
teramerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte abgege-
benen Gutachten OC-16/99 betreffend "Das Recht auf Infor-
mation über konsularische Hilfe im Rahmen der Garantien für
ein ordnungsgemäßes Verfahren" im Falle von ausländischen
Staatsangehörigen, die von den Behörden eines Empfangs-
staats inhaftiert wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem am 17. September 2003
vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte
abgegebenen Gutachten OC-18/03 betreffend die juristische
Lage und die Rechte illegaler Migranten,

erfreut über das wachsende Interesse der internationalen
Gemeinschaft an dem wirksamen und umfassenden Schutz
der Menschenrechte aller Migranten und unterstreichend,
dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen,
um die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten al-
ler Migranten sicherzustellen,

Kenntnis nehmend von dem Beschluss der Internationalen
Arbeitsorganisation, auf der Internationalen Arbeitskonferenz
im Juni 2004 in Genf auf der Grundlage eines integrierten An-
satzes eine allgemeine Aussprache über Wanderarbeitnehmer
abzuhalten,

1. begrüßt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen502 erneut eingegangene Verpflichtung, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz der
Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern und
ihren Familien zu gewährleisten, die in vielen Gesellschaften
immer häufiger vorkommenden rassistischen und fremden-
feindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen Gesell-
schaften größere Harmonie und Toleranz zu fördern;

2. ersucht alle Mitgliedstaaten, im Einklang mit ihrer
jeweiligen Verfassungsordnung sowie der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte496 und den internationalen Über-
einkünften, deren Vertragsparteien sie sind, namentlich den
Internationalen Menschenrechtspakten503, dem Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe504, dem Internationalen
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung505, der Internationalen Konvention zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen506, dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau507, dem Übereinkommen
über die Rechte des Kindes508 und den anderen anwendbaren
internationalen Menschenrechtsübereinkünften, die Men-
schenrechte aller Migranten wirksam zu fördern und zu schüt-
zen;

498 Siehe Report of the International Conference on Population and De-
velopment, Cairo, 5-13 September 1994 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
499 Siehe Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
500 Siehe Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. Septem-
ber 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
501 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.

502 Siehe Resolution 55/2.
503 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
504 Resolution 39/46, Anlage.
505 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
506 Resolution 45/158, Anlage.
507 Resolution 34/180, Anlage.
508 Resolution 44/25, Anlage.
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3. fordert die Staaten auf, die in der Erklärung und dem
Aktionsprogramm von Durban501 enthaltenen Menschenrech-
te von Migranten in vollem Umfang zu fördern und zu schüt-
zen;

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Inkraft-
treten der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen so-
wie dem bevorstehenden Inkrafttreten des Zusatzprotokolls
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschen-
handels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität509 und des Zusatz-
protokolls gegen die Schleusung von Migranten auf dem
Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Krimi-
nalität510;

5. verurteilt nachdrücklich die gegen Migranten ge-
richteten Erscheinungsformen und Akte von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz sowie die häufig auf sie angewand-
ten Klischees, und fordert die Staaten eindringlich auf, die be-
stehenden Gesetze anzuwenden, wenn es zu fremdenfeind-
lichen oder intoleranten Handlungen, Vorkommnissen oder
Äußerungen gegen Migranten kommt, um der Straflosigkeit
für diejenigen, die fremdenfeindliche und rassistische Hand-
lungen begehen, ein Ende zu setzen;

6. verurteilt außerdem nachdrücklich jede Form der
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit im Zusam-
menhang mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen, beruflicher Aus-
bildung, Wohnraum, Schulbildung, Gesundheits- und sozia-
len Diensten sowie anderen Diensten, die zur Nutzung durch
die Öffentlichkeit bestimmt sind, und begrüßt die aktive Rolle
der staatlichen und der nichtstaatlichen Organisationen bei
der Bekämpfung des Rassismus und bei der Gewährung von
Hilfe für die einzelnen Opfer rassistischer Handlungen, ein-
schließlich Migranten;

7. ersucht alle Staaten, im Einklang mit ihren inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind,
Verletzungen des Arbeitsrechts in Bezug auf die Arbeitsbe-
dingungen von Wanderarbeitnehmern entschlossen straf-
rechtlich zu verfolgen, darunter auch diejenigen in Bezug auf
ihre Bezahlung sowie die Gesundheits- und Sicherheitsbedin-
gungen am Arbeitsplatz;

8. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, ihre Einwande-
rungspolitik zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern,
um alle Praktiken, durch die Migranten und ihre Familien zu
Opfern werden, zu beseitigen, und richtliniengebenden
Staatsbeamten sowie Polizei-, Einwanderungs- und anderen
zuständigen Beamten eine spezielle Ausbildung angedeihen
zu lassen, namentlich in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen
Organisationen und der Zivilgesellschaft, und so zu unter-

streichen, wie wichtig wirksame Maßnahmen zur Schaffung
von Bedingungen sind, die einer größeren Harmonie und To-
leranz innerhalb der Gesellschaften förderlich sind;

9. erklärt erneut, dass alle Vertragsstaaten die allge-
mein anerkannten Menschenrechte von Migranten, insbeson-
dere von Frauen und Kindern, unabhängig von ihrem rechtli-
chen Status voll schützen und sie human behandeln müssen,
insbesondere im Hinblick auf die Gewährung von Hilfe und
Schutz;

10. erklärt erneut nachdrücklich, dass die Vertragsstaa-
ten des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsulari-
sche Beziehungen511 verpflichtet sind, die uneingeschränkte
Achtung und Einhaltung des Übereinkommens sicherzustel-
len, insbesondere im Hinblick auf das Recht ausländischer
Staatsangehöriger, im Falle einer Inhaftierung unabhängig
von ihrem Einwanderungsstatus mit einem Konsularbeamten
ihres eigenen Staates zu verkehren, und die Pflicht des Staa-
tes, in dessen Hoheitsgebiet die Inhaftierung stattfindet, den
ausländischen Staatsangehörigen von diesem Recht in Kennt-
nis zu setzen;

11. bekräftigt die Verantwortung der Regierungen für
die Absicherung und den Schutz der Rechte von Migranten
vor illegalen oder gewalttätigen Akten, insbesondere Akten
der Rassendiskriminierung und Verbrechen, die von Einzel-
personen oder Gruppen aus rassistischen oder fremdenfeind-
lichen Beweggründen begangen werden, und fordert sie nach-
drücklich auf, die diesbezüglichen Maßnahmen zu verstärken;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, wirksame
Maßnahmen zu verabschieden, um der willkürlichen Festnah-
me und Inhaftierung von Migranten, so auch durch Einzelper-
sonen oder Gruppen, ein Ende zu setzen;

13. legt den Mitgliedstaaten nahe, soweit nicht bereits
geschehen, innerstaatliche Strafgesetze zur Bekämpfung des
internationalen Menschenhandels mit Migranten zu erlassen,
die insbesondere den Fällen von Menschenhandel Rechnung
tragen sollen, die Migranten in Lebensgefahr bringen oder
verschiedene Formen der Knechtschaft oder Ausbeutung, wie
beispielsweise Schuldknechtschaft, sexuelle Ausbeutung
oder Ausbeutung der Arbeitskraft, umfassen, und die interna-
tionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieses Menschen-
handels zu verstärken;

14. fordert die Staaten auf, beim Erlass von Rechtsvor-
schriften, die die nationale Sicherheit betreffen, die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften und die anwendbaren völker-
rechtlichen Übereinkünfte, deren Vertragspartei sie sind, ein-
zuhalten, um die Menschenrechte von Migranten zu achten;

15. legt den Staaten nahe, die Teilnahme an den interna-
tionalen und regionalen Dialogen über die Migration zu erwä-
gen, an denen die Herkunfts- und Zielländer sowie die Tran-
sitländer beteiligt sind, und bittet sie, zu erwägen, im Rahmen
des anwendbaren Rechts der Menschenrechte bilaterale und
regionale Übereinkünfte über Migranten auszuhandeln und

509 Resolution 55/25, Anlage II.
510 Ebd., Anlage III.

511 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 596, Nr. 8638.
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gemeinsam mit Staaten anderer Regionen Programme zum
Schutz der Rechte von Migranten auszuarbeiten und durchzu-
führen;

16. legt allen Regierungen nahe, im Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften die etwaigen Hindernisse zu be-
seitigen, die den sicheren, uneingeschränkten und zügigen
Transfer von Einkünften, Vermögenswerten und Ruhestands-
geldern von Migranten in ihr Herkunfts- oder jedes Drittland
verhindern, und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lösung aller
sonstigen Probleme zu erwägen, die einen solchen Transfer
möglicherweise behindern;

17. begrüßt die von einigen Ländern verabschiedeten
Einwanderungsprogramme, die Migranten die volle Integra-
tion in die Gastländer ermöglichen, die Familienzusammen-
führung erleichtern und ein harmonisches und tolerantes Um-
feld fördern, und legt den Staaten nahe, die Möglichkeit der
Annahme derartiger Programme in Erwägung zu ziehen;

18. fordert alle Staaten auf, die Menschenrechte von Mi-
grantenkindern, insbesondere unbegleiteten Migrantenkin-
dern, zu schützen und dabei sicherzustellen, dass das Wohl
der Kinder und die Wichtigkeit ihrer Zusammenführung mit
den Eltern, sofern möglich und angebracht, mit höchstem
Vorrang berücksichtigt werden, und legt den zuständigen Or-
ganen der Vereinten Nationen nahe, im Rahmen ihres jewei-
ligen Mandats der Lage von Migrantenkindern in allen Staa-
ten besondere Aufmerksamkeit zu widmen und bei Bedarf
Empfehlungen zur Verstärkung ihres Schutzes abzugeben;

19. ersucht die Staaten, konkrete Maßnahmen zu be-
schließen, um die Verletzung der Menschenrechte von Mi-
granten während ihres Transits zu verhindern, namentlich in
Häfen, auf Flughäfen, an Grenzen und Migrationskontroll-
stellen, die in solchen Einrichtungen und in Grenzgebieten tä-
tigen Amtsträger darin zu schulen, Wanderarbeitnehmer und
ihre Familienangehörigen mit Respekt und im Einklang mit
dem Gesetz zu behandeln, und alle Akte der Verletzung der
Menschenrechte von Migranten und ihrer Familienangehöri-
gen, wie etwa willkürliche Inhaftierung, Folter und Verlet-
zungen des Rechts auf Leben, einschließlich außergerichtli-
cher Hinrichtungen, während ihres Transits aus ihrem Her-
kunftsland in das Zielland und umgekehrt, einschließlich ih-
res Transits über nationale Grenzen hinweg, in Überein-
stimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften straf-
rechtlich zu verfolgen;

20. fordert die Staaten auf, die Familienzusammenfüh-
rung rasch und wirksam und unter gebührender Berücksichti-
gung der anwendbaren Rechtsvorschriften zu erleichtern, da
sie sich positiv auf die Integration von Migranten auswirkt;

21. legt den Herkunftsstaaten nahe, die Menschenrechte
der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, die in
den Herkunftsländern verbleiben, zu fördern und zu schützen
und dabei den Kindern und Jugendlichen, deren Eltern ausge-
wandert sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen, und
legt den internationalen Organisationen nahe, die diesbezüg-
liche Unterstützung der Staaten zu erwägen;

22. legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit nicht-
staatlichen Organisationen Aufklärungskampagnen durchzu-
führen mit dem Ziel, über die Möglichkeiten, Beschränkun-
gen und Rechte im Falle von Migration zu informieren, damit
alle Menschen, insbesondere Frauen, aufgeklärte Entschei-
dungen treffen können, und zu verhindern, dass sie Opfer von
Menschenhandel werden und durch gefährliche Zugangswege
ihr Leben und ihre körperliche Unversehrtheit gefährden;

23. begrüßt es, dass der 18. Dezember zum Internationa-
len Tag der Migranten erklärt wurde512 und dass die Mitglied-
staaten und die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen gebeten wurden, diesen Tag zu begehen, indem
sie unter anderem Informationen über die Menschenrechte
und Grundfreiheiten von Migranten und deren wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Beitrag zu ihren Gast- und Hei-
matländern verbreiten, Erfahrungen austauschen und Maß-
nahmen konzipieren, um den Schutz der Migranten zu ge-
währleisten;

24. fordert die Staaten nachdrücklich auf, zu erwägen,
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität513 und die dazuge-
hörigen Protokolle, namentlich das Zusatzprotokoll zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, und das Zusatz-
protokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-,
See- und Luftweg zu ratifizieren, anzunehmen, zu billigen be-
ziehungsweise ihnen beizutreten sowie diese Rechtsinstru-
mente vollinhaltlich umzusetzen;

25. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht der Son-
derberichterstatterin der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechte von Migranten514 und ersucht sie, die in der
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban enthalte-
nen Empfehlungen bei der Wahrnehmung ihres Mandats, ih-
rer Aufgaben und ihrer Pflichten auch weiterhin zu berück-
sichtigen;

26. ersucht alle Regierungen, mit der Sonderberichter-
statterin bei der Wahrnehmung ihrer mandatsmäßigen Aufga-
ben und Pflichten uneingeschränkt zu kooperieren, alle erbe-
tenen Informationen zur Verfügung zu stellen und umgehend
auf ihre dringenden Appelle zu reagieren;

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansät-
ze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, und ersucht die
Sonderberichterstatterin, der Versammlung auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die Erfül-
lung ihres Mandats vorzulegen.

512 Siehe Resolution 55/93.
513 Resolution 55/25, Anlage I.
514 A/58/275.
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RESOLUTION 58/191

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)515.

58/191. Die Menschenrechtssituation in Kambodscha

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/225 und 57/228 A
vom 18. Dezember 2002 und 57/228 B vom 13. Mai 2003, die
Resolution 2003/79 der Menschenrechtskommission vom
25. April 2003516 und frühere einschlägige Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/79, für die sech-
zigste Tagung der Kommission einen Bericht über die Rolle
des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung und
des Volkes von Kambodscha und über die dabei erzielten Er-
gebnisse anzufordern und ihre Behandlung der Menschen-
rechtssituation in Kambodscha auf ihrer sechzigsten Tagung
fortzusetzen,

in der Erwägung, dass die tragische Geschichte Kambo-
dschas besondere Maßnahmen zur Gewährleistung des Schut-
zes der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha und
zur Verhinderung der Rückkehr zu den Leitvorstellungen und
Verfahrensweisen der Vergangenheit erfordert, wie in dem
am 23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkom-
men über eine umfassende politische Regelung des Kambo-
dscha-Konflikts517 verlangt wird,

I

Unterstützung durch die Vereinten Nationen 
und Zusammenarbeit mit ihnen

1. ersucht den Generalsekretär, der Regierung Kambo-
dschas über seinen Sonderbeauftragten für Menschenrechte in
Kambodscha und in Zusammenarbeit mit dem Büro des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
in Kambodscha dabei behilflich zu sein, den Schutz der Men-
schenrechte aller Menschen in Kambodscha zu gewährleisten,
dafür zu sorgen, dass ausreichende Mittel zur Aufrechterhal-
tung der operationellen Präsenz des Büros bereitgestellt wer-
den und den Sonderbeauftragten zu befähigen, seine Aufga-
ben auch künftig zügig wahrzunehmen;

2. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Rolle des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-

nen für Menschenrechte bei der Unterstützung der Regierung
und des Volkes von Kambodscha bei der Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte und über die dabei erzielten Er-
gebnisse518 und den Bericht des Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Menschenrechte in Kambodscha519 und be-
grüßt es, dass der Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
ein Menschenrechtserziehungsprogramm in Kambodscha zur
Finanzierung des Aktivitätenprogramms des Büros in Kam-
bodscha herangezogen wird, und bittet die internationale Ge-
meinschaft, die Entrichtung von Beiträgen an den Treuhand-
fonds zu erwägen;

3. ermutigt die Regierung Kambodschas, auch künftig
mit dem Amt und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen bei ihren gemeinsamen Bemühungen zu-
sammenzuarbeiten, die Menschenrechte zu fördern und ihren
Verpflichtungen nach den internationalen Menschenrechts-
verträgen und -übereinkünften vollständig nachzukommen;

II
Die Rolle nichtstaatlicher Organisationen

würdigt die wichtige Rolle der nichtstaatlichen Organisa-
tionen in Kambodscha, unter anderem bei der Menschen-
rechtserziehung und -ausbildung und beim Aufbau der Zivil-
gesellschaft, und legt der Regierung Kambodschas nahe, den
Schutz dieser Menschenrechtsorganisationen und ihrer Mit-
glieder auch künftig zu gewährleisten und weiter eng und ko-
operativ mit ihnen zusammenzuarbeiten;

III
Reform der Verwaltung, der Gesetzgebung und der Justiz

1. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Durchführung der nationalen Wahlen im Juli
2003 erzielt hat, unter anderem in einem im Großen und Gan-
zen freien und friedlichen Klima und mit verbessertem Zu-
gang der politischen Parteien zu den öffentlich-rechtlichen
Medien, und fordert die Regierung nachdrücklich auf, Vorfäl-
le von Einschüchterung, Gewalt, Tötungen und Stimmenkauf
umfassend zu untersuchen, die Verantwortlichen strafrecht-
lich zu verfolgen, die Rechtsdurchsetzungsfähigkeit und Un-
abhängigkeit des Nationalen Wahlausschusses zu stärken und
auf den bisher erreichten Verbesserungen aufzubauen, um
den Prozess der Demokratisierung weiter zu festigen; 

2. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den anhaltenden
Problemen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Funk-
tionsfähigkeit der Rechtsprechung, die unter anderem auf
Korruption und auf Eingriffe der Exekutive in die Unabhän-
gigkeit der Justiz zurückgehen, fordert die Regierung Kambo-
dschas nachdrücklich auf, die Durchführung der Rechts- und
Justizreform mit Vorrang voranzutreiben, namentlich die un-
verzügliche Verabschiedung der Rechtsvorschriften und Ge-
setzbücher, die wesentliche Bestandteile des grundlegenden
Rechtsrahmens bilden, insbesondere ein Gesetz über die Or-
ganisation und Arbeitsweise der erkennenden Gerichte, und
die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit und die wirksame

515 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
516 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
517 A/46/608-S/23177.

518 A/58/268.
519 Siehe A/58/317.
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Tätigkeit des Obersten Rates der Richterschaft sowie des ge-
samten Justizsystems zu gewährleisten;

3. begrüßt die Entwürfe des Zivilgesetzbuchs, der Zi-
vilprozessordnung, des Strafgesetzbuchs, der Strafprozess-
ordnung, des Gesetzes gegen Korruption, des Gesetzes über
die Rechtstellung der Richter und Staatsanwälte (Statut der
Richterschaft), den Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes
über die Organisation und Arbeitsweise des Obersten Rates
der Richterschaft, die Strategie für eine Rechts- und Justizre-
form und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung, fordert die Re-
gierung Kambodschas nachdrücklich auf, die Aus- und Fort-
bildung von Richtern und Anwälten durch das Königliche In-
stitut für die Ausbildung von Richtern und Staatsanwälten
und das Zentrum für Anwaltsausbildung und berufliche Fort-
bildung der Anwaltskammer des Königreichs Kambodscha
weiter zu verbessern, und legt der Regierung nahe, den Zu-
gang zur Justiz für alle sicherzustellen und ein für Kambo-
dscha geeignetes System der Prozesskostenhilfe zu schaffen; 

4. begrüßt außerdem die Verabschiedung der Unter-
verordnung über Landkonzessionen für soziale Zwecke und
fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, sich
verstärkt um die Überwindung der Probleme im Zusammen-
hang mit Bodenrechten zu bemühen, indem sie unter anderem
die Unterverordnungen über Landkonzessionen für ökonomi-
sche Zwecke sowie über Verfahren zur Reduzierung von
Landkonzessionen über 10.000 Hektar und Ausnahmen in
konkreten Fällen beschließen, die Transparenz erhöhen und
dem Projekt zur Reform der Flächenbewirtschaftung und der
Landadministration hohe Priorität zumessen, und die Über-
prüfung der Verträge für Landkonzessionen und ihre Umset-
zung fortzusetzen, und stellt mit Besorgnis fest, dass die Pro-
bleme des Landraubs, der Zwangsräumungen und weiterer
Vertreibungen nach wie vor bestehen; 

5. legt der Regierung Kambodschas nahe, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um ihr Reformprogramm zügig
und wirksam umzusetzen, namentlich den Aktionsplan für
gute Staatsführung und die Polizei- und Militärreformen, un-
ter anderem das Demobilisierungsprogramm;

6. begrüßt die Fortschritte, die die Regierung Kambo-
dschas bei der Beseitigung von Antipersonenminen und bei
der Verringerung der Zahl der Kleinwaffen in Kambodscha
erzielt hat, und legt der Regierung und der internationalen Ge-
meinschaft nahe, sich weiterhin um die Bewältigung dieser
Probleme zu bemühen;

7. bekundet ihre ernste Besorgnis darüber, dass die Si-
tuation der Straflosigkeit in Kambodscha weiter andauert, an-
erkennt die Anstrengungen und Maßnahmen der Regierung
Kambodschas, die Urheber von Verstößen strafrechtlich zu
verfolgen, und fordert die Regierung auf, mit besonderem
Vorrang verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um unter
Beachtung ordnungsgemäßer Verfahren und im Einklang mit
den internationalen Menschenrechtsnormen dringend gegen
alle diejenigen zu ermitteln, die schwere Verbrechen, ein-
schließlich Menschenrechtsverletzungen, begangen haben,
und sie strafrechtlich zu verfolgen;

8. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Be-
dingungen in den Gefängnissen Kambodschas, nimmt mit In-
teresse Kenntnis von einigen wichtigen Anstrengungen zur
Verbesserung des Strafvollzugssystems, empfiehlt die weite-
re Gewährung internationaler Hilfe zur Verbesserung der ma-
teriellen Haftbedingungen und fordert die Regierung Kambo-
dschas auf, weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Haft-
bedingungen zu treffen, unter anderem durch die Überprü-
fung der Strafzumessungsregeln und die Entwicklung von
nicht freiheitsentziehenden Alternativen zu Freiheitsstrafen,
jede Form der Folter zu verhüten, Inhaftierten angemessene
Ernährung und Gesundheitsversorgung bereitzustellen, den
besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern zu entspre-
chen und Anwälten, Familienangehörigen und Menschen-
rechtsorganisationen im Einklang mit den geltenden diesbe-
züglichen Vorschriften wieder Zugang zu den Gefängnissen
und zu den Inhaftierten zu gewähren;

IV

Menschenrechtsverletzungen und Gewalt
1. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die anhaltenden

Verletzungen der Menschenrechte, einschließlich Folter,
übermäßig lange Untersuchungshaft, Verletzung von Arbeit-
nehmerrechten, Zwangsräumungen sowie politische Gewalt,
namentlich die Tötung politischer Aktivisten, die Beteiligung
von Angehörigen der Polizei und des Militärs an Gewalttätig-
keiten und den offensichtlich fehlenden Schutz vor Lynch-
morden, stellt fest, dass die Regierung Kambodschas bei der
Bewältigung dieser Probleme gewisse Fortschritte erzielt hat,
und fordert die Regierung nachdrücklich auf, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Rechtsverletzun-
gen zu verhindern, so auch indem sie die Einrichtung einer
Untersuchungskommission zur Frage der Lynchmorde in Er-
wägung zieht;

2. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich
auf, alles zu tun, um Diskriminierung in allen ihren Erschei-
nungsformen zu bekämpfen und Gewalt gegen Angehörige
rassischer oder ethnischer Gruppen zu verhindern und die
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller zu schützen, sowie
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung520 nachzukommen, unter anderem indem sie um
technische Hilfe ersucht;

V

Sondergericht für die Roten Khmer
1. erklärt erneut, dass die schwersten Menschenrechts-

verletzungen in der jüngsten Geschichte Kambodschas von
den Roten Khmer begangen wurden, und erkennt an, dass der
endgültige Zusammenbruch der Roten Khmer und die fortge-
setzten Anstrengungen der Regierung Kambodschas die
Grundlage für die Wiederherstellung des Friedens und der
Stabilität mit dem Ziel der nationalen Aussöhnung in Kambo-
dscha geschaffen und den Weg für Ermittlungen und Strafver-
folgungsmaßnahmen gegen die hochrangigen Führer des De-

520 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
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mokratischen Kampuchea und die Hauptverantwortlichen für
die zwischen dem 17. April 1975 und dem 6. Januar 1979 be-
gangenen Verbrechen und schweren Verstöße gegen das kam-
bodschanische Strafrecht, das humanitäre Völkerrecht und
Völkergewohnheitsrecht und die von Kambodscha anerkann-
ten internationalen Übereinkünfte geebnet haben;

2. begrüßt das am 6. Juni 2003 zwischen den Vereinten
Nationen und der Regierung Kambodschas geschlossene Ab-
kommen über die Einrichtung Außerordentlicher Kammern,
die ihre Zuständigkeit im Einklang mit den internationalen
Normen der Gerechtigkeit, der Fairness und des ordnungsge-
mäßen Verfahrens ausüben, wie in Artikel 12 des Abkom-
mens festgelegt, fordert den Generalsekretär und die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, alle erforderlichen
Maßnahmen für die rasche Einrichtung der Außerordentli-
chen Kammern zu treffen, und appelliert an die internationale
Gemeinschaft, den Außerordentlichen Kammern im Einklang
mit Resolution 57/228 B der Generalversammlung Hilfe zu
gewähren, namentlich finanzielle und personelle Unterstüt-
zung;

VI
Schutz von Frauen und Kindern

1. begrüßt die Anstrengungen, die zur Verbesserung
der Situation der Frauen unternommen werden, und die dabei
erzielten Fortschritte, namentlich in Bezug auf den Entwurf
eines Gesetzes über die Verhütung häuslicher Gewalt und den
Schutz der Opfer häuslicher Gewalt, und fordert die Regie-
rung Kambodschas nachdrücklich auf, weitere Maßnahmen
zu ergreifen, um alle Formen der Gewalt gegen Frauen, unter
anderem sexuelle Gewalt, zu bekämpfen und alles zu tun, um
ihren Verpflichtungen als Vertragspartei des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau521 nachzukommen, unter anderem indem sie um techni-
sche Hilfe ersucht;

2. lobt die Regierung Kambodschas für ihre Anstren-
gungen, die Ausbreitung von HIV/Aids einzudämmen, und
legt ihr nahe, auch weiterhin ihr Augenmerk auf dieses Pro-
blem zu richten; 

3. begrüßt es, dass die Regierung Kambodschas eine
Reihe von Anstrengungen unternommen hat, um den Men-
schenhandel zu bekämpfen, so auch durch die Arbeit am Ent-
wurf eines Gesetzes gegen den Menschenhandel, vermerkt je-
doch gleichzeitig mit ernster Besorgnis, dass der Menschen-
handel und die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern
auf internationaler Ebene zugenommen haben, und ersucht
die Regierung und die internationale Gemeinschaft, verstärkte
konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, um diese Pro-
bleme in umfassender Weise anzugehen;

4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem Pro-
blem der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, fordert die
Regierung Kambodschas auf, sofortige und wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um durch die Durchsetzung der kambo-
dschanischen Gesetze über Kinderarbeit, der auf Kinder bezo-

genen Bestimmungen des Arbeitsrechts und des Gesetzes ge-
gen den Menschenhandel sowie durch die Strafverfolgung
derjenigen, die gegen diese Gesetze verstoßen, Kinder vor
wirtschaftlicher Ausbeutung und vor der Heranziehung zu ei-
ner Arbeit zu schützen, die Gefahren mit sich bringen, ihre Er-
ziehung behindern oder ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sitt-
lichkeit schädigen könnte, bittet die Internationale Arbeitsor-
ganisation, auch weiterhin die diesbezüglich erforderliche
Unterstützung bereitzustellen, und legt der Regierung nahe,
die Ratifikation des Übereinkommens (Nr. 182) der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation von 1999 über das Verbot und
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit in Erwägung zu ziehen;

5. begrüßt die Aufstockung der für die Bereiche Bil-
dung und Gesundheit veranschlagten Haushaltsmittel und be-
fürwortet ihre rasche Auszahlung sowie die Anstrengungen,
die die Regierung Kambodschas unternimmt, um die Gesund-
heitsbedingungen für Kinder sowie ihren Zugang zur Bildung
weiter zu verbessern, eine kostenlose und zugängliche Gebur-
tenregistrierung zu fördern und ein System der Jugendrechts-
pflege einzurichten;

VII

Schluss

bittet die internationale Gemeinschaft, der Regierung
Kambodschas bei ihren Bemühungen um die Durchführung
dieser Resolution behilflich zu sein.

RESOLUTION 58/192

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen bei 50 Gegenstimmen und 9 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508, Add.2, Ziffer 131)522:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arme-
nien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gam-
bia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,

521 Resolution 34/180, Anlage.

522 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Botsua-
na, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Eritrea, Gambia, Haiti,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun, Katar,
Kenia, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Mosambik, Myanmar, Niger, Nigeria,
Pakistan, Ruanda, Sierra Leone, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Tunesien.
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Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay,
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Chile, Guatemala, Indien, Marshallinseln, Nauru,
Samoa, Singapur, Timor-Leste.

58/192. Förderung des Friedens als grundlegende Vor-
aussetzung für den vollen Genuss aller Men-
schenrechte durch alle Menschen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/216 vom 18. De-
zember 2002,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2003/61 der Men-
schenrechtskommission vom 24. April 2003 mit dem Titel
"Förderung des Friedens als grundlegende Voraussetzung für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch alle Men-
schen"523,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/11 vom
12. November 1984 mit dem Titel "Erklärung über das Recht
der Völker auf Frieden" und auf die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen524,

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen nie-
dergelegten Grundprinzipien des Völkerrechts,

im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen unterstreichend, dass sie die Vereinten Nationen
sowie den Ausbau ihrer Rolle und die Erhöhung ihrer Wirk-
samkeit bei der Festigung des Weltfriedens, der internationa-
len Sicherheit und der Gerechtigkeit und bei der Förderung
der Lösung internationaler Probleme sowie die Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten uneingeschränkt und aktiv unterstützt, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, ihre inter-
nationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen,
sodass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden,

ihr Ziel betonend, bessere Beziehungen zwischen allen
Staaten zu fördern und zur Schaffung von Bedingungen bei-
zutragen, die es ihrer Bevölkerung ermöglichen, in wahrem
und dauerhaftem Frieden zu leben, frei von jeglicher Bedro-
hung oder versuchten Bedrohung ihrer Sicherheit, 

bekräftigend, dass alle Staaten verpflichtet sind, in ihren
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Un-

versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu un-
terlassen,

sowie in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu Frieden, Si-
cherheit und Gerechtigkeit und zur weiteren Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen und von Zusammenarbeit
zwischen den Staaten,

die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung politischer
Ziele ablehnend und betonend, dass nur friedliche politische
Lösungen eine stabile und demokratische Zukunft für alle
Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen können,

bekräftigend, wie wichtig es ist, die Achtung der Grund-
sätze der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und
der politischen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichtein-
mischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht si-
cherzustellen,

sowie bekräftigend, dass alle Völker das Recht auf Selbst-
bestimmung haben, auf Grund dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung frei verfolgen können,

ferner in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des
Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen525,

unterstreichend, dass die Unterwerfung von Völkern unter
ausländische Unterjochung, Beherrschung und Ausbeutung
eine Verweigerung ihrer Grundrechte darstellt, gegen die
Charta verstößt und die Förderung des Weltfriedens und der
weltweiten Zusammenarbeit behindert,

darauf hinweisend, dass jeder Mensch Anspruch auf eine
soziale und internationale Ordnung hat, in der die in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte526 verkündeten
Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können,

überzeugt von dem Ziel, die Bedingungen der Stabilität
und des Wohlergehens zu schaffen, die für friedliche und
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beru-
hende Beziehungen zwischen den Nationen notwendig sind,

sowie davon überzeugt, dass ein Leben ohne Krieg die
wichtigste internationale Voraussetzung für das materielle
Wohlergehen, die Entwicklung und den Fortschritt der Län-
der sowie für die volle Verwirklichung der von den Vereinten
Nationen verkündeten Rechte und Grundfreiheiten der Men-
schen ist,

1. betont, dass Frieden eine unabdingbare Vorausset-
zung für die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte
für alle Menschen ist; 

523 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
524 Siehe Resolution 55/2.

525 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
526 Resolution 217 A (III).
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2. erklärt feierlich, dass die Wahrung und Förderung
des Friedens zu den grundlegenden Verpflichtungen eines je-
den Staates gehört; 

3. hebt hervor, dass der Frieden nur dann bewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf
gerichtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

4. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sol-
len, die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten
Grundsätzen und der Förderung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung
und des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet; 

5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Be-
ziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Größe, ihrer
geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwick-
lungsstands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu achten
und in die Praxis umzusetzen; 

6. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung
des Rechts der Völker auf Frieden auf ihrer sechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen.

RESOLUTION 58/193

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 51 Gegenstimmen und 4 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)527:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokrati-
sche Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-

menistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Brasilien, Chile, Guatemala, Singapur.

58/193. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf
den vollen Genuss aller Menschenrechte

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und insbesondere auf die Notwendigkeit
hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied herbeizufüh-
ren,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte528 sowie die Erklärung und das Aktionsprogramm
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden529,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte530 und den Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte530,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf
Entwicklung, die die Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen531 und die Ergebnisdokumente der dreiundzwan-
zigsten532 und der vierundzwanzigsten533 Sondertagung der
Generalversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New
York beziehungsweise vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf
stattfanden,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/204 und
57/205 vom 18. Dezember 2002,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 2003/23 der Men-
schenrechtskommission vom 22.April 2003 über die Globali-
sierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der
Menschenrechte534,

in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander

527 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, China, Côte d'Ivoire, Demokra-
tische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Ghana, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Kamerun, Katar, Kenia, Kongo, Kuba, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Malaysia, Marokko, Mauritius, Myanmar, Namibia, Pakistan,
Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Simbabwe, Südafrika, Sudan, Surina-
me, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Togo und Uganda.

528 Resolution 217 A (III).
529 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
530 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
531 Siehe Resolution 55/2.
532 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
533 Resolution S-24/2, Anlage.
534 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft die
Menschenrechte weltweit in gerechter und gleicher Weise,
auf derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck be-
handeln muss,

im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf
alle Länder unterschiedlich auswirkt und sie anfälliger für po-
sitive wie negative äußere Entwicklungen, unter anderem auf
dem Gebiet der Menschenrechte, macht,

sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung
nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch sozia-
le, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Men-
schenrechte auswirken,

ferner im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unab-
hängige und umfassende Bewertung der sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf
die Gesellschaften durchgeführt werden muss,

in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen
Wert besitzt, die Anerkennung, Achtung und Erhaltung ver-
dienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen ange-
sichts ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechsel-
seitigen Beeinflussung Teil des gemeinsamen Erbes aller
Menschen sind, und sich dessen bewusst, dass die Gefahr ei-
ner globalen Monokultur eine stärkere Bedrohung darstellt,
wenn die Entwicklungsländer arm und ausgegrenzt bleiben,

sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mecha-
nismen eine einzigartige Rolle dabei zukommt, den Heraus-
forderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chan-
cen, die sie bietet, zu nutzen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die nachteiligen
Auswirkungen der Turbulenzen auf den internationalen Fi-
nanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
und den vollen Genuss aller Menschenrechte,

zutiefst besorgt darüber, dass die wachsende Kluft, die
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern sowie innerhalb der Länder besteht, unter anderem zu
einer Verschärfung der Armut beigetragen und sich negativ
auf den vollen Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat,
vor allem in den Entwicklungsländern,

in Anbetracht dessen, dass die Menschen eine Welt anstre-
ben, in der die Menschenrechte und die kulturelle Vielfalt ge-
achtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür ein-
setzen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die
durch die Globalisierung berührt werden, mit diesen Zielen
vereinbar sind,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung auf
Grund ihrer Auswirkungen unter anderem auf die Rolle des
Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, dass
aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in
erster Linie Aufgabe des Staates ist;

2. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen
Arm und Reich, sowohl innerhalb der Länder als auch zwi-
schen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationaler
und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um

die Schaffung eines Umfelds, das dem vollen Genuss aller
Menschenrechte förderlich ist;

3. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationa-
ler wie globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der Ent-
wicklung und der Beseitigung der Armut förderlich ist, unter
anderem durch gute Regierungsführung in jedem Land und
gute Ordnungspolitik auf internationaler Ebene, durch die
Transparenz der Finanz-, Geld- und Handelssysteme und
durch die Verpflichtung auf ein offenes, faires, regelgestütz-
tes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales
Handels- und Finanzsystem;

4. erkennt an, dass die Globalisierung zwar große
Chancen eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden
Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten sehr ungleich verteilt
sind, ein Aspekt des Prozesses, der sich auf den vollen Genuss
aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwick-
lungsländern;

5. begrüßt den Bericht des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte über die Globalisie-
rung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der Men-
schenrechte535, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsli-
beralisierung im Bereich der Landwirtschaft und ihren Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt
Kenntnis von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen und
Empfehlungen;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen-
staatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, zur
Steuerung der Globalisierung ein ausgewogenes und umwelt-
verträgliches Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut
systematisch zu verringern und die internationalen Entwick-
lungsziele zu verwirklichen;

7. erkennt an, dass die Globalisierung nur dann alle
voll mit einschließen, ausgewogen sein, ein menschliches
Antlitz haben und so zum vollen Genuss aller Menschenrech-
te beitragen kann, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstren-
gungen, namentlich Politiken und Maßnahmen auf globaler
Ebene, unternommen werden, um auf der Grundlage der gan-
zen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zu-
kunft zu schaffen;

8. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein
ausgewogenes, transparentes und demokratisches internatio-
nales System zu schaffen, in dem arme Menschen und Länder
besseres Gehör finden;

9. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer
Prozess eines Strukturwandels mit zahlreichen interdiszipli-
nären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
einschließlich des Rechts auf Entwicklung, auswirkt;

10. bekräftigt außerdem, dass die internationale Ge-
meinschaft danach streben soll, auf die aus der Globalisierung

535 E/CN.4/2002/54.
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erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-
se zu reagieren, die die Achtung der kulturellen Vielfalt aller
gewährleistet;

11. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen
der Globalisierung für den vollen Genuss aller Menschen-
rechte weiter zu analysieren;

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs536 und ersucht den Generalsekretär, weiter die Auffas-
sungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen einzuholen und der
Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung
einen sachbezogenen Bericht zu diesem Thema vorzulegen.

RESOLUTION 58/194

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 40 Gegenstimmen und 56 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)537:

Dafür: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Australien, Bahamas, Belgi-
en, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mal-
ta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mo-
naco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
lau, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische Republik,
Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch,
Belarus, Brunei Darussalam, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Geor-
gien, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Katar, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Republik Moldau,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Sri Lanka, Syrische Arabische Republik,
Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate,
Vietnam.

Enthaltungen: Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Demokratische Re-
publik Kongo, Dominica, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia,
Kongo, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Madagaskar, Malawi,
Malediven, Mali, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Papua-Neugui-
nea, Philippinen, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Singapur, Somalia, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad
und Tobago, Uganda, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrika-
nische Republik.

58/194. Die Menschenrechtssituation in Turkmenistan

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die ernsten
und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Turkmeni-
stan,

unter Hinweis auf die Resolution 2003/11 der Menschen-
rechtskommission vom 16. April 2003538,

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen in dem am 12.
März 2003 herausgegebenen Bericht des Berichterstatters des
Moskauer Mechanismus der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Regierung
Turkmenistans vor kurzem angeboten hat, eine Delegation
von Sachverständigen des Amtes des Hohen Kommissars der
Vereinten Nationen für Menschenrechte einzuladen, die tech-
nische Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte leisten soll,
und dass der Persönliche Gesandte des Amtierenden Vorsit-
zenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der Organi-
sation vor kurzem das Land besucht haben,

fordert die Regierung Turkmenistans auf,

a) die in der Resolution 2003/11 der Menschenrechts-
kommission538 genannten Maßnahmen vollumfänglich durch-
zuführen und die Kommission vor ihrer sechzigsten Tagung
über die diesbezüglich unternommenen Schritte zu informie-
ren;

b) die in dem Bericht des Berichterstatters des Moskau-
er Mechanismus der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa aufgeführten Empfehlungen vollum-
fänglich umzusetzen, mit den verschiedenen Institutionen der
Organisation konstruktiv zusammenzuarbeiten und weitere
Besuche des Persönlichen Gesandten des Amtierenden Vor-
sitzenden für die zentralasiatischen Teilnehmerstaaten sowie
des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten der Orga-
nisation zu erleichtern;

c) einen konstruktiven Dialog mit dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf-
zubauen und mit allen Mechanismen der Menschenrechts-
kommission voll zusammenzuarbeiten;

d) unabhängigen Stellen, einschließlich des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz, sowie Rechtsanwälten und
Verwandten sofortigen Zugang zu inhaftierten Personen zu
gewähren.

536 A/58/257.
537 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Is-
land, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

538 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
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RESOLUTION 58/195

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 68 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 51 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)539:

Dafür: Albanien, Andorra, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Belize,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Grenada, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Tuvalu, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Dagegen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Brunei Darussalam, China, Demokratische Republik
Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Gabun, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kasachstan, Katar, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Malaysia, Malediven, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Niger, Oman,
Pakistan, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Togo, Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Venezuela,
Vietnam.

Enthaltungen: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien,
Bhutan, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Dominica, Eritrea, Ge-
orgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jamaika, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kongo, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Na-
mibia, Nepal, Nigeria, Panama, Republik Korea, Ruanda, Sambia, Schweiz, Sin-
gapur, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Trinidad
und Tobago, Uganda, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/195. Die Menschenrechtssituation in der Islamischen
Republik Iran

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte540, den Internationalen
Menschenrechtspakten541 und anderen internationalen Men-
schenrechtsübereinkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten gehalten sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen
internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukom-
men,

eingedenk dessen, dass die Islamische Republik Iran Ver-
tragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte541, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte541 des Internationa-
len Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung542 sowie des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes543 ist,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, zuletzt Resolution 56/171 vom 19. Dezember 2001, so-
wie unter Hinweis auf die Resolution 2001/17 der Menschen-
rechtskommission vom 20. April 2001544,

Kenntnis nehmend von der Zusage der Regierung der Isla-
mischen Republik Iran, die Achtung der Menschenrechte im
Lande zu stärken und die Rechtsstaatlichkeit zu fördern,

1. begrüßt

a) die von der Regierung der Islamischen Republik Iran
im April 2002 ausgesprochene offene Einladung an alle the-
matischen Mechanismen zur Überwachung der Menschen-
rechte;

b) den Besuch der Arbeitsgruppe der Menschenrechts-
kommission für willkürliche Inhaftierungen vom 15. bis
27. Februar 2003 in der Islamischen Republik Iran und ihren
anschließenden Bericht545;

c) den Besuch des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Förderung und den Schutz
der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung vom 4. bis 10. November 2003 in der Islamischen Re-
publik Iran und den für Februar 2004 anberaumten Besuch der
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur Frage des
Verschwindenlassens von Personen;

d) die Empfehlung des obersten Richters der Islami-
schen Republik Iran an die Richterschaft, in Fällen, in denen
sonst die Strafe der Steinigung verhängt würde, eine andere
Art der Bestrafung zu wählen;

e) die Anstrengungen, die die gewählte Regierung un-
ternimmt, um die Entfaltung der Zivilgesellschaft zu fördern;

f) die Aufnahme von Menschenrechtsdialogen mit
mehreren Ländern;

g) die vom Parlament, insbesondere der Artikel-90-
Kommission, und der Islamischen Menschenrechtskommis-
sion unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung der
Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik Iran;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über

a) die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in der
Islamischen Republik Iran;

539 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Irland, Island, Israel, Kanada, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden,
Spanien, St. Kitts und Nevis, Tschechische Republik, Tuvalu, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte
Staaten von Amerika.
540 Resolution 217 A (III).
541 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

542 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
543 Resolution 44/25, Anlage.
544 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2001,
Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A.
545 E/CN.4/2004/3/Add.2 und Corr.1.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) die fortwährende Verschlechterung der Lage hin-
sichtlich der Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung, vor allem die zunehmende Verfolgung we-
gen der friedlichen Äußerung politischer Ansichten, ein-
schließlich Festnahmen und Inhaftierungen ohne Anklage
oder Gerichtsverfahren und Repressionsmaßnahmen der Ju-
stizbehörden und Sicherheitskräfte gegen Journalisten, Parla-
mentarier, Studenten, Geistliche und Akademiker, sowie die
scharfen Reaktionen auf Studentendemonstrationen, ein-
schließlich der Inhaftierung und Misshandlung der Teilneh-
mer und des Einsatzes von Disziplinarausschüssen der Hoch-
schulen gegen sie;

c) die wachsende Zahl von Hinrichtungen unter Miss-
achtung der international anerkannten Schutzbestimmungen
und beklagt insbesondere öffentliche Hinrichtungen;

d) den Einsatz der Folter und anderer Formen grausa-
mer, unmenschlicher und erniedrigender Strafe, insbesondere
die Praxis der Amputation und der Auspeitschung;

e) die anhaltenden Beschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit und die erzwungene Auflösung politischer Par-
teien;

f) die Nichterfüllung internationaler Normen in der
Rchtspflege, das Fehlen ordnungsgemäßer Verfahren, die An-
wendung der Gesetze betreffend die nationale Sicherheit als
Grundlage für die Verweigerung der Rechte des Einzelnen so-
wie die Nichtachtung der international anerkannten rechtli-
chen Schutzbestimmungen, unter anderem im Hinblick auf
Angehörige religiöser Minderheiten;

g) die systematische Diskriminierung von Frauen und
Mädchen vor dem Gesetz und in der Praxis und die Weige-
rung des Wächterrats, dieser systematischen Diskriminierung
entgegenzutreten, und stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass sich der Wächterrat im August 2003 weigerte, den Vor-
schlag des gewählten Parlaments, dem Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau546 bei-
zutreten, in Erwägung zu ziehen;

h) die anhaltende Diskriminierung der Angehörigen
von Minderheiten, einschließlich der Bahá'í, Christen, Juden
und Sunniten, namentlich die Fälle willkürlicher Festnahmen
und Inhaftierungen, die Verweigerung der freien Ausübung
von Kulthandlungen oder der öffentlichen Erledigung ge-
meinschaftlicher Angelegenheiten sowie die Missachtung der
Eigentumsrechte;

i) die anhaltende Verfolgung von Menschenrechtsver-
teidigern, politischen Gegnern, religiösen Dissidenten und
Verfechtern von Reformen und ihre willkürliche Verurteilung
zu Gefängnisstrafen;

3. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran
auf,

a) ihren aus freien Stücken eingegangenen Verpflich-
tungen aus den Internationalen Menschenrechtspakten541 und

anderen internationalen Menschenrechtsübereinkünften nach-
zukommen, namentlich den Verpflichtungen betreffend die
Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung, den Einsatz von Folter und anderen Formen grausamer,
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe
sowie die Förderung und den Schutz der Menschenrechte von
Frauen und Mädchen, und sich weiter um die Festigung der
Achtung vor den Menschenrechten und der Rechtsstaatlich-
keit zu bemühen;

b) die Empfehlungen der Arbeitsgruppe der Menschen-
rechtskommission für willkürliche Inhaftierungen voll umzu-
setzen; 

c) auch weiterhin mit den Mechanismen der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem Son-
derberichterstatter über die Förderung und den Schutz der
Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäuße-
rung und der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen, und ihre Empfehlungen voll umzusetzen;

d) die Justizreform zu beschleunigen, die Würde des
Einzelnen zu garantieren und die volle Anwendung ordnungs-
gemäßer, fairer und transparenter Verfahren durch eine unab-
hängige und unparteiische rechtsprechende Gewalt sicherzu-
stellen und in diesem Zusammenhang die Achtung vor den
Rechten der Verteidigung und die Billigkeit der Urteile in al-
len Fällen zu gewährleisten, so auch für Angehörige religiöser
Minderheiten;

e) einen unparteilichen Staatsanwalt zu ernennen, wo-
bei sie auf die Wiedereinrichtung der Generalstaatsanwalt-
schaft in der Islamischen Republik Iran seit Dezember 2001
verweist;

f) alle Formen der Diskriminierung auf Grund der Re-
ligion oder der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, einschließ-
lich der Bahá'í, Christen, Juden und Sunniten, zu beseitigen
und sich mit dieser Angelegenheit offen und unter voller Mit-
wirkung der Minderheiten selbst auseinanderzusetzen;

g) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um
Amputationen und öffentlichen Auspeitschungen ein Ende zu
setzen, und sich tatkräftig um die Reform des Strafvollzugs-
systems zu bemühen;

4. ermutigt die thematischen Mechanismen der Men-
schenrechtskommission, namentlich die Sonderberichterstat-
terin über außergerichtliche, summarische oder willkürliche
Hinrichtungen und den Sonderberichterstatter über Folter, die
Islamische Republik Iran zu besuchen, und legt der Regierung
der Islamischen Republik Iran nahe, mit diesen Sondermecha-
nismen zusammenzuarbeiten und die von ihnen anschließend
abgegebenen Emfehlungen voll umzusetzen;

5. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation
der Bahá'í und anderer Minderheitengruppen, auf ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung unter dem Tagesordnungspunkt
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen und dabei den weiteren
Entwicklungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen und
die zusätzlichen von der Menschenrechtskommission bereit-
gestellten Erkenntnisse zu berücksichtigen.546 Resolution 34/180, Anlage.
473



V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
RESOLUTION 58/196

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 22. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 81 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 81 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 5)547:

Dafür: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bel-
gien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Tadschikistan, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Ruanda, Uganda.
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbai-

dschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zen-
tralafrikanische Republik.

58/196. Die Menschenrechtssituation in der Demokrati-
schen Republik Kongo

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte548, den Internationalen
Menschenrechtspakten549 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

bekräftigend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten zu fördern und zu schützen,

feststellend, dass die Demokratische Republik Kongo Ver-
tragspartei mehrerer internationaler und regionaler Men-

schenrechtsübereinkünfte und mehrerer Übereinkünfte auf
dem Gebiet des humanitären Völkerrechts ist,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen sowie
die Resolutionen der Menschenrechtskommission über die
Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik
Kongo,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1493 (2003) des
Sicherheitsrats vom 28. Juli 2003,

eingedenk der Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrats
vom 31. Oktober 2000 über Frauen, Frieden und Sicherheit,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs vom 10. No-
vember 2003 über Kinder und bewaffnete Konflikte550,

erfreut über die Schlussakte der interkongolesischen poli-
tischen Verhandlungen, die am 2. April 2003 in Sun City
(Südafrika) unterzeichnet wurde,

Kenntnis nehmend von dem zweiten Sonderbericht des
Generalsekretärs über die Mission der Organisation der Ver-
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo vom
27. Mai 2003551, dem Bericht der vom 7. bis 16. Juni 2003
nach Zentralafrika entsandten Mission des Sicherheitsrats552,
dem Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte vom 13. Februar 2003553 und dem Bericht
des Hohen Kommissars über die Ereignisse vom 3. April
2003 in Drodro554,

zutiefst besorgt über das Andauern der Feindseligkeiten
im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, ins-
besondere in Nord- und Südkivu und in Ituri, und über die da-
mit einhergehenden schweren Verletzungen der Menschen-
rechte und des humanitären Völkerrechts, die in den genann-
ten Berichten beschrieben werden,

unter Missbilligung der Straflosigkeit, die für einen gro-
ßen Teil der Kämpfe und der damit einhergehenden Men-
schenrechtsverletzungen und humanitären Krisen im östli-
chen Teil der Demokratischen Republik Kongo bezeichnend
ist,

1. begrüßt

a) die Verkündung der Verfassung, nach der das Land
während des Übergangs regiert werden soll, durch den Staats-
chef am 4. April 2003, die Vereidigung von Präsident Joseph
Kabila auf die neue Verfassung am 7. April 2003, die Einset-
zung der Regierung der nationalen Einheit und des Übergangs
in der Demokratischen Republik Kongo am 17. Juli 2003, die
Eröffnung der Nationalversammlung und des Senats am
22. August 2003 und die Einsetzung der fünf Übergangsinsti-
tutionen am 28. August 2003;

547 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.
548 Resolution 217 A (III).
549 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

550 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
551 S/2003/566 und Corr.1.
552 S/2003/653.
553 Siehe S/2003/216.
554 S/2003/674, Anlage II.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
b) die Unterzeichnung einer Waffenruhevereinbarung
durch die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo
und Ugandas und sechs bewaffnete Gruppen am 18. März
2003, die den Weg für die Einberufung der Kommission zur
Befriedung Ituris vom 4. bis 14. April 2003 und die Einset-
zung einer Übergangsverwaltung in Ituri ebnete;

c) die am 16. Mai 2003 in Daressalam (Vereinigte Re-
publik Tansania) unterzeichnete Waffenruhevereinbarung so-
wie die am 19. Juni 2003 erfolgte Unterzeichnung der Ver-
pflichtungserklärung von Bujumbura durch die Regierung der
Demokratischen Republik Kongo, die Kongolesische Samm-
lungsbewegung für die Demokratie-Goma und die Kongole-
sische Sammlungsbewegung für die Demokratie-Befreiungs-
bewegung;

d) die Abschaffung des Militärgerichtshofs;

e) den Zwischenbericht der Sonderberichterstatterin
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in der Demokratischen Republik Kongo555 und ihre
Besuche in dem Land vom 26. Februar bis 10. März bezie-
hungsweise vom 26. August bis 6. September 2003;

f) den Besuch des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte in der Demokratischen Repu-
blik Kongo vom 12. bis 15. Januar 2003 und die von seinem
Amt in dem Land durchgeführten Maßnahmen;

g) die Konsultationen zwischen dem Generalsekretär
und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte über Wege zur Behandlung des Problems der
Straflosigkeit in der Demokratischen Republik Kongo und
nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Hohen Kommissars,
ein internationales Untersuchungsgremium einzusetzen, das
schwere Verletzungen der Menschenrechte und des humani-
tären Völkerrechts untersuchen soll;

h) die Verlängerung des Mandats, die fortgesetzte Prä-
senz und die Erhöhung der Militärstärke der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo im Einklang mit der Resolution 1493 (2003)
des Sicherheitsrats;

i) die Zusammenarbeit zwischen der Mission der Or-
ganisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo und dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte hinsichtlich der Schaf-
fung nationaler Institutionen und Infrastrukturen zum Schutz
der Menschenrechte sowie von Übergangsjustizmechanis-
men;

j) die Arbeit des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für die Demokratische Republik Kongo und des Leiters
der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo;

2. verurteilt

a) die anhaltenden Verletzungen der Menschenrechte
und des humanitären Völkerrechts in der Demokratischen Re-

publik Kongo, insbesondere in Ituri, in Nord- und Südkivu
und in anderen Gebieten im Osten des Landes;

b) die bewaffnete Gewalt und die Repressalien gegen
die Zivilbevölkerung, die im Osten des Landes, vor allem in
Nord- und Südkivu und in Ituri, weiter andauern;

c) alle Massaker, die in der Provinz Ituri stattgefunden
haben, vor allem die Massaker in Drodro und zuletzt am
6. Oktober 2003 in Katchele, während sie gleichzeitig die An-
strengungen unterstützt, die die Mission der Organisation der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo
und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte unternehmen, um diese Ereignisse zu un-
tersuchen;

d) die Akte der Verstümmelung und des Kannibalis-
mus, die Berichten zufolge in der Region Mambasa begangen
wurden;

e) die Fälle summarischer oder willkürlicher Hinrich-
tungen, des Verschwindenlassens von Personen, der Folter,
der Drangsalierung, der unrechtmäßigen Festnahme, der sy-
stematischen Verfolgung und der willkürlichen Langzeitin-
haftierung;

f) die weit verbreitete Anwendung sexueller Gewalt
gegen Frauen und Kinder, unter anderem als Mittel der Krieg-
führung;

g) die anhaltende Rekrutierung und den anhaltenden
Einsatz von Kindersoldaten durch bewaffnete Kräfte und
Gruppen, insbesondere im östlichen Teil der Demokratischen
Republik Kongo, die gegen das Völkerrecht verstoßen;

h) die Straflosigkeit derjenigen, die für Verletzungen
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ver-
antwortlich sind, und weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Demokratische Republik Kongo Vertragspartei
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs556 ist;

i) die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen
der Demokratischen Republik Kongo, in Anbetracht der zwi-
schen dieser Ausbeutung und der Fortsetzung des Konflikts
bestehenden Verbindung;

3. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über

a) die Verletzungen des Rechts der freien Meinungsäu-
ßerung sowie der Meinungs-, Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit und die Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger
im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik
Kongo, insbesondere im östlichen Teil des Landes;

b) die fortbestehende Aussetzung des Moratoriums für
die Vollstreckung der Todesstrafe, insbesondere die Todesur-
teile, die der Militärgerichtshof am 7. Januar 2003 gegen die

555 Siehe A/58/534.

556 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Ple-
nipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court,
Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffentlichung
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
Personen, die der Ermordung des ehemaligen Präsidenten der
Republik beschuldigt waren, verhängte;

c) die exzessive Ansammlung und Verbreitung von
Kleinwaffen sowie die Verteilung und Verschiebung von
Waffen in der Region und den unerlaubten Handel damit so-
wie ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte;

d) die gestiegene Zahl der Flüchtlinge und Binnenver-
triebenen, insbesondere im östlichen Teil des Landes; 

e) die Unsicherheit, die insbesondere in den nach wie
vor von bewaffneten Gruppen kontrollierten Zonen im Osten
des Landes weiter anhält und ein ernstes Hindernis für die Be-
mühungen der humanitären Organisationen ist, Zugang zu
den Menschen zu erlangen, die von der besorgniserregenden
humanitären Lage betroffen sind;

4. fordert alle Konfliktparteien in der Demokratischen
Republik Kongo nachdrücklich auf,

a) alle militärischen Aktivitäten unverzüglich einzu-
stellen, namentlich die Unterstützung für die mit ihnen ver-
bündeten bewaffneten Gruppen, um die Wiederherstellung
der Souveränität, Einheit und territorialen Unversehrtheit der
Demokratischen Republik Kongo zu erleichtern;

b) sowohl der Verpflichtungserklärung von Bujumbura
vom 19. Juni 2003 als auch der Vereinbarung von Daressalam
vom 16. Mai 2003 vollständig und unverzüglich nachzukom-
men und mit der Übergangsverwaltung von Ituri bei der Über-
wachung der Beilegung des Konflikts im nordöstlichen Teil
der Demokratischen Republik Kongo zusammenzuarbeiten;

c) ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Umsetzung
der Übergangsverfassung auch weiterhin nachzukommen;

d) den freien und sicheren Zugang zu allen Gebieten zu
gestatten, um Untersuchungen der mutmaßlichen schweren
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts zu ermöglichen und zu unterstützen, mit dem Ziel,
die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, und zu diesem
Zweck uneingeschränkt mit den nationalen und internationa-
len Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte zusam-
menzuarbeiten, die beauftragt sind, die behaupteten Men-
schenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht in der Demokratischen Republik Kongo aufzu-
klären;

e) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, womit gegen das Völkerrecht und die Afrikanische Char-
ta für die Rechte und das Wohl der Kinder557 verstoßen wird,
unverzüglich ein Ende zu setzen, mit der Maßgabe, dass nach
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes558 und dem
dazugehörigen Fakultativprotokoll über die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten559 Personen unter 18 Jah-
ren Anspruch auf besonderen Schutz haben, und unverzüglich

Informationen über die Maßnahmen zur Beendigung dieser
Praktiken vorzulegen;

f) den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Mäd-
chen beim Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit Rechnung
zu tragen und mit Vorrang die uneingeschränkte Teilhabe der
Frauen an allen Aspekten der Konfliktlösung und des Frie-
densprozesses sicherzustellen, namentlich an der Friedenssi-
cherung, der Konfliktbewältigung und der Friedenskonsoli-
dierung;

g) alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen, um
den weit verbreiteten Verletzungen der Menschenrechte so-
wie der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, insbesondere in Be-
zug auf die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder;

h) die Menschenrechte zu schützen und das humanitäre
Völkerrecht zu achten, insbesondere indem sie die Sicherheit
und Bewegungsfreiheit aller Zivilpersonen sowie des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals
und den ungehinderten Zugang der humanitären Helfer zu al-
len betroffenen Bevölkerungsgruppen im gesamten Hoheits-
gebiet der Demokratischen Republik Kongo gewährleisten;

i) zu verhindern, dass Bedingungen entstehen, die
Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb des Ho-
heitsgebiets der Demokratischen Republik Kongo und über
ihre Grenzen hinweg auslösen könnten, und alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen und anzuwenden, um Bedin-
gungen zu schaffen, die der freiwilligen Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen förderlich sind;

5. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass der
Schutz der Menschenrechte und die Schaffung eines Rechts-
staats und eines unabhängigen Justizsystems, namentlich die
Einrichtung der erforderlichen Institutionen entsprechend
dem am 17. Dezember 2002 in Pretoria unterzeichneten Glo-
balen und alle Seiten einschließenden Übereinkommen über
den Übergang in der Demokratischen Republik Kongo, zu ih-
ren höchsten Prioritäten zählen; 

6. fordert die Regierung der nationalen Einheit und des
Übergangs nachdrücklich auf, gezielte Maßnahmen zu ergrei-
fen, 

a) um die in dem Globalen und alle Seiten einschlie-
ßenden Übereinkommen festgelegten Ziele der Übergangspe-
riode zu verwirklichen, insbesondere die Abhaltung freier und
transparenter Wahlen auf allen Ebenen, womit die Vorausset-
zungen für die Errichtung einer demokratischen Verfassungs-
ordnung geschaffen werden, und die Bildung einer umstruk-
turierten und integrierten Nationalarmee;

b) um die Übergangsinstitutionen zu stärken und im ge-
samten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo
die Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen
und auf diese Weise ihrer Bevölkerung wieder Frieden und
Fortschritt zu bringen;

c) um ihren Verpflichtungen nach den internationalen
Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte vollständig
nachzukommen und dementsprechend weiterhin mit den Me-
chanismen der Vereinten Nationen zum Schutz der Men-

557 Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol. II:
Regional Instruments (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-
Nr. E.97.XIV.1), Abschnitt C, Nr. 39.
558 Resolution 44/25, Anlage.
559 Resolution 54/263, Anlage I.
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V.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Dritten Ausschusses
schenrechte zusammenzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo
weiter zu verstärken;

d) um eine umfassende Reform des Justizsystems
durchzuführen;

e) um das Moratorium für die Todesstrafe wieder ein-
zusetzen und ihrer Verpflichtung nachzukommen, diese Stra-
fe schrittweise abzuschaffen;

f) um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, dass diejenigen, die für Menschenrechtsverletzun-
gen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
verantwortlich sind, in einem ordnungsgemäßen Verfahren
vor Gericht gestellt werden;

g) um mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusam-
menzuarbeiten und ihre Zusammenarbeit mit dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof für Ruanda fortzusetzen;

7. fordert den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, sie über die Konsultationen un-
terrichtet zu halten, die sein Amt und der Generalsekretär dar-
über führen, wie die Übergangsregierung der Demokratischen
Republik Kongo bei der Bewältigung des Problems der Straf-
losigkeit unterstützt werden kann;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf,

a) das Menschenrechts-Feldbüro in der Demokrati-
schen Republik Kongo zu unterstützen, um die wirksame
Durchführung seiner Programme zu ermöglichen;

b) die Abhaltung einer internationalen Konferenz über
Frieden, Sicherheit, Demokratie und Entwicklung im ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet zu gegebener Zeit und unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Afrika-
nischen Union, unter Beteiligung aller Regierungen der Re-
gion und aller anderen beteiligten Parteien, zu unterstützen
und sich dafür einzusetzen, dass Menschenrechts- und huma-
nitäre Fragen als eines der wichtigsten Themen auf dieser
Konferenz behandelt werden;

9. ersucht

a) die Sonderberichterstatterinnen der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in der
Demokratischen Republik Kongo beziehungsweise über au-
ßergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun-
gen sowie ein Mitglied der Arbeitsgruppe der Kommission
zur Frage des Verschwindenlassens von Personen, eine ge-
meinsame Ermittlungsmission in der Demokratischen Repu-
blik Kongo durchzuführen und der Kommission auf ihrer
sechzigsten Tagung und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) den Generalsekretär, den Sonderberichterstatterin-
nen und der gemeinsamen Mission jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, um ihnen die vollinhaltliche Erfüllung
ihres Mandats zu ermöglichen;

c) den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte, der gemeinsamen Mission die technischen
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die sie zur Erfüllung ih-
res Mandats benötigt;

d) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, das gesamte Personal der Mission, ein-
schließlich der Zivilpolizei und des Militärpersonals, für die
einschlägigen Normen des Kinderschutzes zu sensibilisieren
und sie darin zu schulen, vor allem wenn es um den Umgang
mit Kindersoldaten geht, und eng mit dem Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte
zusammenzuarbeiten; 

e) den Generalsekretär, der Mission der Organisation
der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik
Kongo nahe zu legen, sich weiterhin aktiv mit den Fragen im
Zusammenhang mit der Gleichstellung der Geschlechter, dem
vollen Genuss aller Menschenrechte durch Frauen und dem
Kampf zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen zu befassen
und alle Missionsbediensteten entsprechend zu schulen;

10. beschließt, die Menschenrechtssituation in der De-
mokratischen Republik Kongo weiter zu prüfen, und ersucht
die Sonderberichterstatterin, der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/244

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 126 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 30 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/501, Ziffer 43)560:

Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Beli-
ze, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien,
Senegal, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, Irland, Island, Israel, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Republik Korea, San Marino, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland.

560 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Marokko, Mexiko (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und
Chinas) und Rumänien.
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58/244. Künftige Tätigkeit des Internationalen For-
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde-
rung der Frau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage, insbesondere die Resolutionen 55/219 vom 23. De-
zember 2000, 56/125 vom 19. Dezember 2001 und 57/175
vom 18. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
56/125 beschloss, eine Arbeitsgruppe einzurichten, mit dem
Auftrag, der Generalversammlung Empfehlungen über die
künftige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsinstituts zur Förderung der Frau vorzulegen,

in Bekräftigung ihrer Resolution 57/311 vom 18. Juni
2003 über die Finanzlage des Instituts,

unter Begrüßung der Resolution 2003/57 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 24. Juli 2003, in der der Rat beschloss, die
Artikel III und IV der Satzung des Instituts zu ändern,

sowie unter Begrüßung der Anstrengungen und der konse-
quenten Tätigkeiten, die die Arbeitsgruppe für die künftige
Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbildungs-
instituts zur Förderung der Frau unternimmt, um ein umfas-
sendes Konzept zur Neubelebung und Stärkung des Instituts
zu fördern, und die dazu geführt haben, dass wichtige institu-
tionelle und politische Veränderungen beschlossen wurden,
die zur Stärkung des Instituts beitragen,

1. begrüßt den Bericht der Arbeitsgruppe für die künf-
tige Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Förderung der Frau561, in dem die Arbeits-
gruppe unter anderem den Auftrag des Instituts auf dem Ge-
biet der Gleichstellung der Geschlechter und der Förderung
der Frau bestätigte und betonte, dass das Institut reformiert
und neu belebt werden muss, entsprechend den Empfehlun-
gen in ihrem früheren Bericht562, denen sich die Generalver-
sammlung in ihrer Resolution 57/175 anschloss;

2. beschließt, in engem Benehmen mit dem Generalse-
kretär die Durchführung der von der Arbeitsgruppe in ihrem
Bericht562 empfohlenen Maßnahmen weiter zu überwachen;

3. betont, dass freiwillige Finanzbeiträge der Mitglied-
staaten an den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das
Internationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur För-
derung der Frau von entscheidender Bedeutung dafür sind,
dass das Institut seinen Auftrag erfüllen kann;

4. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, insbe-
sondere während dieser kritischen Übergangsphase freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten;

5. beschließt, die derzeitigen Anstrengungen zur Neu-
belebung des Instituts weiter uneingeschränkt zu unterstützen

und in dieser Hinsicht die vorhandenen Finanzmittel bei Be-
darf aufzustocken, um zu gewährleisten, dass das Institut über
ausreichende Ressourcen verfügt, um seine Tätigkeit für ei-
nen Zeitraum von einem Jahr ausüben und der Generalver-
sammlung seinen in Resolution 57/311 erbetenen Bericht vor-
legen zu können, unter Berücksichtigung dessen, dass noch
immer kein Direktor ernannt worden ist, um ein realistisches
Arbeitsprogramm sowie Aktivitäten zur Beschaffung von
Mitteln durchzuführen;

6. beschließt außerdem, die Arbeitsgruppe zu ersu-
chen, die Umsetzung der in ihrem Bericht562 enthaltenen Emp-
fehlungen und Maßnahmen weiter zu überwachen, bis der
neue Exekutivrat seine erste Tagung einberuft;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/245

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 115 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 28 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/504, Ziffer 65)563:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belize, Benin, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Ruanda, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Slo-
wenien, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Georgien,
Island, Israel, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,
Polen, Schweden, Schweiz, Uganda, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Fidschi, Kroatien, Lettland, Mongolei, Norwegen, Panama, Paraguay, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Salomonen, San Marino, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ungarn, Ve-
nezuela.

561 A/58/540.
562 A/57/330 und Add.1.

563 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Gambia, Guinea-Bis-
sau, Kamerun, Kenia, Kolumbien, Kongo, Malawi, Malaysia, Mali,
Mauretanien, Mosambik, Niger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Sudan,
Swasiland, Syrische Arabische Republik und Vereinigte Republik Tansa-
nia. 
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58/245. Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziffern 35 bis 37 ihrer Resolution
51/77 vom 12. Dezember 1996 über die Rechte des Kindes, in
denen das Mandat des Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs für Kinder und bewaffnete Konflikte festgelegt wurde,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/190 vom
18. Dezember 2002, in der sie den Generalsekretär ersuchte,
eine umfassende Bewertung des Umfangs und der Wirksam-
keit der Antwortmaßnahmen des Systems der Vereinten Na-
tionen auf die Frage der von bewaffneten Konflikten betroffe-
nen Kinder durchzuführen, die auch Empfehlungen zur Stär-
kung, durchgängigen Berücksichtigung, Integration und Auf-
rechterhaltung der diesbezüglichen Aktivitäten enthält,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflik-
te564 und seiner am 20. Oktober 2003 vor dem Dritten Aus-
schuss der Generalversammlung abgegebenen mündlichen
Erklärung565,

unter Hinweis auf die Rolle der Generalversammlung bei
der Förderung des Schutzes der von bewaffneten Konflikten
betroffenen Kinder,

in Anbetracht der seit der Festlegung des Mandats des
Sonderbeauftragten erzielten Fortschritte und der Empfeh-
lung, auf Grund deren der Generalsekretär das Mandat des
Sonderbeauftragten um einen weiteren Zeitraum von drei Jah-
ren verlängerte,

in Würdigung der Unterstützung und der freiwilligen Bei-
träge von Geberländern zu Gunsten der Arbeit, die der Son-
derbeauftragte im Rahmen der Erfüllung seines Mandats lei-
stet,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die labile Finanz-
lage des Büros des Sonderbeauftragten und ihre nachteiligen
Auswirkungen auf die Durchführung seines Mandats,

beschließt, die Tätigkeiten im Rahmen des Mandats des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und be-
waffnete Konflikte mit Mitteln des ordentlichen Haushalts zu
unterstützen.

RESOLUTION 58/246

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.2, Ziffer 131)566.

58/246. Ad-hoc-Ausschuss über ein umfassendes und in-
tegratives Internationales Übereinkommen über
den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/168 vom 19. De-
zember 2001, mit der sie beschloss, einen allen Mitgliedstaa-
ten und Beobachtern der Vereinten Nationen offen stehenden
Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der Vorschläge für ein um-
fassendes und integratives internationales Übereinkommen
über die Förderung und den Schutz der Rechte und der Würde
von Menschen mit Behinderungen prüfen soll, ausgehend von
einem ganzheitlichen Ansatz, der bei Tätigkeiten in den Be-
reichen soziale Entwicklung, Menschenrechte und Nichtdis-
kriminierung verfolgt wird, und unter Berücksichtigung der
Empfehlungen der Menschenrechtskommission und der
Kommission für soziale Entwicklung,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/229 vom
18. Dezember 2002 und die einschlägigen Resolutionen der
Kommission für soziale Entwicklung und der Menschen-
rechtskommission,

erneut erklärend, das alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten allgemein gültig und unteilbar sind und einander bedin-
gen und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss
dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert
werden muss,

überzeugt von dem Beitrag, den ein Übereinkommen in
dieser Hinsicht leisten kann,

die Mitgliedstaaten und Beobachter dazu ermutigend, an
der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses aktiv mitzuwirken, damit
dieser der Generalversammlung mit Vorrang den Entwurf ei-
nes Übereinkommens vorlegen kann,

hervorhebend, wie wichtig die aktive Mitwirkung zwi-
schenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen sowie
einzelstaatlicher Menschenrechtsinstitutionen an der Arbeit
des Ad-hoc-Ausschusses ist und welchen wertvollen Beitrag
sie zur Förderung der vollen Ausübung aller Menschenrechte

564 Siehe A/58/328 und Corr.1.
565 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Third Committee, 18. Sitzung (A/C.3/58/SR.18) und Korrigendum.

566 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Katar, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Phil-
ippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Schwe-
den, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Tri-
nidad und Tobago, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und
Zypern.
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und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen lei-
sten,

in Anerkennung der wichtigen Beiträge, die alle Interes-
senträger bislang zur Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses gelei-
stet haben,

1. begrüßt den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses über
ein umfassendes und integratives Internationales Überein-
kommen über den Schutz und die Förderung der Rechte und
der Würde von Menschen mit Behinderungen567;

2. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Ad-
hoc-Ausschusses der Kommission für soziale Entwicklung
auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung und der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung zuzuleiten,
und ersucht ferner beide Kommissionen, auch künftig zur Ar-
beit des Ad-hoc-Ausschusses beizutragen;

3. schließt sich dem Beschluss des Ad-hoc-Ausschus-
ses an, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die den Auftrag hat,
unter Berücksichtigung aller Beiträge einen Textentwurf aus-
zuarbeiten und vorzulegen, der die Grundlage für Verhand-
lungen über den Entwurf eines Übereinkommens im Ad-hoc-
Ausschuss bilden würde568;

4. stellt fest, dass die Arbeitsgruppe dem Ad-hoc-Aus-
schuss auf seiner dritten Tagung das Ergebnis ihrer Arbeit an
einem Textentwurf vorlegen wird; 

5. beschließt, dass der Ad-hoc-Ausschuss auf seiner
dritten Tagung die Verhandlungen über den Entwurf eines
Übereinkommens aufnehmen soll; 

6. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss im
Rahmen der vorhandenen Mittel im Jahr 2004 vor der neun-
undfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zwei Ta-
gungen von je zehn Arbeitstagen Dauer abhalten soll;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und die Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche
und Soziale Angelegenheiten ihre Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung verstärken, um die Arbeit des Ad-hoc-Ausschus-
ses gemeinsam zu unterstützen;

8. fordert mit Nachdruck, dass weitere Anstrengungen
unternommen werden, um die aktive Mitwirkung nichtstaatli-
cher Organisationen an dem Ad-hoc-Ausschuss sicherzustel-
len, im Einklang mit Resolution 56/510 der Generalversamm-
lung vom 23. Juli 2002 und auf der Grundlage des Beschlus-
ses des Ad-hoc-Ausschusses über die Modalitäten für die Mit-
wirkung nichtstaatlicher Organisationen an seiner Arbeit;

9. betont, dass weitere Anstrengungen unternommen
werden müssen, um für alle Menschen mit Behinderungen
den Zugang zu den Vereinten Nationen zu gewährleisten, wo-
bei hinreichende Vorkehrungen im Hinblick auf den Zugang
zu den Räumlichkeiten und zur Dokumentation zu treffen

sind, im Einklang mit dem Beschluss 56/474 der Generalver-
sammlung vom 23. Juli 2002;

10. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss auch weiterhin die erforderlichen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen, damit er seine Arbeit wahrnehmen
kann;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, Menschen mit Behin-
derungen und/oder andere Sachverständige auf diesem Gebiet
auch künftig in ihre zu den Tagungen des Ad-hoc-Ausschus-
ses entsandten Delegationen aufzunehmen;

12. legt den Mitgliedstaaten, den Beobachtern, der Zivil-
gesellschaft und dem Privatsektor eindringlich nahe, an den
mit ihrer Resolution 57/229 eingerichteten freiwilligen Fonds
Beiträge zu entrichten und so die Mitwirkung nichtstaatlicher
Organisationen und Sachverständiger aus den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Län-
dern, an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zu übermitteln und über die
Durchführung der Ziffern 7, 8 und 9 dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 58/247

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/508/Add.3, Ziffer 57)569.

58/247. Die Menschenrechtssituation in Myanmar

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte570, den Internationalen
Menschenrechtspakten571 und anderen Menschenrechtsüber-
einkünften,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

eingedenk dessen, dass Myanmar Vertragspartei des Über-
einkommens über die Rechte des Kindes572, des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau573, der Konvention über die Verhütung und Bestrafung

567 Siehe A/58/118 und Corr.1
568 Ebd., Ziffer 15.

569 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika und Zypern.
570 Resolution 217 A (III).
571 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
572 Resolution 44/25, Anlage.
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des Völkermordes574 und der Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze der Kriegsopfer575 sowie der Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation von 1930
über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) und
von 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des
Vereinigungsrechtes (Übereinkommen 87) ist,

sowie eingedenk der Resolution 1460 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 30. Januar 2003 über Kinder und bewaffnete
Konflikte und des Berichts des Generalsekretärs auf Grund
der genannten Resolution576,

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolu-
tionen, zuletzt Resolution 57/231 vom 18. Dezember 2002,
und diejenigen der Menschenrechtskommission, zuletzt Re-
solution 2003/12 vom 16. April 2003577, sowie die von der In-
ternationalen Arbeitskonferenz auf ihrer achtundachtzigsten
Tagung am 14. Juni 2000 verabschiedete Resolution I betref-
fend die Praxis der Zwangs- oder Pflichtarbeit in Myanmar,

bekräftigend, dass der Wille des Volkes die Grundlage für
die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass der Wil-
le des Volkes von Myanmar in den 1990 abgehaltenen Wah-
len klar zum Ausdruck gebracht wurde,

sowie bekräftigend, dass die Bildung einer wirklich demo-
kratischen Regierung in Myanmar für die Verwirklichung al-
ler Menschenrechte und Grundfreiheiten unabdingbar ist,

in der Erkenntnis, dass eine gute Regierungs- und Verwal-
tungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Ach-
tung der Menschenrechte unabdingbar sind, um eine nachhal-
tige Entwicklung und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
herbeizuführen,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Regierung Myan-
mars immer mehr der Notwendigkeit bewusst ist, in umfas-
sendem Maße gegen die Opiumgewinnung in Myanmar vor-
zugehen,

sowie Kenntnis nehmend von dem vom Premierminister
Myanmars am 30. August 2003 angekündigten "Fahrplan" für
den Übergang zur Demokratie,

1. begrüßt

a) die Besuche des Sonderbotschafters des Generalse-
kretärs für Myanmar während des vergangenen Jahres in dem
Land und die Besuche des Sonderberichterstatters der Men-
schenrechtskommission über die Menschenrechtssituation in
Myanmar;

b) die von der internationalen Gemeinschaft mit Unter-
stützung seitens der Länder in der Region unternommenen
Anstrengungen, die Regierung Myanmars zur Wiederaufnah-

me ihrer Bemühungen um die Herbeiführung der nationalen
Aussöhnung und des Dialogs zu ermutigen, getreu der Er-
kenntnis, wie wichtig es ist, die Demokratie als einen grund-
legenden Bestandteil der regionalen Sicherheit zu festigen;

c) den Bericht des Generalsekretärs578;

d) den Zwischenbericht des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssitua-
tion in Myanmar579;

e) die am 27. Mai 2003 erzielte Vereinbarung über den
Gemeinsamen Aktionsplan der Regierung der Union Myan-
mar und der Internationalen Arbeitsorganisation zur Beseiti-
gung der Praktiken der Zwangsarbeit in Myanmar, darunter
die Zustimmung zu einem unabhängigen Moderator, der et-
waigen Opfern von Zwangsarbeit helfen soll, stellt jedoch
gleichzeitig fest, dass die Voraussetzungen für die Umsetzung
des Aktionsplans gegenwärtig nicht gegeben sind;

f) die Fortführung der Zusammenarbeit der Regierung
Myanmars mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die Ereignisse vom 30. Mai 2003, die dabei be-
gangenen und die nachfolgenden und fortdauernden Men-
schenrechtsverletzungen, die einen ernsten Rückschlag für
die Menschenrechtssituation in dem Land darstellen, sowie
über die offensichtliche Beteiligung der der Regierung ange-
schlossenen Vereinigung für die Solidarität und Entwicklung
der Union an diesen Ereignissen;

b) über die Inhaftierung und den Hausarrest von Daw
Aung San Suu Kyi, die anhaltende Verweigerung ihrer Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Bewe-
gungsfreiheit, sowie die fortdauernde Inhaftierung anderer
hochrangiger Führer der Nationalen Liga für Demokratie;

c) über die Schließung von Büros der Nationalen Liga
für Demokratie im ganzen Land, die zunehmende Überwa-
chung und Gefangenhaltung von Mitgliedern und Anhängern
der Nationalen Liga für Demokratie und anderen politischen
Organisationen sowie die fortdauernden Inhaftierungen, so
auch von Gefangenen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben;

d) über die systematische und ständige Drangsalierung
und Einschüchterung von Mitgliedern der Nationalen Liga für
Demokratie durch Mitglieder der Vereinigung für die Solida-
rität und Entwicklung der Union;

e) über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der
Regierung Myanmars gegenüber dem Sonderberichterstatter
der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssi-
tuation in Myanmar, insbesondere was seinen Vorschlag be-
trifft, verschiedene Volksgruppengebiete zu besuchen, um
Behauptungen über schwere Menschenrechtsverletzungen
nachzugehen;

573 Resolution 34/180, Anlage.
574 Resolution 260 A (III).
575 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
576 A/58/546-S/2003/1053 und Corr.1.
577 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.

578 A/58/325 und Add.1.
579 Siehe A/58/219.
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3. verleiht abermals ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

a) über die laufende systematische Verletzung der
Menschenrechte des Volkes von Myanmar, namentlich der
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, insbesondere über

i) außergerichtliche Tötungen, den fortdauernden Ein-
satz der Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller
Gewalt, die immer wieder durch Angehörige der Streitkräfte
verübt werden, unbefriedigende Haftbedingungen, Zwangs-
umsiedlung, weit verbreitete Missachtung der Herrschaft des
Rechts und mangelnde Unabhängigkeit der rechtsprechenden
Gewalt, Menschenhandel, Zwangsarbeit, einschließlich Kin-
derarbeit, Zerstörung der Existenzgrundlage und Beschlag-
nahme von Land durch die Streitkräfte sowie Verletzungen
des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard, ein-
schließlich Nahrung, medizinischer Versorgung und Bildung;

ii) die Verweigerung des Rechts der freien Meinungs-
äußerung, einschließlich der Medienfreiheit sowie der Verei-
nigungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit;

iii) die Diskriminierung und Verfolgung von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten, Frauen und Kindern aus religiö-
sen oder ethnischen Beweggründen;

b) über die Lage der zahlreichen Binnenvertriebenen
und den Strom von Flüchtlingen in die Nachbarländer und er-
innert in diesem Zusammenhang an die Verpflichtungen My-
anmars nach dem Völkerrecht;

4. fordert die Regierung Myanmars auf,

a) mit internationaler Kooperation eine umfassende
und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 30. Mai
2003 in Depayin einzuleiten;

b) die von dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar vorgeschlagene Untersuchung der Fälle von Vergewal-
tigung und anderer Übergriffe gegen Zivilpersonen, die An-
gehörigen der Streitkräfte in Shan und anderen Staaten zur
Last gelegt werden, unverzüglich zu erleichtern und dabei in
vollem Umfang zu kooperieren, so auch indem sie ungehin-
derten Zugang zu der Region gewährt, und die Sicherheit der-
jenigen zu gewährleisten, die bei der Untersuchung kooperie-
ren beziehungsweise von ihr erfasst werden;

c) den Vereinten Nationen und internationalen humani-
tären Organisationen unverzüglich sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen Teilen Myanmars zu gewähren, um die
Bereitstellung humanitärer Hilfe sicherzustellen und zu ge-
währleisten, dass sie zu den hilfsbedürftigsten Bevölkerungs-
gruppen gelangt;

d) auf dem Weg des Dialogs und mit friedlichen Mit-
teln den Konflikt mit allen Volksgruppen, mit denen noch kei-
ne Waffenruhevereinbarungen unterzeichnet wurden, sofort
zu beenden und ihren Verpflichtungen zur Verbesserung der
Entwicklungs- und Menschenrechtssituation in den Waffen-
ruhegebieten nachzukommen;

e) alle notwendigen Maßnahmen zur Zusammenarbeit
mit der Internationalen Arbeitsorganisation zu ergreifen, mit

dem Ziel, die Empfehlungen der zur Prüfung der Einhaltung
des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation
über Zwangs- oder Pflichtarbeit durch Myanmar eingesetzten
Untersuchungskommission in vollem Umfang umzusetzen,
und ein Umfeld zu schaffen, in dem der Gemeinsame Ak-
tionsplan der Regierung der Union Myanmar und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation zur Beseitigung der Praktiken
der Zwangsarbeit in Myanmar, insbesondere der durch ihn ge-
schaffene Moderationsmechanismus, auf glaubhafte Weise
umgesetzt werden kann;

5. fordert die Regierung Myanmars mit großem Nach-
druck auf,

a) den systematischen Menschenrechtsverletzungen in
Myanmar ein Ende zu setzen und die volle Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten;

b) Daw Aung San Suu Kyi sowie die anderen am oder
nach dem 30. Mai 2003 inhaftierten Führer und Mitglieder
der Nationalen Liga für Demokratie unverzüglich und bedin-
gungslos freizulassen und ihnen zu ermöglichen, an der Her-
beiführung der nationalen Aussöhnung und des Übergangs
zur Demokratie uneingeschränkt mitzuwirken;

c) alle anderen politischen Gefangenen unverzüglich
und bedingungslos freizulassen;

d) alle anderen "vorübergehenden" Maßnahmen, die
nach dem Zwischenfall vom 30. Mai 2003 verhängt wurden,
sofort rückgängig zu machen, so auch indem alle Büros der
Nationalen Liga für Demokratie landesweit wieder geöffnet
werden; 

e) alle Beschränkungen einer friedlichen politischen
Betätigung sofort aufzuheben und das Recht der freien Mei-
nungsäußerung, einschließlich der Medien-, Vereinigungs-
und Versammlungsfreiheit, in vollem Umfang zu garantieren;

f) der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, indem sie ge-
gen alle, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben,
einschließlich Angehöriger des Militärs und der Vereinigung
für die Solidarität und Entwicklung der Union sowie anderer
Staatsbediensteter, ermittelt und sie vor Gericht stellt;

g) mit dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs für
Myanmar und dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission über die Menschenrechtssituation in My-
anmar stärker zusammenzuarbeiten, damit die seit dem
30. Mai 2003 herrschende Lage aus erster Hand bewertet wer-
den kann, das Land auf den Übergang zu einer Zivilherrschaft
zuzubewegen, sicherzustellen, dass der Sonderbotschafter
und der Sonderberichterstatter freien und uneingeschränkten
Zugang zu Myanmar erhalten und dass niemand, der mit ih-
nen kooperiert, in irgendeiner Form eingeschüchtert, drangsa-
liert oder bestraft wird, und ihnen während ihres Aufenthalts
in Myanmar gleichen Zugang zu den Führern und Mitgliedern
aller politischen Parteien des Landes, einschließlich der Na-
tionalen Liga für Demokratie, zu gewähren;

h) die Demokratie wiederherzustellen und die Ergeb-
nisse der Wahlen von 1990 zu achten sowie unverzüglich ei-
nen strukturierten Sachdialog mit Daw Aung San Suu Kyi und
anderen Führern der Nationalen Liga für Demokratie aufzu-
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nehmen, der auf Demokratisierung und nationale Aussöhnung
gerichtet ist, und frühzeitig andere politische Führer in diese
Gespräche einzubeziehen, namentlich Vertreter der ethni-
schen Gruppen;

i) den "Fahrplan", dem noch immer wesentliche Ele-
mente fehlen, beispielsweise ein konkreter Zeitplan und ein
angemessener Plan zur Einbeziehung aller politischen und
ethnischen Gruppen, so weiterzuentwickeln, dass sicherge-
stellt ist, dass der Prozess transparent ist und alle Seiten ein-
schließt;

6. fordert die Regierung Myanmars abermals nach-
drücklich auf, wie es in ihrer Resolution 57/231 und in der Re-
solution 2003/12 der Menschenrechtskommission heißt,

a) die Unabhängigkeit der rechtsprechenden Gewalt
und die Anwendung ordnungsgemäßer Verfahren zu gewähr-
leisten;

b) zu erwägen, mit hohem Vorrang Vertragspartei der-
jenigen internationalen Menschenrechtsübereinkünfte zu
werden, deren Vertragspartei sie nicht bereits ist, und ihren
Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte vollinhaltlich nachzukommen;

c) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten, unter anderem durch einige bewaffnete ethnische Grup-
pen, unverzüglich ein Ende zu setzen und ihre Entwaffnung,
Demobilisierung und Wiedereingliederung sicherzustellen,
den systematischen Vertreibungen ein Ende zu setzen und den
Binnenvertriebenen Schutz und Hilfe zu gewähren, den

Flüchtlingen die freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Wür-
de zu ermöglichen und geeignete Maßnahmen zur Bekämp-
fung der HIV/Aids-Epidemie durchzuführen;

7. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich aller für den nationalen Aussöhnungsprozess in
Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die
Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der De-
mokratie zu führen;

b) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung und der Menschenrechtskommission auf ihrer
sechzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

c) seinem Sonderbotschafter jede Unterstützung zu ge-
währen, die er benötigt, um die Durchführung dieser Resolu-
tion zu ermöglichen und im Rahmen der Moderatorfunktion
alle Möglichkeiten zur vollständigen und wirksamen Wahr-
nehmung seines Mandats zu erkunden;

d) dem Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission über die Menschenrechtssituation in Myanmar
auch weiterhin jede Unterstützung zu gewähren, die er benö-
tigt, um sein Mandat in vollem Umfang wahrnehmen zu kön-
nen;

8. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung fortzusetzen.
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